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1. Beginn der Erörterung 
Der Bezirksplaner für den Regierungsbezirk Düsseldorf Klaus Lueb eröffnet am Montag, den 23. Juni 2008 um 9:40 Uhr den Erörterungstermin zur 51. Änderung 
des Regionalplans des Regierungsbezirks Düsseldorf (GEP 99) im Kreishaus Wesel und begrüßt die Anwesenden herzlich. Er dankt dem Kreis Wesel für die 
Gastfreundschaft und für die kurzfristig bereitgestellten Räumlichkeiten und die Ausstattung. 
Er erläutert zunächst, dass es bei der 51. Änderung u.a. um eine Reservekarte für Abgrabungen ginge, die nach einschlägigen Landesgesetzen ergänzender 
Bestandteil des Regionalplans sein solle. In dieser Karte seien Flächen enthalten, die von anderen Planungen freigehalten werden sollen, die einer zukünftigen 
Auskiesung widersprechen; sie gebe jedoch keinen direkten Anspruch auf Auskiesung. 
Herr Lueb erklärt, dass das Anhörungsverfahren dazu diene, noch weitere Erkenntnisse zu sammeln, einen Ausgleich der Meinungen anzustreben und dem 
Regionalrat einen Vorschlag vorzulegen, der dann in der Septembersitzung über die Regionalplanänderung entscheiden werde. 
Weiterhin führt er aus, dass aufgrund angestrebter Klageverfahren und Gerichtsurteilen ein erheblicher Zeitdruck für die Änderung bestehe, und dass von der 
Bezirksregierung einer hoher Arbeitsaufwand betrieben worden sei und würde. Dies bedeute gleichzeitig, dass auch Anderen Mühen abverlangt worden seien, 
die die Bezirksregierung diesen gerne erspart hätte. Er erläutert, dass die Synopsen als Lesehilfe dienen sollen und es keine Verpflichtung gäbe, die Unterlagen 
vorher zur Verfügung zu stellen. 
 
Herr Lueb hofft, dass es zu einer fruchtbaren Diskussion komme, und übergibt das Wort an den Verhandlungsleiter Herrn Goetzens.  
 
Herr RA Anders stellt im Namen der von ihm vertretenen Unternehmen, mit Ausnahme der Fa. Thunissen, den Antrag, dass Herr Heinrich Goetzens wegen der 
Besorgnis der Befangenheit abgelehnt würde, und dass vor der Entscheidung über den Befangenheitsantrag zu Protokoll zu erklären sei, welche Person über 
den Ablehnungsantrag entscheiden würde. Zur Begründung führt er aus:  
„Herr Goetzens ist als Leiter der Geschäftsstelle des Regionalrats und als Verhandlungsleiter des Erörterungstermins federführend für das laufende Aufstel-
lungsverfahren zur 51. Änderung verantwortlich. Er ist befangen und muss deshalb von dem weiteren Verfahren ausgeschlossen werden. 
Durch sein bisheriges Verhalten hat Herr Goetzens objektiv den Eindruck erzeugt, dass er die Mitwirkungsrechte der betroffenen Abgrabungsunternehmen durch 
in Serie unangemessene Terminierungen und Fristsetzungen massiv beschneidet. Bereits im Scoping-Verfahren für den Umweltbericht hat er eine Frist von we-
niger als zwei Wochen innerhalb der Osterferien gesetzt und verspätete Stellungnahmen nicht berücksichtigt. Hinsichtlich der Offenlage der ersten Fassung der 
Unterlagen zur 51. Änderung hatte Herr Goetzens dem Regionalrat vorgeschlagen, die gesetzlich vorgesehene Frist zur Offenlage und Stellungnahme abzukür-
zen. Daraufhin hat der Regionalrat diese Fristen verlängert. Diese Frist hat Herr Goetzens in die Sommerferien gelegt. Die Offenlage der zweiten Fassung der 
Unterlagen zur 51. Änderung hat Herr Goetzens auf vier Wochen verkürzt. 
Unsere schon vor Monaten gestellte Frage, ob die von uns vertretenen Unternehmen zum Erörterungstermin geladen werden, verneinte Herr Goetzens und ver-
hinderte damit eine sachgerechte Vorbereitung der Unternehmen. Am letzten Montag haben wir wie die meisten anderen Betroffenen mit der überraschenden 
Einladung zum heutigen Erörterungstermin eine CD erhalten, die circa 2.000 Seiten Datenmaterial enthält. Im Laufe der vergangenen Woche sind auf der Home-
page der BZR insgesamt weitere circa 600 Seiten Datenmaterial für die Erörterung bereitgestellt worden. Eine derartig kurze Ladung verstößt gegen jegliche 
verfahrensrechtlichen Mindeststandards, erst recht wenn das vorzubereitende Datenmaterial derart umfangreich ist.  
Den von uns vertretenen Unternehmen drängt sich der Eindruck auf, dass Herr Goetzens planmäßig versucht, ihre Anhörungsrechte zu verkürzen.“ 
 
Er überreicht die Langfassung zum Protokoll (siehe Anlage V1). 
 
Auf Nachfrage nach weiteren Anträgen, stellt der BUND (Beteiligter 205.) den Antrag, dass die Öffentlichkeit und insbesondere die Presse zum Erörterungster-
min zugelassen werden solle. Er begründet dies damit, dass wenn die Abgrabungsunternehmen am Erörterungstermin teilnehmen dürften, auch der Öffentlich-
keit diese Möglichkeit gegeben werden müsse. 
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Weitere Anträge werden nicht gestellt.  
 
Herr Lueb, als Vertreter des Regierungsvizepräsidenten, unterbricht die Sitzung. 
 
Nach einer Unterbrechung wird die Sitzung durch Herrn Lueb wieder eröffnet. Zunächst erklärt er, dass der Befangenheitsantrag des RA Anders zurückgewie-
sen würde. Herr Goetzens sei nicht befangen und befugt, den Erörterungstermin im 51. Regionalplanänderungsverfahren durchzuführen. Zur Begründung wird 
ausgeführt, dass keine Gründe vorlägen, die Misstrauen gegen eine unparteiische Leitung des Erörterungstermins rechtfertigen würden. Herr Goetzens erfülle 
zudem keine der in § 20 VwVfG genannten Voraussetzungen und sei damit keine ausgeschlossene Person. Die Fristen erfüllten die gesetzlichen Anforderungen 
hinreichend und wären der Bedeutung und der Dringlichkeit des Verfahrens angemessen. Eine Terminierung in den Ferien sei zulässig. Die ursprünglich in der 
Sitzungsvorlage für die Regionalratssitzung vom Juni 2006 vorgesehene Frist habe den gesetzlichen Anforderungen entsprochen. Der Regionalrat sei aber frei 
darin ggf. abweichende Entscheidungen zu treffen. Eine Einladung der Unternehmen sei zunächst nicht geplant gewesen. Die Auskünfte von Herrn Goetzens 
hätten zum damaligen Zeitpunkt seinem Kenntnisstand entsprochen. Eine Änderung dieser Position sei eingetreten und wäre zulässig.  
Herr Lueb erklärt weiterhin, dass dem Antrag des BUND nicht entsprochen würde. Die breite Öffentlichkeit sei in diesem Termin nicht zugelassen. Zur Begrün-
dung wird ausgeführt, dass vor dem Hintergrund der gemäß § 4 Abs. 1 ROG, Respektive § 35 BauGB möglichen mittelbaren Bindungswirkungen der Regional-
planänderung für Unternehmen sich die Bezirksregierung dazu entschieden habe, diesen besonders betroffenen Beteiligtenkreis zum Erörterungstermin zuzu-
lassen. 
Unabhängig von den Anträgen führt Herr Lueb aus, dass er eine solche Diskussion über die Frage des Kiesabbaus in den letzten 20 Jahren am Niederrhein nicht 
erlebt habe. Er legt dar, dass es schlecht wäre, wenn die Beteiligten zum Ergebnis kämen, dass sie keine Regionalplanung wollen; wobei die eine Seite sage, 
dass kein Kubikmeter Kies mehr abgebaut werden solle, und die andere Seite ausführe, dass überhaupt keine regionalplanerische Reglementierung erfolgen 
solle.  
Es sollte im Interesse aller sein, den Termin, so wie er konzipiert sei, auch durchzuführen. Der Termin solle als einen Austausch von Meinungen und als sach-
gemäße Vorbereitung einer Entscheidungsbasis gesehen werden, damit der Regionalrat gut und sinnvoll vorbereitet beschließen könne. 
 
Die Vertreterin der NABU (Beteiligter 205.) beantragt daraufhin die Einwender an dem Erörterung teilnehmen zu lassen. Sie seien genauso betroffen wie die 
Kiesindustrie.  RA Anders unterstützt den Antrag. Die Öffentlichkeit sei zuzulassen, insbesondere die Einwender; dies sei aus Rechtsgründen notwendig. Aus 
einem nicht-öffentlichen Verfahren würde somit ein öffentliches Verfahren werden. Der Vertreter des Wirtschaftsverbandes der Baustoffindustrie Nord-West 
(413.) erklärt, dass keine Bedenken bestünden, die Öffentlichkeit insgesamt sowie die Presse zuzulassen. Die Diskussion solle in Offenheit und Transparenz, 
trotz und gerade wegen der Gegensätzlichkeit, stattfinden. 
 
Die Sitzung wird unterbrochen. 
 
Herr Lueb eröffnet die Sitzung erneut und führt zum Antrag, die Öffentlichkeit zuzulassen, aus, dass eine Zulassung als Beteiligte mit Rederecht nicht in Betracht 
komme. Zur Begründung wird dargelegt, dass die Kiesindustrie eine besondere Betroffenheit habe und somit ein Rederecht zugesprochen bekommen habe. 
Eine vergleichbare Betroffenheit ließe sich bei Bürgern, die sich gemeldet haben, jeweils nicht zwingend feststellen. Es seien Betroffenheiten geltend gemacht 
worden, weil jemand besonders nah an einer zukünftigen Abgrabung wohne oder sich der Landschaft als solches verpflichtet fühle. Es sei sehr schwer, dies zu 
differenzieren, deshalb kommt im Sinne von Betroffenheit eine Beteiligung der Öffentlichkeit nicht in Frage. Wenn jedoch gerade die Beteiligten, insbesondere die 
Abgrabungsunternehmen, es wünschten, dass Bürger an der Sitzung teilnehmen könnten, habe die Bezirksregierung nichts dagegen. Sofern also niemand wi-
derspräche, könne, soweit der Raum Platz bietet, die Öffentlichkeit als Zuhörer zugelassen werden.   
Keiner der anwesenden Beteiligten hat, auf Nachfrage von Herrn Lueb, hiergegen Bedenken. Die Öffentlichkeit wird daher als Zuhörer zum Erörterungstermin 
zugelassen. 
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Herr Lueb übergibt die Verhandlungsleitung wieder an Herrn Goetzens. 
 
Herr Goetzens richtet folgende Worte an die Beteiligten: 
„Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
auch ich darf Sie noch einmal herzlich begrüßen. 
Man hat mich gebeten, diesen Termin zu leiten und ich werde dabei durch Herrn von Seht maßgeblich unterstützt, der für die fachliche Seite dieser Vorbereitung 
zuständig ist. 
Zunächst ein paar allgemeine und organisatorische Erklärungen vorab: Ich bitte Sie, Handys zumindest stumm zu schalten. 
Zunächst zum formalen Ablauf der Erörterung, den wir Ihnen ja bereits mit der Einladung mitgeteilt haben. Mittagspause ist von 13:00 bis 14:00 Uhr; in dieser 
Zeit ist die Kantine geöffnet. Kaffeepause ist von 16.30 bis 17:00 Uhr geplant; im Foyer wird Kaffee angeboten. Gegenüber vom Kreishaus befindet sich eine 
Bäckerei. 
Das Verhandlungsende hängt ganz vom Verlauf der Erörterung ab. Wir haben ihnen mit der Einladung mitgeteilt, dass es auch bis 20:00 Uhr dauern kann, aber 
nicht muss. 
Zum Gegenstand der Erörterung möchte ich mich an dieser Stelle kurz fassen, da wir ja noch hinreichend Zeit haben, dies in Einzelheiten zu erörtern: Er ergibt 
sich aus den Unterlagen, die wir Ihnen in den beiden Verfahrensbeteiligungen (im Vorfeld der Erörterung) zugesandt bzw. im Internet bekannt gemacht haben 
und zu dem Sie sich geäußert haben. 
Die Bezirksregierung hat im Vorfeld zu diesem Termin vorbereitende Unterlagen an Sie gesandt. Die geplanten Änderungen der vorgesehenen Darstellungen 
gegenüber dem Stand des 2. Planentwurfs vom Januar 2008 finden Sie in der Anlage A zu den Synopsen (Anlage A4.2).  
Zu Ihrer Erleichterung und als zusätzliches Hilfsmittel für Sie in der Erörterung haben wir uns dafür entschieden, bereits vor dem Erörterungstermin Ausgleichs-
vorschläge zu Ihren Anregungen zu erstellen. Sie haben diese Ausgleichsvorschläge zu Ihren Anregungen, die wir mit Ihnen erörtern möchten, erhalten. Jeder 
Synopse ist ein Beteiligtenverzeichnis vorangestellt, sodass sie schnell erkennen können, an welcher Stelle Ihre Anregung jeweils behandelt wurde. Sie werden 
dabei festgestellt haben, dass wir bestrebt waren, unsere Ausgleichsvorschläge knapp zu halten. Sie fallen, soweit ich das sehe, fast durchweg kürzer aus als die 
Anregungen. Da aber viele von Ihnen umfangreiche Anregungen gemacht haben, sehen sie an der Anzahl der Synopsen und ihrem Umfang. Wir haben wir uns 
dazu entschlossen, Ihnen ergänzend auch die Anregungen und Bedenken der anderen Beteiligten und die entsprechenden Ausgleichsvorschläge zuzusenden. 
Verstehen Sie diese Unterlagen bitte als Option, die Sie nutzen können, aber nicht müssen.  
Der Gesetzgeber - hier komme ich dann auf den Sinn und Zweck des Erörterungstermins - versteht den Erörterungstermin insbesondere als einen Termin, in 
dem die Bezirksplanungsbehörde noch Erkenntnisse sammeln kann, und zwar auch gerade durch die eingereichten Einwendungen. Gem. § 20 Abs. 4 Satz 2 
LPIG ist im Erörterungstermin ein Ausgleich der Meinungen anzustreben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Auffassungen nicht letztlich im Dissens bleiben könn-
ten. In einem solchen Falle hat der Regionalrat die Aufgabe, im Rahmen der Abwägung zu entscheiden, welchen Belangen der Vorrang einzuräumen ist. 
Über alle im Rahmen der ersten und zweiten Beteiligungsrunde vorgebrachten Anregungen wird der Regionalrat auf der Grundlage des Erörterungstermins un-
terrichtet. Der Regionalrat prüft die Anregungen und entscheidet über die Aufstellung der Regionalplanänderung. Die Änderung bedarf der Genehmigung des 
Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Generell gilt das, was wir im Einladungsschreiben festgehalten haben: Wenn Sie nicht an der Erörterung teilnehmen oder sich nicht äußern möchten, werten wir 
dass so, dass Sie Ihre Stellungnahme, die sie schriftlich abgegeben haben, aufrechterhalten. Wenn wir also nichts von Ihnen hören, gehen wir davon aus, dass 
Sie an Ihrer Position festhalten. Soweit Einvernehmen im Sinne des Ausgleichsvorschlages erklärt wird, wird dies ausdrücklich als Ergebnis der Erörterung fest-
gehalten. Sollte keine Erklärung erfolgen, gehen wir davon aus, dass wir auch kein Einvernehmen mit Ihnen herstellen konnten. 
 
Es ist vorgesehen heute und morgen zunächst kommunenübergreifend relevante Fragen in der Reihenfolge der Anregungen zu erörtern, wie sie in der Synopsen 
"Allgemeines" und "Leitungen" aufgeführt sind. 
Die Synopse „Allgemeines“ behandelt Ihre Anregungen zu den Fragestellungen wie Bedarf, Kiesexport, Ausschlussgründe um nur einige wenige zu nennen. 
Viele von Ihnen haben diese Fragen in Ihren Anregungen direkt oder durch Bezugnahmen auf Anregungen z.B. Ihres Kreises oder Verbandes angesprochen. 
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Diese Fragen wollen wir mit allen, die das jeweilige Thema angeregt haben, möglichst nur einmal erörtern, und zwar im Rahmen der Synopse „Allgemeines“. Wir 
bitten Sie deshalb, wenn Sie solche allgemeine Fragen in Ihren Stellungnahmen angesprochen haben, sich dann an dieser Stelle zu Wort zu melden, soweit sie 
das für erforderlich halten. Als Hilfestellung haben wir in die Ausgleichsvorschläge zu Ihren Anregungen auf die Anregung verwiesen, unter der der jeweilige all-
gemeine Belang behandelt wird. 
 
Auf eine reine Wiederholung der bereits schriftlich eingereichten Einwendung sollte dagegen verzichtet werden, da dies zu keinen neuen Erkenntnissen führt und 
die Einwendung in dieser Form bereits - wie oben dargelegt - Bestandteil des Verfahrens ist. 
 
In diesem Erörterungstermin wird keine Entscheidung in der Sache getroffen. Wir erörtern Ihre Anregungen. Nach dem Erörterungstermin – und nach Erstellung 
des Ergebnisprotokolls – wird die Phase der Erarbeitung eines Entscheidungsvorschlages für den Regionalrat erfolgen. 
 
Der Ablauf der Verhandlung wird durch die Tagesordnung – wir haben das als Planer Ablaufplan genannt – bestimmt. Heute und morgen sollen die Anregungen 
aus der Synopse „Allgemeines„ und „Leitungen“ behandelt werden, danach die das Gebiet einer Kommune betreffenden Anregungen anhand Synopsen und 
anschließend die Unternehmenssynopse. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um einen vorläufigen Ablaufplan handelt. Zeitliche Verschiebungen sind 
möglich und auch Verschiebungen z.B. aufgrund thematischer oder räumlicher Zusammenhänge. An jedem Morgen soll der jeweilige Verhandlungsstand auf 
einer Internetseite bekannt gegeben werden; den Link haben wir Ihnen mit der Einladung mitgeteilt. 
 
Über die mündliche Verhandlung soll in Ihrem Beisein eine Ergebnisniederschrift gefertigt werden, die sie am Beamer sehen können. 
 
Bei Wortbeiträgen wird gebeten, die im Saal vorhandenen Mikrofone zu nutzen und zu Beginn jeden Beitrags den eigenen Namen und - soweit vorhanden - die 
Beteiligtennummer zu nennen. 
 
Eine Redezeitbegrenzung bleibt im Interesse des geregelten Fortgangs der Erörterung vorbehalten, derzeit wird eine Notwendigkeit noch nicht gesehen. 
 
Im Erörterungstermin sind Ton- und Filmaufnahmen während der Erörterung, außer durch die Bezirksregierung, nicht zugelassen.“ 
 
Der Verhandlungsleiter erklärt, dass folgende Vertagungs- bzw. Terminaufhebungsanträge gestellt worden seien: 
- Antrag der XXX vom 19.06.2008 den für den Zeitraum ab dem 23.06.2008 angesetzten Erörterungstermin zu verlegen und unter Einhaltung einer angemes-

senen Einladungsfrist neu anzusetzen (siehe Anlage V2). 
- Antrag der XXX vom 19.06.2008 den für den Zeitraum ab dem 23.6.2008 angesetzten Erörterungstermin zu verlegen und unter Einhaltung einer angemes-

senen Einladungsfrist neu anzusetzen (siehe Anlage V3). 
- Antrag der XXX vom 19.06.2008, vertreten durch RAe Heuking Kühn Luer Wojtek, Herrn RA Collisy, den für den Zeitraum ab dem 23.06.2008 angesetzten 

Erörterungstermin zu verlegen und unter Einhaltung einer angemessenen Einladungsfrist neu anzusetzen (siehe Anlage V4). 
- Antrag der Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg, Wesel, Kleve zu Duisburg vom 19.06.2008 den für den Zeitraum ab dem 23.06.2008 

angesetzten Erörterungstermin mit angemessener Frist zu verlegen (siehe Anlage V5). 
- Antrag der IHK Mittlerer Niederrhein vom 20.06.2008 den für den Zeitraum den 23.06.2008 angesetzten Erörterungstermin mit angemessener Frist zu verle-

gen (siehe Anlage V6). 
- Antrag des Arbeitskreis Steine Erden Nordrhein-Westfalen vom 18.06.2008 auf Aufhebung des Erörterungstermins (siehe Anlage V7). 
- Antrag der Stadt Kevelaer vom 20.06.2008 mit der Bitte, den Termin der Anhörung zu verschieben, so dass die Verfahrensunterlagen angemessen aufberei-

tet werden könnten (siehe Anlage V8). 
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- Antrag der Gemeinde Weeze vom 20.06.2008 mit der Bitte, den Termin der Anhörung auf einen späteren Zeitpunkt  zu verschieben, weil aus zeitlichen und 
personellen Gründen eine zeitnahe umfassende Bearbeitung nicht möglich sei (siehe Anlage V9). 

- Antrag der Gemeinde Sonsbeck vom 20.06.2008 den Anhörungstermin zu verschieben und den Betroffenen eine angemessene Frist zur Durcharbeitung der 
Unterlagen zu gewähren (siehe Anlage V10). 

 
Der Verhandlungsleiter stellt auf Nachfrage fest, dass von der Stadt Wesel und der Stadt Xanten ebenfalls Anträge mit gleichlautendem Tenor gestellt worden 
wären, die ihm jedoch nicht vorlägen und im Nachgang zu Protokoll genommen würden (siehe Anlage V11 und V12). 
 
Der Verhandlungsleiter weist die Anträge zurück. Er führt aus, dass die Bezirksregierung der Auffassung ist, dass die Durchführung des Termins zumutbar sei. 
Eine schriftliche Bescheidung erfolge nach Abschluss des Erörterungstermins (Hinweis der Bezirksplanungsbehörde nach der Erörterung: Die Mitglieder des 
Regionalrates können alle Bescheide zu allen Anträgen zur 51. Änderung des Regionalplans im Volltext einsehen (siehe jedoch auch den exemplarisch wieder-
gegebenen Bescheid unter 2.10). Zur Begründung wird aufgeführt, dass es für Planungsverfahren nach dem Landesplanungsgesetz keine gesetzlichen Fristen 
für eine Ladung zu einem Erörterungstermin gäbe. Damit gelte auch keine Wochenfrist, wie sie von Antragstellern angemahnt werde. Ein Rückgriff auf andere 
gesetzliche Vorschriften, z.B. im VwVfG für Planfeststellungsverfahren scheide aus. Verfahren zur Aufstellung eines Regionalplans seien keine Verwaltungsver-
fahren im Sinne von § 9 VwVfG, da sie nicht auf den Erlass eine Verwaltungsaktes oder eine öffentlich-rechtlichen Vertrages gerichtet seien, sondern auf den 
Erlass einer Rechtsnorm. Einen allgemeinen Rechtsgrundsatz, dass eine Ladung mindestens eine Woche betragen müsste, gebe es nicht. Die Ladung sei 
knapp, aber angemessen. 
Das Landesplanungsgesetz sehe vor, dass die fristgemäß vorgebrachten Anregungen der öffentlichen Stellen und Personen des Privatrechts nach § 4 ROG zu 
erörtern sind. Weitere Vorgaben mache das Landesplanungsgesetz nicht. Damit seien der Bezirksplanungsbehörde die Möglichkeiten eröffnet, schriftlich oder 
mündlich zu erörtern. Eine Verpflichtung, im Vorfeld eines mündlichen Erörterungstermins Unterlagen, z.B. Synopsen, zur Verfügung zu stellen, bestünde nicht. 
Sinn und Zweck eines Erörterungstermins sei, dass die Bezirksplanungsbehörde noch Erkenntnisse sammeln kann und einen Ausgleich der Meinungen anzu-
streben. Im Erörterungstermin werde nicht über die Anregungen entschieden.  
Gegenstand der Erörterung seien also die fristgemäß vorgebrachten Anregungen, die von den Beteiligten gegenüber der Bezirksplanungsbehörde erläutert und 
vertieft werden können. Da den Beteiligten ihre Anregungen bekannt seien, sei auch eine Vorbereitung auf einen Erörterungstermin innerhalb weniger Tage mög-
lich und zumutbar. Die versandten Synopsen seien hierzu lediglich ein Hilfsmittel. Die Behauptung, einzelne Beteiligte müssten 2000 oder mehr Seiten zur sach-
gerechten Vorbereitung durcharbeiten, werde zurückgewiesen. In der Anlage A zu den Synopsen seien auf 13 Seiten die gegenüber dem Stand des 2. Planent-
wurfs vom 11.01.2008 geplanten Änderungen zusammengefasst. In den redaktionellen Erläuterungen zur Synopse „Allgemeines“ werde darauf besonders hin-
gewiesen. Dies ermögliche zusammen mit der von einem Beteiligten selbst abgegebenen Stellungnahme eine schnelle und sachgerechte Vorbereitung.  
 
Herr Haack erklärt für die Beteiligte 421. (Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg, Wesel, Kleve zu Duisburg) und die Beteiligte 422. (IHK Mitt-
lerer Niederrhein), dass sie nicht weiter am Erörterungstermin teilnehmen würden. Die Beteiligte 421. habe die Unterlagen zum Erörterungstermin erst am 
20.06.2008 erhalten. Die Beteiligten 421. und 422. nehmen Bezug auf die schriftlich eingereichten Anträge vom 19. und 20.06.2008. 
 
Der Vertreter des Beteiligten 413. (Wirtschaftsverband der Baustoffindustrie Nord-West e.V.), Herr Fischer, bedauert die Entscheidung der Bezirksregierung, den 
Erörterungstermin durchzuführen, und bezieht sich hierzu auf die Schreiben des Arbeitskreises Steine und Erden Nordrhein-Westfalen vom 18.06.2008. Er er-
klärt, dass eine sachgerechte Vorbereitung angesichts des Umfangs des Materials (Synopsen) und der kurzfristigen Ladung nicht möglich sei. Er hebt die im-
mense Bedeutung des Verfahrens für die Unternehmen hervor. Er kündigt an, den Erörterungstermin nunmehr zu verlassen, sofern es bei dieser Position der 
Bezirksregierung verbleibt. 
 
Die Vertreterin der Beteiligten 415. (Wirtschaftsverband Baustoffe - Naturstein e.V.) und 414. (Fachverband Ziegelindustrie Nordwest e.V.) schließt sich der Vor-
rede von Herrn Fischer an. Sie befürchte insbesondere, dass es aufgrund der nicht möglichen Vorbereitung zu unvollständigen Äußerungen oder Ausführungen 
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zu einzelnen Sachverhalten kommen könnte, was Ermessens- oder Abwägungsfehler nach sich ziehen könne. Auch sie kündigt an, den Erörterungstermin zu 
verlassen, sofern es bei der Position der Bezirksregierung bleibe. 
 
Herr RA Anders beantragt namens und in Auftrag der von ihm vertretenen Unternehmen mit Ausnahme der Fa. Thunissen unter Protest gegen den von ihm als 
befangen angesehenen Verhandlungsleiter Goetzens, den Erörterungstermin aufzuheben. 
Weiter beantragt er, namens und in Auftrag der von ihm vertretenen Unternehmen mit Ausnahme der Fa. Thunissen 
1. unseren Antrag auf Aufhebung des Erörterungstermins dem Vorsitzenden des Regionalrats zur Entscheidung vorzulegen; 
2. den Erörterungstermin aus diesem Grunde zu unterbrechen. 
Zur Begründung überreicht er die Anträge jeweils in schriftlicher Form zu Protokoll. 
 (siehe Anlage V13 und V14). 
 
Die Sitzung wird unterbrochen. 
 
Herr Goetzens eröffnet die Sitzung und gibt bekannt: 
Der Antrag der RA Anders und Thomé auf Aufhebung des Erörterungstermins mit der Begründung, dass die Frist zu kurz und die Unterlagen zu umfangreich 
gewesen wären, wird zurückgewiesen. Zur Begründung wird auf die vorgenannten Ausführungen verwiesen. Eine ergänzende schriftliche Bescheidung erfolge. 
Der Antrag des Herrn RA Anders, der Regionalratsvorsitzende möge darüber entscheiden, wirde ebenfalls zurückgewiesen. Das LPlG sehe vor, dass das Erar-
beitungsverfahren von der Bezirksplanungsbehörde durchgeführt würde. Sie sei an die Weisungen des Regionalrates gebunden. Der Regionalrat habe die Be-
zirksplanungsbehörde mit der Erarbeitung des Durchführungsverfahrens beauftragt. Eine Befragung des Regionalratsvorsitzenden sei gesetzlich nicht vorgese-
hen und nicht erforderlich. Auch hier erfolge eine schriftliche Bescheidung. 
 
Herr RA Anders gibt folgende Abschlusserklärung zu Protokoll: 
„Namens und im Auftrag der von uns vertretenen Unternehmen mit Ausnahme der Fa. Thunissen erklären wir unter Protest gegen die Leitung des Erörterungs-
termins durch einen befangenen Verhandlungsleiter zu Protokoll, 
1. dass es den von uns vertretenen Unternehmen angesichts der kurzfristigen Ladung und unangemessen kurzen Vorbereitungszeit unmöglich ist, ihre Interes-

sen im Erörterungstermin sachgerecht wahrzunehmen und 
2. dass sie deshalb an dem Erörterungstermin nicht weiter teilnehmen werden.“ 
Herr RA Anders, Herr RA Jankowski, die Vertreter der IHKs sowie einige Wirtschafts- bzw. Unternehmensvertreter verlassen den Raum. 
 
Welches die betreffenden Mandanten der Kanzlei RA Anders und Thomé sind, können die Mitglieder des Regionalrates den Verfahrensunterlagen entnehmen, 
die von ihnen bei der Bezirksplanungsbehörde eingesehen werden können. 
 

2. Erörterungsergebnisse, Beschlussvorschläge sowie zugehörige Stellungnahmen  
 

Vorbemerkungen 
Die Ziffern in der Spalte „Anregung“ der nachfolgenden Tabelle beziehen sich auf die Synopsen und die Unternehmenstabelle (Anlage A4.2).  
 
Die Ergebnisse der Erörterung ergeben sich aus der Spalte „Ergebnisse der Erörterung“ und wurden im Erörterungstermin so protokolliert, sofern nicht explizit 
kenntlich gemacht wurde, dass die Ausführungen nach der Erörterung eingetragen worden sind. 
 
Die Spalte „Beschlussvorschlag“ enthält die nach dem Ende der Erörterung abgefassten Beschlussvorschläge der Bezirksplanungsbehörde. 
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In den Anlagen nach der Tabelle finden sich – außer den bereits in Kapitel 1 abgehandelten Anträgen – auch Schreiben zur 51. Änderung, die teilweise erst nach 
oder während der Erörterung eingegangen sind. Hierzu wurden jeweils separate Beschlussvorschläge erstellt, aber in der Tabelle wird an einigen Stellen auch 
auf diese Schreiben Bezug genommen. 
 
Weitere im Nachgang des Erörterungstermins eingegangene Schreiben sind zur Unterstützung der Leser teilweise bei den am besten passenden Anregungs-
nummern eingefügt worden, damit der Gesamtkontext ersichtlich ist. Nur soweit dies nicht möglich oder sinnvoll war, sind sie in den Tabellenanhang aufgenom-
men worden. Um alle betreffenden Stellungnahmen zu lesen, ist das Dokument komplett zu sichten. 
 
Bezüglich nachfolgend verwendeter Abkürzungen wird auf das Abkürzungsverzeichnis am Beginn der Synopse Allgemeines (in Anhang A4.2) verwiesen. 
 
Sofern nachstehend nichts Abweichendes als Beschlussvorschlag vermerkt ist, wird als Beschlussvorschlag an den Ausgleichsvorschlägen in den Synopsen 
bzw. regionalplanerischen Bewertungen in der Unternehmenstabelle festgehalten, die vor der Erörterung erarbeitet wurden, wobei im Falle von etwaigen Wider-
sprüchen die Beschlussvorschläge Priorität haben. Dies gilt auch für eventuell aus Versehen nicht aufgeführte Anregungsnummern aus den Synopsen bzw. der 
Unternehmenstabelle. Etwaige unabsichtlich offen gebliebene Punkte sind im Kontext der anderen Beschlussvorschläge zu sehen. 
 
Sofern speziell die Formulierung „Es wird am Ausgleichsvorschlag zu dieser Anregungsnummer festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag)“ oder ähnliche Formulierunen gewählt werden, gilt dies jedoch ggf. unter Berücksichtigung von Aktualisierungen 
über im Vergleich zu Ausgleichsvorschlägen (AGVs) immer prioritären sonstigen neu formulierten, von den AGVs inhaltlich abweichenden Beschlussvorschläge 
(ergibt sich logisch auch bereits aus der zeitlichen Entstehungsabfolge der Texte). Die Aktualisierungen wurden jedoch im Normalfall ohnehin auch immer explizit 
benannt. Dieser Hinweis erfolgt daher nur für die Fälle, in denen dies eventuell übersehen wurde.  
 
Vielfach wird nachfolgend an im Vorfeld der Erörterung erstellten Ausgleichsvorschlägen (oder regionalplanerischen Bewertungen) festgehalten, die wiederum im 
Text auf AGVs (oder regionalplanerische Bewertungen) zu anderen Anregungenummern verweisen (z.B. der AGV zu Kal/112/1 verweist u.a. auf den AGV zu 
A/110/6). Hier gilt, dass mit solchen Querverweisen (und allen direkten oder indrekten Querverweisen auf Ausgleichsvorschläge) nun im Falle eines festhalten an 
dem AGV (z.B. dem AGV zu Kal/112/1) der jeweilige Beschlussvorschlag zu solchen anderen Anregungsnummern (z.B. zu A/110/6) gemeint ist (der jedoch in 
der Regel auf den jeweiligen zeitlich vorher erstellten AGV z.B. zu A/110/6 Bezug nimmt). Dieser Beschlussvorschlag kann (wie z.B. bei A/110/6 der Fall) ggf. 
aufgrund von Aktualisierungen von dem AGV (z.B. dem AGV zu A/110/6) abweichen.  
 
Teilweise wird auf Inhalte von Beschlussvorschlägen an anderer Stelle verwiesen. In den betreffenden Beschlussvorschlägen wird wiederum – wie gerade darge-
legt - teilsweise auf zugehörige Ausgleichsvorschläge verwiesen, an denen festgehalten wird. In diesen Fällen sind mit den Inhalten der Beschlussvorschläge, 
auf die verwiesen wird, auch die Inhalte der entsprechenden Ausgleichsvorschlägge gemeint - gemäß den näheren Ausführungen in den Beschlussvorschlägen 
an der anderen Stelle. 
 
Wenn nachstehend auf den Umweltbericht (gemeint ist immer die 2. Fassung) verwiesen wird, so erfolgt oftmals auch der pauschale Hinweis, dass dieser weni-
ger aktuell ist, als die Beschlussvorschläge. Das heißt, sofern Angaben in neueren Beschlussvorschlägen gegeben worden sind, gehen diese - aufgrund der 
zeitlichen Abfolge der Erstellung - den Angaben im Umweltbericht vor. Dies ist mit den entsprechenden Hinweisen gemeint und nicht, dass die Angaben im Um-
weltbericht dann jeweils falsch sind. Es bedeutet auch nicht, dass im jeweils konkreten Fall unbedingt nach der Erstellung des Umweltberichtes Änderun-
gen/Ergänzungen im Vergleich zu den Ausführungen im Umweltbericht erfolgt sein müssen. 
 



 10 

Zu Änderungen der Erläuterungskarte nach der Erörterungsveranstaltung in Wesel siehe insbesondere die Beschlussvorschläge zu Brü/161/1, 
Nie/165/1, Schw/166/1, Kor/415/1 und K-L/175/1. 
 
Hinzuweisen ist darauf, dass zu nach der Erörterungsveranstaltung (23.-27. Juni 2008 in Wesel) neu vorgesehenen Bereichen jeweils besonders betroffenen 
Stellen noch eine entsprechende Möglichkeit ergänzender Stellungnahmen eingeräumt wurde (Anschreiben können vom Regionalrat eingesehen werden). Dies 
waren u. a. die betroffenen Kommunen (inkl. westlich angrenzender Kommunen im Fall von Korschenbroich) sowie die betreffenden Kreise. Zu mit Wald bestan-
den Flächen in Brüggen war dies der Landesbetrieb Wald und Holz und im Falle von Korschenbroich wurden u.a. auch die Flughafengesellschaft Mönchenglad-
bach, das Wasserwerk Willich und die Stadtwerke Krefeld angeschrieben. Die entsprechenden relevanten Stellungnahmen sind – soweit Stellungnahmen eingin-
gen – nachfolgend eingearbeitet. Ebenso wurden die Umweltverbände (Bet. 205) über die erwogenen und nun vorgenommenen Entwurfsänderungen informiert 
und es wurde Ihnen die Möglichkeit einer ergänzenden Stellungnahme eingeräumt. Den Umweltverbänden, dem Kreis Viersen und der Gemeinde Brüggen wur-
den dazu ferner auch ergänzende Unterlagen zur FFH-Verträglichkeit zugesendet (vgl. Anlage E25). 
 
 

2.1   Zur Synopse „Allgemeines“: 

Anregungen Ergebnisse der Erörterung (und nach der Erörterungsveranstaltung 
aufgenommene, entsprechend gekennzeichnete Ausführungen) 

Beschlussvorschläge 

A/100/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht.  
Die Stadt Düsseldorf hat per Mail vom 02.07.2008 Einvernehmen mit 
der 51. Änderung des Regionalplans erklärt. 
Es besteht entsprechend generell Einvernehmen seitens des Beteiligten 
100. 

Das Einvernehmen wird zur Kenntnis genommen und es wird auch un-
ter Berücksichtigung der Erörterung an dem entsprechenden Aus-
gleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen 
und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/101/1 Der Vertreter der Stadt Duisburg nimmt den Ausgleichsvorschlag zur 
Kenntnis. 

Es wird auch unter Berücksichtigung der Erörterung am Ausgleichsvor-
schlag zu dieser Anregung festgehalten (d.h. die entsprechenden Aus-
führungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/110/1 Der Vertreter des Landrats des Kreises Kleve nimmt den Ausgleichs-
vorschlag zur Kenntnis. 

Es wird auch unter Berücksichtigung der Erörterung am Ausgleichsvor-
schlag zu dieser Anregung festgehalten (d.h. die entsprechenden Aus-
führungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag; also 
hier der Querverweis, der sich aber nun - wie es sich aus den Vorbe-
merkungen ergibt - auf den Beschlussvorschlag zu A/111/1 bezieht (der 
wiederum auf den AGV Bezug nimmt); diese Verweissystematik soll mit 
dieser Klammer einmal exemplarisch näher erläutert werden). 

A/110/2 Der Vertreter des Landrats des Kreises Kleve nimmt den Ausgleichs-
vorschlag zur Kenntnis und hält seine Position aufrecht. Insbesondere 
legt er auch für die Folgepunkte dar, dass eine ausreichende Versor-
gungssicherheit derzeit gegeben ist. Dies folge aus den Monitoring-
Ergebnissen. Ein Versorgungszeitraum von 30 Jahren könne nur akzep-

Es wird am Ausgleichsvorschlag zu dieser Anregung festgehalten (d.h. 
die entsprechenden Ausführungen und Bewertungen werden insoweit 
Beschlussvorschlag; also hier die Kenntnisnahme seitens des Regional-
rates). 
Ergänzend wird – bezüglich der Ausführungen in der Erörterung - fest-
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tiert werden, wenn dieser Zeitraum auch verbindlich geregelt wird. gestellt, dass die beabsichtigte Ausweitung des Versorgungszeitraums 
gegenüber dem Stand vor der 51. Änderung sinnvoll ist, und dass die 
entsprechenden Regelungen z.B. zu Fortschreibungen sachgerecht, 
ausreichend und auch hinreichend verbindlich sind. Hierzu wird auch 
auf den Beschlussvorschlag (inkl. Bezugnahme auf den AGV) zur Anre-
gungsnummer A/110/6 verwiesen. 
Viele inhaltliche Position, die (u. a.) der Kreis Kleve im Verfahren vertre-
ten hat, wurden im Übrigen im Zuge von Entwurfsänderungen im Laufe 
des Verfahrens der 51. Änderung des Regionalplans bereits weitgehend 
berücksichtigt. Zu nennen ist hier z.B. eine deutlich erhöhte Gewichtung 
des Faktors Boden und der Belange der Landwirtschaft sowie eine stär-
kere Priorisierung von Erweiterungen und Wiederaufschlüssen. Auch 
Umfang der Sondierungsbereiche im Kreis Kleve hat sich im Vergleich 
zum 1. Entwurf drastisch verringert.  

A/110/3 Siehe A/110/4 Es wird auch unter Berücksichtigung der Erörterung am Ausgleichsvor-
schlag zu dieser Anregung festgehalten (d.h. die entsprechenden Aus-
führungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Darüber hinaus wird auf die Beschlussvorschläge zu den Anregungs-
nummern A/110/4 und A/110/6 verwiesen (inkl. Bezugnahmen auf die 
AGVs). 

A/110/4 Kein Einvernehmen. 
Im Übrigen siehe A/110/6. 

Es wird auch unter Berücksichtigung der Erörterung am Ausgleichsvor-
schlag zu dieser Anregung festgehalten (d.h. die entsprechenden Aus-
führungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Darüber hinaus wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnum-
mer A/110/6 verwiesen (inkl. Bezugnahme auf den AGV). 

A/110/5 Siehe A/110/2 
Der Vertreter des Landrats des Kreises Wesel (170) bittet darum, dass 
der Regionalrat das Thema Recycling und Kiesabgabe aufgreift und an 
die Landesplanungsbehörde heranträgt. Recyclingstoffe wären besser 
vermarktbar, wenn Kies nicht so günstig wäre. 
Der Vertreter der Landwirtschaftskammer NRW (216) gibt eine Erklä-
rung zu Protokoll und erklärt sein Einvernehmen zu den Ausgleichsvor-
schlägen, die die Landwirtschaftskammer betreffen.  
Die Vertreterin der Stadt Rees (121) erklärt, dass sie mit dem Aus-
gleichsvorschlag nicht einverstanden ist. 
 
Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
Text der Erklärung der Landwirtschaftskammer entspricht der in der 
Anlage unter E6 aufgeführten Mail vom 30.06.2008.  

Es wird auch unter Berücksichtigung der Erörterung am Ausgleichsvor-
schlag zu dieser Anregung festgehalten (d.h. die entsprechenden Aus-
führungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Darüber hinaus wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnum-
mer A/110/2 verwiesen (inkl. Bezugnahme auf den AGV). 
Ergänzend wird die Bitte bezüglich des Themas Recycling und Kiesab-
gabe zur Kenntnis genommen. Das Erfordernis einer Änderung ergibt 
sich hieraus nicht, aber der Regionalrat kann sich ggf. unabhängig von 
der 51. Änderung z.B. im Nachgang des Verfahrens mit diesen wichti-
gen Themen beschäftigen, sobald und soweit dies u.a. auch von den 
Bearbeitungskapazitäten und Aufgabenzuordnungen her sinnvoll ist. 
Das Einvernehmen der Landwirtschaftskammer und die entsprechende 
sehr differenzierte Stellungnahme in der Erörterung werden zur Kennt-
nis genommen. Dabei sind besonders die Ausführungen zu Beschäfti-
gungseffekten der Landwirtschaft im Vergleich zu Beschäftigungseffek-
ten des Rohstoffabbaus hervorzuheben. 
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Ebenso wird zur Kenntnis genommen, dass die Stadt Rees mit dem 
Ausgleichsvorschlag nicht einverstanden ist. 

A/110/6 Der Vertreter des Landesbüros der Naturschutzverbände NRW (205) 
regt an, den Ausgleichsvorschlag zur Fortschreibung der Erläuterungs-
karte (Seite 28) vor dem Hintergrund des Erlasses vom 11.04.2008 zu 
bedenken. 
Der Vertreter des Landrats des Kreises Kleve (110) ist mit dem Aus-
gleichsvorschlag nicht einverstanden. Er bittet darum, dass der Regio-
nalrat den Gedanken der Nachhaltigkeit bei der Fortschreibung von 
Reservebereichen / BSAB deutlich in den Vordergrund stellt, damit es 
keinen Automatismus bei der Fortschreibung gibt. Dies wird vom Betei-
ligten 205 ausdrücklich unterstützt und fordert ein Ausstiegszenario. 
Dem schließt sich der Kreis Wesel (170) an. 
Der Vertreter der Fa. CEMEX spricht sich für eine kontinuierliche Fort-
schreibung aus, weil sein Unternehmen gemessen an seinem jetzigen 
Marktanteil nur wenige Reservebereiche erhalte. Diese lägen aber nicht 
unbedingt an den jetzigen Betriebsstandorten. Es müsse möglich sein 
auch an den jetzigen Betriebsstandorten, die mit modernen Anlagen 
ausgestattet sind, weiter zu wirtschaften. Deshalb müsse bei der Aus-
wahl der Bereiche stärker berücksichtigt werden, dass es sich um vor-
handene Betriebsstandorte handelt. Dieses Kriterium müsse deshalb 
auch die im Rahmen der 51. Änderung angewandten Ausschlusskrite-
rien überwinden können. 

Es wird auch unter Berücksichtigung der Erörterung am Ausgleichsvor-
schlag zu dieser Anregung bis auf die nachfolgenden Aktualisierungen 
in diesem Beschlussvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag;  
wobei bezüglich der Bereiche (BSAB und Sondierungsbereiche) – und 
speziell der Versorgungszeiträume aber entsprechend den Formulie-
rungen in den nachstehenden Beschlussvorschlägen auf den geänder-
ten Flächenumfang und auch die geänderte aktuelle Bereichsauswahl-
abgestellt wird; siehe Querverweis auf andere Beschlussvorschläge 
unten). Das heißt, dieser ist insoweit Beschlussvorschlag und Anregun-
gen und Bedenken aus der Erörterung, die mit dem aktuellen Planetwurf 
im Widerspruch stehen, wird nicht gefolgt. Die Aussagen aus dem AGV 
„über 30 Jahre“ etc. sind nach den aktuellen Überprüfungen also auch 
für den aktuellen Planentwurf gültig (wobei berücksichtigt wurde, dass 
die Mächtigkeit der Sondierungsbereiche bzgl. Kies/Kiessand nach vor-
sichtigen Schätzungen sogar mindestens 40% höher ist, als die der 
BSAB und diejenige der in den letzten 5 Jahren im Monitoring ver-
brauchten Flächen; hier war zuvor ein Datenfehler vorhanden). 
Ergänzend wird Folgendes festgestellt: 
Die 51. Änderung ist mit dem Erlass des MWME vom 11.04.2008 ver-
einbar. Dies betrifft auch für die Thematik der Fortschreibungen. 
Wie der Landrat des Kreises Kleve so misst auch der Regionalrat dem 
Gedanken der Nachhaltigkeit eine hohe Bedeutung bei. Die 51. Ände-
rung berücksichtigt dies jedoch bereits hinreichend. Zu den Fortschrei-
bungsregelungen ist festzustellen, dass die entsprechenden Inhalte der 
51. Änderung hinreichend und sachgerecht sind. Dem Regionalrat als 
Beschlussorgan verbleiben hinreichende und angemessene Entschei-
dungsspielräume und trotzdem haben Unternehmen etc. ausreichende 
Planungssicherheit.  
Ein Ausstiegsszenario ist im Rahmen der 51. Änderung nicht erforder-
lich und wäre auch nicht sachgerecht. Hierzu wird - ergänzend zu den in 
der Begründung der Planaufstellung genannten Vorgaben auf Landes-
ebene - auch auf die Vorgaben in § 2 des Raumordnungsgesetzes des 
Bundes verwiesen, wonach für die vorsorgende Sicherung sowie die 
geordnete Aufsuchung und Gewinnung von standortgebundenen Roh-
stoffen die räumlichen Voraussetzungen zu schaffen sind. Ferner wird 
auf die besonders gute Lagerstättensituation im Regierungsbezirk Düs-
seldorf hingewiesen, die im Kontext des gegebenen rechtlichen Rah-
mens ein Abwägungsergebnis eines kompletten Ausstieges aus der 
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Rohstoffgewinnung als nicht möglich erscheinen lässt. Die Frage einer 
Verlangsamung des Abbaus (Hinweis z.B. auf die außerhalb der Rege-
lungsmöglichkeiten der Regionalplanung liegenden Themen der Kies-
abgabe, der Veränderung von Normen oder der Änderung rechtlicher 
Regelungen zum Recycling) bleibt jedoch unberührt. Die Standortsiche-
rungsinteressen von Unternehmen wurden auch hinreichend berück-
sichtigt – insb. über die Priorisierung von Erweiterungen über Neu-
auschlüsse (weniger anspruchsvolle Ausschlusskriterien) und die beab-
sichtigte Sonderregelung für kleinräumige Erweiterungen (noch einmal 
weniger anspruchsvolle Ausschlussgebiete als für die Abbildung von 
Erweiterungen als Sondierungsbereiche). Zur Thematik des firmenspe-
zifischen Bedarfs wird auf den AGV zur Anregungsnummer A/413/1 
verwiesen. 
Die quantitativen Auswirkungen der 48. und 50 Änderung wurden bei 
den Einschätzungen zu Versorgungszeiträumen bereits berücksichtigt. 
Das Aussagen beziehen sich auf einen angenommenen Stand, bei dem 
die 48. Änderung wie im Erarbeitungsbeschluss rechtskräftigt umgesetzt 
wird und die 50. Änderung wie im Aufstellungsbeschluss (siehe auch 
Hü/000/1 und Wee/126/1 und die zugehörigen BVs). 
Bezüglich der Flächenausweisungen insb. im südlichen Regierungsbe-
zirk wird auch auf die Aktualisierungen nach der Erörterung in den aktu-
ellen Beschlussvorschlägen zu den Anregungen Brü/161/1, Nie/165/1, 
Schw/166/1, Kor/415/1 und K-L/175/1 (mittlerer Regierungsbezik) ver-
wiesen. 

A/110/7 Der Vertreter des Landrats des Kreises Kleve (110) ist mit dem Aus-
gleichsvorschlag nicht einverstanden. Insbesondere sollten Neuauf-
schlüsse im Interesse der Nachhaltigkeit konsequent ausgeschlossen 
werden. 
Der Vertreter des Landrats des Kreises Mettmann (130) erklärt, dass für 
die Bereiche in Haan und Wülfrath die Bedenken des Bodenschutzes 
ausdrücklich aufrechterhalten bleiben. 
Der Vertreter des Landrats des Rhein-Kreises Neuss (150) bittet darum, 
dass der Aspekt der gebündelten Gewinnung noch einmal grundlegend 
aufgegriffen wird.  
Der Vertreter der Gemeinde Niederkrüchten (165) erklärt, dass die Be-
lange der Landwirtschaft im Gemeindegebiet höher gewichtet werden 
müssten, weil Niederkrüchten eine sehr waldreiche Gemeinde sei und 
die Landwirtschaft deshalb einen höheren Stellenwert habe. Er gibt zu 
Protokoll, dass der Interessensbereich 2405-12-A1 als Neuansatz zu 
werten wäre. Er kritisiert in diesem Zusammenhang die Definition von 
Neuansätzen und Erweiterungen. 

Es wird auch unter Berücksichtigung der Erörterung am Ausgleichsvor-
schlag zu dieser Anregung festgehalten (d.h. die entsprechenden Aus-
führungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag), 
soweit nachfolgend in diesem Beschlussvorschlag Aspekte nicht aktua-
lisiert werden. 
Ergänzend wird Folgendes festgestellt: 
Im Rahmen der 51. Änderung wurden nur sehr wenige Neuansätze 
vorgesehen, d.h. es erfolgte eine relativ hohe Konzentration auf Erweite-
rungen und Wiederaufschlüsse. Den Intentionen des Kreises Kleve und 
der entsprechenden inhaltlichen Position wurde insoweit bereits weitge-
hend gefolgt. 
Der gegenwärtig über die Beschlussvorschläge vorgesehene Umgang 
mit der Thematik der Neuansätze ist sachgerecht. Ein genereller Ver-
zicht auf Neuaufschlüsse wäre vor dem Hintergrund des Ziels einer 
nachhaltigen, umweltgerechten Raumentwicklung nicht sachgerecht 
(vgl. im Übrigen zur Zumutbarkeit von evtl. nötigen Standortverlagerun-
gen vor Ort tätiger Unternehmen etc. auch Ausführungen im Urteil des 
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VG Köln vom 05.02.2007; Az 14 K 5943/03). Dann wäre es nicht mög-
lich, den Abbau sukzessive auch in neue Gebiete mit besonders hohen 
Lagerstättenmächtigkeiten zu verlagern, um so im Interesse heutiger 
und vor allem künftiger Generation eine deutliche Reduzierung des Flä-
chenverbrauchs zu erreichen (mit den entsprechenden positiven Aus-
wirkungen insb. auf die Landwirtschaft, Agro-Business, Erholungsnut-
zung, Siedlungsentwicklung, den Natur- und Landschaftsschutz und die 
Abgrabungsindustrie). Ebenso würden dauerhaft die Orte und Ortsteile 
belastet, die schon heute die Belastungen des Abbaus zu tragen haben, 
ohne dass dort unbedingt die besten Lagerstätten vorhanden sind. 
Wenngleich Neuansätze trotz der hohen Lagerstättenmächtigkeiten 
heute im Einzelfall politisch umstrittener sein sollten, so sind sie somit 
doch in Verantwortung für eine nachhaltige Raumentwicklung insbeson-
dere am Niederrhein unerlässlich. Hierbei ist auch auf die lange zeitliche 
Perspektive der 51. Änderung hinzuweisen.  
Die Bedenken zum Bodenschutz werden zur Kenntnis genommen, aber 
es wird auf die Ausführungen im Ausgleichsvorschlag verwiesen. 
Die Thematik der gebündelten Gewinnung ist für die 51. Änderung hin-
reichend und sachgerecht abgehandelt worden. Ungeachtet desssen 
wäre es natürlich wünschenswert, wenn der Flächenverbrauch durch 
eine erhöhte Absteuerung von Massen aus den Braunkohlenabbauge-
bieten reduziert werden könnte. Sollten sich hier entgegen den Annah-
men im Rahmen der 51. Änderung z.B. durch Aktivitäten der Landesre-
gierung oder der dort tätigen Unternehmen im Nachgang der 51. Ände-
rung entsprechende Änderungen ergeben, so könnte dies aufgrund der 
entsprechenden Auswirkungen auf das Marktgeschehen über das Ab-
grabungsmonitoring bei künftigen Fortschreibungen hinreichend berück-
sichtigt werden.  
Bezüglich der Flächenausweisungen insb. im südlichen Regierungsbe-
zirk wird auf die Aktualisierungen nach der Erörterung in den Be-
schlussvorschlägen zu den Anregungen Brü/161/1, Nie/165/1, 
Schw/166/1, Kor/415/1 und K-L/175/1 (mittlerer Regierungsbezirk) ver-
wiesen. 
Die Belange der Landwirtschaft in Niederkrüchten wurden auch unter 
Berücksichtigung der Forstflächen hinreichend berücksichtigt. Eine un-
angemessene Belastung besteht nicht, wobei auch darauf hinzuweisen 
ist, dass einige lokale Abgraber auch verfüllen und so wieder nutzbarer 
Boden entstehen kann. Es wird ferner auf die Reduktionen des Umfangs 
der Sondierungsbereiche gegenüber dem 2. Entwurf hingewiesen.  
Bei dem Bereich 2405-12-A-1 handelt es sich nicht um einen Neuansatz 
(siehe auch Vorblatt zur Gesamtbereichstabelle). Hierzu wird auf den 
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nördlich unmittelbar angrenzenden BSAB hingewiesen und den nördli-
chen in der Landschaft ablesbaren Abgrabungssee. 

A/110/8 Der Vertreter des Landrats des Kreises Kleve (110) ist mit dem Aus-
gleichsvorschlag nicht einverstanden. 

Es wird auch unter Berücksichtigung der Erörterung am Ausgleichsvor-
schlag zu dieser Anregung festgehalten (d.h. die entsprechenden Aus-
führungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/110/9 Der Vertreter des Landrats des Kreises Kleve (110) ist mit dem Aus-
gleichsvorschlag nicht einverstanden. 

Es wird auch unter Berücksichtigung der Erörterung am Ausgleichsvor-
schlag zu dieser Anregung festgehalten (d.h. die entsprechenden Aus-
führungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/110/10 Der Vertreter des Landrats des Kreises Kleve (110) ist mit dem Aus-
gleichsvorschlag nicht einverstanden. Verweis auf Diskussion Neuauf-
schlüsse, siehe oben A/110/7. 
Herr RA Collisy als Vertreter der Fa. XXX verweist noch einmal auf sei-
nen Vertagungsantrag und erklärt, dass die Erweiterung des Abstandes 
für Wohnräume auf 300 m willkürlich erscheine und eine Begründung 
hierfür nicht erkennbar sei. 
Die Bezirksplanungsbehörde weist darauf hin, dass in der Anlage A / 
Teil 3 zu den Synopsen aus Versehen das Wort „Wohngebäude“ statt 
„Wohnräume“ abgedruckt ist. Es gilt das Wort „Wohnräume“. 
Der Vertreter der Firma CEMEX lehnt es ab, dass der 300-m-Abstand 
um Wohnnutzungen als generelles Kriterium angewandt wird, weil er 
der Einzelfallbetrachtung nicht hinreichend gerecht werde. Der Vertreter 
der Fa. XXX schließt sich dem ausdrücklich an und verweist auf den 
Aspekt „Wohnen am Wasser“ und „wassergebundene Erholung“. 
Der Vertreter der Stadt Viersen (168) schlägt unter Bezugnahme auf 
den Ausgleichsvorschlag auf Seite 61 vor, dass zusätzlich Abstandsre-
gelungen zu Bereichen mit Außenbereichssatzungen vorgesehen wer-
den sollen. 
Der Vertreter der Gemeinde Alpen (171) schließt sich dem ausdrücklich 
an. 

Es wird auch unter Berücksichtigung der Erörterung am Ausgleichsvor-
schlag zu dieser Anregung festgehalten (d.h. die entsprechenden Aus-
führungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird zur Thematik der Neuaufschlüsse auf den Beschluss-
vorschlag zur Anregungsnummer A/110/6 verwiesen (inkl. Bezugnahme 
auf den AGV). 
Der Ausgleichsvorschlag enthält eine hinreichende Begründung für den 
gewählten Regelabstand von 300 Metern zu Wohnräumen. Einzelfall-
abweichungen hiervon – wie es der Vertreter der Fa. CEMEX themati-
sierte - sind auch prinzipiell möglich bei BSAB und Sondierungsberei-
chen, z.B. in Verbindung mit regionalplanerisch insgesamt sinnvollen 
kommunalen Planungen, aber in den vorliegenden Fällen wurde kein 
hinreichender Grund hierfür gesehen. 
Bezüglich der Satzungsbereiche wird an den entsprechenden differen-
zierten Ausführungen im Ausgleichsvorschlag festgehalten. 

A/111/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/111/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/112/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/112/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 



 16 

A/113/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/113/2 Der Vertreter der Stadt Neukirchen-Vluyn (177) bittet darum, dass in 
den Erläuterungen zum Regionalplan auch dargelegt wird, nach wel-
chen Kriterien Sondierungsbereiche in den Regionalplan aufgenommen 
werden sollen. Die Bezirksplanungsbehörde weist auf eine entspre-
chende Änderung gem. den Anlagen zu den Synopsen hin. 
Der Vertreter des Landesbüros der Naturschutzverbände NRW (205) 
kritisiert, unter Bezugnahme auf die schriftlich im Verfahren eingereichte 
Stellungnahme, dass die Bereichsdarstellungen zunächst auf den Vor-
schlägen der Abgrabungsindustrie basieren. Stattdessen hätte sachlich 
objektiven Kriterien (z. B. Kiesmächtigkeit, Kies-/Sandanteil, Erweite-
rungsoption) der Vorzug gegeben werden sollen. 
Der Vertreter der Gemeinde Alpen (171) erklärt, dass er sich eine offe-
ne Bereichsauswahl losgelöst von Wünschen der Kiesindustrie 
wünscht. 

Es wird auch unter Berücksichtigung der Erörterung am Ausgleichsvor-
schlag zu dieser Anregung festgehalten (d.h. die entsprechenden Aus-
führungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Allerrdings wird ergänzend auf die prioritären Aktualisierungen der Krite-
rien vor der Erörterung hingewiesen (vgl. Anlage A zu den Synopsen 
und die aktuelleren Beschlussvorschläge). 
 
Ergänzend wird Folgendes festgestellt: 
In den Erläuterungen zum Regionalplan sind in der derzeit vorgesehe-
nen Fassung allgemein gehaltene Ausführungen zur Aufnahme von 
Sondierungsbereichen in den Regionalplan enthalten. Diese sind hinrei-
chend. 
Die Bereichsdarstellungen beruhten – wie auch im Ausgleichsvorschlag 
dargelegt – keineswegs zunächst auf den Vorschlägen der Abgrabungs-
industrie, sondern es erfolgte zunächst eine gesamträumliche Betrach-
tung des Regierungsbezirks. Die Bereichsauswahl beruht im Übrigen 
auf sachlich durchweg objektiven Kriterien.  
Ein völliges Lösen von den Wünschen der Kiesindustrie ist nicht sinn-
voll. Hierzu wird auf die Ausführungen auf Seite 23 des Umweltberichtes 
(2. Fassung) verwiesen. 

A/113/3 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/114/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/114/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/115/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/115/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/116/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
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A/116/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/117/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/117/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/118/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/118/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/119/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/119/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/119/3 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/119/4 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/119/5 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/119/6 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/119/7 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/119/8 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/119/9 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
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Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/121/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/121/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/122/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die in der Anlage unter E4 angeführte Stellungnahme der 
Gemeinde Rheurdt (122.) vom 17.06.2008 hinggewiesen. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag zu dieser Anregungsnummer fest-
gehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewertungen 
werden insoweit Beschlussvorschlag). Ergänzend wird auf den Be-
schlussvorschlag zur Anlage E4) hingewiesen. 

A/122/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die in der Anlage unter E4 angeführte Stellungnahme der 
Gemeinde Rheurdt (122.) vom 17.06.2008 hingewiesen. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag zu dieser Anregungsnummer fest-
gehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewertungen 
werden insoweit Beschlussvorschlag). Ergänzend wird auf den Be-
schlussvorschlag zur Anlage E4 hingewiesen. 

A/123/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/123/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/123/3 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/124/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/124/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/125/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/125/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
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gungsnummer nichts vorgebracht. 
A/125/3 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 

Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/126/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/126/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/130/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/150/1 Der Vertreter des Landrats des Rhein-Kreises Neuss (150) verweist auf 
A/110/7. 
Der Vertreter der Fa. CEMEX wünscht die Darstellung von zusätzlichen 
Sondierungsbereichen auch im Rhein-Kreis Neuss. 

Es wird unter Berücksichtigung der Erörterung am Ausgleichsvorschlag 
zu dieser Anregungsnummer festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Darüber hinaus wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnum-
mer A/110/7 verwiesen. 
Zusätzliche Bereiche im Rhein-Kreis Neuss über die im aktuellen Plan-
entwurf (siehe Anlage A2 und auch Anregungsnummer Kor/415/1 zu 
Interessensbereichen in Korschenbroich) vorgesehenen Bereiche hin-
aus sind derzeit nicht erforderlich. Eine hinreichende Versorgung mit 
nicht unangemessenen Transportentfernungen ist im ganzen Regie-
rungsbezirk gewährleistet (ggf. durch die Abgrabungen in benachbarten 
Kommunen - nicht am anderen Ende des Regierungsbezirkes). Ergän-
zend wird auf die Ausführungen zur Verteilung im AGV zur Anregungs-
nummer A/110/6 verwiesen inkl. des dortigen Hinweises auf die Beiträ-
ge der Braunkohlenabbaugebiete. Allerdings kann die Frage eines be-
sonderen Bedarfs für Neudarstellungen im südlichen Regierungsbezirk 
im Rahmen künftiger regionalplanerischer Entscheidungen ggf. erneut 
überprüft werden. 

A/150/2 Der Vertreter des Landrats des Rhein-Kreises Neuss (150) verweist auf 
A/110/7. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag zu dieser Anregungsnummer fest-
gehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewertungen 
werden insoweit Beschlussvorschlag). Darüber hinaus wird auf den 
Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer A/110/7 verwiesen. 

A/152/1 Der Vertreter des Landrats des Rhein-Kreises Neuss (150) verweist auf 
A/110/7. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag zu dieser Anregungsnummer fest-
gehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewertungen 
werden insoweit Beschlussvorschlag). Darüber hinaus wird auf den 
Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer A/110/7 verwiesen. 

A/156/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
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Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/160/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/160/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/163/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
Es wird auf die in der Anlage unter E8 angeführte Stellungnahme der 
Stadt Kempen (Beteiligter 163) hingewiesen, die am 04.07.2008 per 
Mail einging (kein Einvernehmen). 

Es wird am Ausgleichsvorschlag zu dieser Anregungsnummer fest-
gehalten(d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewertungen wer-
den insoweit Beschlussvorschlag). Ergänzend wird auf den Beschluss-
vorschlag zur Anlage E8 hingewiesen. 

A/163/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die in der Anlage unter E8 angeführte Stellungnahme der 
Stadt Kempen (Beteiligter 163) hingewiesen, die am 04.07.2008 per 
Mail einging (kein Einvernehmen). 

Es wird am Ausgleichsvorschlag zu dieser Anregungsnummer fest-
gehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewertungen 
werden insoweit Beschlussvorschlag). Ergänzend wird auf den Be-
schlussvorschlag zur Anlage E8 hingewiesen. 
 

A/164/1 Der Vertreter der Stadt Nettetal (164) begrüßt die Herausnahme der 
Bereiche in Nettetal. 
Die Vertreterin des Landrats des Kreises Viersen (160) schließt sich 
dem ausdrücklich an. 
 
Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
Es besteht seitens der Beteiligten 164 und 160 Einvernehmen mit dem 
Verzicht auf die Abbildung von Sondierungsbereichen in Nettetal. 

Es wird unter Berücksichtigung der Erörterung am Ausgleichsvorschlag 
zu dieser Anregungsnummer festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Die Stellungnahmen in der Erörterung werden zur Kenntnis genommen. 
 

A/165/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/165/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/166/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/166/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
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gungsnummer nichts vorgebracht. 
A/168/1 Der Vertreter der Stadt Viersen spricht sich aus Gründen der Planungs- 

und Rechtssicherheit dafür aus, dass Flächentauschverfahren nur mög-
lich sein sollen, wenn der für einen bestehenden BSAB zu tauschende 
Bereich bereits als Sondierungsbereich dargestellt ist.  
Der Vertreter der Fa. CEMEX schlägt vor, dass ein Flächentausch auch 
dann vorgenommen werden kann, wenn der Bereich, der neu vorgese-
hen werden soll, nicht die Kriterien für Sondierungsbereiche erfüllt, aber 
zumindest nicht konfliktintensiver ist als der zu tauschende BSAB. 

Es wird auch unter Berücksichtigung der Erörterung am Ausgleichsvor-
schlag zu dieser Anregungsnummer festgehalten (d.h. die entsprechen-
den Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Die Thematik des Flächentausches wird dort hinreichend abgehandelt. 
Ergänzend wird jedoch angemerkt, dass Flächentauschverfahren – so-
fern sie denn überhaupt vorgenommen werden – insb. zum Tausch an 
ein und demselben Standort bzw. bei einer Nähe denkbar sind (Ausnut-
zung der dortigen Infrastruktur sowie Berücksichtigung von Standortsi-
cherungsinteressen und der dortigen Vorprägung). 

A/168/2 Der Vertreter der Stadt Viersen verweist auf seine Äußerung unter 
A/110/10. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag zu dieser Anregungsnummer fest-
gehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewertungen 
werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Darüber hinaus wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnum-
mer A/110/10 verwiesen. 

A/169/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/170/1 Der Vertreter des Landrats des Kreises Wesel regt an, dass der Regio-
nalrat die in seiner Stellungnahme angesprochenen landesplanerischen 
Fragestellungen aufgreift und zum Gegenstand einer an die Landesre-
gierung gerichteten Beschlussfassung macht. 
Der Vertreter der Gemeinde Alpen (171) schließt sich dem an. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag zu dieser Anregungsnummer fest-
gehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewertungen 
werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Viele inhaltliche Positionen, die (u. a.) der Kreis Wesel im Verfahren 
vertreten hat, wurden im Übrigen im Zuge von Entwurfsänderungen im 
Laufe des Verfahrens der 51. Änderung des Regionalplans bereits weit-
gehend berücksichtigt. So wurde z.B. eine Ausweitung der Abstandsre-
gelung bzgl. ASB auch auf bestimmte andere Siedlungskategorien vor-
gesehen und es erfolgte eine Reduktion von Neuansätzen in bisher 
unberührten Gebieten (wenngleich kein vom Kreis geforderter entspre-
chender genereller Verzicht vorgenommen wurde). Auch Einzelaspek-
ten, wie z.B. die Sportplatzplanung in Wesel-Bislich wurde berücksich-
tigt und der Umfang der Sondierungsbereiche im Kreis Wesel hat sich 
im Vergleich zum 1. Entwurf drastisch verringert.Die Anregung in der 
Erörterung wird zur Kenntnis genommen. Der Regionalrat kann dies – 
sofern gewünscht - ggf. unabhängig von der 51. Änderung vornehmen. 

A/170/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/170/3 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
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A/170/4 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/170/5 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/170/6 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/170/7 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/170/8 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/170/9 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/170/10 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/170/11 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird zu Fristen auf den Beschlussvorschlag zur Anregungs-
nummer A/111/1 (inkl. Bezugnahme auf den AGV) hingewiesen. 

A/170/12 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/170/13 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/170/14 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/170/15 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/171/1 Der Vertreter der Gemeinde Alpen hält seine Bedenken in vollem Um-
fang aufrecht. Dies gilt insbesondere zum gewählten regionalplaneri-
schen Auswahlverfahren und zur künftigen Rechtswirksamkeit des Re-

Es wird auch unter Berücksichtigung der Erörterung am Ausgleichsvor-
schlag zu dieser Anregungsnummer festgehalten (d.h. die entsprechen-
den Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
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gionalplans. schlag).  
A/171/2 Siehe A/171/1. Es wird auch unter Berücksichtigung der Erörterung am Ausgleichsvor-

schlag zu dieser Anregungsnummer festgehalten (d.h. die entsprechen-
den Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/171/1 hingewiesen. 

A/172/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/172/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/173/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/173/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/174/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die in der Anlage unter E3 angeführte Stellungnahme der 
Gemeinde Hünxe (174.) vom 23.06.2008 hingewiesen. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag zu dieser Anregungsnummer fest-
gehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewertungen 
werden insoweit Beschlussvorschlag). Ergänzend wird auf den Be-
schlussvorschlag zur Anlage E3 hingewiesen. 

A/174/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/175/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/175/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/175/3 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/176/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
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A/176/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/177/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/177/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/178/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gung nichts vorgebracht. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Allerdings wird darauf hingewiesen, dass mit der Bezugnahme der Kreis 
Wesel und nicht der Kreis Kleve gemeint ist – wie dies auch durch die 
richtige Nummer 170 im AGV zum Ausdruck kommt.  

A/178/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/180/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/180/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/180/3 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/181/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterung wurde zu der Anregung nichts 
vorgebracht. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Allerdings wird darauf hingewiesen, dass mit der Bezugnahme der Kreis 
Wesel und nicht der Kreis Kleve gemeint ist – wie dies auch durch die 
richtige Nummer 170 im AGV zum Ausdruck kommt.  

A/183/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/200/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):   
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die in der Anlage unter E5 angeführte Mail des LANUV 
(200.) vom 23.06.2008 hingewiesen. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anlage E5 hingewie-
sen. 
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A/200/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde(nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen:  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die in der Anlage unter E5 angeführte Mail des LANUV 
(200.) vom 23.06.2008 hingewiesen. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anlage E5 hingewie-
sen. 

A/201/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/201/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/201/3 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/205/1 Der Vertreter des Landesbüros der Naturschutzverbände NRW (205) 
erklärt, dass alle Punkte seiner Stellungnahmen aufrechterhalten blei-
ben. Er wünscht sich Rechtssicherheit in der räumlichen Planung, der 
LEP bietet derzeit dafür keine geeignete Grundlage. Er verweist auf den 
Aspekt der Endlichkeit des Rohstoffes Kies. Gesellschaftlicher Mehrwert 
liege auf lange Sicht nur vor, wenn eine Fläche nicht abgegraben wer-
de.  
Er habe das Vertrauen in die Zielregelung der Regionalplanung verlo-
ren, weil auf der Basis des LEP kein Ausstiegsszenario erkennbar ist. 
Unklar sei, was denn nun gelte, LEP oder Erlassregelung, 25 / 25 oder 
15 / 15. Er fordert eine umgehende Neuaufstellung des Kapitels „Roh-
stoffsicherung“ des LEP. 

Es wird auch unter Berücksichtigung der Erörterung am Ausgleichsvor-
schlag zu dieser Anregungsnummer festgehalten (d.h. die entsprechen-
den Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Darüber hinausgehend werden die Ausführungen im Rahmen der Erör-
terung zur Kenntnis genommen. 
Zur Thematik des Ausschlusszenarios wird auf den Beschlussvorschlag 
zur Anregungsnummer A/110/6 verwiesen. 
Die 51. Änderung ist sowohl mit bindenden Vorgaben des LEPs als 
auch dem Erlass des MWME vom 11.04.2008 vereinbar. 
Änderungswünsche bezüglich des LEP können vom Beteiligten 205 
jedoch ggf. unabhängig von der 51. Änderung des Regionalplans an die 
Landesplanungsbehörde herangetragen werden. 
Es wird im Übrigen auf die beabsichtigten, avifaunistisch relevanten 
Entwurfsänderungen im Bereich Brüggen hingewiesen (siehe 
Brü/161/1), die evtl. entgegenstehenden früheren Wertungen vorgehen.  

A/205/2 Siehe A/205/1. Es wird auch unter Berücksichtigung der Erörterung am Ausgleichsvor-
schlag zu dieser Anregungsnummer festgehalten (d.h. die entsprechen-
den Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). Darüber hinaus wird auf den Beschlussvorschlag zur Anre-
gungsnummer A/205/1 verwiesen. 

A/205/3 Siehe A/205/1. 
Der Vertreter des Kreises Mettmann weist darauf hin, dass vor der Dar-
stellung von BSAB in Überschwemmungsbereichen und Gewässerau-
en, soweit sie ausnahmsweise möglich sind, eine Untersuchung über 
die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen nach Landeswasserrecht 

Es wird auch unter Berücksichtigung der Erörterung am Ausgleichsvor-
schlag zu dieser Anregungsnummer festgehalten (d.h. die entsprechen-
den Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Darüber hinaus wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnum-
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erfolgen müsse. mer A/205/1 verwiesen und die nebenstehende Stellungnahme des 
Kreises Mettmann zur Kenntnis genommen (im Rahmen der 51. Ände-
rung werden keine zusätzlichen BSAB in Überschwemmungsbereichen 
dargestellt). Bei den bestehenden BSAB wird von einer hinreichenden 
Vereinbarkeit unter Berücksichtigung der Parzellenunschärfe des Regi-
onalplans und der Regelungsmöglichkeiten auf nachfolgenden Verfah-
rensstufen ausgegangen. Auch die Thematik der Ausgleichsmaßnah-
men kann dann hinreichend betrachtet werden.  

A/205/4 Siehe A/205/1. Es wird auch unter Berücksichtigung der Erörterung am Ausgleichsvor-
schlag zu dieser Anregungsnummer festgehalten (d.h. die entsprechen-
den Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). Darüber hinaus wird auf den Beschlussvorschlag zur Anre-
gungsnummer A/205/1 verwiesen. 

A/205/5 Siehe A/205/1. Es wird auch unter Berücksichtigung der Erörterung am Ausgleichsvor-
schlag zu dieser Anregungsnummer festgehalten (d.h. die entsprechen-
den Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). Darüber hinaus wird auf den Beschlussvorschlag zur Anre-
gungsnummer A/205/1 verwiesen. 

 Unterbrechung der Erörterung um 18.30 Uhr und Vertagung auf Diens-
tag, den 24.06.2008. 

 

 Fortsetzung der Erörterung am 24.06.2008 um 09.10 Uhr.  
A/211/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 

Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/211/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/214/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/216/1 Red. Hinweis:  
Der Vertreter der Landwirtschaftskammer (216) hat sich am 23.06.08 
zur Anregungsnr. A/110/5 geäußert. 
 
Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): 
Unter A/110/5 erklärte der Vertreter der Land wirtschaftskammer in der 
Erörterungsveranstaltung sein Einvernehmen mit allen Ausgleichsvor-
schlägen bezüglich der von der Landwirtschaftskammer vorgetragenen 
Anregungen und Bedenken. 

Es wird auch unter Berücksichtigung der Erörterung am Ausgleichsvor-
schlag zu dieser Anregungsnummer festgehalten (d.h. die entsprechen-
den Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). Darüber hinaus wird auf den Beschlussvorschlag zur Anre-
gungsnummer A/110/5 verwiesen und auf das entsprechende Ergebnis 
der Erörterung hingewiesen. 
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Es wird ferner auf die in der Anlage unter E6 angeführte E-Mail der 
Landwirtschaftskammer (216) hingewiesen. 
Es besteht gemäß der Mail generell Einvernehmen seitens des Beteilig-
ten 216 mit den Ausgleichsvorschlägen zu den Anregungsnummern des 
Beteiligten 216. 

A/216/2 Siehe A/216/1. 
 

Es wird auch unter Berücksichtigung der Erörterung am Ausgleichsvor-
schlag zu dieser Anregungsnummer festgehalten (d.h. die entsprechen-
den Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). Darüber hinaus wird auf den Beschlussvorschlag zur Anre-
gungsnummer A/110/5 verwiesen und auf das entsprechende Ergebnis 
der Erörterung hingewiesen. 

A/229/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/229/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/229a/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/229b/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/229c/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/229c/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/230/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/230/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/260/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/260/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 



 28 

gungsnummer nichts vorgebracht. 
A/261/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 

Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/261/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/271/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/271/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/300/1 Der Vertreter der Fa. CEMEX erklärt, Bodenuntersuchungen müssten 
auch nach Erteilung einer Planfeststellung möglich sein, weil dann für 
die Unternehmen Planungssicherheit gegeben sei. 
 
Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):   
Folgende Stellungnahme ist per E-Mail am 27.06.2008 vom Rheini-
schen Amt für Bodendenkmalpflege für den Beteiligten 300 eingegan-
gen: 
„Eine Teilnahme war uns terminlich nicht möglich, von der Sache her 
auch nicht erforderlich, weil die Darstellung in der Synopse unserem 
Belang Rechnung trägt.“ 
 
Es besteht insoweit Einvernehmen mit dem Beteiligten 300. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung der Erör-
terung - festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Be-
wertungen werden insoweit Beschlussvorschlag).  
Ergänzend wird festgehalten, dass die Frage, ob Bodenuntersuchungen 
auch nach Erteilung der Planfeststellung möglich sein können, in der 
Zuständigkeit der Planfeststellungsbehörde liegt. 
Den ergänzend im Erörterungstermin vorgetragenen Anregungen und 
Bedenken wird somit nicht gefolgt. 

A/300/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/300/1 angeführte E-Mail 
des LVR (300) vom 27.06.2008 hingewiesen. 
Es besteht insoweit Einvernehmen mit dem Beteiligten 300. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/300/1 hingewiesen. 

A/307/1 Der Vertreter der Fa. CEMEX weist darauf hin, dass die Frage der An-
bauverbotszone beim Mengengerüst seiner Meinung nach nicht berück-
sichtigt worden sei. 
 
E-Mail des Landesbetriebs Straßenbau NRW vom 24.06.2008 (nach 
Erörterungsveranstaltung in Wesel eingetragen): 
Da ich beim gestrigen Auftakttermin aufgrund der fortgeschrittenen Ta-

Es wird am Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung der Erör-
terung - festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Be-
wertungen werden insoweit Beschlussvorschlag).  
Wenngleich eine Änderung der Ausführungen zu Anbauverbotszonen 
(siehe auch 2. Fassung des Umweltberichtes: durch Seite 71 oben wer-
den auch Abstände zu Bundesfern- und Landesstraßen erfasst) nicht 
zwingend notwendig ist, so wird jedoch im Sinne des Beteiligten 307 
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geszeit nicht mehr zum Zuge kam, sende ich Ihnen, wie mit Herrn 
Goetzens abgesprochen, die Stellungnahme des LS.NRW zu den Aug-
leichsvorschlägen auf diesem Wege: 
Im Ausgleichsvorschlag wird hinsichtlich der Anbauverbots- und Be-
schränkungszonen auf die entsprechenden Ausführungen in Abschnitt 
3.4.9 des Umweltberichtes verwiesen. Dieses Kapitel beschäftigt sich 
mit den Sachwerten. Unabhängig davon, ob eine Abarbeitung dieses 
Themas im Umweltbericht sinnvoll erscheint, werden die Bundesfern- 
und Landesstraßen hier nicht explizit aufgeführt. Es wird auf Leitungen 
bzw. Leitungstrassen und auf die sonstige Infrastruktur, wie Rad- und 
Wirtschaftswege abgestellt. Die von der Straßenbauverwaltung zu ver-
tretenden Belange werden damit nicht berücksichtigt.  
Mit der Stellungnahme bat der LS.NRW seinerzeit, einen allgemeinen 
Hinweis aufzunehmen, dass die anbaurechtlichen Regelungen des 
FStrG und des StrWG NRW in den der Ausweisung nachfolgenden 
(Zulassungs-) Verfahren zu beachten sind. Diese Regelungen leis-
ten einen wesentlichen Beitrag zur Wahrung der Sicherheit der Ver-
kehrsteilnehmer. Da in den später folgenden Zulassungsverfahren an-
baurechtliche Regelungen von den Antragstellern in der Detailplanung 
oftmals nur unzureichend berücksichtigt werden und daraus regelmäßig 
unnötige Konflikte entstehen, wird gebeten, diesen Hinweis zur Kennt-
nis zu nehmen. Der Verweis auf den Umweltbericht ist zu streichen. 
Damit wäre in diesem Punkt das Einvernehmen erzielt. (Hinweis für 
künftige Verfahren: Ich schlage vor, den anbaurechtlichen Hin-
weis informativ mit Blick auf die verbindlichen Planungen grundsätzlich 
in die Erläuterung zu Regionalplan(änderungs)verfahren mit Bezug zu 
klassifizierten Straßen aufzunehmen. 
Hinsichtlich der Trassenabweichungen trifft der Verweis auf Kapitel 
3.4.9 des Umweltberichtes ebenfalls nicht zu. Mit dem Verweis auf Er-
läuterung Nr. 13 zu Ziel 1 sind die Interessen der Straßenbauverwal-
tung in diesem Falle ausreichend berücksichtigt. Ich schlage vor, den 
Verweis auf den Umweltbericht zu streichen. Damit wäre in diesem 
Punkt das Einvernehmen erzielt. 
Die Bedarfsplanvorhaben im Bundesfern- und Landesstraßennetz sind 
in der Gesamtbereichstabelle zwar umfassend erfasst worden. Dennoch 
erscheint es aus hiesiger Sicht im Sinne der Vereinfachung der kom-
menden Regionalplanverfahren aufgrund der aktuellen Gesetzeslage 
zum Bundesfernstraßenausbau 2004 und Landesstraßenausbau 2007 
erforderlich, diese gewichtigen Infrastrukturprojekte in den Regionalplan 
einzuarbeiten.   
Erlauben Sie mir abschließend noch einen organisatorischen Hinweis: 

klarstellend hier der explizite Hinweis aufgenommen, dass die binden-
den anbaurechtlichen Regelungen des FStrG und des StrWG NRW in 
den nachfolgenden Zulassungsverfahren zu beachten sind. 
 
Ergänzend wird festgehalten, dass eine weitergehendere Berücksichti-
gung der Anbauverbotszonen beim Mengengerüst nicht notwendig und 
sinnvoll ist, da ohnehin weitestgehend eindeutig hinreichende Abstände 
vorgesehen wurden und die Problematik sich ansonsten nach der zwi-
schenzeitlich erfolgten erneuten Betrachtung im Bereich der Parzelle-
nunschärfe des Regionalplans bewegt bzw. in Bezug auf das Mengen-
gerüst unerheblich ist, zumal auch in Monitoring teils nicht verfügbare 
Flächen über die entsprechenden Meldungen von Zulassungsbehörden 
abgezogen werden.  
 
Den ergänzend im Erörterungstermin vorgetragenen Anregungen und 
Bedenken wird somit nicht gefolgt. 
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In diesem Verfahren haben Sie noch einen "Betriebssitz Münster" ein-
gebunden. Die ehemaligen Betriebssitze in Münster und Köln sind auf-
gelöst und nach Gelsenkirchen verlagert worden. Bei Regionalplan- und 
Genehmigungsverfahren bitte ich nur noch den Betriebssitz Gelsenkir-
chen anzuschreiben. 

A/318/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/321/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/321/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/401/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/413/1 Der Vertreter der Fa. Trienekens regt an, die Ausschlusskriterien für 
Neuaufschlüsse und Erweiterungen stärker zu differenzieren, z. B. 
durch eine Sonderregelung für geringfügige Erweiterungen von Tro-
ckenabgrabungen (z. B. in der Wasserschutzzone III B und besonders 
schützenswerte Böden). Dies sei wichtig für mittelständische Unter-
nehmen, die Mächtigkeiten von 10 bis 12 Metern benötigen würden mit 
anschließender Verfüllung. Wünschenswert sei eine Öffnungsklausel für 
geringfügige Erweiterungen. 
Der Vertreter der Fa. CEMEX wünscht, dass in Bezug auf die Sonder-
regelung die Möglichkeit einer Abwägung im Einzelfall eröffnet wird und 
die Sonderregelung für Bereiche größer als 10 Hektar geöffnet wird, 
weil dies für die Frage der Modernisierung von Betriebsstandorten wirt-
schaftlich notwendig sei. 
Unter dem Aspekt Übergangsregelung sollte bei vorliegenden Prü-
fungsaufträgen des Regionalrates eine Prüfung erfolgen, die sich nicht 
nur am regionalplanerischen Bedarf, sondern und gerade auch am fir-
menspezifischen Bedarf orientiert und hierzu vorgelegte Fachgutachten 
berücksichtigt. 
Der Vertreter der Fa. Trienekens regt an, sich nicht nur am regionalpla-
nerischen Bedarf zu orientieren, sondern auch den Aspekt des regiona-
len Bedarfs / der teilräumlichen Bedarfsfeststellung zu berücksichtigten. 
Der Vertreter der Landwirtschaftkammer (216) regt an, dass im Falle 
eines Streichens des Ausschlussgrundes besonders schützenswerter 
Böden in der Sonderregelung für die Nachfolgenutzung entsprechender 

Es wird am Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung der Erör-
terung - festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Be-
wertungen werden insoweit Beschlussvorschlag).  
 
Ergänzend wird Folgendes festgehalten: 
Die Kriterien für Neuaufschlüsse und Erweiterungen sind bereits diffe-
renziert und zudem sieht die geplante Sonderregelung in Kap. 3.12, Ziel 
1, Nr. 5 auch eine hinreichende Öffnungsklausel für geringfügige Erwei-
terungen vor. Die Belange auch der mittelständischen Unternehmen 
werden hinreichend berücksichtigt. 
Die geplante Sonderregelung bietet zudem die Möglichkeit einer Einzel-
fallprüfung für kleinere Erweiterungen im Rahmen eines Zulassungsver-
fahrens, wenn die Kriterien des Ziels 1 Nr. 5 Absatz d) erfüllt sind. Eine 
weitere räumliche Öffnung (siehe auch Anregungen des Vertreters der 
Fa. CEMEX zum Bodenschutz) soll zwecks Begrenzung der Raumnut-
zungskonflikte nicht erfolgen angesichts der Bedeutung der Aus-
schlussbereiche. Einzelfallabweichungen in begründeten Fällen sind 
hinreichend im Rahmen der Festlegung von Sondierungsbereichen oder 
BSAB möglich.  
 
Eine Öffnung der Sonderregelung für Vorhaben größer 10 ha entspricht 
nicht dem planerischen Ziel der Steuerung von Abgrabungen und würde 
angesichts der vergleichsweise geringen Anforderungen (Ausschlussbe-
reiche in der Sonderregelung) zu unnötigen negativen räumlichen Aus-
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Bereiche die Wiederherstellung besonders schützenswerter Böden vor-
gesehen wird. 
Der Vertreter des Landrats des Kreises Kleve (110) hält es für unmög-
lich, dass im Zuge der Rekultivierung in einem Zeithorizont von ca. 30 
Jahren besonders schützenswerter Böden wiederhergestellt werden 
können. Er begrüßt den durch die Sonderregelung eröffneten Spiel-
raum. In diesem Zusammenhang ist dann auch im Einzelfall eine groß-
zügigere Interpretation der Kriterien denkbar oder wünschenswert. Wei-
ter erklärt er, dass belegt durch das Monitoring ein gewaltiger Ver-
brauchsrückgang feststellbar sei gegenüber der ursprünglichen Annah-
me bei der Aufstellung des Regionalplans. Er unterstützt die Forderung 
nach stärkerer Berücksichtigung regionaler / teilräumlicher Bedarfsfest-
stellungen (d. h. ein räumlicher Bezug zwischen Gewinnungs- und Ver-
brauchsstätte), nicht zuletzt auch im Interesse kleiner, mittelständischer 
Unternehmen. Schließlich spricht er sich dafür aus, dass die Kriterien in 
diesem Verfahren unverändert bleiben sollten, wenngleich sie kein 
Dogma für alle Zeit darstellen können. Bezogen auf das Kriterium des 
Neuaufschlusses bleibt es jedoch bei der Forderung, dass dieses kon-
sequenter angewendet werden soll. 
Der Vertreter der Gemeinde Alpen (171) vertritt die Auffassung, dass 
Interessenbereiche, die im Zuge dieses Regionalplan-Änderungsver-
fahrens diskutiert und abgelehnt worden sind, in zukünftigen Fortschrei-
bungsverfahren nicht erneut Verfahrensgegenstand sein sollten. 
Der Vertreter der Fa. CEMEX erklärt, schutzwürdige Böden sollten kein 
generelles Ausschlusskriterium sein, weil z. B. in bestimmten Bereichen 
eine gute Bodenfruchtbarkeit vorläge. Hier müsste deshalb eine Einzel-
fallbetrachtung durchgeführt werden. Hierzu sollte z. B. auf die Aus-
gleichsvorschläge des Geologischen Dienstes abgestellt werden. 
Auf Nachfrage des Vertreters der Stadt Viersen (168) erklärt der Vertre-
ter der Bezirksplanungsbehörde, dass Voraussetzung für eine einmalige 
Erweiterung entsprechend der Sonderregelung nicht ist, dass der be-
reits zugelassene Bereich bereits vollständig abgegraben ist bzw. der 
BSAB vollständig zugelassen ist. Ferner erklärt er, dass 10 Hektar die 
maximale Obergrenze gem. Sonderregelung darstellen. Der Vertreter 
der Stadt Viersen (168) bittet darum, die Erläuterungen im Regionalplan 
entsprechend zu ergänzen. 
Der Vertreter der Landwirtschaftskammer (216) weist in Anknüpfung an 
die Ausführungen des Vertreters des Landrates des Kreises Kleve (110) 
darauf hin, dass in Bezug auf die Frage des Bodenschutzes die Boden-
schutzbehörden zu Rate gezogen werden sollen. 
Der Vertreter der Fa. CEMEX regt an, dass Erweiterungen entspre-

wirkungen führen. Sie wird daher nicht vorgesehen. Größere Vorhaben 
sollen auch weiterhin über regionalplanerische Verfahren vorgesehen 
werden. Dies ist hinreichend. Ggf. muss Umfang und Zeitpunkt der Mo-
dernisierung dann im Lichte der entsprechenden Perspektiven unter-
nehmerisch bewertet werden. 
 
Eine Übergangsregelung für einzelne Bereiche ist nicht notwendig. Im 
Rahmen der 51. Änderung werden alle Vorschläge für Abgrabungs-
bereiche, die der Bezirksplanungsbehörde vorliegen, auf ihre Eignung 
zur Abbildung als BSAB oder als Sondierungsbereiche für zukünftige 
BSAB geprüft – auch unter Berücksichtigung bisheriger Beschlüsse des 
Regionalrates und der vorliegenden Erkenntnisse. Mit der 51. Änderung 
werden damit auch ggf. noch offene Prüfaufträge des Regionalrates 
insb. im Zusammenhang mit der 34. Änderung des Regionalplans ab-
gearbeitet. Wenn für einen Bereich eine Eignung nicht festgestellt wer-
den kann, dann ist dieser Bereich auch nicht zur Darstellung als BSAB 
geeignet. Zudem besteht als Ergebnis des Verfahrens der 51. Änderung 
aktuell kein Bedarf an der Darstellung weiterer BSAB. 
Allerdings bleibt die Option weiterer nachfolgender regionalplanerischer 
Beschlüsse (Regionalplanänderungen/für das Mengengerüst unerhebli-
che Zielabweichungen von der Sonderregelung) seitens des Regionalra-
tes unberührt, wenn diese mit der Systematik des Regionalplans und 
den zu beachtenden bzw. zu berücksichtigenden sonstigen Aspekten 
hinreichend vereinbar sind. 
 
Zur räumlichen Verteilung der Sondierungsbereichen und der regionalen 
Versorgung wird auf den Beschlussvorschlag (inkl. Bezugnahme auf 
den AGV)  zur Anregung A/110/5 verwiesen, aus dem hervor geht, dass 
die teilräumliche Verteilung und Versorgung im Rahmen der 51. Ände-
rung zufriedenstellend berücksichtigt wurden. Zu einer teilräumlichen 
Bedarfsfeststellung wird ferner auf den Beschlussvorschlag (inkl. Be-
zugnahme auf den AGV) zur Anregungsnummer A/110/6 verwiesen, 
wonach es angesichts der großräumigen Lieferverflechtungen (inkl. 
Exporten) nicht sinnvoll ist, eine entsprechende teilräumliche Betrach-
tung anzustellen (wobei gesonderte Einzelflächenbetrachtungen wie bei 
Kor/415/1 als Sonderfall möglich sind). Ergänzend wird auf die unter-
schiedliche Verteilung der Lagerstätten im Regierungsbezirk hingewie-
sen und darauf, dass aus der 51. Änderung keine räumlichen Überbe-
lastungen von Teilregionen resultieren.  
 
Zur vom Vertreter des Kreises Kleve angesprochenen Thematik der 
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chend dem gemeinsamen Standpunkt zur Kies- und Sandgewinnung in 
Trinkwassergewinnungsgebieten durch Nassabbau behandelt werden. 
Der Vertreter der Fa. Trienekens kritisiert, dass keine ausreichende 
Differenzierung der Bedarfsfrage zwischen Sand-Kies und Ton erfolgt 
ist. Gerade bei Ton seien die unterschiedlichen Qualitäten des Tons von 
wesentlicher Bedeutung; hier liege nach den Berechnungen der Tonin-
dustrie die Reichweite bei 8 bzw. 19 Jahren in bestimmten Qualitäten 
und nur für eine Qualität bei ca. 42 Jahren. Auch hinsichtlich der Stand-
ortfrage (Stichwort „Ausschlusskriterien“) bittet er darum, für die Tonin-
dustrie besondere Kriterien zu finden. Er bittet darum, hierfür im weite-
ren Verfahren eine Lösung zu finden. 
Der Vertreter der Gemeinde Brüggen (161) schließt sich der vorstehen-
den Anregung der Fa. Trienekens an und verweist darauf, dass ca. 220 
Arbeitsplätze im Bereich der Tonindustrie in Brüggen vorhanden sind. 
Die Gemeinde bittet darum, den Schriftsatz vom 16.06.2008 wohlwol-
lend zu berücksichtigen. Der nachgemeldete Bereich 2401-07 sowie die 
Bereiche 2401-04 und 2401-06 sollen aus Sicht der Gemeinde Brüggen 
als Sondierungsbereich vorgesehen werden. Aus Sicht der Gemeinde 
würde der Bereich 2401-07, wenn er in einigen Jahren mit dem Abbau 
begonnen werden könnte, dann eine Versorgungssicherheit für 20 bis 
30 Jahre gewährleisten. 

Neuansätze wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/110/7 verwiesen. 
 
Die vom Vertreter des Kreises Viersen vorgeschlagene Ergänzung der 
Erläuterungen ist nicht erforderlich, da das entsprechende Ziel aus sich 
heraus hinreichend verständlich ist. Ggf. kann jedoch auf die nebenste-
henden Ausführungen der Bezirksplanungsbehörde im Rahmen der 
Erörterung Bezug genommen werden. 
 
Zur Wiederherstellung besonders schützenswerter Böden ist anzumer-
ken, dass an dem regelmäßigem Ausschlusskriterium festgehalten wird, 
so dass eine Regelung der Nachfolgenutzung nicht notwendig ist. Zur 
Begründung wird – neben dem Umweltbericht – auch auf die aktuelleren 
Bewertungen zum Bodenschutz und der Landwirtschaft gemäß dem 
Beschlussvorschlag (inkl. Bezugnahme auf den AGV) zur Anregungs-
nummer A/110/7 verwiesen und auf die vorstehenden Ausführungen zur 
Sonderregelung.  
 
Die Beurteilung einzelner Bereiche im Rahmen der 51. Änderung erfolgt 
anhand der regelmäßigen Kriterien, die für dieses Verfahren aufgestellt 
wurden und einer ergänzenden Einzelfallbetrachtung. Ob z.B. in einem 
Folgeverfahren wiederum die gleichen oder andere Kriterien angewen-
det werden, ist derzeit nicht absehbar, denn dies obliegt dem Regional-
rat unter Berücksichtigung der dann gegebenen Alternativensituation. 
Daher ist eine Zusage, dass Bereiche die in diesem Verfahren diskutiert 
und abgelehnt wurden, nicht in einem späteren Verfahren wieder vorge-
schlagen und zu beurteilen sind, nicht möglich. 
 
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf die hinreichenden Bewertun-
gen gemäß dem Beschlussvorschlag (inkl. Bezugnahme auf den AGV) 
zur Anregungsnummer A/110/7 verwiesen. 
 
Zu den Themen Wasserwirtschaft und Abgrabungs-Erweiterungen in 
Trinkwasserschutzgebieten wird auf die Angaben gemäß Beschlussvor-
schlag (inkl. Bezugnahmen auf die AGVs) zu den Anregungsnummern 
A/110/7 und A/413/1 verwiesen. Im AGV zur Anregungsnummer 
A/413/1 wird auch der „Gemeinsame Standpunkt“ thematisiert, mit dem 
die 51. Änderung hinreichend im Einklang steht. 
 
Zur Thematik des Tons wird auf den Beschlussvorschlag (inkl. Bezug-
nahme auf den AGV) zur Anregungsnummer A/422/2 verwiesen. Die 
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aktuell vorgesehenen Sondierungsbereiche und die BSAB (siehe Anla-
ge A2) tragen auch der Thematik Ton hinreichend Rechnung und der 
Bedarf wurde hinreichend berücksichtigt. Ergänzend wird auf die Mög-
lichkeiten späterer regionalplanerischer Entscheidungen hingewiesen, 
sollte sich ein entsprechender Bedarf ergeben, um die Tonindustrie zu 
stützen. Die Bedeutung der Tonindustrie und -versorgung wird in jedem 
Fall gesehen (und auch die hohen Wertschöpfungs- und Beschäfti-
gungseffekte in Relation zum Umfang der temporär in Anspruch ge-
nommenen Flächen). Für welche Firmen der Vertreter der Fa. Triene-
kens im Verfahren Stellungnahmen abgegeben hat, können sich die 
Mitglieder des Regionalrates im Übrigen von der Bezirksplanungsbe-
hörde zeigen lassen. 
 
Zu den Einzelflächen in Brüggen wird auch auf die nachstehenden Be-
schlussvorschläge bezüglich der Anregungsnummern aus der Synopse 
Brüggen verwiesen. 
 
Den ergänzend im Erörterungstermin vorgetragenen Anregungen und 
Bedenken wird somit nicht gefolgt, soweit sie nicht bereits durch die 
Beschlussvorschläge berücksichtigt sind. 

A/413/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/413/3 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/413/4 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/413/5 Der Vertreter der Fa. CEMEX bittet darum, beim Mengengerüst auch 
besonders den Aspekt der Lagerstätten-Qualitäten zu berücksichtigen. 
Bei Qualitäten der Korngröße 8 mm bis 16 mm gebe es bereits einen 
Engpass. Diese Korngröße wird insbesondere für den heimischen Be-
tonbau benötigt. 
Die Bezirksplanungsbehörde fragt nach, ob dieser Engpass ggf. durch 
eine Anpassung der Normen, z. B. an niederländische Baunormen, 
beseitigt werden könnte. Dies wird von der Tendenz her von dem Ver-
treter der Fa. CEMEX bestätigt. Dies sei jedoch keine fachlich belastba-
re Aussage. 
Der Vertreter des Landrats des Kreises Kleve (110) regt an, Normen 
auch im internationalen Maßstab zu überprüfen im Hinblick auf eine 

Es wird am Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung der Erör-
terung - festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Be-
wertungen werden insoweit Beschlussvorschlag).  
 
Ergänzend wird festgehalten, dass die Lagestättenqualität im Verfahren 
hinreichend berücksichtigt wurde. Es wird dazu auf die Beschlussvor-
schläge (inkl. Bezugnahme auf die AGVs) zu den Anregungsnummern 
A/110/6, A/110/7 und vor allem A113/2  (inkl. des dortigen Verweises 
auf Abschnitt 3.2.6.1 des Umweltberichtes) verwiesen.  
 
Normen wie z.B. Baunormen liegen nicht in der Zuständigkeit der Be-
zirksplanungsbehörde und des Regionalrats. Die entsprechenden Aus-
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schonende Nutzung der Ressourcen angesichts der Endlichkeit der 
Lagerstätten. 

führungen werden daher zur Kenntnis genommen. Ggf. kann diese 
sinnvolle Anregung z.B. seitens des Kreises an die entsprechenden 
Stellen herangetragen werden. 
 
Den ergänzend im Erörterungstermin vorgetragenen Anregungen und 
Bedenken wird somit nicht gefolgt. 

A/413/6 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/413/7 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/413/8 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/415/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/415/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/415/3 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/415/4 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/420-424/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): 
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die in der Anlage unter E7 angeführte E-Mail der IHK Düs-
seldorf (420.) vom 18.06.2008 hingewiesen. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung der Erör-
terung - festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Be-
wertungen werden insoweit Beschlussvorschlag).  
Die IHKs haben an dem Erörterungstermin nicht teilgenommen bzw. ihn 
verlassen. Es konnte kein Einvernehmen erzielt werden. Ergänzend 
wird auf den Beschlussvorschlag zur Anlage E7 hingewiesen. 

A/420-424/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): 
Es wird auf die in der Anlage unter E7 angeführte E-Mail der IHK Düs-
seldorf (420.) vom 18.06.2008 hingewiesen. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung der Erör-
terung - festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Be-
wertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). Ergänzend wird auf 
den Beschlussvorschlag zur Anlage E7 hingewiesen 
Die IHKs haben an dem Erörterungstermin nicht teilgenommen bzw. ihn 
verlassen. Es konnte kein Einvernehmen erzielt werden. 

A/421/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
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Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/421/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/422/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/422/1b Der Vertreter der Fa. Trienekens begrüßt die Möglichkeit von Unter-
nehmen auch am Erörterungstermin teilzunehmen, weil auf diese Art 
und Weise die Interessen der Einzelunternehmen besser in das Verfah-
ren eingebracht werden können. 
 
 

Es wird am Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung der Erör-
terung - festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Be-
wertungen werden insoweit Beschlussvorschlag).  
Die IHKs haben an dem Erörterungstermin nicht teilgenommen bzw. ihn 
verlassen. Es konnte kein Einvernehmen erzielt werden. 
Die im Erörterungstermin dargelegte Position des Vertreters des Fa. 
Trienekens zur Möglichkeit der Teilnahme von Unternehmen wird zur 
Kenntnis genommen. 

A/422/2 Der Vertreter der Fa. Trienekens verweist hierzu auf die Ausführungen 
unter A/413/1. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung der Erör-
terung - festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Be-
wertungen werden insoweit Beschlussvorschlag).  
Es wird ferner auf den Beschlussvorschlag unter A/413/1 verwiesen und 
bezüglich Ton auf die Beschlussvorschläge zu den Anregungsnummern 
Brü/161/1, Nie/165/1, Schw/166/1 (die Ausagen in diesem Beschluss-
vorschlag (inkl. Bezugnahme auf den AGV) zu A/422/2 berücksichtigen 
die entsprechenden Entwurfsänderungen bereits). 

A/423/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/413-415-
420-421-
422-423/1 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/431/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/431/2 Der Vertreter der Gemeinde Alpen (171) stellt die Frage, ob Sondie-
rungsbereiche hinreichend für eine bergrechtliche Zulassung sind unbe-
schadet der sonstigen Zulassungsvoraussetzungen. Der Vertreter der 
Bezirksregierung Arnsberg (431) verneint dies. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung der Erör-
terung - festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Be-
wertungen werden insoweit Beschlussvorschlag).  
Die Ausführungen der Bezirksregierung Arnsberg werden zur Kenntnis 
genommen. 

A/433/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
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gungsnummer nichts vorgebracht. 
A/500/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 

Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/539/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/700/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/703/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/703/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/703/3 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

A/708/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

 
 
 

2.2 Zur Synopse Leitungen: 

Anregungen Ergebnisse der Erörterung (und nach der Erörterungsveranstaltung 
aufgenommene, entsprechend gekennzeichnte Ausführungen) 

Beschlussvorschläge 

LR/122/1 Der Vertreter des Kreises Kleve (110) erklärt sein Einvernehmen mit 
den Ausgleichsvorschlägen in der Synopse Leitungen, hält im Übrigen 
jedoch seine Position aufrecht (keine Anerkennung der Sondierungsbe-
reiche). 
 
Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
Es wird auf die in der Anlage unter E4 angeführte Stellungnahme der 
Gemeinde Rheurdt (122.) vom 17.06.2008 hingewiesen. 
Es besteht Einvernehmen seitens des Beteiligten 110 bezüglich der 
Ausgleichsvorschläge in der Synopse Leitungen gemäß den vorste-

Es wird am Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung der Erör-
terung - festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Be-
wertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). Ergänzend wird auf 
den Beschlussvorschlag zur Anlage E4 hingewiesen. 
 



 37 

henden Ausführungen. 
LR/122/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 

in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht.  
Es wird auf die in der Anlage unter E4 angeführte Stellungnahme der 
Gemeinde Rheurdt (122.) vom 17.06.2008 hingewiesen. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung der Erör-
terung - festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Be-
wertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). Ergänzend wird auf 
den Beschlussvorschlag zur Anlage E4 hingewiesen.  

LR/205/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

LR/223/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

LR/261/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

LR/261/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

LR/271/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

LR/271/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

LR/288/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

LR/288/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

LR/293/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

LR/293/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

LR/347/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
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LR/349/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

LR/349/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

LR/352/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

LR/353/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

LR/354/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

LR/355/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

LR/355/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

LR/366/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Folgende E-Mail vom 20.06.2998 des Beteiligten 366 (RWE Transport-
netz Strom) ging bei der Bezirksplanungsbehörde ein: 
(...) 
„Sollten Leitungen betroffen sein, weisen wir darauf hin, dass die in 
Anspruch genommenen Flächen für die entsprechende Nutzung nicht 
beeinträchtigt werden dürfen. Bzgl. des Hoch- und Höchstspannungs-
netzes genießt RWE grundsätzlich Bestandschutz. Alle geplanten 
Maßnahmen im Bereich der Freileitungen müssen im Vorfeld mit RWE 
abgestimmt werden.  
An dem geplanten Erörterungstermin werde ich ansonsten nicht teil-
nehmen.“ (...) 
 
Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):    
Folgendes Schreiben des Beteiligten 366 vom 24.06.2008 ging bei der 
Bezirksplanungsbehörde ein: 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag).  
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, betreffen jedoch 
insb. nachfolgende Verfahrensebenen und führen unter Berücksichti-
gung der Parzellenunschärfe des Regionalplans nicht zu einem Erfor-
dernis Modifizierung der 51. Änderung des Regionalplans. 
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LR/369/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

LR/369/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

LR/439/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

LR/442/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

LR/442/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

LR/700/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Folgende Mail vom 19.06.2008 ging bei der Bezirksplanungsbehörde 
ein: 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag).  
 
Die Ausführungen in der Mail vom 19.06.2008 werden zur Kenntnis ge-
nommen, betreffen jedoch nachfolgende Verfahrensebenen und führen 
unter Berücksichtigung der Parzellenunschärfe des Regionalplans nicht 
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Zu den Synopsen der Anregungen und Bedenken und Ausgleichvor-
schlägen nehme ich wie folgt Stellung: 
Ich bitte sicherzustellen, dass ich an konkreten Abgrabungsvorhaben 
bzw. an der Ausweisung von Abgrabungsbereichen in jedem Einzelfall 
beteiligt werde, damit eine eingehende Prüfung über eine mögliche 
Betroffenheit von militärischen Belangen durchgeführt werden kann. 
Auf die angesprochenen Schutzbereiche und Richtfunktrassen weise 
ich an dieser Stelle noch einmal hin. 
An dem Erörterungstermin nehme ich nicht teil. 

zu einem Erfordernis der Modifizierung der 51. Änderung des Regional-
plans. 

LR/700/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde: Siehe Anregung LR/700/1 Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag).  
 
Die Ausführungen in der der Mail vom 19.06.2008 werden zur Kenntnis 
genommen, betreffen jedoch nachfolgende Verfahrensebenen und füh-
ren unter Berücksichtigung der Parzellenunschärfe des Regionalplans 
nicht zu einem Erfordernis der Modifizierung der 51. Änderung des Regi-
onalplans. 

 Die Erörterung wird um 15.40 Uhr unterbrochen. Fortsetzung am 
25.06.2008. 

 

 
 
 

2.3   Zu den Synopsen der kreisfreien Städte: 

Anregungen Ergebnisse der Erörterung (und nach der Erörterungsveranstaltung 
aufgenommene, entsprechend gekennzeichnte Ausführungen) 

Beschlussvorschläge 

 Fortsetzung der Erörterung am Mittwoch, den 25.06.2008 um 09.10 
Uhr 

 

 Düsseldorf  

D/100/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Die Stadt Düsseldorf hat per Mail vom 02.07.2008 Einvernehmen mit 
der 51. Änderung des Regionalplans erklärt. 
Es besteht Einvernehmen. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

D/134/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur 
Anregungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
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D/134/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur 
Anregungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

D/235/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur 
Anregungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

D/260/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur 
Anregungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

D/260/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur 
Anregungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

D/260/3 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur 
Anregungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

D/261/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur 
Anregungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

D/261/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur 
Anregungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

D/307/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/307/1 angeführte E-
Mail des Landesbetriebs Straßenbau NRW (307.) vom 24.06.2008 
hingewiesen. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/307/1 verwiesen. 

 Duisburg  

DU/101/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur 
Anregungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

DU/230/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur 
Anregungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

DU/230/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur 
Anregungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

DU/261/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
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Anregungsnummer nichts vorgebracht. 
DU/261/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 

in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur 
Anregungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

DU/307/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/307/1 angeführte E-
Mail des Landesbetriebs Straßenbau NRW (307.) vom 24.06.2008 
hingewiesen. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/307/1 verwiesen. 

DU/320-322/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur 
Anregungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

DU/321/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur 
Anregungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

DU/421/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur 
Anregungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

DU/421/2 Die Stadt Duisburg (Beteiligte 101) erklärt mit Mail vom 24.06.2008: 
 
Zur Synopse der Anregungen und Bedenken mit Ausgleichsvor-
schlägen / Kreisfreie Städte nimmt die Stadt Duisburg in Ergänzung 
zur Äußerung in der Erörterung am 23.06.2006 nachfolgend schrift-
lich Stellung statt der Teilnahme am Erörterungstermin, der für Mitt-
woch, den 25.06.2008 vorgesehen ist und als TOP 4 Kommunale 
Synopsen behandelt. Konkret geht es um Seite 15 - 16 der Synopse, 
Beteiligte 421. IHK Duisburg-Wesel-Kleve, Anregungsnummer 
DU/421/2: "Die Stadt Duisburg stimmt ausdrücklich dem Ausgleichs-
vorschlag der Bezirksregierung Düsseldorf zu und lehnt das Ansin-
nen der IHK auf Erweiterung der Abgrabung im Deichvorland Hom-
berg (Homberger-Ort) nachdrücklich ab. 
 
Es besteht seitens des Beteiligten 101 Einvernehmen mit dem Aus-
gleichsvorschlag. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
 

 Krefeld  

KRE/230/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur 
Anregungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
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KRE/261/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur 
Anregungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

KRE/261/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur 
Anregungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

KRE/263/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Folgende E-Mail vom 24.06.2008 ging bei der Bezirksplanungsbe-
hörde ein: 
 
„Hiermit möchten wir vorab unser Einvernehmen mit den Ausgleichs-
vorschlägen zu unseren Stellungnahmen als Einwender Nr. 263 
(SWK AQUA GmbH) bestätigen. 
Wir setzen hierzu allerdings voraus, dass die Darstellungen in der 
GEP Erläuterungskarte 9a – Rohstoffe (Stand Jan. 2008), weiterhin 
Bestand haben und somit weiterhin keine Sondierungsbereiche für 
künftige BSAB innerhalb unserer Interessensbereiche ausgewiesen 
werden. 
Ein gesondertes Schreiben mit gleichlautendem Inhalt werden wir 
Ihnen auf dem Postweg zukommen lassen.“  
 
Es besteht entsprechend der vorstehenden Mail seitens der Beteilig-
ten 263 Einvernehmen mit den AGVs zu deren Stellungnahmen (sie-
he jedoch vom AGV zur Kor/415/1 abweichenden Beschlussvor-
schlag zu Kor/415/1 und Anlage E26). 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
 

KRE/263/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf Kre/263/1 hingewiesen. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
 

KRE/307/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/307/1 angeführte E-
Mail des Landesbetriebs Straßenbau NRW (307.) vom 24.06.2008 
hingewiesen. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/307/1 verwiesen. 

KRE/413/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
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in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 

Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
 

 Mönchengladbach  

MG/104/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur 
Anregungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

MG/104/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur 
Anregungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

MG/216/1 Der Vertreter der Landwirtschaftskammer (216) verweist auf seine 
Ausführungen unter A/110/5. 
 
Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
Es wird auf das Ergebnis der Erörterung unter A/110/5 und auf die in 
der Anlage unter E6 angeführte E-Mail der Landwirtschaftskammer 
(216.) vom 30.06.2008 hingewiesen. 
 
Es besteht gemäß der Mail generell Einvernehmen seitens des Betei-
ligten 216 mit den Ausgleichsvorschlägen zu den Anregungsnum-
mern des Beteiligten 216. 

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung der 
Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und 
Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

MG/264/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur 
Anregungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

MG/307/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/307/1 angeführte E-
Mail des Landesbetriebs Straßenbau NRW (307.) vom 24.06.2008 
hingewiesen. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/307/1 verwiesen. 

MG/413/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur 
Anregungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

MG/422/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur 
Anregungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

 Wuppertal  

W/205/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 



 45 

in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur 
Anregungsnummer nichts vorgebracht. 

Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

W/260/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur 
Anregungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

W/260/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur 
Anregungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

W/423/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur 
Anregungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

 
 
 

2.4   Zu den Synopsen der Kommunen im Kreis Kleve: 

Anregungen Ergebnisse der Erörterung (und nach der Erörterungsveranstaltung 
aufgenommene, entsprechend gekennzeichnte Ausführungen) 

Beschlussvorschläge 

 Bedburg-Hau  

B-H/110/1 Der Vertreter des Landrats des Kreises Kleve (110) hält es für notwen-
dig, dass wegen der künftigen Möglichkeiten von Arrondierungen über 
die Sonderregelung auch dieses Flächenpotenzial ermittelt wird und in 
die Gesamtbilanz/ Mengengerüst eingestellt wird. Alleine für das Gebiet 
des Kreises Kleve sieht er hier ein Potenzial von mehr als 200 Hektar. 
Ferner hält er es für notwendig, dass der Gesamtzeitraum verbindlich 
geregelt wird (siehe frühere Äußerungen des Kreises insbesondere 
unter A/110/2 und A/110/6). Wegen der Eingriffsregelung hält er eine 
eindeutige Klärung der Bedarfsfrage für zwingend notwendig. Schließ-
lich sei das Prinzip der nachrangigen Berücksichtigung von Neuansät-
zen nicht konsequent im Kreisgebiet angewandt worden. Deshalb lehnt 
der Kreis Kleve den Ausgleichsvorschlag nach wie vor ab. 
Der Vertreter der Bezirksplanungsbehörde verweist bezüglich der Ein-
griffsregelung darauf, dass mit Sondierungsbereichen noch keine er-
heblichen Umwelteingriffe verbunden sind und die Bedarfsfrage im 
Rahmen der BSAB-Fortschreibung erneut thematisiert werden wird. 
Darüber hinaus verweist er auf die generellen Ausführungen zu Bedar-
fen im Umweltbericht. Ferner weist er darauf hin, dass sich die Berei-
che in denen die Sonderregelung angewendet werden kann, teilweise 
mit den Sondierungsbereichen überdecken, so dass sich der Umfang 
der zusätzlichen Zulassungsmöglichkeiten entsprechend reduziert. Die 

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung der 
Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und 
Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag; wobei jedoch Fol-
gendes korrigiert werden muss: Statt 2103-03 muss es im AGV 2101-03 
heißen).  
 
Ergänzend wird Folgendes festgestellt: 
Das Flächenpotenzial der Sonderregelung kann in der Zukunft über das 
Monitoring erfasst werden, wenn entsprechende Zulassungen erteilt 
worden sind. Den nebenstehenden Intentionen kann insofern mit zeitli-
cher Verzögerung hinreichend Rechnung getragen werden. Das Flä-
chenpotenzial der Sonderregelung wurde auch mit in den Blick genom-
men bei der 51. Änderung - insb. im Hinblick auf einen fairen Umgang 
mit den Belangen und dem Bedarf der Unternehmen, wenngleich ge-
naue quantitative Aussagen aufgrund der Struktur der Sonderregelung 
und der entsprechenden Abhängigkeit von ungewissen Unternehmens-
entscheidungen und z.B. von ebenfalls ungewissen Entscheidungen 
über Befreiungen vom Landschaftsschutz oder Entscheidungen über die 
Verträglichkeit von Vorhaben im Umfeld von Vogelschutzgebieten nicht 
möglich sind.  
Eine weitergehendere Berücksichtigung bereits im Rahmen der 51. Än-
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Potenziale der Sonderregelung habe man bei der Bedarfsfeststellung 
mit im Blick gehabt. 
Der Vertreter der Gemeinde Alpen (171) unterstützt die Forderung des 
Kreises Kleve nach Bilanzierung des sich aus der Sonderregelung er-
gebenden Flächenpotenzials. Dem schließt sich der Vertreter des Krei-
ses Wesel (170) an. 

derung ist jedoch auch nicht erforderlich und sachgerecht. Hintergrund 
ist, zum einen, dass sich – da die Kriterien der Sonderregelung ähnlich 
denen für Sondierungsbereiche konstruiert sind – die potenziellen An-
wendungsflächen für die Sonderregelung in großem Umfang mit den 
Sondierungsbereichen überdecken und man das Potenzial nicht doppelt 
anrechnen kann. Noch wichtiger ist aber, dass der LEP insbesondere 
den Gedanken der Flächensicherung vor entgegen stehenden Nutzun-
gen in den Vordergrund stellt. Eine entsprechende Sicherung ist aber mit 
der Sonderregelung – entgegen BSABs, Sondierungsbereichen oder 
erteilten Zulassungen – gerade nicht verbunden und schon gar nicht eine 
entsprechende raumordnerische Gewährleistung des Abbaus wie bei 
BSAB. 
Die Bedarfsfrage ist für die 51. Änderung auch unter Berücksichtigung 
der Eingriffsregelung hinreichend geklärt. Hierzu wird auf den Beschluss-
vorschlag zur Anregungsnummer A/110/6 verwiesen (inkl. des dortigen 
Verweises auf den Ausgleichsvorschlag). Dabei ist auch zu berücksichti-
gen, dass mit Sondierungsbereichen noch kein verändernder Eingriff in 
Natur und Landschaft verbunden ist und dass die Bedarfsfrage bei der 
BSAB-Fortschreibung erneut thematisiert werden wird. Ebenso ist auf-
grund der Umweltkriterien bezüglich der Sondierungsbereichsauswahl 
eine relative geringe zukünftige Eingriffsintensität im Falle der entspre-
chenden Zulassung von Abgrabungen zu erwarten. Dies gilt in ähnlicher 
Weise auch für die Sonderregelung. 
Zur Thematik der Neuansätze wird auf den Beschlussvorschlag zur An-
regungsnummer A/110/7 verwiesen. 
Das heißt, den Anregungen und Bedenken aus der Erörterung wird inso-
fern nicht gefolgt. 
Ergänzend wird bezüglich der 48. Änderung des Regionalplans auf den 
Beschlussvorschlag zu Anregungsnummer Wee/126/1 verwiesen. 

B-H/110/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

B-H/111/1 Der Vertreter der Gemeinde Bedburg-Hau (111) weist darauf hin, dass 
der Bereich 2101-01 bereits im Verfahren zur Aufstellung des GEP’99 
abgelehnt worden ist vom seinerzeitigen Bezirksplanungsrat. Er bittet 
darum, dem damaligen Abwägungsergebnis zu folgen und den Sondie-
rungsbereich abzulehnen, weil die gleichen Bedenken wie heute auch 
vorgetragen wurden. Dies gilt auch für die westlich anschließenden 
Bereiche 2101-09 und 2101-10. 

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung der 
Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und 
Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag) (unter Berücksichti-
gung der vorstehenden Nummernkorrektur bei B-H/110/1).  
Ergänzend wird Folgendes festgestellt:  
Insbesondere die hohe Lagerstättenmächtigkeit und das damit verbun-
dene sehr große Potenzial zur Verringerung des Flächenverbrauchs am 
Niederrhein spricht für eine Abbildung der Interessensbereiche 2101-01-
A und 2101-09 als Sondierungsbereich. Würde man stattdessen Sondie-
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rungsbereiche mit einer halb so großen Mächtigkeit vorsehen, würde 
man der Landwirtschaft, der Umwelt und/oder der Siedlungsentwicklung 
eventuell im Falle einer späteren Abgrabung insoweit eine etwa doppelt 
so große Fläche entziehen müssen (wobei bei den vorgesehenen Son-
dierungsbereichen aufgrund der zu erwartenden Trockenabgrabung – 
evtl. auch mit vorgeschriebener Verfüllung/Teilverfüllung und abschnitts-
weiser Inanspruchnahme - noch eine landgebundene Nachfolgenutzung 
möglich ist). Daher wird den Bedenken trotz der Argumente gegen die 
Abbildung des Sondierungsbereiches in der Gesamtabwägung nicht 
gefolgt. Der Regionalrat kann auch frühere regionalplanerische Ent-
scheidungen zu Flächen ändern, zumal heute eine andere Alternativen-
situation gegeben ist, als bei der Aufstellung des Regionalplans (GEP 
99).  
Anzumerken ist, dass in der Gemeinde Bedburg-Hau nur im Südwesten 
Sondierungsbereiche vorgesehen wurden und insofern die weiteren 
Teilbereiche des kommunalen Gebietes trotz dortiger Abgrabungsinte-
ressen von Sondierungsbereichen freigehalten werden konnten. Die 
angrenzende Stadt Kleve konnte mit Ausnahme einer kleinen Fläche in 
Kleve-Rindern gänzlich davon freigehalten  und dort ist auch kein BSAB 
vorhanden. Eine unzumutbare Belastung der beiden Kommunen durch 
die 51. Änderung besteht nicht. 
Das heißt, den Anregungen und Bedenken aus der Erörterung wird inso-
fern nicht gefolgt. 

B-H/111/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

B-H/119/1 Der Vertreter der Stadt Kleve (119) schließt sich den Ausführungen des 
Vertreters der Gemeinde Bedburg-Hau (111) zu den Ausführungen 
unter B-H/111/1 an. 

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung der 
Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und 
Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag)  (unter Berücksichti-
gung der vorstehenden Nummernkorrektur bei B-H/110/1).  
Ferner wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer B-
H/111/1 verwiesen. 

B-H/119/2 Der Vertreter der Stadt Kleve (119) verweist auf seine Ausführungen 
unter B-H/119/1. 

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung der 
Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und 
Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag)  (unter Berücksichti-
gung der vorstehenden Nummernkorrektur bei B-H/110/1).  
Ferner wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer B-
H/119/1 verwiesen. 

B-H/216/1 Der Vertreter der Landwirtschaftskammer (216) verweist auf seine Aus-
führungen unter A/110/5. 
 

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung der 
Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und 
Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
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Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
Es wird auf die Ergebnisse der Erörterung unter A/110/5 und die in der 
Anlage unter E6 angeführte E-Mail der Landwirtschaftskammer (216.) 
vom 30.06.2008 hingewiesen. 
Es besteht gemäß der Mail generell Einvernehmen seitens des Betei-
ligten 216 mit den Ausgleichsvorschlägen zu den Anregungsnummern 
des Beteiligten 216. 

B-H/300/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/300/1 angeführte E-Mail 
des LVR (300) vom 27.06.2008 hingewiesen. 
Es besteht insoweit Einvernehmen mit dem Beteiligten 300. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/300/1 hingewiesen. 

B-H/413/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

B-H/415/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

B-H/415/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

 Emmerich  

Emm/110/1 Der Vertreter des Landrats des Kreises Kleve (110) ist unter Bezug-
nahme auf das Gutachten („Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung in 
Nordrhein-Westfalen, Grundlagen und Empfehlungen für die Landes-
planung“) des Landschaftsverbandes Rheinland der Auffassung, dass 
der kulturlandschaftliche Aspekt bei der Bewertung des potenziellen 
Sondierungsbereiches zu gering gewichtet worden ist, ebenfalls zu 
gering gewichtet worden sind die Aspekte Bodengüte und Boden-
schutz. Bei sachgerechter Gewichtung müsse dies zu einer Ablehnung 
des Sondierungsbereiches führen. 
Der Vertreter der Landwirtschaftskammer (216) gibt zu Protokoll, dass 
für diesen Raum ein durchschnittlicher Bodenpunktwert 79 gegeben ist. 
Der Vertreter der Stadt Emmerich (112) schließt sich der Stellungnah-
me des Kreises Kleve und der Landwirtschaftskammer ausdrücklich an. 

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung der 
Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und 
Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird Folgendes festgestellt: 
Das angesprochene Gutachten wurde in die Abwägung hinreichend ein-
bezogen (siehe auch Querverweis in dem AGV). In Bezug auf den kon-
kreten Interessensbereich ist dabei zu ergänzend, dass hier aufgrund 
der vorhandenen Abgrabung bereits eine Vorprägung des Bereiches 
besteht und die zusätzlichen negativen kulturlandschaftlichen Auswir-
kungen hierdurch gemindert sind. In der Abwägung dominieren die für 
den Sondierungsbereiche sprechenden Aspekte (insb. die Lagerstätten-
eigenschaften und der Status als Erweiterung sowie die geringen Re-
striktionen).  
Die Bodenschutzbewertungen in der Gesamtbereichstabelle sind nach 
zwischenzeitlich erfolgter Überprüfung korrekt und die Bodenaspekte 
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hinreichend einbezogen worden. Unmittelbar südlich des Sondierungs-
bereiches schließen sich auch besonders schützenswerte Böden an, 
aber der Sondierungsbereich selber ist insb. im regionalplanerischen 
Maßstab betrachtet frei davon.  
Selbst wenn bei einer noch detaillierteren Betrachtung dennoch kleinere 
Teilflächen anders zu bewerten sein sollten, so ändert dies nichts an der 
Gesamtbewertung, denn im Sinne einer vollständigen Ausnutzung der 
Lagerstätte macht das Aussparen solcher Flächen regelmäßig wenig 
Sinn. Dabei ist auch darauf hinzuweisen, dass nicht nur die Bodenpunkte 
für den Schutzstatus relevant sind.  
Das heißt, den Anregungen und Bedenken aus der Erörterung wird inso-
fern nicht gefolgt. 

Emm/110/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Emm/112/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Emm/112/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Emm/200/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die in der Anlage unter E5 angeführte Mail des LANUV 
(200.) vom 23.06.2008 hingewiesen. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anlage E5 hingewiesen 

Emm/200/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die in der Anlage unter E5 angeführte Mail des LANUV 
(200.) vom 23.06.2008 hingewiesen. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anlage E5 hingewiesen. 

Emm/205/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Emm/205/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Emm/216/1 Der Vertreter der Landwirtschaftskammer (216) verweist auf seine Aus- Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung der 
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führungen unter A/110/5 und erklärt ergänzend, dass möglicherweise 
der Maßstab der Karte des Geologischen Dienstes es bedinge, dass 
die vor Ort vorhandenen schutzwürdigen Böden nicht dargestellt seien, 
da sie inselartig auf dem Gebiet verteilt seien bzw. sein könnten. 
 
Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
Es wird zudem auf die in der Anlage unter E6 angeführte E-Mail der 
Landwirtschaftskammer (216) vom 30.06.2008 und das entsprechende 
Ergebnis der Erörterung unter A/110/5 hingewiesen. 
Es besteht gemäß der Mail generell Einvernehmen seitens des Betei-
ligten 216 mit den Ausgleichsvorschlägen zu den Anregungsnummern 
des Beteiligten 216. 

Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und 
Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
Emm/110/1 verwiesen. 

Emm/300/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/300/1 angeführte E-Mail 
des LVR (300) vom 27.06.2008 hingewiesen. 
Es besteht insoweit Einvernehmen mit dem Beteiligten 300. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/300/1 hingewiesen 

Emm/320-
322/1 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Emm321/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

 Geldern  

Gel/110/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Gel/110/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Gel/113/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Gel/113/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Gel/113/3 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
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in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Gel/271/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Gel/271/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Gel/307/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/307/1 angeführte E-Mail 
des Landesbetriebs Straßenbau NRW (307.) vom 24.06.2008 hinge-
wiesen. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/307/1 verwiesen. 

 Goch  

Goc/110/1 Der Vertreter des Landrats des Kreises Kleve (110) verweist auf seine 
Stellungnahme zu B-H/110/1. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer B-
H/110/1 verwiesen. 

Goc/110/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Goc/114/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Goc/114/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Goc/114/3 Der Vertreter der Stadt Goch (114) erklärt, dass die Stadt Goch zu den 
Bereichen 2104-08-A und 2104-08-B im fachrechtlichen Verfahren 
gegenüber der Bergbehörde ihr Einvernehmen erteilt hat, weil keine 
städtebaulichen, planungsrechtlichen oder erschließungstechnische 
Gründe entgegenstehen. Dies war auch im vorangegangenen wasser-
rechtlichen Verfahren so der Fall. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Daran ändern auch die nebenstehenden Aspekte nichts. 
 

Goc/200/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die in der Anlage unter E5 angeführte Mail des LANUV 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anlage E5 hingewiesen. 
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(200.) vom 23.06.2008 hingewiesen. 
Goc/205/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 

in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Goc/205/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Goc/211/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Goc/216/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
Es wird auf die in der Anlage unter E6 angeführte E-Mail der Landwirt-
schaftskammer (216) vom 30.06.2008 und das entsprechende Ergeb-
nis der Erörterung unter A/110/5 hingewiesen. 
Es besteht gemäß der Mail generell Einvernehmen seitens des Betei-
ligten 216 mit den Ausgleichsvorschlägen zu den Anregungsnummern 
des Beteiligten 216. 

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung der 
Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und 
Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
 

Goc/300/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/300/1 angeführte E-Mail 
des LVR (300) vom 27.06.2008 hingewiesen. 
Es besteht insoweit Einvernehmen mit dem Beteiligten 300. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/300/1 hingewiesen 

Goc/413/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Goc/421/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Goc/649/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

 Issum  

Iss/110/1 Der Vertreter des Landrats des Kreises Kleve (110) verweist auf seine 
Stellungnahme zu B-H/110/1. Er bittet darum, die auf dem Gebiet des 
Kreises Kleve gelegenen Bereiche des geplanten Sondierungsberei-
ches 2501-08 zu streichen, weil dieser Bereich ganz überwiegend 
Waldbereich sei. Durch die Kreisgrenze sei eine eindeutige Definition 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird bezüglich der nebenstehend angesprochenen Teilberei-
che der als Sondierungsbereich vorgesehenen Fläche 2501-08-A1-A - 
neben dem Hinweis auf die Parzellenunschärfe des Regionalplans und 
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der Fläche gegeben. 
Der Vertreter der Gemeinde Alpen (171) schließt sich dem an. 

auf die Regelungsmöglichkeiten auf weiteren Verfahrensstufen – auch 
darauf hingewiesen, dass neben der geringen Wertigkeit des kleinflächig 
vorhandenen Waldes und neben der ohnehin bestehenden Kompensati-
onspflichten bei der eventuellen Inanspruchnahme von Wald auch zu 
berücksichtigen ist, dass dort die Interessensbereiche des lokalen Ab-
grabers liegen (siehe Ergebnis der Erörterung zu I-W52) und dass es 
sich um Erweiterungsflächen handelt, bei denen auch die Abgrabungs-
geometrie zu berücksichtigen ist.  

Iss/110/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Iss/115/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Iss/115/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Iss/122/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die in der Anlage unter E4 angeführte Stellungnahme der 
Gemeinde Rheurdt (122.) vom 17.06.2008 hingewiesen. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anlage E4 hingewiesen. 

Iss/122/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die in der Anlage unter E4 angeführte Stellungnahme der 
Gemeinde Rheurdt (122.) vom 17.06.2008 hingewiesen. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anlage E4 hingewiesen. 

Iss/205/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Iss/211/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Iss/216/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
Es wird auf die in der Anlage unter E6 angeführte E-Mail der Landwirt-
schaftskammer (216) vom 30.06.2008 und das entsprechende Ergeb-
nis der Erörterung unter A/110/5 hingewiesen. 

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung der 
Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und 
Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
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Es besteht gemäß der Mail generell Einvernehmen seitens des Betei-
ligten 216 mit den Ausgleichsvorschlägen zu den Anregungsnummern 
des Beteiligten 216. 

Iss/230/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Iss/230/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Iss/300/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/300/1 angeführte E-Mail 
des LVR (300) vom 27.06.2008 hingewiesen. 
Es besteht insoweit Einvernehmen mit dem Beteiligten 300. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/300/1 hingewiesen 

Iss/413/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Iss/415/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Iss/415/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Iss/421/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

 Kalkar  

Kal/110/1 Der Vertreter des Landrats des Kreises Kleve (110) verweist auf seine 
Stellungnahme zu B-H/110/1. Er begrüßt, dass es auf dem Gebiet der 
Stadt Kalkar nicht zu Neuansätzen gekommen ist und die Bereiche um 
Wissel gestrichen worden sind. 
Der Vertreter der Stadt Kalkar (116) schließt sich dem an. Er begrüßt 
zusätzlich auch die Streichung des Bereiches in Niedermörmter. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer B-
H/110/1 verwiesen. 

Kal/110/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Kal/112/1 Der Vertreter der Stadt Emmerich (112) hält seine Einwendungen auf-
recht.  

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
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Kal/112/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Kal/116/1 Der Vertreter der Stadt Kalkar (116) bekräftigt seine Stellungnahme. Er 
weist darauf hin, dass die Ausweisung von Sondierungsbereichen mit 
den Nrn. 2106-20 und 2106-21-A über den Bedarf des örtlichen Unter-
nehmers hinausgeht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Die entsprechende Abbildung orientiert sich am regionalplanerischen 
Bedarf, nicht nur am unternehmerischen Bedarf. 

Kal/116/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Kal/119/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Kal/200/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die in der Anlage unter E5 angeführte Mail des LANUV 
(200.) vom 23.06.2008 hingewiesen. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anlage E5 hingewiesen. 

Kal/200/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die in der Anlage unter E5 angeführte Mail des LANUV 
(200.) vom 23.06.2008 hingewiesen. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anlage E5 hingewiesen. 

Kal/205/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Kal/205/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Kal/216/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
Es wird auf die in der Anlage unter E6 angeführte E-Mail der Landwirt-
schaftskammer (216) vom 30.06.2008 und das entsprechende Ergeb-
nis der Erörterung unter A/110/5 hingewiesen. 
Es besteht gemäß der Mail generell Einvernehmen seitens des Betei-
ligten 216 mit den Ausgleichsvorschlägen zu den Anregungsnummern 
des Beteiligten 216. 

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung der 
Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und 
Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

 

Kal/273/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
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in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Kal/300/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/300/1 angeführte E-Mail 
des LVR (300) vom 27.06.2008 hingewiesen. 
Es besteht insoweit Einvernehmen mit dem Beteiligten 300. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/300/1 hingewiesen 
 

Kal/307/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/307/1 angeführte E-Mail 
des Landesbetriebs Straßenbau NRW (307.) vom 24.06.2008 hinge-
wiesen. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/307/1 verwiesen. 

Kal/320-
322/1 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Kal/321/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Kal/415/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Kal/415/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Kal/421/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Kal/421/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

 Kerken  

Ker/110/1 Der Vertreter des Landrats des Kreises Kleve (110) verweist auf seine 
Stellungnahme zu Kal/110/1. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
Kal/110/1 verwiesen. 

Ker/110/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
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in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Ker/117/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Ker/117/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Ker/122/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die in der Anlage unter E4 angeführte Stellungnahme der 
Gemeinde Rheurdt (122.) vom 17.06.2008 hingewiesen. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag).. 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anlage E4 hingewiesen. 
 

Ker/122/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die in der Anlage unter E4 angeführte Stellungnahme der 
Gemeinde Rheurdt (122.) vom 17.06.2008 hingewiesen. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag).. 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anlage E4 hingewiesen. 
 

Ker/205/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Ker/205/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Ker/216/1 Der Vertreter der Landwirtschaftskammer (216) weist darauf hin, dass 
bei seiner in der Synopse abgebildeten Stellungnahme ein Kartenblatt 
fehlt. Er reicht dieses Blatt im Erörterungstermin nach. 
 
Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen 
Das im Rahmen der Erörterung nachgereichte Blatt wird nachstehend 
abgebildet: 
 

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung der 
Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und 
Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag), wobei auch das 
ergänzte Blatt mit berücksichtigt wurde. 
 



 58 

 
Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
Es wird ferner auf die in der Anlage unter E6 angeführte E-Mail der 
Landwirtschaftskammer (216) vom 30.06.2008 und das entsprechende 
Ergebnis der Erörterung unter A/110/5 hingewiesen. 
Es besteht gemäß der Mail generell Einvernehmen seitens des Betei-
ligten 216 mit den Ausgleichsvorschlägen zu den Anregungsnummern 
des Beteiligten 216. 

Ker/230/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Ker/300/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
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vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/300/1 angeführte E-Mail 
des LVR (300) vom 27.06.2008 hingewiesen. 
Es besteht insoweit Einvernehmen mit dem Beteiligten 300. 

A/300/1 hingewiesen. 

Ker/415/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Ker/415/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Ker/431/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

 Kevelaer  

Kev/110/1 Der Vertreter des Landrats des Kreises Kleve (110) verweist auf seine 
Stellungnahme zu B-H/110/1. Es bestehen erheblichste Bedenken 
gegen die Ausweisung eines Neuansatzes. 

Am Ausgleichsvorschlag wird – auch unter Berücksichtigung der Ergeb-
nisse der Erörterung - festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführun-
gen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer B-
H/110/1 verwiesen. 

Kev/110/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Kev/118/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Kev/118/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Kev/205/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Kev/205/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Kev/205/3 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Kev/211/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 



 60 

Kev/214/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Kev/216/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
Es wird auf die in der Anlage unter E6 angeführte E-Mail der Landwirt-
schaftskammer (216) vom 30.06.2008 und das entsprechende Ergeb-
nis der Erörterung unter A/110/5 hingewiesen. 
Es besteht gemäß der Mail generell Einvernehmen seitens des Betei-
ligten 216 mit den Ausgleichsvorschlägen zu den Anregungsnummern 
des Beteiligten 216. 

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung der 
Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und 
Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Kev/300/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/300/1 angeführte E-Mail 
des LVR (300) vom 27.06.2008 hingewiesen. 
Es besteht insoweit Einvernehmen mit dem Beteiligten 300. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/300/1 hingewiesen. 
 

Kev/307/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/307/1 angeführte E-Mail 
des Landesbetriebs Straßenbau NRW (307.) vom 24.06.2008 hinge-
wiesen. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/307/1 verwiesen. 

Kev/421/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

 Kleve  

Kle/110/1 Der Vertreter des Landrats des Kreises Kleve (110) verweist auf seine 
Stellungnahme zu B-H/110/1. Die Darstellung eines Sondierungsberei-
ches in der Größe von 4 Hektar sei nicht sinnvoll. 

Am Ausgleichsvorschlag wird – auch unter Berücksichtigung der Ergeb-
nisse der Erörterung - festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführun-
gen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag).  
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer B-
H/110/1 verwiesen. 
Ferner wird festgestellt, dass eine Sicherung von Flächen vor entgegen-
stehenden Nutzungen ggf. auch unterhalb der Schwelle von 10 ha sinn-
voll ist, wenn es sich um zugelassene Flächen (für den Fall des Auslau-
fens der Zulassung) oder Erweiterungen bestehender/zugelassener Ab-
grabungen oder BSAB handelt. Dies gilt zumindest, sofern die Flächen 
die Kriterien für Sondierungsbereiche erfüllen oder es sich um eine Son-
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dersituation handelt. Auch Unternehmen mit kleinen Flächen haben ein 
berechtigtes Interesse am regionalplanerischen Schutz geeigneter Flä-
chen, zumal der Regionalplan absichtlich auch unterhalb der Schwelle 
von 10 ha steuert.  
Im konkreten Fall handelt es sich bei dem Sondierungsbereich sicherlich 
um einen Spezialfall, der aber unter Würdigung der lokalen Umstände 
des Einzelfalls (Zulassungssituation, Sonderregelung, geringes Konflikt-
potenzial etc.) insgesamt sinnvoll ist. 

Kle/110/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Kle/119/1 Der Vertreter der Stadt Kleve (119) verweist auf die im Verfahren ab-
gegebenen Stellungnahmen und spricht sich für den Sondierungsbe-
reich aus. 

Am Ausgleichsvorschlag wird – auch unter Berücksichtigung der Ergeb-
nisse der Erörterung - festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführun-
gen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Kle/119/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Kle/205/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Kle/205/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Kle/216/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
Es wird auf die in der Anlage unter E6 angeführte E-Mail der Landwirt-
schaftskammer (216) vom 30.06.2008 und das entsprechende Ergeb-
nis der Erörterung unter A/110/5 hingewiesen. 
Es besteht gemäß der Mail generell Einvernehmen seitens des Betei-
ligten 216 mit den Ausgleichsvorschlägen zu den Anregungsnummern 
des Beteiligten 216. 

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung der 
Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und 
Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Kle/300/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/300/1 angeführte E-Mail 
des LVR (300) vom 27.06.2008 hingewiesen. 
Es besteht insoweit Einvernehmen mit dem Beteiligten 300. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/300/1 hingewiesen. 
 

Kle/320/1-
Kle/322/1 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
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regungsnummer nichts vorgebracht. 
Kle/321/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 

in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Kle/413/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Kle/421/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Kle/421/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Kle/649/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

 Rees  

Ree/110/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Ree//110/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Ree/121/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Ree/121/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Ree/200/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die in der Anlage unter E5 angeführte Mail des LANUV 
(200.) vom 23.06.2008 hingewiesen. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag).  
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anlage E5 hingewiesen. 

Ree/205/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Ree/205/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
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regungsnummer nichts vorgebracht. 
Ree/216/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 

in Wesel eingetragen):  
Es wird auf die in der Anlage unter E6 angeführte E-Mail der Landwirt-
schaftskammer (216) vom 30.06.2008 und das entsprechende Ergeb-
nis der Erörterung unter A/110/5 hingewiesen. 
Es besteht gemäß der Mail generell Einvernehmen seitens des Betei-
ligten 216 mit den Ausgleichsvorschlägen zu den Anregungsnummern 
des Beteiligten 216. 

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung der 
Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und 
Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
 

Ree/320-
322/1 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Ree/321/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Ree/413/1 Der Vertreter der XXX kündigt Stellungnahmen im Rahmen der Unter-
nehmenstabelle an, deren Erörterung für Freitag vorgesehen ist. Er 
weist darauf hin, dass er ausdrücklich nur für das Unternehmen und 
nicht für den Wirtschaftsverband Stellung genommen hat. Die Vertrete-
rin der Stadt Rees bedauert, dass das Unternehmen sich nicht schon 
heute umfassend äußert. 
Der Vertreter des Landrats des Kreises Kleve (110) begrüßt, dass vor 
dem Hintergrund der bereits im Regionalplan auf dem Gebiet der Stadt 
Rees dargestellten Abgrabungsbereiche und der zugelassenen oder im 
Zulassungsverfahren sich befindlichen Bereiche keine Sondierungsbe-
reiche auf dem Gebiet der Stadt Rees vorgesehen sind. Aus den vor-
stehenden Gründen ergibt sich die besondere Belastung der Stadt 
Rees durch Abgrabungen. Weitere Darstellungen von BSAB im Gebiet 
der Stadt Rees werden vom Kreis Kleve abgelehnt. 
Die Vertreterin der Stadt Rees (121) schließt sich den Ausführungen 
des Kreises Kleve an. 
Der Vertreter des Landrats des Kreises Kleve (110) weist ferner auf die 
Zulassungsmöglichkeiten über die geplante Sonderregelung für klein-
räumige Erweiterungen hin. 

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung der 
Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und 
Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Ree/415/1 Der Vertreter der XXX kündigt Stellungnahmen im Rahmen der Unter-
nehmenstabelle an, deren Erörterung für Freitag vorgesehen ist. Er 
weist darauf hin, dass er ausdrücklich nur für das Unternehmen und 
nicht für den Wirtschaftsverband Stellung genommen hat. 

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung der 
Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und 
Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Ree/415/2 Der Vertreter der XXX kündigt Stellungnahmen im Rahmen der Unter-
nehmenstabelle an, deren Erörterung für Freitag vorgesehen ist. Er 
weist darauf hin, dass er ausdrücklich nur für das Unternehmen und 

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung der 
Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und 
Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
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nicht für den Wirtschaftsverband Stellung genommen hat. 
Ree/421/1 a Der Vertreter der XXX kündigt Stellungnahmen im Rahmen der Unter-

nehmenstabelle an, deren Erörterung für Freitag vorgesehen ist. Er 
weist darauf hin, dass er ausdrücklich nur für das Unternehmen und 
nicht für die IHK Stellung genommen hat. 
Red. Hinweis: Die Nummer Ree/421/1 wurde in der kommunalen Syn-
opse Rees zweimal vergeben und deshalb in a und b unterteilt (ent-
sprechend der Reihenfolge in der Synopse).   

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung der 
Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und 
Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). Es wird jedoch auf 
die nebenstehende redaktionelle Korrektur hingewiesen. 
 

Ree/421/1 b Der Vertreter der XXX kündigt Stellungnahmen im Rahmen der Unter-
nehmenstabelle an, deren Erörterung für Freitag vorgesehen ist. Er 
weist darauf hin, dass er ausdrücklich nur für das Unternehmen und 
nicht für die IHK Stellung genommen hat. 

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung der 
Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und 
Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). Es wird jedoch auf 
die nebenstehende redaktionelle Korrektur hingewiesen. 

 Rheurdt  

Rh/110/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Rh/110/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Rh/115/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Rh/122/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehördee:  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die in der Anlage unter E4 angeführte Stellungnahme der 
Gemeinde Rheurdt (122.) vom 17.06.2008 hingewiesen. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anlage E4 hingewiesen. 

Rh/205/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Rh/230/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Rh/230/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Rh/271/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Rh/271/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 



 65 

in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Rh/271/3 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Rh/422/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Rh/431/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

 Straelen  

Str/110/1 Der Vertreter des Landrats des Kreises Kleve (110) verweist auf seine 
Stellungnahme zu B-H/110/1. Er weist darauf hin, dass für eine Teilflä-
che von ca. 4 Hektar ein fachrechtliches Zulassungsverfahren anhän-
gig ist. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag – auch unter Berücksichtigung der Erör-
terung - festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Be-
wertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). Die Zulassungssituati-
on wurde dabei schon berücksichtigt. Ergänzend wird auf die Lagerstät-
teneigenschaften gemäß Gesamtbereichstabelle hingewiesen.  

Str/110/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Str/123/1 Der Vertreter der Stadt Straelen (123) hält seine Bedenken aufrecht. 
Gegen einen Sondierungsbereich in Herongen bestehen wasserwirt-
schaftliche Bedenken. Der Bereich liege in der unmittelbaren Nähe zum 
Wassergewinnungsgebiet des Wasserwerkes Straelen. Aufgrund der 
tektonischen Störung (Viersener Sprung) seien die Grundwasserströ-
mungen sehr diffus. Es können Verbindungen zwischen den Grund-
wasserhorizonten bestehen. Die Tiefe der Trinkwassergewinnungs-
brunnen liegt auf 60 bis 80 Meter. 
Die Vertreterin des Dezernates 54, Wasserwirtschaft, der Bezirksregie-
rung erklärt, die Grenzen des Wassereinzugsgebietes hätten sich ver-
ändert. Im April 2008 ist eine entsprechende Veränderungssperre ver-
öffentlicht worden. Der Vertreter der Bezirksplanungsbehörde erklärt, 
dass dieser Gesichtspunkt bei den Unterlagen für den Erörterungster-
min berücksichtigt worden ist und dass der Sondierungsbereich außer-
halb des Wassereinzugsgebietes liegt. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag – auch unter Berücksichtigung der Erör-
terung - festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Be-
wertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). Unter Berücksichti-
gung der Regelungsmöglichkeiten in Zulassungsverfahren und der Tie-
fenaspekte (Lagerstätte und Wassergewinnung) wird unter Berücksichti-
gung der Parzellenunschärfe des Regionalplans derzeit von einer hinrei-
chenden Zulassungsmöglichkeit im Falle einer eventuellen späteren 
Darstellung als BSAB ausgegangen. Dies kann ggf. auf nachfolgenden 
Verfahrensstufen erneut überprüft werden. 

Str/123/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Str/123/3 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
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regungsnummer nichts vorgebracht. 
Str/123/4 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 

in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Str/123/5 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Str/205/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Str/216/1 Der Vertreter der Landwirtschaftskammer (216) weist auf die beson-
ders guten Wertschöpfungsmöglichkeiten auf dieser Fläche hin, die 
auch trotz einer geringen Bodenpunktezahl aufgrund der anbaubaren 
Produkte bestehen. 
 
Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
Es wird zudem auf die in der Anlage unter E6 angeführte E-Mail der 
Landwirtschaftskammer (216) vom 30.06.2008 und das entsprechende 
Ergebnis der Erörterung unter A/110/5 hingewiesen. 
Es besteht gemäß der Mail generell Einvernehmen seitens des Betei-
ligten 216 mit den Ausgleichsvorschlägen zu den Anregungsnummern 
des Beteiligten 216. 

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung der 
Erörterung – festgehalten. Die Argumente für den Sondierungsbereich 
dominieren trotz der nebenstehenden Anmerkungen. 
 

Str/300/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/300/1 angeführte E-Mail 
des LVR (300) vom 27.06.2008 hingewiesen. 
Es besteht insoweit Einvernehmen mit dem Beteiligten 300. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/300/1 hingewiesen. 
 

Str/421/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Str/659/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

 Uedem  

Ued/110/1 Der Vertreter des Landrats des Kreises Kleve (110) verweist auf seine 
Stellungnahme zu B-H/110/1. Er begrüßt, dass keine Neuansätze auf 
dem Gebiet der Gemeinde Uedem vorgesehen werden. 

Am Ausgleichsvorschlag wird – auch unter Berücksichtigung der Ergeb-
nisse der Erörterung - festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführun-
gen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag).Ergänzend 



 67 

wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer B-H/110/1 ver-
wiesen. 

Ued/110/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Ued/118/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Ued/118/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Ued/124/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Ued/124/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Ued/205/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Ued/216/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
Es wird auf die in der Anlage unter E6 angeführte E-Mail der Landwirt-
schaftskammer (216) vom 30.06.2008 und das entsprechende Ergeb-
nis der Erörterung unter A/110/5 hingewiesen. 
Es besteht gemäß der Mail generell Einvernehmen seitens des Betei-
ligten 216 mit den Ausgleichsvorschlägen zu den Anregungsnummern 
des Beteiligten 216. 

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung der 
Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und 
Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Ued/300/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/300/1 angeführte E-Mail 
des LVR (300) vom 27.06.2008 hingewiesen. 
Es besteht insoweit Einvernehmen mit dem Beteiligten 300. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/300/1 hingewiesen. 
 

Ued/307/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/307/1 angeführte E-Mail 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/307/1 verwiesen. 
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des Landesbetriebs Straßenbau NRW (307.) vom 24.06.2008 hinge-
wiesen. 

 Wachtendonk  

Wa/110/1 Der Vertreter des Landrats des Kreises Kleve (110) verweist auf seine 
Stellungnahme zu B-H/110/1. 
Der Vertreter der Gemeinde Wachtendonk (125) ist der Meinung, es 
handele sich wegen der Größe von 70 Hektar bei dem geplanten – 
aber von der Gemeinde abgelehnten – Sondierungsbereich um eine 
Neuausweisung mit Anschluss an eine bestehende Abgrabung. Auf 
Nachfrage des Vertreters der Bezirksplanungsbehörde sagt er zu, ab-
zuklären, ob im Bereich des geplanten Sondierungsbereiches eine 
Windkraftkonzentrationszone im Flächennutzungsplan festgelegt ist. Im 
Übrigen werden die im Verfahren abgegebenen Stellungnahmen auf-
rechterhalten und es wird auf den ablehnenden Ratsbeschluss vom 
28.02.2008 ausdrücklich verwiesen. Auch kreisübergreifend wird von 
der Gemeinde für diesen Bereich eine besondere Belastung gesehen. 
Hier hilft es auch nicht weiter, dass andere Teilgebiete der Gemeinde 
keine weitere Sondierungsflächenausweisung erhalten. 
 
 
Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Eröterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
Per Mail vom 26.06.2008 nahm die Gemeinde Wachtendonk wie folgt 
ergänzend Stellung: 
 
Im Rahmen des Erörterungstermins am 25.06.2008 zur 51. Änderung 
des GEP in Wesel wurde der Gemeinde Wachtendonk (125) noch die 
Frage gestellt, ob die ausgewiesenen Windenergievorrangzonen aus 
dem Flächennutzungsplan der Gemeinde noch aktuell Bestand haben.  
Eine Überprüfung von Gemeindeseite wurde zugesagt.  
Die Windenergievorrangzonen WEA 3 und WEA 2 aus dem Flächen-
nutzungsplan der Gemeinde Wachtendonk, 25. Änderung, rechtskräftig 
seit dem 24.07.1999 haben Bestand. Hier hat es in der Zwischenzeit 
keine diesen Bereich betreffende Änderung gegeben. Im laufenden 
Verfahren, 51. Änderung des GEP, wurde dies bereits überprüft.  
Eine Antwort war somit von Gemeindeseite gestern nur deswegen nicht 
möglich, weil die Unterlagen nicht in aller Vollständigkeit zum Erörte-
rungstermin mitgenommen wurden. Die im GEP von der Windenergie-
vorragzone betroffene Fläche ist mit der Nummer 2115-08 (44) ausge-
wiesen. 

Am Ausgleichsvorschlag wird – auch unter Berücksichtigung der Ergeb-
nisse der Erörterung - festgehalten. Die von der Kommune in der Erörte-
rungsveranstaltung vorgebrachten Aspekte sind in der Gesamtabwägung  
nicht gewichtig genug, um auf die Sicherung dieser guten Lagerstätte zu 
verzichten. 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer B-
H/110/1 verwiesen. 
Die Einstufung als Erweiterung ist korrekt, wenngleich es sich um eine in 
Relation recht große Erweiterung handelt. Immerhin konnten jedoch 
andere Teile des Gemeindegebietes von Sondierungsbereichen frei-
gehalten werden. Die Belastung des bestreffenden Teilbereiches der 
Gemeinde – und auch über die Gemeindegrenzen hinweg - wird gese-
hen, aber in der Gesamtabwägung u.a. auch mit den Belangen der Roh-
stoffgewinnung und auch unter Berücksichtigung der Nähe zum Auto-
bahnanschluss ist die Abbildung als Sondierungsbereich sachgerecht. 
Über die Zeitschiene bestehen hier auch für die Landwirtschaft hinrei-
chende Anpassungsmöglichkeiten. 
Der Sondierungsbereich liegt gemäß der nebenstehenden Mail nicht in 
einer Konzentrationszone für Windenergieanlagen, denn es handelt sich 
nicht um den Interessenbereich 2115-08. Die entsprechende Einstufung 
in der Gesamtbereichstabelle ist also korrekt.  
. 



 69 

Wa/125/1 Der Vertreter der Gemeinde Wachtendonk (125) verweist auf seine 
Ausführungen unter Wa/110/1. 
 
 

Am Ausgleichsvorschlag wird – auch unter Berücksichtigung der Ergeb-
nisse der Erörterung - festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführun-
gen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
Wa/110/1 verwiesen. 

Wa/125/2 Der Vertreter der Gemeinde Wachtendonk (125) verweist auf seine 
Ausführungen unter Wa/110/1. 

Am Ausgleichsvorschlag wird – auch unter Berücksichtigung der Ergeb-
nisse der Erörterung - festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführun-
gen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
Wa/110/1 verwiesen. 

Wa/125/3 Der Vertreter der Gemeinde Wachtendonk (125) verweist auf seine 
Ausführungen unter Wa/110/1. 

Am Ausgleichsvorschlag wird – auch unter Berücksichtigung der Ergeb-
nisse der Erörterung - festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführun-
gen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag).Ergänzend 
wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer Wa/110/1 ver-
wiesen. 

Wa/205/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung der 
Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und 
Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Wa/216/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
Es wird auf die in der Anlage unter E6 angeführte E-Mail der Landwirt-
schaftskammer (216) vom 30.06.2008 und das entsprechende Ergeb-
nis der Erörterung unter A/110/5 hingewiesen. 
Es besteht gemäß der Mail generell Einvernehmen seitens des Betei-
ligten 216 mit den Ausgleichsvorschlägen zu den Anregungsnummern 
des Beteiligten 216. 

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung der 
Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und 
Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

 

Wa/300/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/300/1 angeführte E-Mail 
des LVR (300) vom 27.06.2008 hingewiesen. 
Es besteht insoweit Einvernehmen mit dem Beteiligten 300. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/300/1 hingewiesen. 

Wa/415/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Wa/421/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 
 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
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 Weeze  

Wee/110/1 Der Vertreter des Landrats des Kreises Kleve (110) weist darauf hin, 
dass der Kreistag Kleve der 48. Regionalplanänderung bereits zuge-
stimmt hat. 

Am Ausgleichsvorschlag wird – auch unter Berücksichtigung der Ergeb-
nisse der Erörterung - festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführun-
gen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird bezüglich der 48. Änderung auf den Beschlussvorschlag 
zur Anregungsnummer Wee/126/1 verwiesen. 

Wee/110/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Wee/126/1 Der Vertreter der Gemeinde Weeze (126) nimmt den Ausgleichsvor-
schlag nicht zustimmend zur Kenntnis. Er verweist auf das anhängige 
FNP-Verfahren, das noch nicht zu Ende geführt wurde und die ent-
sprechenden umfangreichen Vorarbeiten der Gemeinde. 

Am Ausgleichsvorschlag wird – auch unter Berücksichtigung der Ergeb-
nisse der Erörterung - festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführun-
gen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird Folgendes festgestellt: 
  
Die kommunalen Planungen und Vorarbeiten werden durchaus gesehen 
und es ist auch positiv hervorzuheben, dass sich die Gemeinde Weeze 
systematisch und differenziert mit der Thematik der Abgrabungen ausei-
nandergesetzt hat. Dessen ungeachtet ist der Ausgleichsvorschlag und 
der vorliegende Planentwurf in überörtlicher Perspektive auch unter Be-
rücksichtigung der kommunalen Interessen sinnvoll. Hier ist beispiels-
weise auf die Belange der Landwirtschaft und deren Beschäftigungsef-
fekte hinzuweisen, die es gebieten, bei Erweiterungen und Neuansätzen 
gewisse Mindestmächtigkeiten vorzusehen. Ebenso ist auf die vielfach 
sehr schöne und in der heutigen Form schützenswerte Landschaft in 
Weeze hinzuweisen. Auch die Zielsetzung des Erhalts von Handlungs-
optionen künftiger Generationen über den Erhalt hinreichender Land-
massen im Regierungsbezirk ist zu berücksichtigen (wobei gerade in 
Weeze schon umfangreiche BSAB-Flächen mit der Nachfolgenutzung 
Oberflächengewässer bestehen). Bereits bei den Bereichen im Gebiet 
Knappheide wurde im Übrigen zu Gunsten u.a. der entsprechenden Inte-
ressen der Gemeinde eine Abweichung von den Regelkriterien der 51. 
Änderung vorgesehen. 
 
Der Regionalrat des Regierungsbezirkes Düsseldorf hat in seiner Sit-
zung am 20.09.2007 unter TOP 5 beschlossen, das Verfahren zur Erar-
beitung der 48. Änderung des Regionalplans im Gebiet der Gemeinden 
Weeze und Bedburg-Hau einzuleiten (siehe nachstehende Abbildungen). 
 
Die Regionalplanänderung ist jedoch noch nicht genehmigt und es wur-
de auch noch kein Aufstellungsbeschluss gefasst. Die betreffenden als 



 71 

zusätzlicher BSAB anvisierten Flächen sollen daher im Rahmen der 51. 
Änderung zunächst als Sondierungsbereich gesichert werden und auf 
die im Rahmen der 48. Änderung zur Streichung vorgesehenen Flächen 
soll zunächst noch nicht verzichtet werden. Dies soll erst im Rahmen der 
48. Änderung näher geklärt werden. Eine fehlende prinzipielle Eignung 
ist durch den Regionalrat für diese Flächen bis dato nicht als Verfah-
rensergebnis festgestellt worden, denn es geht bei der 48. Änderung – 
die als Verfahren fortgeführt werden soll - auch primär um eine Optimie-
rung der BSAB-Auswahl.  
 
Es wird zu dieser Änderung auf die Ausführungen im Umweltbericht ver-
wiesen. Die quantitativen Auswirkungen der 48. Regionalplanänderung 
wurden bereits bei der Abwägung berücksichtigt. Es wird dazu auf den 
Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer A/110/6 verwiesen. Auch im 
Falle der Rechtkraft der 48. Änderung zur Jahreswechsel oder im kom-
menden Frühjahr wäre die Versorgungssicherheit hinreichend gegeben. 
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Wee/126/2 Bezüglich seiner Stellungnahme vom 27.02.2008 verweist der Vertreter 
der Gemeinde Weeze (126) auf seine Ausführungen zu Wee/126/1. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag).  
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
Wee/126/1 verwiesen. 

Wee/205/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Wee/216/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung der 
Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und 
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Es wird auf die in der Anlage unter E6 angeführte E-Mail der Landwirt-
schaftskammer (216) vom 30.06.2008 und das entsprechende Ergeb-
nis der Erörterung unter A/110/5 hingewiesen. 
Es besteht gemäß der Mail generell Einvernehmen seitens des Betei-
ligten 216 mit den Ausgleichsvorschlägen zu den Anregungsnummern 
des Beteiligten 216. 

Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
 

Wee/300/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/300/1 angeführte E-Mail 
des LVR (300) vom 27.06.2008 hingewiesen. 
Es besteht insoweit Einvernehmen mit dem Beteiligten 300. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag).  
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/300/1 hingewiesen. 

Wee/307/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/307/1 angeführte E-Mail 
des Landesbetriebs Straßenbau NRW (307.) vom 24.06.2008 hinge-
wiesen. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/307/1 verwiesen. 

Wee/413/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Wee/421/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Wee/421/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Wee/641/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

 Die Erörterung wird um 14.27 Uhr unterbrochen. Fortsetzung am 
26.06.2008. 
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2.5   Zu den Synopsen der Kommunen im Kreis Mettmann: 

Anregungen Ergebnisse der Erörterung (und nach der Erörterungsveranstaltung 
aufgenommene, entsprechend gekennzeichnte Ausführungen) 

Beschlussvorschläge 

 Haan  

 Fortsetzung der Erörterung am 26.06.2008 um 09.05 Uhr  
Haa/130/1 Der Vertreter des Kreises Mettmann (130) erklärt, dass die bodenschutz-

rechtlichen Bedenken aufrechterhalten werden. Wasserrechtliche Beden-
ken bestehen nicht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird – auch unter Berücksichtigung der Erör-
terung - festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Be-
wertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). Ergänzend wird auf 
die Begrenztheit der entsprechenden Lagerstätten und den Status 
einer Erweiterung hingewiesen. Letzteres ist gerade bei der Tiefe von 
Kalkabbaubereichen von besonderem Gewicht. Bodenschutzaspekte 
haben hier in der Abwägung kein hinreichendes Gewicht für einen 
Verzicht auf den Sondierungsbereich. 

Haa/205/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Haa/300/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/300/1 angeführte E-Mail 
des LVR (300) vom 27.06.2008 hingewiesen. 
Es besteht insoweit Einvernehmen mit dem Beteiligten 300. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/300/1 hingewiesen. 

 Hilden  

Hil/134/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Hil/134/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

 Langenfeld  

Lan/130/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Lan/134/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Lan/134/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
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Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

 Monheim am Rhein  

Mon/130/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Mon/137/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

 Wülfrath  

Wül/130/1 Der Vertreter des Kreises Mettmann (130) erklärt, dass hinsichtlich der 
Bereiche 2210-03 und 2210-04 die bodenschutzrechtlichen Bedenken 
aufrechterhalten werden. Wasserrechtliche Bedenken bestehen nicht. Er 
weist bezüglich des Bereichs 2210-01 darauf hin, dass eine Abgrabung in 
diesen Bereich nur erfolgen kann, wenn zuvor die Fragen der Vereinbar-
keit mit den Belangen des Hochwasserschutzes geklärt werden, ggf. über 
ortsnahe Ausgleichsmaßnahmen. Für den Bereich 2210-02 weist der 
Vertreter darauf hin, dass für diesen Bereich ein ausreichend groß be-
messener Entwicklungsbereich für die Anger verbleibt. 

Am Ausgleichsvorschlag wird – auch unter Berücksichtigung der Erör-
terung - festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Be-
wertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). Ergänzend wird auf 
die Begrenztheit der entsprechenden Lagerstätten und den Status 
einer Erweiterung hingewiesen. Letzteres ist gerade bei der Tiefe von 
Kalkabbaubereichen von besonderem Gewicht. 
Bodenschutzaspekte haben hier in der Abwägung kein hinreichendes 
Gewicht für einen Verzicht auf die Sondierungsbereiche. 
Die wasserwirtschaftlichen Fragen können unter Berücksichtigung der 
Parzellenunschärfe des Regionalplans und des Darstellungs-
Maßstabes der Erläuterungskarte Rohstoffe sowie generell des Maß-
stabes des Regionalplans hinreichend auf weiteren Verfahrensstufen 
gelöst werden. 

Wül/205/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Wül/300/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/300/1 angeführte E-Mail 
des LVR (300) vom 27.06.2008 hingewiesen. 
Es besteht insoweit Einvernehmen mit dem Beteiligten 300. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag).  
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/300/1 hingewiesen. 

Wül/415/1 Der Vertreter des Kreises Mettmann (130) regt an, dass im Fall einer 
Neuordnung der Infrastruktur in diesem Bereiche ein Gesamtkonzept 
unter Berücksichtigung der Anger erstellt wird. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). Die nebenstehende Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
Sie führt nicht zu einer Änderung der 51. Änderung, aber diese The-
matik kann ggf. auf nachfolgenden Verfahrensstufen erneut aufgegrif-
fen werden. 
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Wül/420/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörtrungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): 
Es wird auf die in der Anlage unter E7 angeführte E-Mail der IHK Düssel-
dorf (420.)  vom 18.06.2008 hingewiesen. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten. Ergänzend wird auf den 
Beschlussvorschlag zur Anlage E7 hingewiesen.  
 

 
 
 

2.6   Zu den Synopsen der Kommunen im Rhein-Kreis Neuss: 

Anregungen Ergebnisse der Erörterung (und nach der Erörterungsveranstaltung 
aufgenommene, entsprechend gekennzeichnte Ausführungen) 

Beschlussvorschläge 

 Dormagen  

Dor/150/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Dor/150/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Dor/151/1 Siehe Dor/151/3 Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungs-
nummer Dor/151/3 verwiesen. 
 

Dor/151/2 Siehe Dor/151/3 Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungs-
nummer Dor/151/3 verwiesen. 
 

Dor/151/3 Rückmeldung der Stadt Dormagen vom 20.06.2008 per E-Mail: 
 
Aus den mir zugesandten Unterlagen zum Erörterungstermin ist ersicht-
lich, dass von der Ausweisung einer Sondierungsfläche zwischen Dor-
magen-Zons und Dormagen-Rheinfeld (2309-01-A) Abstand genommen 
wird. Da in diesem Punkt  meine Bedenken und Einwändungen berück-
sichtigt werden, erübrigen sich weitere Stellungnahmen. 
Bezüglich der Ausweisung der Sondierungsfläche in Dormagen-Gohr 
(2306-01-A) habe ich Ihnen meine Einwände und Bedenken im Rahmen 
des Beteiligungsverfahrens mitgeteilt. Diese halte ich weiterhin aufrecht.  
Meinem Wunsch, alternativ einen Sondierungsbereich am "Grünen See" 
(2301-01) auszuweisen, sind Sie nicht nachgekommen. Dieser Vorschlag 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag).  
Aus der nebenstehenden Mail ergaben sich keine neuen Aspekte und 
Änderungserfordernisse. 
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soll ebenfalls weiter aufrecht erhalten werden. 
Die von mir geäußterten Bedenken und Einwände bzw. Vorschläge zu 
den Flächen in Dormagen-Gohr und zum Grünen See liegen Ihnen vor.  
Neue Aspekte haben sich zu diesen Punkten nicht ergeben, sodass kei-
ne weiteren Stellungnahmen abzugeben sind.  
Aus den vorgenannten Gründen halte ich deshalb eine Teilnahme an den 
Erörterungsgesprächen nicht für erforderlich. 
 
Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht, aber die vorstehende Rückmeldung war bereits in der im 
Rahmen der Erörterung per Beamer präsentierten Tabelle enthalten. 

Dor/216/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
Es wird auf die in der Anlage unter E6 angeführte E-Mail der Landwirt-
schaftskammer (216) vom 30.06.2008 und das entsprechende Ergebnis 
der Erörterung unter A/110/5 hingewiesen. 
 
Es besteht gemäß der Mail generell Einvernehmen seitens des Beteilig-
ten 216 mit den Ausgleichsvorschlägen zu den Anregungsnummern des 
Beteiligten 216. 

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung 
der Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen 
und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
 

Dor/260/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Dor/300/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/300/1 angeführte E-Mail 
des LVR (300) vom 27.06.2008 hingewiesen. 
Es besteht insoweit Einvernehmen mit dem Beteiligten 300. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag).  
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/300/1 hingewiesen. 

Dor/307/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/307/1 angeführte E-Mail 
des Landesbetriebs Straßenbau NRW (307.) vom 24.06.2008 hingewie-
sen. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/307/1 verwiesen. 

Dor/413/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
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gungsnummer nichts vorgebracht. schlag). 
Dor/415/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 

Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Dor/415/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Dor/422/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

 Grevenbroich  

Gre/150/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Gre/150/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Gre/152/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Gre/216/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
Es wird auf die in der Anlage unter E6 angeführte E-Mail der Landwirt-
schaftskammer (216) vom 30.06.2008 und das entsprechende Ergebnis 
der Erörterung unter A/110/5 hingewiesen. 
Es besteht gemäß der Mail generell Einvernehmen seitens des Beteilig-
ten 216 mit den Ausgleichsvorschlägen zu den Anregungsnummern des 
Beteiligten 216. 

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung 
der Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen 
und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

 Jüchen  

Jü/307/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/307/1 angeführte E-Mail 
des Landesbetriebs Straßenbau NRW (307.) vom 24.06.2008 hingewie-
sen. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/307/1 verwiesen. 

Jü/422/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
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 Kaarst  

Kaa/150/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Kaa/150/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Kaa/216/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
Es wird auf die in der Anlage unter E6 angeführte E-Mail der Landwirt-
schaftskammer (216) vom 30.06.2008 und das entsprechende Ergebnis 
der Erörterung unter A/110/5 hingewiesen. 
Es besteht gemäß der Mail generell Einvernehmen seitens des Beteilig-
ten 216 mit den Ausgleichsvorschlägen zu den Anregungsnummern des 
Beteiligten 216. 

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung 
der Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen 
und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Kaa/307/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/307/1 angeführte E-Mail 
des Landesbetriebs Straßenbau NRW (307.) vom 24.06.2008 hingewie-
sen. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/307/1 verwiesen. 

Kaa/415/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Kaa/415/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

 Korschenbroich  

Kor/263/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
Im Rahmen der Erörterungsveranstaltung wurde zu dieser Anregungs-
nummer nichts vorgetragen. 
Folgende E-Mail vom 24.06.2008 ging bei der Bezirksplanungsbehörde 
ein: 
 
„Hiermit möchten wir vorab unser Einvernehmen mit den Ausgleichsvor-
schlägen zu unseren Stellungnahmen als Einwender Nr. 263 (SWK A-
QUA GmbH) bestätigen. 
Wir setzen hierzu allerdings voraus, dass die Darstellungen in der GEP 

Den Bedenken bzw. der Anregung bezüglich des Erfordernisses zu-
sätzlicher/geänderter Angaben (in Stgn. vom 23.07.2007) wird nicht 
gefolgt, soweit sie nicht durch den Beschlussvorschlag zur Anre-
gungsnummer Kor/415/1 berücksichtigt wurden. Die betreffenden ge-
mäß Beschlussvorschlag Kor/415/1 (inkl. Bezugnahme auf den AGV) 
jedoch aktualisierten Ausführungen in der Gesamtbereichstabelle in 
Verbindung mit dem Textteil des Umweltberichtes sind hinreichend. 
Ein Erfordernis oder die Zweckmäßigkeit einer Änderung des Entwurfs 
der 51. Änderung ergibt sich nicht. 
 
Ergänzend wird auch auf die im Beschlussvorschlag zu Kor/415/1 ge-
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Erläuterungskarte 9a – Rohstoffe (Stand Jan. 2008), weiterhin Bestand 
haben und somit weiterhin keine Sondierungsbereiche für künftige BSAB 
innerhalb unserer Interessensbereiche ausgewiesen werden. 
Ein gesondertes Schreiben mit gleichlautendem Inhalt werden wir Ihnen 
auf dem Postweg zukommen lassen.“  
 
Es besteht entsprechend der vorstehenden Mail seitens der Beteiligten 
263 Einvernehmen mit den AGVs zu deren Stellungnahmen. Es wird 
jedoch darauf hingewiesen, dass in Korschenbroich im Nachgang der 
Erörterung Veränderungen vorgenommen worden sind (siehe Kor/415/1); 
bezüglich der betreffenden Beschlussvorschlagsinhalte wurde nicht ex-
plizit kein Einvernehmen seitens der Beteiligten 263 erklärt, aber es wird 
auf die positive Stellungnahme unter Anlage E26 hingewiesen.. 

nannten Anlagen und die zugehörigen Beschlussvorschläge hingewie-
sen. 

Kor/415/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
Im Rahmen der Erörterungsveranstaltung wurde zu dieser Anregungs-
nummer nichts vorgetragen. 

Die einleitenden Ausführungen (in Stgn. vom 24.07.2007) zum Unter-
nehmen werden zur Kenntnis genommen. Das Erfordernis einer Än-
derung des Planentwurfs ergibt sich hieraus nicht. Diesbezüglich wird 
auf die Angaben zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, 
Arbeitsplätzen und Standortsicherungsinteressen in der rechten Syn-
opsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregungsnummer 
A/413/1 des Beteiligten 413 verwiesen.  
 

 - Entwurfsänderung! - 
 
Der Interessensbereiche 2305-01-A (siehe Karte) auf dem Gebiet der 
Stadt Korschenbroich wird jedoch als Sondierungsbereich vorgesehen. 
Hierbei wird aufgrund der Summe der nachfolgenden Aspekte – nicht 
der Einzelaspekte - von den regelmäßigen Ausschlusskriterien abge-
wichen, da diese Aspekte im Ergebnis gewichtiger sind, als das betref-
fende und ansonsten zweckmäßige regelmäßige Ausschlusskriterium 
(LSG mit Abgrabungsverbot). 
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Die Abweichung von der sonstigen Praxis liegt – neben der generellen 
Zielsetzung des Vorrangs von Erweiterungen - im Ziel der Wegever-
meidung (angesichts des begrenzten Umfangs der Sondierungsberei-
che für Kies/Kiessand im Kreisgebiet als südlichstem Teil des Regie-
rungsbezirkes (und auch dem geringen Umfang in den angrenzenden 
Gebieten von Mönchengladbach und dem Kreis Viersen sowie dem 
Kreis Mettmann) und den zwar vorhandenen, aber eben nur begrenz-
ten Möglichkeiten der Absteuerung von Massen aus dem Braunkoh-
lenabbaugebieten begründet, sowie in der Zielsetzung der Begrenzung 
des Flächenverbrauches durch Nutzung von Bereichen mit hohen 
Lagerstättenmächtigkeiten. Dabei ist zu bedenken, dass die Lagerstät-
te eine Mächtigkeit der Klasse A aufweist, was im Süden des Regie-
rungsbezirkes relativ selten ist. 
 
Sie liegt ferner darin begründet, dass die landschaftlichen Aufwer-
tungspotenziale bei den bereits landschaftlich wertvollen Bereichen 
zwar geringer sind, als bei landschaftlich noch nicht wertvollen Berei-
chen, aber es besteht zumindest die Möglichkeit, landschaftlich wert-
volle Bereiche wieder herzustellen. Der landschaftliche Schutzbedarf 
der „reinen“ Landschaftsschutzgebietsteilflächen ist im Vergleich z.B. 
zu FFH-Gebieten oder gesetzlich geschützten Biotopen im Übrigen in 
diesem Fall geringer und aufgrund des Erweiterungsstatus besteht hier 
bereits eine landschaftliche Vorschädigung. Eingestellt in die Abwä-
gung wird ferner, dass die nun vorgesehenen Sondierungsbereichsflä-
chen z.B. im Vergleich zu den östlich angrenzend gelegenen Interes-
sensbereichsflächen am Standort landschaftlich und ökologisch weni-
ger wertvoll sind. Von einer hinreichenden Vereinbarkeit mit dem 
Landschaftsschutz auf nachfolgenden Verfahrensstufen ist bei den 
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betreffenden als Sondierungsbereich vorgesehenen Flächen auszuge-
hen. Die als Sondierungsbereich vorgesehenen Flächen liegen im 
Übrigen auch außerhalb des angrenzenden Bereiches zum Schutz der 
Natur. Die Grundzüge der Planung bleiben unverändert; es handelt 
sich nicht um eine erhebliche Änderung gegenüber dem 1. und 2. Ent-
wurf. Eine ähnliche Abweichung erfolgte zuvor z.B. auch bereits für 
Tonabbauinteressensbereiche in Hünxe, so dass sich die Systematik 
nicht wesentlich geändert hat.  
Die im Falle einer Abgrabung zu erwartenden Auswirkungen auf die 
angrenzende Bevölkerung werden gesehen, stehen aber aber auf-
grund der vorgesehenen Abstände und unter Berücksichtigung der 
Regelungsmöglichkeiten auf nachfolgenden Verfahrensstufen in der 
Gesamtabwägung der Planung nicht entgegen. Letzteres gilt auch für 
Belange der Erholungsnutzung und des Tourismus.  
 
Die Auswirkungen auf Landwirte/landwirtschaftliche Betriebe (Pächter 
und Eigentümer) und Landwirtschaft sind in der Gesamtabwägung von 
nachrangiger Bedeutung, zumal es sich nicht um besonders hochwer-
tige Böden handelt. Ergänzend wird dazu auf den Beschlussvorschlag 
zur Anregungsnummer A/110/7 verwiesen. Die Belange von Eigentü-
mern und Grundstücksnutzern – auch solchen im Umfeld - sind hier 
generell nicht von einem hinreichend hohen Gewicht, um einer Abbil-
dung als Sondierungsbereich entgegen zu stehen. 
 
Es ist (siehe bereits AGV zur Anregungsnummer Kor/415/1) derzeit 
auch von einer hinreichenden wasserwirtschaftlichen Vereinbarkeit 
unter Berücksichtigung der Regelungsmöglichkeiten auf nachfolgen-
den Verfahrensstufen auszugehen und auch von der Möglichkeit einer 
Vorhabensausgestaltung, die vereinbar mit der Thematik des Vogel-
schlags ist (ggf. auch unter Berücksichtigung von Minderungsmaß-
nahmen im Zusammenhang mit der Altabgrabung im Rahmen einer 
entsprechenden Gesamtkonzeption; Vermeidung relevanter Verschär-
fungen der Gesamtsituation; ggf. auch Prüfung teurer Maßnahmen wie 
der Wiederverfüllung mit wasserwirtschaftlich vertretbaren Materialien). 
Diese Einschätzung wird auch durch gutachterliche Arbeiten aus dem 
bereits mit einem anderen, größeren Flächenumgriff (unter Einbezie-
hung der als Sondierungsbereich vogesehenen Flächen) laufenden 
Zulassungsverfahren gestützt („Bewertung der ornithologischen Flug-
sicherheitsrelevanz durch die Erweiterung des Tagebau Kleinenbroich“ 
des Planungsbüros XXX; einsehbar bei der Bezirksplanungsbehörde 
durch den Regionalrat - auch während der Sitzungen des Planungs-
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ausschusses am 10. September 2008 und des Regionalrates am 18. 
September 2008) und durch die ebenfalls entsprechend einsehbaren 
aktuellere gutachterliche Stellungnahme vom August 2008 (eine der 
vom Regionalrat einsehbaren Anlagen der Anlage E27). Diese Thema-
tik ist jedoch auf nachfolgenden Verfahrensstufen unter Berücksichti-
gung des dann detaillierten Konzeptes erneut zu prüfen (ggf. sind dann 
z.B. auch weitgehende Auflagen und Bedingungen denkbar).  
 
In diesem Kontext wird auch auf Angaben in den vom Regionalrat bei 
der Bezirksplanungsbehörde einsehbaren „Richtlinien zur Verhütung 
von Vogelschlägen im Luftverkehr hingewiesen (vom 13. Februar 
1974)“: 
„Im Bereich unterhalb der inneren und der äußeren Hindernisbegren-
zungsfläche sollten großflächige Gewässer, wie Bagger- und Stau-
seen, möglichst vermieden, und unvermeidbare Neuanlagen nur im 
Benehmen mit der Luftfahrtbehörde vorgenommen werden. Erforderli-
chenfalls ist anzustreben, dass an bereits vorhandenen Gewässern im 
Rahmen der gegebenen Möglichkeiten vogelvergrämende Maßnah-
men vorgenommen werden.“  
 
Für einen Verzicht auf den Sondierungsbereich ist dessen Eignung für 
die Rohstoffsicherung in Relation zu den Resktriktionen zu hoch. Sollte 
sich auf nach folgenden Verfahrensstufen im Rahmen der entspre-
chenden Prüfungen wider Erwarten ergeben, dass entsprechend hin-
reichend relevante negative Auswirkungen auf den angrenzenden 
Flugbetrieb (inkl. Flugsicherheit) und dessen Erhalt/Entwicklungs-
möglichkeiten nicht vermieden werden können, so wäre ggf. im Rah-
men einer Priorisierungsentscheidung über einen kompletten oder 
teilweisen Verzicht auf eine spätere Darstellung als BSAB zu entschei-
den und ggf. auch über die komplette oder teilweise Streichung als 
Sondierungsbereich für BSAB.  
 
Es besteht später auch die Option, zunächst Teilflächen des Sondie-
rungsbereiches als BSAB vorzusehen oder zuzulassen, deren Ent-
wicklung z.B. bezüglich des Vogelschlages begleitend zu untersuchen 
und ggf. auf weitere Abgrabungsflächen innerhalb des Sondierungsbe-
reiches zu verzichten, wenn sich Probleme ergeben sollten. 
 
Derzeit ist von solchen Auswirkungen unter Berücksichtigung der Re-
gelungsmöglichkeiten auf ggf. nachfolgenden Verfahrensstufen jedoch 
nicht auszugehen. Auch seitens der Bezirksregierung Arnsberg als 
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Zulassungsbehörde wird zumindest derzeit davon ausgegangen, dass 
sich die von der Flughafenbetreiberin vorgetragenen Punkte in Bezug 
auf die Gefahr des Vogelschlages im weiteren Planfeststellungsverfah-
ren - das für das größere Vorhaben des Unternehmens eingeleitet 
wurde - (inkl. der angrenzenden Interessensbereiche) lösen ließen 
(vgl. Anlage E18). 
 
Eine Sicherung als Sondierungsbereich entsprechend dem aktuellen 
Planentwurf der Bezirksplanungsbehörde ist daher sinnvoll. Dabei ist 
auch darauf hinzuweisen, dass auch in der Vergangenheit eine Abgra-
bungszulassung am Standort Korschenbroich benachbart erteilt wer-
den konnte und dass der nun vorgesehene Sondierungsbereich schon 
kleiner ist, als die im Zulassungsverfahren vom betreffenden Unter-
nehmen vorgetragene Konzeption, die in etwa die gesamten dortigen 
Interessensbereiche umfasst. 
 
Die Möglichkeit von Ausgleichsflächen innerhalb des Sondierungsbe-
reiches (alternativ dazu) ist an diesem Standort – da diese weniger 
räumlich gebunden sind - weniger wichtig, als die Belange der Roh-
stoffsicherung und –gewinnung. Entwicklungsmöglichkeiten des Flug-
hafens werden durch diese Thematik nicht vehindert. 
 
Von einer hinreichenden wasserwirtschaftlichen Vereinbarkeit wird 
unter Berücksichtigung der Regelungsmöglichkeiten auf nachfolgen-
den Verfahrensstufen und der Parzellenunschärfe sowie des Maßsta-
bes des Regionalplans ausgegangen. Bezüglich der wasserwirtschaft-
lichen Aspekte ist zu den vorgesehenen Sondierungsbereichen aber 
dennoch der folgende Hinweis zu geben, der auch in anderen ähnli-
chen Fällen bereits vorgetragen wurde: 
  
„Der Interessensbereich grenzt an regionalplanerisch wasserwirt-
schaftlichen Einzugsgebiete an. Eine Abgrabung wäre - sofern keine 
anderen Belange entgegenstehen - nur insoweit möglich, als eine hyd-
raulische Beeinflussung der Einzugsgebiete ausgeschlossen werden 
kann. Hierzu wäre als Orientierungswert ein Abstand von 200 m zu 
Bereichen für den Grundwasser- und Gewässerschutz bzw. 
gepl./festges. WSZ IIIA und 150 m zu den weiteren Einzugsgebieten 
gemäß Erläuterungskarte 8 des Regionalplans bzw. gepl./festges. 
WSZ IIIB einzuhalten. Näheres wäre im Fachverfahren zu klären.“ 
 
Zusätzliche erhebliche Umweltauswirkungen sind mit den Entwurfsän-
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derungen bereits deswegen nicht verbunden, weil Sondierungsberei-
che noch keine BSAB oder Zulassungen sind. Hierzu ist im Übrigen 
auch auf die ergänzenden zusätzlichen SUP-Erfordernisse und Beteili-
gungsmöglichkeiten auf ggf. nachfolgenden Verfahrensstufen zu ver-
weisen.  
 
Im Rahmen der Vorhabenausgestaltung auf nachfolgenden Verfah-
rensstufen betehen ferner unter Berücksichtigung der Parzellenun-
schärfe des Regionalplans hinreichende Möglichkeiten, eine Verein-
barkeit mit in der Nähe befindlichen Altlastflächen sicherzustellen (Ab-
stände, Überwachungen, Sicherung, Tiefenregelungen o.Ä.), soweit 
hier aufgrund der Abstände überhaupt noch ein Problem sein sollte.  
 
Hingewiesen wird ferner auf die Beschlüsse im Rahmen der 34. Ände-
rung des Regionalplans. 
 
Diese vorstehend genannte Planänderung geht allen hiermit ggf. im 
Konflikt stehenden Beschlussvorschlägen gemäß der Anlagen A4.1, 
A4.2 oder A4.3 vor. 
 

------------- 
 
 
Als BSAB soll jedoch kein Interessensbereich in Korschenbroich auf-
genommen werden und die sonstigen Interessensbereiche in Kor-
schenbroich auch nicht als Sondierungsbereiche.  
 
Es wird zu den entsprechend abgelehnten Bereichen auf die Aus-
schlussgründe im Umweltbericht (insb. in der Gesamtbereichstabelle) 
verwiesen, an denen festgehalten wird, soweit hiervon nicht explizit in 
diesem Beschlussvorschlag abgewichen wird. Auch hierzu wird auf die 
Angaben zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeits-
plätzen und Standortsicherungsinteressen in der rechten Synopsen-
spalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anregungsnummer A/413/1 des 
Beteiligten 413 verwiesen. 
 
Bezüglich des generellen Bedarfs an BSAB und auch Sondierungsbe-
reichen wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/110/6 verwiesen (inkl. des dortigen Verweises auf den betreffenden 
AGV).  
 



 87 

Die Entwicklungsziele bei den östlich gelegenen, weiterhin abgelehn-
ten Interessensbereichsflächen am Standort sprechen im Übrigen zu-
sätzlich gegen eine Abbildung der dortigen Flächen als Sondierungs-
bereiche. Die östlichen Flächen sind generell landschaftlich zu hoch-
wertig für eine Abweichung von den Regelkriterien und im Übrigen sind 
aufgrund der teils länglichen Form des dortigen Interessensbereiches 
gemäß der Alternativplanung der Firma auch relativ hohe Böschungs-
verluste zu erwarten und eine räumliche relativ weite Streuung negati-
ver Auswirkungen im Vergleich zu kompakteren Abgrabungsbereichen.  
 
Die Teilfläche 2305-01-B kann ferner aufgrund der Lage im Gebiet der 
Wassergewinnung Darderhöfe nicht als Sondierungsbereich vorgese-
hen werden, wenngleich die landschaftlichen Fragen hier ähnlich zu 
bewerten wären, wie bei 2305-01-A.  
 
Im aktuellen Gutachten zum Wasserrechtsantrag endet das Einzugs-
gebiet Forstwald in der Tat am Nordkanal, so dass 2305-02-A, 2305-
02-B und 2305-01 außerhalb des betreffenden Einzugsgebietes liegen. 
Auch eine eventuelle. Modifizierung der Einzugsgebietskarte für die 
Wassergewinnung Forstwald führt bei den als Sondierungsbereich 
abgelehnten Bereichen nicht zu einer anderen Bewertung hinsichtlich 
der Entscheidung für oder gegen die Abbildung des betreffenden In-
teressensbereichs als Sondierungsbereich, denn es liegen Aus-
schlussgründe außerhalb des Themenkomplexes Wasserwirtschaft 
vor. Es wurde daher die Situation ohne wasserwirtschaftliche Aus-
schlussgründe bzgl. Forstwald der Ablehnungsentscheidung zu Grun-
de gelegt. 
 
Ferner wird zum Thema Wasserschutz auch auf die Beschlussvor-
schläge (inkl. Bezugnahme auf den jeweiligen AGV) zu den Anre-
gungsnummern A/110/8 und A/413/1 verwiesen. 
 
Zur Thematik der Rekultivierung und des LSG wird – neben den vor-
stehenden prioritären Ausführungen zu diesem Einzelfall - auf S. 47-49 
des Umweltberichtes verwiesen und den Beschlussvorschlag (inkl. 
Bezugnahme auf den betreffenden AGV) zur Anregungsnummer 
A/413/1 der Synopse Allgemeines. 
 
Zur Thematik von Gutachten, welche die Zulassungsfähigkeit im Fach-
verfahren belegen sollen, wird auf S. 37 des Umweltberichtes und 
allgemein den Abschnitt 3.2.1 des Umweltberichtes verwiesen. 
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Zur Thematik der BSN wird auf die Abschnitte 3.2.6.2 und 3.2.6.4 des 
Umweltberichtes verwiesen (u.a. zu Verzögerungen von Aufwertungen 
und den höheren Aufwertungspotentialen weniger wertvoller Bereiche). 
 
Zur Thematik des Vogelschlags sind die Ausführungen in der Gesamt-
bereichstabelle sachgerecht, wobei auch auf die vorstehenden prioritä-
ren Angaben zum Vogelschlag in diesem Ausgleichsvorschlag hinzu-
weisen ist,  
 
Die Veränderungssperre wird seit dem zweiten Entwurf nicht mehr 
angeführt.  
 
Zur Unterstützung durch die Stadt wird auf die Angaben im Zusam-
menhang mit firmenspezifischen Bedarfen und Standortsicherungsinte-
ressen im Beschlussvorschlag (inkl. des Verweises auf den AGV) zur 
Anregungsnummer A/413/1 verwiesen. 
 
Zur Thematik der Mächtigkeiten/Lagerstätte wird den Beschlussvor-
schlag (inkl. Verweis auf den AGV) zur Anregungsnummer A/113/2 
verwiesen, soweit die dortigen Angaben nicht durch die vorstehenden 
Angaben in diesem Beschlussvorschlag aktualisiert wurden. 
 
Darüber hinaus wird angemerkt, dass es im Regierungsbezirk eine 
Vielzahl zugelassener Auskiesungen gibt, aus denen entsprechende 
Rohstoffe gewonnen werden können (unabhängig von den ansonsten 
auch noch bestehenden regionsübergreifenden Bezugsmöglichkeiten 
in einem europäischen Binnenmarkt). Die Kies- und Sandabgrabungen 
im Regierungsbezirk enthalten je nach Genese unterschiedliche Kies-
/Sandanteile und Zusammensetzungen. Dies führt allerdings bei Ab-
grabungen mit einem hohen Kiesanteil nicht zu einem Alleinstellungs-
merkmal. Im Prinzip lässt sich aus sehr vielen Abgrabungen im Regie-
rungsbezirk „Edelsplitt“ gewinnen bzw. durch Brechen herstellen. 
 
Bezüglich des Erörterungswunsches wird auf das formell vom LPlG 
vorgesehene Verfahren des Umgangs mit Stellungnahmen hingewie-
sen. Der Bitte nach einer Extraerörterung wird nicht gefolgt. 
 
Soweit vorstehend nicht auf Beschlussvorschläge an anderer Stelle 
verwiesen wird (siehe dann Beschlussvorschlag am betreffenden Ort), 
ist hier zusammenfassend festzustellen, dass den Bedenken und An-
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regungen somit nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Überarbei-
tung des Planentwurfs, des Umweltberichtes und der Begründung der 
Planerarbeitung und damit diese entsprechend aktuelle Sitzungsvorla-
ge bereits berücksichtigt wurden. Die weitergehenden Ausführungen 
werden zur Kenntnis genommen. 
 
Ergänzend wird auf die Anregungsnummern I-W01, II-W15, I-W53 und 
II-W15 sowie die Anlagen E9, E10, E16, E18, E19 E22, E24 E26), 
E27, E28) und die jeweils zugehörigen Beschlussvorschläge hingewie-
sen. 

Kor/415/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
Im Rahmen der Erörterungsveranstaltung wurde zu dieser Anregungs-
nummer nichts vorgetragen. 

Es wird auf den Beschlussvorschlag Anregungsnummer Kor/415/1 
verwiesen. 
 
Ergänzend wird auch auf die Anlagen E9 und E10 und die zugehörigen 
Beschlussvorschläge hingewiesen. 

 Meerbusch  

Mee/150/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Mee/150/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Mee/156/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Mee/216/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): Es wird auf die in der Anlage unter E6 angeführte E-
Mail der Landwirtschaftskammer (216) vom 30.06.2008 und das entspre-
chende Ergebnis der Erörterung unter A/110/5 hingewiesen. 
 
Es besteht gemäß der Mail generell Einvernehmen seitens des Beteilig-
ten 216 mit den Ausgleichsvorschlägen zu den Anregungsnummern des 
Beteiligten 216. 

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung 
der Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen 
und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
 

Mee/263/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
Folgende E-Mail vom 24.06.2008 ging bei der Bezirksplanungsbehörde 
ein: 
 
„Hiermit möchten wir vorab unser Einvernehmen mit den Ausgleichsvor-
schlägen zu unseren Stellungnahmen als Einwender Nr. 263 (SWK A-

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
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QUA GmbH) bestätigen. 
Wir setzen hierzu allerdings voraus, dass die Darstellungen in der GEP 
Erläuterungskarte 9a – Rohstoffe (Stand Jan. 2008), weiterhin Bestand 
haben und somit weiterhin keine Sondierungsbereiche für künftige BSAB 
innerhalb unserer Interessensbereiche ausgewiesen werden. 
Ein gesondertes Schreiben mit gleichlautendem Inhalt werden wir Ihnen 
auf dem Postweg zukommen lassen.“ 
 
Es besteht entsprechend der vorstehenden Mail seitens der Beteiligten 
263 Einvernehmen mit den AGVs zu deren Stellungnahmen (siehe je-
doch vom AGV abweichenden Beschlussvorschlag zu Kor/415/1 und 
Anlage E26). 

Mee/263/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf Mee/263/1 hingewiesen. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
Mee/263/1 verwiesen (inkl. Verweis auf den betreffenden AGV). 

Mee/415/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

 Neuss  

Neu/150/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Neu/157/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
Folgendes Schreiben der Stadt Neuss vom 18.06.2008 ging bei den Be-
zirksregierung ein: 
 
„Hiermit teile ich Ihnen mein Einvernehmen zum Ausgleichsvorschlag zur 
Stellungnahme des Bürgermeisters der Stadt Neuss vom 17.09.2007 
(Anregungsnr. Neu/157/1) mit. 
 
Die Stadt Neuss wird an dem Erörterungstermin zur 51. Änderung des 
Regionalplans für den Regierungsbezirk Düsseldorf – Änderung der Vor-
gaben für die Rohstoffsicherung und –gewinnung am 23.06.2008 nicht 
teilnehmen.“ 
 
Es besteht seitens des Beteiligten 157 Einvernehmen mit dem Aus-
gleichsvorschlag. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
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Neu/216/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
Es wird auf die in der Anlage unter E6 angeführte E-Mail der Landwirt-
schaftskammer (216) vom 30.06.2008 und das entsprechende Ergebnis 
der Erörterung unter A/110/5 hingewiesen. 
Es besteht gemäß der Mail generell Einvernehmen seitens des Beteilig-
ten 216 mit den Ausgleichsvorschlägen zu den Anregungsnummern des 
Beteiligten 216. 

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung 
der Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen 
und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
 

Neu/307/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/307/1 angeführte E-Mail 
des Landesbetriebs Straßenbau NRW (307.) vom 24.06.2008 hingewie-
sen. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/307/1 verwiesen. 

Neu/413/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

 
 
 

2.7   Zu den Synopsen der Kommunen im Kreis Viersen: 

Anregungen Ergebnisse der Erörterung (und nach der Erörterungsveranstaltung 
aufgenommene, entsprechend gekennzeichnte Ausführungen) 

Beschlussvorschläge 

 Brüggen  

Brü/161/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde: Die nachfolgende Stellungnahme 
von der Gemeinde Brüggen vom 16.06.2008 ging schriftlich per Mail am 
18.06.2008 vorab bei der Bezirksregierung ein: 
  
„Mit Schreiben vom 19.03.2008 hatte ich zu der Anregung der Ton verar-
beitenden Unternehmen vom 26.02.2008 Stellung genommen, die dort 
mit R-L 01 bezeichnete Fläche westlich der genehmigten Abgrabung 
„Genholter Heidweg“ als Sondierungsbereich für die Tongewinnung in 
den Regionalplan aufzunehmen, und dazu vorsorglich Bedenken geltend 
gemacht. 
Zwischenzeitlich hat ein intensiver Dialog in den politischen Gremien der 
Gemeinde und mit den beteiligten Unternehmen stattgefunden. Das 
Thema wurde mehrfach im Ausschuss für Liegenschaften und Wirt-
schaftsförderung beraten. Darüber hinaus fand am 04.06.2008 eine Be-

 
- Entwurfsänderung! - 

 
2401-01-A und 2401-07-A 
Die in der nachfolgenden Abbildung dargestellten Interessensbereiche 
(neu aufgeteilt nach dem Erörterungstermin) 2401-01-A und 2401-07-A 
werden abweichend von dem Ausgleichsvorschlag zusammen als ein 
Sondierungsbereich vorgesehen. Die betreffende Abgrenzung deckt 
sich dabei weitestgehend mit dem nebenstehenden Abgrenzungsvor-
schlag des Kreises Viersen.  
In den ausgeschlossenen Bereichen verbleibt es bei den Ausschluss-
gründen gemäß Gesamtbereichstabelle unter Berücksichtigung der 
Aktualisierungen durch Anlage A zu den Synopsen. 
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reisung der vorhandenen und zur Neuaufnahme angeregten Tonabbau-
gebiete statt, bei der die Vertreter von Rat und Ausschüssen die Gele-
genheit hatten, die von den Unternehmen vorgetragenen Argumente zu 
hinterfragen und zu diskutieren. Die Unternehmen konnten dabei schlüs-
sig darlegen, dass gerade die im Bereich des Genholter Heidweges an-
zutreffende Tonqualität wegen ihrer besonderen Eigenschaften (fetter 
Ton mit wenig Kohlenstoffbeimengungen, rot-brennend) für die Herstel-
lung der heimischen Tonziegel unerlässlich ist und diese nicht mit ande-
ren Tonvorkommen in der näheren und weiteren Umgebung ausge-
tauscht bzw. ersetzt werden kann. Für die langfristige Standortsicherung 
der heimischen Tonindustrie ist die Ausweisung der mit R-L 01 bezeich-
neten Fläche als Sondierungsbereich für die Tongewinnung daher von 
herausragender Bedeutung. 
Ausgehend davon und abweichend von meiner ersten Stellungnahme 
vom 19.03.2008 hat der Rat der Gemeinde Brüggen in seiner Sitzung am 
10.06.2008 beschlossen, die von den Unternehmen vorgebrachten Anre-
gungen im Verfahren zur 51. Änderung des Regionalplanes zu unterstüt-
zen.  
Allerdings hat der Rat die Beschlussfassung mit der Beachtung folgender 
Vorgaben verknüpft: 
1. Die Ausweisung weiterer Sondierungsflächen darf nur der Sicherung 

der standortgebundenen heimischen Tonindustrie dienen. In den 
nachfolgenden Genehmigungsverfahren ist der Export von Ton, Sand 
und Kies außerhalb des Gemeindegebietes auf jeden Fall zu unter-
binden. 

2. Zur Vermeidung von Nutzungskonflikten ist die zur Ausweisung als 
Sondierungsbereich beantragte Fläche R-L 01 sowohl südlich als 
auch östlich um ca. 200 m zu reduzieren. Auf diese Weise wird si-
chergestellt, dass zu den als Sondergebiet für Erholung ausgewiese-
nen Flächen an der St.-Barbara-Straße und zum östlich angrenzen-
den Natur- und Tierpark Brüggen sowie dem auf gleicher Höhe gele-
genen Aussiedlerhof angemessene Schutzabstände eingehalten 
werden. Die reduzierte Abgrenzung ist in dem beigefügten Karten-
ausschnitt durch Umrandung kenntlich gemacht. 

3. Die Wegefläche an der unter Beachtung des Schutzabstandes ent-
stehenden südlichen Abgrabungsgrenze muss erhalten und zur Be-
nutzung  offen bleiben. 

4. Im Genehmigungsverfahren ist sicherzustellen, dass die spätere 
Abgrabung in kleinräumigen Schritten von maximal 1 - 2 ha erfolgt, 

 

 
 
Von der Möglichkeit einer Vorhabensgestaltung, die verträglich mit den 
angrenzenden Schutzgebieten (VSG und FFH) ist, wird bei 2401-01-A 
und 2401-07-A ausgegangen. Hier war bereits aufgrund der Erfahrun-
gen aus der 32. Änderung des Regionalplans (GEP 99), Teil B (die 
entsprechende gutachterliche Bewertung aus der 32. Änderung Teil B 
kann bei der Bezirksplanungsbehörde eingesehen werden) bezüglich 
der benachbarten BSAB-Flächen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit 
von einer entsprechenen Möglichkeit auszugehen. Dies wird durch das 
in der Anlage E25) angesprochene Gutachten (das umfangreiche Gut-
achten kann vom Regionalrat eingesehen werden – auch in den Sit-
zungen des Planungsausschusses am 10.09.2008 und des Regional-
rates am 18.09.2008) bestätigt – wobei eine vertiefenden Betrachtung 
auf weiteren Verfahrensstufen insb. im Hinblick auf die konkrete Aus-
gelastung des Vorhabens unberührt bleibt.  
In diesem Kontext ist auch auf die Lage außerhalb des VSGs und 
FFH-Gebiets und die ökologischen Struktur sowie der Nutzung der 
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eine zeitnahe Rekultivierung vorgenommen und dabei ein mit dem 
Landschaftsbild verträgliches Höhenniveau wieder hergestellt wird. 
Soweit von der Abgrabung Ackerflächen betroffen sind ist sicherzu-
stellen, dass diese nach dem Abbau der landwirtschaftlichen Nutzung 
wieder zur Verfügung stehen. 

5. Im Genehmigungsverfahren ist eine anwohnerverträgliche Verkehrs-
führung für den Abtransport der Tone zu gewährleisten. Dazu gehört 
insbesondere, dass die Zu- und Abfahrt nicht über die St.-Barbara-
Straße an den dort vorhandenen Erholungseinrichtungen vorbeiführt 
wird. Die Transporte in westliche Richtung können problemlos wie 
bisher über den Genholter Heidweg geführt werden. 

 
Die Ton verarbeitenden Unternehmen haben ihre Bereitschaft erklärt, die 
vom Rat beschlossenen Vorgaben zu beachten und entsprechend umzu-
setzen.  
Ich bitte, die geänderte Stellungnahme der Gemeinde Brüggen in das 
Abwägungsmaterial zur 51. Änderung des Regionalplanes einzustellen 
und im weiteren Verfahren zu berücksichtigen. Die Kreisverwaltung Vier-
sen - Amt für Planung und Umwelt - hat eine Ausfertigung dieses Schrei-
bens erhalten.“ 
 
Anhang zur Mail vom 18.06.2008 

 

Fläche (Landwirtschaft) hinzuweisen. Es ist davon auszugehen, dass 
entsprechende erhebliche Auswirkungen auf nachfolgenden Verfah-
rensstufen vermieden werden können (wenngleich es rein aus ökologi-
schen und Vogelschutzgründen – noch ohne die Abwägung mit den 
Belangen insb. der Rohstoffgewinnung und der entsprechenden öko-
nomischen Aspekten - trotzdem wünschenswert wäre, die Flächen 
nicht abzugraben, auch um Störungen unterhalb der Erheblichkeits-
schwelle zu vermeiden).  
Eine vertiefende Betrachtung dieser Thematik kann auf die nachfol-
genden Verfahrensstufen verlagert werden, da mindestens mit dem 
Status Sondierungsbereich hier generell noch keine erheblichen nega-
tiven Umweltauswirkungen verbunden sind, denn dieser Status reicht 
für eine Abgrabungszulassung nicht aus. Von einer Realisierbarkeit 
der Abgrabung ist jedenfalls unter Berücksichtigung der Regelungs-
möglichkeiten auf ggf. nachfolgenden Verfahrensstufen auszugehen. 
Der Sondierungsbereich ist im Vergleich zu anderen Toninteressens-
bereichen im südlichen Regierungsbezirk relativ konfliktarm, liegt ins-
besondere nicht im VSG und weist keinen Waldbestand auf (Waldpar-
zellen und Restfflächen zwischen Wald werden zwecks Begrenzung 
des Eingriffs ausgespart). Er befindet sich zumindest in der Nähe eines 
BSAB. Die landschaftlichen Auswirkungen, die Auswirkungen auf das 
VSG und die Auswirkungen auf den ASB und den Tierpark sind auf-
grund des gewählten Zuschnitts und der weitgehenden Abschirmung 
durch den Baumbestand in der Umgebung, der Seltenheit des Roh-
stoffs Ton, der bes. Güte der Lagerstätte, der Nähe zu pot. Abnehmern 
und der geringen Flächengröße tolerabel. Kommunale Planungen 
werden nicht erheblich negativ tangiert; die Standortkommune unter-
stützt das Vorhaben sogar. Auch der Kreis, der für den Landschafts-
plan verantwortlich ist, unterstützt das Vorhaben. Die vom Kreis an-
gespochenen wasserwirtschaftlichen Aspekte stehen einer Abbildung 
als Sondierungsbereich nicht entgegen und von einer hinreichenden 
wasserwirtschaftlichen Vereinbarkeit ist unter Berücksichtigung der 
Größe des Vorhabens und der Regelungsmöglichkeiten auf nachfol-
genden Verfahrensstufen auszugehen. Wirtschaftliche Nutzungsinte-
ressen bestehen, die Wertschöpfung und die Beschäftigungseffekte 
der Tonindustrie sind in Relation zur Flächengröße relativ hoch und 
der Rohstoff Ton ist relativ selten und insb. deutlich seltener als 
Kies/Kiessand. 
Die im Falle einer Abgrabung zu erwartenden Auswirkungen auf die 
angrenzende Bevölkerung und den Tierpark werden gesehen, stehen 
aber aber aufgrund der vorgesehenen Abstände und unter Berücksich-
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Der Vertreter der Gemeinde Brüggen (161) verweist auf seine Äußerun-
gen unter A/413/1. Ergänzend stellt er klar, dass im Bereich der ortsan-
sässigen Tonindustrie seiner Kenntnis nach 260 Arbeitsplätze bestehen. 
Zusammen mit dem Umfeld ergeben sich insgesamt 300 Arbeitsplätze, 
die von der Tonindustrie abhängen. 
Der Vertreter der Fa. Trienekens erklärt, die Tonqualitäten im Grenzwald 
seien besonders gut und anders als die in Schermbeck für die Brüggener 
Tonindustrie als Haupttonart geeignet. Er verweist bzgl. Der Frage der 
Versorgungszeiträume auf seine schriftlichen Stellungnahmen und die 
Erörterung unter A/413/1. 
Der Vertreter des Kreises Wesel erklärt, dass die Tonlagerstätten im 
Kreis Wesel zwar heterogen sind, aber dass auch im Kreis Wesel hoch-
wertige Lagerstätten vorhanden sind. 
Der Vertreter des Kreises Viersen (160) gibt zu Protokoll, dass für Ton-
abgrabungen die Kriterien LSG/VSG und Pufferzone nicht als absolutes 
Ausschlusskriterium herangezogen werden sollten. Er befürwortet eine 
Ausweisung von 2401-04 und 2401-07 als Sondierungsbereich. 2401-06 
werde als Neuausweisung allerdings kritisch gesehen. 
 
Hinweise der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
eingetragen):  
Der Kreis und die Kommune wurden im Nachgang des Erörterungster-
mins über die erwogene Abbildung der nun vorgesehenen Sondierungs-
bereichsflächen und auch weitere Interessensbereichsflächen in Brüggen 
informiert und um eine Stellungnahme hierzu gebeten (Anschreiben kön-
nen vom Regionalrat eingesehen werden; siehe auch Anlage E20, die 
eine spätere Stellungnahme des Kreises enthält): 
 
Folgende Stellungnahme des Kreises Viersen ist im Nachgang des 
Erörterungstermins am 15.07.2008 eingegangen: 
 
„Per E-Mail vom 04.07.2008 hat die Bezirksregierung dem Kreis Viersen 
Darstellungen von zwei Interessensbereichen in Schwalmtal und Brüg-
gen mit der Bitte um Stellungnahme bis zum 21.07.2008 übersandt. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen. 
 
Interessensbereich in Brüggen 2401-07 
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht wird zu bedenken gegeben, dass bei 
einer Tongewinnung nur in Teilen des Interessensbereichs die erforderli-

tigung der Regelungsmöglichkeiten auf nachfolgenden Verfahrensstu-
fen in der Gesamtabwägung der Planung nicht entgegen. Letzteres gilt 
auch für Belange der Erholungsnutzung und des Tourismus.  
Die Auswirkungen auf Landwirte/landwirtschaftliche Betriebe (Eigen-
tümer und Pächter) und Landwirtschaft sind aufgrund der Größe relativ 
gering und in der Gesamtabwägung von nachrangiger Bedeutung, 
zumal es sich nicht um besonders hochwertige Böden handelt (es ist 
zudem unabhängig von den hiesigen Bewertungen darauf hinzuwei-
sen, dass eine ganz oder überwiegende landwirtschaftliche Nachfol-
genutzung evtl. möglich ist). Ergänzend wird dazu auf den Beschluss-
vorschlag zur Anregung A/110/7 verwiesen. Die Belange von Eigentü-
mern und Grundstücksnutzern – auch solchen im Umfeld - sind hier 
generell nicht von einem hinreichend hohen Gewicht, um einer Abbil-
dung als Sondierungsbereich entgegen zu stehen. 
 
In der Summe dieser vorstehenden Aspekte sind die vorsorgliche Si-
cherung der Interessensbereiche als Sondierungsbereich und die ent-
sprechende Abweichung von den regelmäßigen Ausschlusskriterien 
trotz des allgemein bestehenden hinreichend langen Versorgungszeit-
raums (an den entsprechenden Ausführungen im Umweltbericht wird 
festgehalten) daher sinnvoll. Die Grundzüge der Planung bleiben un-
verändert; es handelt sich nicht um eine erhebliche Änderung gegen-
über dem 1. und 2. Entwurf der 51. Änderung des Regionalplans vom 
Sommer 2007 und Januar 2008 (der Regionalrat hätte die 51. Ände-
rung auch ohne alle nach dem 2. Entwurf zusätzlich neu im Kreis Vier-
sen vorgesehen - in der Gesamtsumme kleinen Flächen - mit Tonvor-
kommen ansonsten unverändert beschlossen), wenn die Flächen nicht 
hätten vorgesehen werden können. Eine ähnliche Abweichung erfolgte 
zuvor auch bereits für Tonabbauinteressensbereiche in Hünxe, so 
dass sich die Systematik nicht wesentlich geändert hat.  
Weitergehendere Ausgestaltungsforderungen der Gemeinde werden 
zur Kenntnis genommen, sollen aber nicht im Rahmen der 51. Ände-
rung geregelt werden. Ggf. können diese Aspekte erneut in späteren 
Verfahrensstufen geprüft werden, wobei u. a. bezüglich der Exporte 
auf die begrenzten Regelungsmöglichkeiten im europäischen Binnen-
markt hingewiesen wird. Eventuelle freiwillige Selbstverpflichtungen 
bleiben unberührt. 
Bei dem vorgesehenen Sondierungsbereich aus den Interessensberei-
chen 2401-01-A und 2401-07-A ist die Nähe zu Deponieflächen zu 
berücksichtigen. Vor dem Hintergrund des Maßstabes der Erläute-
rungskarte Rohstoffe sowie generell des Maßstabes des Regional-
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che Überdeckung des Grundwassers von 2 m gewährleistet ist. In den 
übrigen Bereichen liegt die Tonschicht möglicherweise bereits unter 
dem Grundwasserspiegel, so dass eine Trockenabgrabung nicht möglich 
ist. 
Der Kreis Viersen hat zu einer Darstellung dieses Bereichs im Erörte-
rungsverfahren zu Protokoll gegeben, dass für Tonabgrabungen im 
Raum Brüggen die Kriterien Landschaftsschutzgebiet / Vogelschutzge-
biet und Pufferzone nicht als absolutes Ausschlusskriterium herangezo-
gen werden sollten. Gemäß den textlichen Darstellungen und Festset-
zungen des Landschaftsplans ist ausnahmsweise der Abbau von Ton 
innerhalb der im Gebietsentwicklungsplan dargestellten Bereiche zur 
Sicherung und Abbau oberflächennaher Bodenschätze zulässig (Aus-
nahmeregelung gem. § 34 (4a) LG). 
Der geplante Sondierungsbereich sollte jedoch nicht entsprechend der 
übersandten Abbildungen, sondern wie in der als Anlage beigefügten 
Abbildung innerhalb der Grenzen des rot gekennzeichneten 
Bereichs dargestellt werden. Hierbei würde die westliche Begrenzung 
des Sondierungsbereichs am östlichen Waldrand liegen. 
 
Anlage 
Interessensbereich 2401-07 in Brüggen  
 

“ 
 
Hinweise der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
eingetragen):  
- Der vom Kreis Viersen umrandet dargestellte Bereich auf dem Luft-

bild ist nicht identisch mit dem Interessensbereich 2401-07; siehe 

plans, der Parzellenunschärfe des Regionalplans und der Regelungs-
möglichkeiten auf weiteren Verfahrensstufen (Abstände, Abgrabungs-
tiefen, Überwachungsregelungen etc.) wird jedoch derzeit von der 
Möglichkeit einer hiermit vereinbaren Abgrabungsausgestaltung aus-
gegangen. Dies ist jedoch vor einer Zulassung auf Basis eines konkre-
ten Abgrabungsantrages ggf. erneut zu prüfen (insb. Betrachtungen 
zum Einfluss der Vorhaben auf die Standsicherheiten der Deponien 
sowie auf die Hydrogeologie und damit das Grundwaserbeobach-
tungsnetz). 
 
 
2401-04 
Ebenso wird der Bereich 2401-04 (5ha) als Sondierungsbereich vorge-
sehen. Die liegt in folgenden Überlegungen begründet:  
 
Der Sondierungsbereich weist gute Lagerstätteneigenschaften auf. Die 
landschaftlichen und ökologischen Auswirkungen sind aufgrund der 
weitgehenden Abschirmung durch den Baumbestand in der Umge-
bung, der Seltenheit des Rohstoffs Ton, der bes. Güte der Lagerstätte, 
der Nähe zu pot. Abnehmern, des Status als Erweiterung und der ge-
ringen Flächengröße tolerabel. Von einer mit fachrechtlichen Aspekten 
vereinbaren Vorhabensausgestaltung auf nachfolgenden Verfahrens-
stufen unter Berücksichtigung des Maßstabes der Erläuterungskarte 
Rohstoffe sowie generell des Maßstabes des Regionalplans, der Par-
zellenunschärfe des Regionalplans und der Möglichkeiten der verträg-
lichen Vorhabensausgestaltung (z.B. abschnittsweise Abgrabung und 
ökologisch optimierte Rekultivierung; kleinräumige Aussparungen) 
ausgegangen. Dies ist ggf. vor einer Zulassung erneut zu prüfen. Min-
destens mit dem Status Sondierungsbereich sind hier noch keine er-
heblichen negativen Umweltauswirkungen verbunden, denn dieser 
Status reicht für eine Abgrabungszulassung nicht aus. Kommunale 
Planungen werden nicht erheblich negativ tangiert. Wirtschaftliche 
Nutzungsinteressen bestehen, die Wertschöpfung und die Beschäfti-
gungseffekte der Tonindustrie sind in Relation zur Flächengröße relativ 
hoch und der Rohstoff Ton ist relativ selten und insb. deutlich seltener 
als Kies/Kiessand. Die Grundzüge der Planung bleiben unverändert; 
es handelt sich nicht um eine erhebliche Änderung gegenüber dem 1. 
und 2. Entwurf. Eine ähnliche Abweichung erfolgte zuvor auch bereits 
für Tonabbauinteressensbereiche in Hünxe, so dass sich die Systema-
tik nicht wesentlich geändert hat.  
Die im Falle einer Abgrabungsrealisierung zu erwartenden Auswirkun-
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hierzu die nebenstehende Abbildung im Beschlussvorschlag.  
- Der Kreis und die Kommune wurden im Nachgang der Erörterungs-

veranstaltung über die erwogene Abbildung der nun vorgesehenen 
Sondierungsbereichsflächen in Brüggen und auch weiterer Interes-
sensbereichsflächen informiert und um eine Stellungnahme hierzu 
gebeten (Anschreiben können vom Regionalrat eingesehen werden) 

- Folgende Stellungnahme der Gemeinde Brüggen vom 29.07.2008 ist 
im Nachgang des Erörterungstermins eingegangen: 

 
„Wie ich Ihnen bereits in meinem Schreiben vom 16.06.2008 dargelegt 
habe, hat der Rat der Gemeinde Brüggen in seiner Sitzung am 
10.06.2008 beschlossen, die von den Ton verarbeitenden Unternehmen 
vorgebrachten Anregungen im Verfahren zur 51. Änderung des Regio-
nalplanes zu untersützen. Für die langfristige Standortsicherung der hei-
mischen Tonindustrie ist die Ausweisung der Flächen 2401-06, 2401-04 
sowie 2401-07 (ehemals R-L 01) als Sondierungsbereiche für die Ton-
gewinnung von herausragender Bedeutung. 
 
Die Ausweisung der Fläche 2401-05 hingegen erscheint aufgrund der 
dort vorhandenen schützendwerten Biotope wenig sinnvoll. Eine weiter-
gehende Stellungnahme hierzu wird jdoch aller Voraussicht nach durch 
die Kreisverwaltung Viersen – Amt für Planung und Umwelt – erfolgen.  
 
Ich bitte die Ergänzung der Stellungnahme der Gemeinde Brüggen in das 
Abwägungsmaterial zur 51. Änderung des Regionalplanes einzustellen 
und im weiteren Verfahren zu berücksichtigen. Die Kreisverwaltung Vier-
sen – Amt für Planung und Umwelt – hat eine Ausfertigung dieses 
Schreibens erhalten.“ 
 

gen auf den Wald und die Forstwirtschaft sind aufgrund der Größe und 
der voraussichtlich sukzessiven Beanspruchung und Rekultivierung 
relativ gering und in der Gesamtabwägung von nachrangiger Bedeu-
tung. Gleiches gilt schon alleine aufgrund der Abschirmung durch an-
grenzenden Waldbestand für die Belange der Erholung und des Tou-
rismus. Die Belange von Eigentümern und Grundstücksnutzern – auch 
solchen im Umfeld - sind hier generell nicht von einem hinreichend 
hohen Gewicht, um einer Abbildung als Sondierungsbereich entgegen 
zu stehen. 
Von einer Verträglichkeit mit dem Vogelschutzgebiet (VSG) und dem 
FFH-Gebiet sowie anderen ökologischen Schutzkategorien wird aus-
gegangen. Hier ist bereits aufgrund der Erfahrungen aus der 32. Ände-
rung des Regionalplans (GEP 99), Teil B (die entsprechende gutach-
terliche Bewertung aus der 32. Änderung Teil B kann bei der Bezirks-
planungsbehörde eingesehen werden) bezüglich des unmittelbar an-
grenzenden Depots davon auszugehen, dass keine entsprechenden 
erheblichen Auswirkungen zu erwarten sind (wenngleich es rein aus 
ökologischen und Vogelschutzgründen – noch ohne die Abwägung mit 
den Belangen insb. der Rohstoffgewinnung und der entsprechenden 
ökonomischen Aspekten - trotzdem wünschenswert wäre, die Flächen 
nicht abzugraben, auch um Störungen unterhalb der Erheblichkeits-
schwelle zu vermeiden). Ergänzend wird auch hier auf die im Be-
schlussvorschlag zur Anlage E25) angesprochenen gutachterlichen 
Bewertungen (können vom Regionalrat eingesehen werden – auch in 
den Sitzungen des Planungsausschusses am 10.09.2008 und des 
Regionalrates am 18.09.2008) hingewiesen. 
Die südwestlich gelegene Biotopkatasterfläche ist nur randlich im 
Rahmen der Parzellenunschärfe kleinflächig betroffen. Hier können 
ggf. auf nachfolgenden Verfahrensstufen geeignete Lösungen gefun-
den werden (und sei es unter Aussparung kleinerer, im Rahmen der 
Parzellenunschärfe nicht relevanter Teilbereiche). 
Eine vertiefende Betrachtung dieser Thematik kann auf die nachfol-
genden Verfahrensstufen verlagert werden, da mindestens mit dem 
Status Sondierungsbereich hier noch keine erheblichen negativen 
Umweltauswirkungen verbunden sind, denn dieser Status reicht für 
eine Abgrabungszulassung nicht aus. Von einer Realisierbarkeit der 
Abgrabung ist jedenfalls unter Berücksichtigung der Regelungsmög-
lichkeiten auf ggf. nachfolgenden Verfahrensstufen auszugehen. 
Zu 2401-04 wird ferner festgestellt, dass die Fläche in keinem Wasser-
schutz oder -einzugsgebiet liegt. Ehemals lag die Fläche im Einzugs-
gebiet des Wasserwerkes Reuver (NL). Die Förderung ist dort einge-
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stellt worden. Sie liegt zwar in einem Bereich für den Grundwasser- 
und Gewässerschutz, aber gegen eine Tonabgrabung (seltener Roh-
stoff) als Trockenabgrabung werden unter Berücksichtigung der Reg-
lungsmöglichkeiten auf weiteren Verfahrensstufen (z.B. Mindestüber-
deckungen) seitens der Bezirksregierung im Rahmen der 51. Ände-
rung keine wasserwirtschaftlichen Bedenken erhoben (Aktualisierung 
der Gesamtbereichstabelle). 
In der Summe dieser vorstehenden Aspekte ist auch die vorsorgliche 
Sicherung des Interessensbereiches 2401-04 als Sondierungsbereich 
und die entsprechende Abweichung von den regelmäßigen Aus-
schlusskriterien trotz des allgemein bestehenden hinreichend langen 
Versorgungszeitraums (an den entsprechenden Ausführungen im 
Umweltbericht wird festgehalten) daher sinnvoll. Eine ähnliche Abwei-
chung erfolgte zuvor auch bereits für Tonabbauinteressensbereiche in 
Hünxe, so dass sich die Systematik nicht wesentlich geändert hat.  
Die weitere Ausgestaltung kann hinreichend auf ggf. nachfolgenden 
weiteren Verfahrensstufen geregelt werden 
 
2401-04, 2401-01-A und 2401-07-A 
Zusätzliche erhebliche Umweltauswirkungen sind mit den Enturfsände-
rungen bereits deswegen nicht verbunden, weil Sondierungsbereiche 
noch keine BSAB oder Zulassungen sind. Hierzu ist im Übrigen auch 
auf die ergänzenden zusätzlichen SUP-Erfordernisse und Beteili-
gungsmöglichkeiten auf ggf. nachfolgenden Verfahrensstufen zu ver-
weisen.  
 
 

---------- 
 
 
Abgesehen von den vorstehenden Änderungen wird an dem Aus-
gleichsvorschlag jedoch festgehalten. Den Belangen der Tonindustrie 
und -versorgung wird mit der 51. Änderung unter Berücksichtigung 
aller entsprechenden Beschlussvorschläge (siehe insb. auch Be-
schlussvorschlag zu Schwalmtal) genügend Raum eingeräumt (auch 
unter Berücksichtigung qualitativer Aspekte), wobei bezüglich der 
BSAB auch auf die Parzellenunschärfe des Regionalplans hinzuwei-
sen ist. Auch positive kommunale Voten sind aufgrund der vorliegen-
den gewichtigen Ausschlussgründe bei den abgelehnten Bereichen 
nicht gravierend genug, um zu einer geänderten Einstufung zu kom-
men. 
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Dessen ungeachtet können im Rahmen späterer Fortschreibungen 
ggf. zusätzliche Sondierungsbereiche und nachfolgend BSAB für den 
Tonabbau in Brüggen vorgesehen werden, wenn dies unter der dann 
gegebenen Bedarfssituation und Alternativensituation sowie der vor-
handenen Restriktionen etc. zweckmäßig ist. Ggf. könnten auch Ziel-
abweichungsverfahren geprüft werden, wenn die entsprechenden Vor-
aussetzungen dann vorliegen sollten. 
  
Die Bedeutung der Ziegelindustrie in Brüggen und auch die relativ 
geringen und temporären Flächeninanspruchnahmen im Vergleich zu 
Wirtschafts- und Beschäftigungseffekten werden jedenfalls gesehen! 
 
Die Sondierungsbereiche für Ton in Brüggen wurden beim Versor-
gungszeitraum für Kies/Kiessand im Beschlussvorschlag zu A/110/6 
nicht mitgerechnet, weil dort aus Rekultivierungsgründen und Gründen 
der Eingriffsminimierung voraussichtlich kein Abbau von Kies/Kiessand 
erfolgt, obwohl er dort komplett vorhanden ist. 
 
Zur Thematik des Abgrabungsverbotes bei Bereichen mit Tonvorkom-
men ist generell darauf hinzuweisen, dass Landschaftspläne im Regie-
rungsbezirk hier teilweise - vor dem Hintergrund der begrenzten La-
gerstätten - Ausnahmen von Abgrabungsverboten für den Tonabbau 
vorsehen. Regionalplanerisch ist aber maßgeblich, dass eine schüt-
zenswerte Landschaft in den entsprechend abgelehnten LSG-
Bereichen mit solchen besonderen Abgrabungsverboten regelmäßig 
gegeben war. Diese Landschaft sollte auch regionalplanerisch im 
Rahmen einer Gesamtabwägung der Belange hinreichend geschützt 
werden. Der ausreichenden Berücksichtigung der Belange der Roh-
stoffgewinnung, die über die Ausnahmen in den Landschaftsplänen 
angestrebt war, wird regionalplanerisch auch so hinreichend über die 
bestätigten BSAB und die vorgesehenen Sondierungsbereiche sowie 
dabei auch wenige - in den Besonderheiten des Einzelfalls begründe-
te - Abweichungen vom regelmäßigen Ausschlussgrund "LSG mit Ab-
grabungsverbot" Rechnung getragen. 
 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/413/1 verwiesen und auf die Anlage E20 und den dortigen zugehöri-
gen Beschlussvorschlag hingewiesen. 

Brü/236/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Bezüglich der 
angesprochenen Themen ist eine hinreichende Betrachtung im Rah-
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gungsnummer nichts vorgebracht. men der 51. Änderung erfolgt. Es ist bei den Sondierungsbereichen 
von hinreichenden Regelungsmöglichkeiten auf ggf. nachfolgenden 
Verfahrensstufen auszuegehen. Welche Bereiche als Sondierungsbe-
reiche vorgesehen sind, ist dem Beschlussvorschlag zur Anregungs-
nummer Brü/161/1 zu entnehmen.  

Brü/415/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird zunächst einmal auf den Beschlussvorschlag zur Anregungs-
nummer Brü/161/1 verwiesen, der inhaltlich von den Ausführungen im 
Ausgleichsvorschlag zu dieser Anregungsnummer Brü/415/1 abweicht. 
 
Zur Thematik des Tonabbaus wird – ergänzend zu den bereichsspezi-
fischen Angaben in den Beschlussvorschlägen (inkl. Bezugnahmen 
auf die AGVs) zu den Anregungsnummern der Synopse Brüggen - auf 
die Angaben im Beschlussvorschlag (inkl. Bezugnahme auf den AGV) 
zur Anregungsnummer A/422/2 verwiesen. 
 
Zu den in dieser Anregungsnummer konkret angesprochenen Interes-
sensbereichen (2401-06 (Gebiet 1), 2401-04 (Gebiet 1a), 2401-05 
(Gebiet 2), 2401-02 (Gebiet 3), 2401-01 (Gebiet 4) und 2401-03 (Ge-
biet 5)) ist anzumerken, dass sie – bis auf die gemäß dem Beschluss-
vorschlag zur Anregungsnummer Brü/161/1 als Sondierungsbereich 
vorgesehenen Bereichen - aufgrund der entsprechenden sachgerech-
ten Wertungen in der Gesamtbereichstabelle (2. Fassung) und – ak-
tueller – in der Anlage A zu den Synopsen nicht als Sondierungsbe-
reiche in die Erläuterungskarte aufgenommen oder als BSAB darge-
stellt werden können (zumal für BSAB kein Bedarf besteht; siehe Be-
schlussvorschlag (inkl. Bezugnahme auf den AGV) zur Anregung 
A/110/6). Die zusätzlichen Ausführungen in dieser Anregungsnummer 
führen nicht zu einer anderen Bewertung hinsichtlich der Entschei-
dung für oder gegen die Abbildung der betreffenden Interessensbe-
reiche als Sondierungsbereiche. 
 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Arbeitsplatzeffekten und Standortsi-
cherungsinteressen wird auf den Beschlussvorschlag (inkl. Bezug-
nahme auf den AGV) zur Anregungsnummer A/413/1 verwiesen.  
 
Zur Thematik des Ausschlussgrundes FFH- / VSG-Pufferbereich und 
entsprechenden Verträglichkeitsprüfungen wird auf den Beschluss-
vorschlag (inkl. Bezugnahme auf den AGV) zur Anregung A/413/1 
verwiesen. Ergänzend wird bezüglich der Abweichungen von regel-
mäßigen Ausschlusskriterien auf den Beschlussvorschlag zur Anre-
gungsnummer Brü/161/1 verwiesen. 
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Längere Anfahrtswege sind im Übrigen zumutbar. 
 
Die Ausführungen werden somit zur Kenntnis genommen. Den Anre-
gungen und Bedenken wird jedoch – auch vor dem Hintergrund der 
vorstehenden Verweise – bis auf die die Brü/161/1 angegebenen Ent-
wurfsänderungen (siehe dort auch die entsprechenden Gründe) nicht 
gefolgt. 
 

Brü/415/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird zunächst einmal auf den Beschlussvorschlag zur Anregungs-
nummer Brü/161/1 verwiesen, der inhaltlich von den Ausführungen im 
bisherigen Ausgleichsvorschlag zu dieser Anregungsnummer 
Brü/415/2 abweicht. 
 
 
Zur Thematik des Tonabbaus wird – ergänzend zu den bereichsspezi-
fischen Angaben in den Beschlussvorschlägen (inkl. Bezugnahmen 
auf die AGVs) zu den Anregungsnummern der Synopse Brüggen - auf 
die Angaben im Beschlussvorschlag (inkl. Bezugnahme auf den AGV) 
zur Anregungsnummer A/422/2 verwiesen. 
 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Arbeitsplatzeffekten und Standortsi-
cherungsinteressen wird auf den Beschlussvorschlag (inkl. Bezug-
nahme auf den AGV) zur Anregungsnummer A/413/1 verwiesen.  
 
Zur Thematik des Ausschlussgrundes FFH- / VSG-Pufferbereich und 
entsprechenden Verträglichkeitsprüfungen wird auf den Beschluss-
vorschlag (inkl. Bezugnahme auf den AGV) zur Anregung A/413/1 
verwiesen. Ergänzend wird bezüglich der Abweichungen von regel-
mäßigen Ausschlusskriterien auf den Beschlussvorschlag zur Anre-
gungsnummer Brü/161/1 verwiesen. 
 
Zur Thematik von Gutachten, welche die Zulassungsfähigkeit im 
Fachverfahren belegen sollen, wird auf S. 37 des Umweltberichtes 
und allgemein den Abschnitt 3.2.1 des Umweltberichtes verwiesen. 
 
Zur Thematik der Rekultivierung wird auf S. 47-49 des Umweltberich-
tes verwiesen. 
 
Zur Thematik der Verfüllung wird auf den Beschlussvorschlag (inkl. 
Bezugnahme auf den AGV) zur Anregungsnummer A/111/1 verwie-
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sen.  
 
Zu den allgemein angesprochenen Stellungnahmen von oder für Un-
ternehmen, die der Stellungnahme des Verfahrensbeteiligten nicht 
beigefügt wurden und auch nicht in der Synopse vorhanden sind, wird 
auf den Beschlussvorschlag (inkl. Bezugnahme auf den AGV) zur 
Anregungsnummer A/413/1 verwiesen. 
 
Darüber hinausgehend wird zu den nebenstehend angesprochenen 
Interessensbereichen auf den Beschlussvorschlag zur Anregung 
Brü/415/1 (Stellungnahme vom 25.09.2007) verwiesen. 
 
Zu dem Interessensgebiet nördlich der geschlossenen Ortslage Brüg-
gen (2401-07 und tlw. 2401-01) wird ergänzend auch auf die entspre-
chenden Angaben im Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
Brü/161/1 vom 19.03.2008 verwiesen.   
 
Die Ausführungen werden somit zur Kenntnis genommen. Den Anre-
gungen und Bedenken wird jedoch – auch vor dem Hintergrund der 
vorstehenden Verweise – bis auf die die Brü/161/1 angegebenen Ent-
wurfsänderungen (siehe dort auch die entsprechenden Gründe) nicht 
gefolgt. 
 

Brü/422/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Zu den genannten Interessensbereichen (2401-04 und 2401-06) ist 
anzumerken, dass im Rahmen der 51. Änderung des Regionalplans 
nur 2401-04 als Sondierungsbereich in die Erläuterungskarte aufge-
nommen werden soll und keiner der Bereiche als BSAB. Siehe auch 
die entsprechenden Wertungen und Ausschlussgründe im Umweltbe-
richt (insb. in der darin enthaltenen Gesamtbereichstabelle, 2. Fas-
sung) und die Aktualisierungen im Beschlussvorschlag zur Anregung 
Brü/161/1. Es wird ferner auf die vorstehenden Angaben in den Be-
schlussvorschlägen (inkl. Bezugnahmen auf die AGVs) zu den Anre-
gungen Brü/415/1 und Brü/415/2 verwiesen. Die Stellungnahme von 
XXX. vom 03.07.2007 ist aufgrund der Deckungsgleichheit nur beim 
Beteiligten 415 unter der Anregungsnummer Brü/415/1 wiedergegeben 
worden. 
 
Die Ausführungen werden somit zur Kenntnis genommen. Den Anre-
gungen und Bedenken wird jedoch – bis auf die Entwurfsänderungen 
im Beschlussvorschlag zu Brü/161/ (siehe dort die entsprechenden 
Gründe) - nicht gefolgt. 
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Brü/422/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Zur Thematik des Tonabbaus wird – ergänzend zu den bereichsspezi-
fischen Angaben in den Beschlussvorschlägen (inkl. Bezugnahmen 
auf die AGVs) zu den Anregungsnummern der Synopse Brüggen - auf 
die Angaben im Beschlussvorschlag (inkl. Bezugnahme auf den AGV) 
zur Anregungsnummer A/422/2 verwiesen. 
 
Zu den allgemein angesprochenen Stellungnahmen von oder für Un-
ternehmen, die der Stellungnahme des Verfahrensbeteiligten nicht 
beigefügt wurden und auch nicht in der Synopse vorhanden sind, wird 
auf den Beschlussvorschlag (inkl. Bezugnahme auf den AGV) zur 
Anregungsnummer A/413/1 verwiesen. 
 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Arbeitsplatzeffekten und Standortsi-
cherungsinteressen wird auf den Beschlussvorschlag (inkl. Bezug-
nahme auf den AGV) zur Anregungsnummer A/413/1 verwiesen.  
 

 Grefrath  

Gref/422/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

 Kempen  

Kem/160/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Kem/160/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Kem/163/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die in der Anlage unter E8 angeführte Stellungnahme der 
Stadt Kempen (Beteiligter 163) hingewiesen, die am 04.07.2008 per Mail 
einging (kein Einvernehmen). 

Es wird am Ausgleichsvorschlag zu dieser Anregungsnummer fest-
gehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewertungen 
werden insoweit Beschlussvorschlag). Ergänzend wird auf den Be-
schlussvorschlag zur Anlage E8 hingewiesen. 

Kem/163/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterung in Wesel einge-
tragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die in der Anlage unter E8 angeführte Stellungnahme der 
Stadt Kempen (Beteiligter 163) hingewiesen, die am 04.07.2008 per Mail 

Es wird am Ausgleichsvorschlag zu dieser Anregungsnummer fest-
gehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewertungen 
werden insoweit Beschlussvorschlag). Ergänzend wird auf den Be-
schlussvorschlag zur Anlage E8 hingewiesen. 
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einging (kein Einvernehmen). 
Kem/205/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 

Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Kem/216/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
Es wird auf die in der Anlage unter E6 angeführte E-Mail der Landwirt-
schaftskammer (216) vom 30.06.2008 und das entsprechende Ergebnis 
der Erörterung unter A/110/5 hingewiesen. 
Es besteht gemäß der Mail generell Einvernehmen seitens des Beteilig-
ten 216 mit den Ausgleichsvorschlägen zu den Anregungsnummern des 
Beteiligten 216.  

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung 
der Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen 
und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
 

Kem/230/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Kem/300/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/300/1 angeführte E-Mail 
des LVR (300) vom 27.06.2008 hingewiesen. 
Es besteht insoweit Einvernehmen mit dem Beteiligten 300.  

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/300/1 hingewiesen. 

Kem/415/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Kem/415/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Kem/422/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

 Nettetal  

Nett/160/1 Der Vertreter des Kreises Viersen (160) ist mit dem Ausgleichsvorschlag 
einverstanden und erklärt sein Einvernehmen. Er verweist auf A/164/1. 
Der Vertreter der Stadt Nettetal (164) verweist ebenfalls auf seine Stel-
lungnahme unter A/164/1. 
 
Es besteht seitens des Beteiligten 160 Einvernehmen mit dem AGV zu 
dieser Anregung. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/164/1 verwiesen. 

Nett/164/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
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Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Nett/164/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Nett/168/1 Der Vertreter der Stadt Viersen (168) verweist auf seine schriftliche Stel-
lungnahme. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Nett/205/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Nett/205/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Nett/205/3 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Nett/205/4 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Nett/216/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
Es wird auf die in der Anlage unter E6 angeführte E-Mail der Landwirt-
schaftskammer (216) vom 30.06.2008 und das entsprechende Ergebnis 
der Erörterung unter A/110/5 hingewiesen. 
Es besteht gemäß der Mail generell Einvernehmen seitens des Beteilig-
ten 216 mit den Ausgleichsvorschlägen zu den Anregungsnummern des 
Beteiligten 216. 

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung 
der Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen 
und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
 

Nett/236/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Nett/288/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Nett/300/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/300/1 angeführte E-Mail 
des LVR (300) vom 27.06.2008 hingewiesen. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/300/1 hingewiesen. 
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Es besteht insoweit Einvernehmen mit dem Beteiligten 300. 
Nett/307/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 

Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/307/1 angeführte E-Mail 
des Landesbetriebs Straßenbau NRW (307.) vom 24.06.2008 hingewie-
sen. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/307/1 verwiesen. 

Nett/415/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Nett/422/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Nett/659/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Nett/681/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

 Niederkrüchten  

Nie/160/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zu der Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 

Es wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer Nie/165/1 
verwiesen, der diesen Ausgleichsvorschlag in Teilen aktualisiert (keine 
Abbildung von 2405-12-A1 als Sondierungsbereich aufgrund der zu-
rückgezogenen Interessensmeldung). Bezüglich der weiteren Aspekte 
wird jedoch am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entspre-
chenden Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschluss-
vorschlag). 

Nie/165/1 Die Vertreterin der Gemeinde Niederkrüchten (165) erklärt, dass der Be-
reich 2405-12 weiterhin abgelehnt wird. Die Bedenken werden aufrecht-
erhalten. Probebohrungen von Unternehmen hätten ergeben, dass wirt-
schaftlich verwertbare Tonvorkommen an dieser Stelle nicht vorhanden 
sind. Sie bittet deshalb ausdrücklich um Feststellung, ob weiterhin ein 
wirtschaftliches Interesse von Unternehmen an einer Abgrabung dieses 
Bereiches besteht. Sollte sich dieses lediglich auf eine Auskiesung (ohne 
Ton) beziehen, so bittet sie dies auch entsprechend für diesen Bereich in 
den Planunterlagen zu vermerken. Hinsichtlich der Sankt Lucia Kapelle 
verweist sie darauf, dass diese unter Denkmalschutz steht und nach 
Denkmalschutzrecht auch der Umgebungsbereich schützenswert sei. Sie 
bittet um Aufnahme des Umgebungsschutzbereiches in die Erläuterungs-

 
- Entwurfsänderung! - 

 
Die Interessensmeldung bzgl. 2405-12-A1 wurde im Nachgang der 
Erörterung am 30.06.2008 vom Anreger aufgrund wirtschaftlicher Be-
denken zurückgezogen. Dieser Interessensbereich wird vor dem Hin-
tergrund nicht mehr als Sondierungsbereich vorgesehen.  
 
Die Grundzüge der Planung bleiben unverändert; es handelt sich nicht 
um eine erhebliche Änderung gegenüber dem 1. und 2. Entwurf. 
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karte. 
 
Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterung eingetragen): Das 
nachfolgende Schreiben der Gemeinde Niederkrüchten (Beteiligter 165) 
vom 02.07.2008 ist bei der Bezirksplanungsbehörde eingegangen: 
 

 

Der Interessensbereich 2405-12-A1 liegt zudem im Grundwasserneu-
bildungsbereich des tieferen Entnahmehorizontes des Wasserwerkes 
Niederkrüchten der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH. Der Inter-
essensbereich wird nach derzeitigem geologischen Kenntnisstand in 
einer noch auszuweisenden Trinkwasserschutzzone liegen. Angedacht 
ist eine SZ III C. Diese wird ein Austonungsverbot beinhalten, d.h. eine 
Auskiesung an diesem Standort wäre rein wasserwirtschaftlich evtl. 
möglich (je nach Vorhabensausgestaltung und vorbehaltlich 
der genaueren Prüfungen auf weiteren Verfahrensstufen), keinesfalls 
aber eine Austonung. Im Übrigen wird auch darauf hingewiesen, dass 
Aspekte des Wasserspiegels unter Berücksichtigung der Regelungs-
möglichkeiten auf weiteren Verfahrensstufen und der Topographie 
einem Sondierungsbereich hier nicht entgegen gestanden hätten (auf 
den jetzt aber aus o.g. Gründen verzichtet wird). 
 
Von einer hinreichenden Vereinbarkeit mit den Belangen des Denk-
malschutzes auf nachfolgenden Verfahrensstufen wäre unter Berück-
sichtigung der Parzellenunschärfe des Regionalplans und des Darstel-
lungsmaßstabes der Erläuterungskarte Rohstoffe sowie generell des 
Maßstabes des Regionalplans jedoch bei 2405-12-A1 auszugehen 
gewesen. 
 
Die Kapelle lag immer nur am Rand der jeweils ehemals vorgesehe-
nen Sondierungsbereiche (1. und 2. Entwurf) und ein Abriss der Kapel-
le wurde seitens der Bezirksplanungsbehöre zu keinem Zeitpunkt vor-
geschlagen. Die Quellen entsprechender fehlerhafter Abbildungen in 
der Presse sind unbekannt.  
 
An den Ausschlussgründen bezüglich des Bereiches 2405-03 wird 
festgehalten. Ein eventueller Nachweis der FFH-/VSG-Unerheblichkeit 
in Bezug auf eine konkrete Vorhabensausgestaltung reicht für eine 
Streichung des betreffenden Ausschlussgrundes nicht aus. Eine ent-
sprechend bedeutsame Lagerstätte ist dies nicht. Es wird auf die Aus-
führungen auf den Seiten 49-50 des Umweltberichtes verwiesen. Auch 
ein positives Votum der Kommune ändert daran nichts, da dies in der 
Abwägung hier nicht hinreichend gewichtig ist. Die weitergehenden 
Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Ungeachtet dessen wird jedoch bezüglich 2405-03 auf die geplante 
Sonderregelung in Kap. 3.12, Ziel 1, Nr. 5 des Regionalplans hinge-
wiesen, die vom Vorhabenträger in Bezug auf Zulassungsmöglichkei-
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ten geprüft werden kann. Hier wurde insb. angesichts der erhöhten 
Standortsicherungsinteressen vorhandener Unternehmen der 300-
Meter Puffer um VSGs und FFH-Gebiete nicht als Ausschlussbereich 
aufgenommen. 
 
Abgesehen von den vorstehenden geänderten Bewertungen wird am 
AGV festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag).  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Nachgang der von der Bezirks-
planungsbehörde vorgenommenen Entwurfsänderung auch die Anlage 
E23 zum Bereich 2405-12-A1 einging. 

Nie/165/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zu der Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
U.a. zu 2405-03 wird jedoch ergänzend auf die vorstehende Anregungs-
nummer Nie/165/1 und den entsprechenden Beschlussvorschlag hinge-
wiesen. 

Es wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer Nie/165/1 
verwiesen, der diesen Ausgleichsvorschlag in Teilen aktualisiert (keine 
Abbildung von 2405-12-A1 als Sondierungsbereich aufgrund der zu-
rückgezogenen Interessensmeldung). Bezüglich der weiteren Aspekte 
wird jedoch am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entspre-
chenden Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschluss-
vorschlag). 

Nie/200/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die in der Anlage unter E5 angeführte Mail des LANUV (200) 
vom 23.06.2008 hingewiesen. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anlage E5 hingewie-
sen. 

Nie/205/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Nie/205/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zu der Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 

Es wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer Nie/165/1 
verwiesen, der diesen Ausgleichsvorschlag in Teilen aktualisiert (keine 
Abbildung von 2405-12-A1 als Sondierungsbereich aufgrund der zu-
rückgezogenen Interessensmeldung). Bezüglich der weiteren Aspekte 
wird jedoch am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entspre-
chenden Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschluss-
vorschlag). 

Nie/211/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Nie/216/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
Es wird auf die in der Anlage unter E6 angeführte E-Mail der Landwirt-

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung 
der Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen 
und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
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schaftskammer (216) vom 30.06.2008 und das entsprechende Ergebnis 
der Erörterung unter A/110/5 hingewiesen. 
Es besteht gemäß der Mail generell Einvernehmen seitens des Beteilig-
ten 216 mit den Ausgleichsvorschlägen zu den Anregungsnummern des 
Beteiligten 216. 

Nie/247a/1 Der Vertreter der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH (247a) erklärt, 
dass er mit dem Ausgleichsvorschlag nur teilweise einverstanden ist. 
Kein Einverständnis besteht mit der Darstellung eines Sondierungsberei-
ches 2405-07, weil er zumindest zur Hälfte im Einzugsgebiet der Was-
sergewinnungsanlage liegt und mit dem Bereich 2405-12, weil dieser im 
Endzustand – nach Abschluss der Sümpfungsmaßnahmen Rhein-Braun 
– ebenfalls im Einzugsbereich der Wassergewinnungsanlage liegen wird. 
 
Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
Insb. zu 2405-03 wird ergänzend auf die Anregungsnummer Nie/165/1 
weiter oben und den entsprechenden Beschlussvorschlag hingewiesen. 

Es wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer Nie/165/1 
verwiesen, der diesen Ausgleichsvorschlag in Teilen aktualisiert ((kei-
ne Abbildung von 2405-12-A1 als Sondierungsbereich aufgrund der 
zurückgezogenen Interessensmeldung; d.h. kein Teilbereich von 2405-
12 ist mehr als Sondierungsbereich vorgesehen). Bezüglich der weite-
ren Aspekte wird jedoch derzeit am Ausgleichsvorschlag festgehalten. 
Sollten sich die wasserwirtschaftlichen Bewertungen bezüglich 2405-
12 noch ändern, dann könnte dies ggf. auch in späteren regionalplane-
rischen Verfahren berücksichtigt werden, sofern es wider Erwarten 
bezüglich des Bereichs noch weitere geben sollte.  

Nie/300/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/300/1 angeführte E-Mail 
des LVR (300) vom 27.06.2008 hingewiesen. 
Es besteht insoweit Einvernehmen mit dem Beteiligten 300. 

Es wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer Nie/165/1 
verwiesen, der diesen Ausgleichsvorschlag in Teilen aktualisiert (keine 
Abbildung von 2405-12-A1 als Sondierungsbereich aufgrund der zu-
rückgezogenen Interessensmeldung). Bezüglich der weiteren Aspekte 
wird jedoch am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entspre-
chenden Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschluss-
vorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/300/1 hingewiesen. 

Nie/415/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zu der Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 

Es wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer Nie/165/1 
verwiesen, der diesen Ausgleichsvorschlag in Teilen aktualisiert (keine 
Abbildung von 2405-12-A1 als Sondierungsbereich aufgrund der zu-
rückgezogenen Interessensmeldung). Bezüglich der weiteren Aspekte 
wird jedoch am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entspre-
chenden Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschluss-
vorschlag). 

Nie/415/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterung wurde zu der Anregungsnummer nichts vorgebracht.  
Insb. zu 2405-03 wird jedoch auch auf die Anregungsnummer Nie/165/1 
weiter oben und den entsprechenden Beschlussvorschlag hingewiesen. 

Es wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer Nie/165/1 
verwiesen, der diesen Ausgleichsvorschlag in Teilen aktualisiert (keine 
Abbildung von 2405-12-A1 als Sondierungsbereich aufgrund der zu-
rückgezogenen Interessensmeldung). Bezüglich der weiteren Aspekte 
wird jedoch am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entspre-
chenden Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschluss-
vorschlag). 

Nie/422/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in Es wird auf den aktuellen Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
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Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zu der Anregungsnummer nichts 
vorgebracht.  

Nie/165/1 hingewiesen, der diesen Ausgleichsvorschlag in Teilen ak-
tualisiert (keine Abbildung von 2405-12-A1 als Sondierungsbereich 
aufgrund der zurückgezogenen Interessensmeldung). Darüber hinaus-
gehend wird jedoch am weniger aktuellen Ausgleichsvorschlag fest-
gehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewertungen 
werden insoweit Beschlussvorschlag). 

Nie/422/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zu der Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 

Es wird auf den aktuellen Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
Nie/165/1 hingewiesen, der diesen Ausgleichsvorschlag in Teilen ak-
tualisiert (keine Abbildung von 2405-12-A1 als Sondierungsbereich 
aufgrund der zurückgezogenen Interessensmeldung). Darüber hinaus-
gehend wird jedoch am weniger aktuellen Ausgleichsvorschlag fest-
gehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewertungen 
werden insoweit Beschlussvorschlag). 

 Schwalmtal  

Schw/166/1 Der Vertreter der Gemeinde Schwalmtal macht die redaktionelle Anmer-
kung, dass die Original-Stellungnahme der Gemeinde in der Allgemeinen 
Synopse abgebildet ist. Insofern wird darauf verwiesen. 
Unter Verweis auf den Verlegungsantrag erklärt der Vertreter der Fa. 
XXX, dass beim Interessensbereich 2406-02 Interessenbereiche ver-
schiedener Unternehmen zusammengefasst wurden. Der Bereich der Fa. 
XXX. betreffe nur ca. 20 ha und in diesem Teilbereich bestehe nur der 
Landschaftsschutz als „Ausschlusskriterium“. Die 300-m-Pufferzone und 
die Biotopkatasterfläche sind nicht betroffen. Er stellt den Antrag, dem 
Regionalrat für die abschließende Beschlussfassung eine Planunterlage 
vorzulegen, der den von der Fa. XXX angemeldeten Teilbereich geson-
dert grafisch darstellt und fachlich bewertet. Ferner reicht er einen Analy-
seplan zu den Unterlagen. Er weist ferner auf seine Ausführung zu der 
Frage einer Erweiterung, die er schriftlich bereits vorgetragen hat. Er 
sieht den Standort als eine Erweiterung seines vorhandenen Firmen-
standorts. 
Der Vertreter der Gemeinde Schwalmtal erklärt, dass die Frage einer 
Zulässigkeit von nur Teilbereichen, z.B. der Fläche XXX, nicht abschlie-
ßend in der Gemeinde diskutiert worden sei. Er bittet deshalb darum, für 
den Fall, dass es zu weiteren Sondierungsbereichsdarstellungen kom-
men sollte, der Gemeinde rechtliches Gehör zu gewähren. 
Der Vertreter der Fa. XXX überreicht einen weiteren Analyseplan zum 
Bereich 2406-03 und erklärt, dass die Interessensanmeldung nunmehr 
auf die Bereiche zurückgenommen werde, die keine schutzwürdigen 
Böden umfasse und bittet wie beim Bereich 2406-02 den Bereich 2406-
03 gesondert grafisch darzustellen und fachlich zu bewerten und dem 

 
- Entwurfsänderung! - 

 
In Schwalmtal wird der in der nachfolgenden Abbildung skizzierte Be-
reich von 2406-02-A als Sondierungsbereich vorgesehen. 
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Regionalrat zur abschließenden Entscheidung vorzulegen. Er erklärt 
ferner, dass er bei den betreffenden Teilbereichen von 2406-02 und 
2406-03 auch die entsprechenden Tone verwerten würde, wie dies der-
zeit bereits der Fall ist bei den vorhandenen Abgrabungsflächen. 
Vertreter der Landwirtschaftskammer (LWK) erklärt, dass er bzgl. Der 
vom Firmenvertreter angesprochenen Teilflächen von 2406-03 von be-
sonders guten landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen ausgeht. Die 
sei jedoch bzgl. der 20 ha großen Teilfläche von 2406-02 nicht der Fall. 
Hier sei eine Erosionsaufforstung vorgenommen worden, die jedoch aus 
Sicht der LWK auch verlagerbar sei. Der Vertreter der Fa. XXX. erklärt, 
dass er nur eine Teilfläche für die Erosionsaufforstung in Anspruch neh-
men würde. Er erklärt ferner, dass er auch an anderer Stelle Erosions-
maßnahmen für die Ortslage Lüttelforst vornehmen würde.  
 
Analysepläne 
 

 

 
 
Dies liegt in der Summe der nachfolgenden Argumente begründet: 
Der Bereich 2406-02-A grenzt an einen Verfüllbereich an mit dem er – 
im Gegensatz zum Rest des ehemaligen Interesensbereiches 2406-02 
von der Größenordnung her auch nicht außer Verhältnis steht, so dass 
eine Vorprägung der Landschaft gegeben ist und der potenzielle Ein-
griff damit gemindert ist. Landschaftlich ist von der Möglichkeit der 
Zulassung unter Berücksichtigung der Regelungsmöglichkeiten auf 
weiteren Verfahrensstufen auszugehen. Es handelt sich bei der Fläche 
entgegen vielen anderen Flächen mit Tonvorkommen nicht um schüt-
zenswerten Wald, sondern um landwirtschaftliche Flächen mit keiner 
besonderen landwirtschaftlichen Schutzwürdigkeit.  
Die Lagerstätte weist mit Ton und Kies/Kiessand zwei abbauwürdige 
Vorkommen auf, so dass eine effiziente gebündelte Gewinnung erfol-
gen kann. Wichtig ist dabei vor allem der Rohstoff Ton, der im Übrigen 
im Regierungsbezirk nicht nur für die Ziegelherstellung benötigt wird, 
so dass es zumindest in diesem Fall in der Gesamtabwägung ange-
sichts der relativ geringen Restriktionen nicht darauf ankommt, wofür 
der Ton verwendet wird. Es wird jedoch zur Lagerstättenthematik auch 
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Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
Die „Analysepläne“ können vom Regionalrat ebenso wie die Flächenan-
meldung im Original eingesehen werden. 
 
Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): 
Folgende Mail ging von der Gemeinde Schwalmtal am 07.07.2008 bei 
der Bezirksplanungsbehörde ein: 
 
Bezug nehmend auf Ihre Anfrage vom 30.06.2008, wie die Gemeinde 
Schwalmtal  zur Möglichkeit der Abbildung eines Sondierungsbereiches 
von rund 20 ha im südöstlichen Teil des Interessensbereiches 2406-02 
steht, nehmen wir  wie folgt Stellung: 
 
Die Gemeinde Schwalmtal hat eine umfassende Abwägung zwischen 

auf die Anlagen E17) und E21) und die entsprechenden Beschlussvor-
schläge verwiesen. 
Die negativen Auswirkungen einer Sicherung der Fläche als Sondie-
rungsbereich sind angesichts der geringen Verbreitung des Rohstoffs 
Ton und der geringen raumordnerischen Konfliktintensität in Relation 
zu den Vorteilen einer vorsorgenden Sicherung vor geringerem Ge-
wicht – trotz des allgemein hinreichend langen Versorgungszeitraums 
bei Ton (sofern die Fläche nicht vorgesehen werden würde, würde die 
51. Änderung ansonsten unverändert beschlossen werden, da die 
Flächengröße keine gravierenden Auswirkungen auf das Mengenge-
rüst hat, d.h. es geht primär um die spezifische und hinreichend gege-
bene besondere Eignung dieser Fläche für eine regionalplanerische 
Sicherung und die entsprechende Zweckmäßigkeit der zusätzlichen 
Sicherung).  
Eine spätere Abgrabung gerade in diesem relativ konfliktfreien östli-
chen Teilbereich des ehemaligen Interessensbereiches 2406-02-A 
kann über die Möglichkeit einer Rekultivierung auf tieferem Niveau zur 
Reduktion von Erosionsproblemen in der Ortslage beitragen. Daran 
ändert nichts, dass es auch weitere Möglichkeiten zur Erosionsredukti-
on gibt. Die vorhandene Erosionsaufforstung wird im Übrigen vom 
Sondierungsbereich ausgespart. Auswirkungen auf Feuchtgebiete im 
Falle einer späteren Abgrabung sind voraussichtlich gering, falls über-
haupt nennenswert vorhanden und können ggf. im Rahmen der Zulas-
sung über entsprechende Detailfestlegungen hinreichend begrenzt 
werden.  
Eine Lage in für Natur- und Landschaft besonders sensiblen bzw. 
wichtigen Bereichen, wie z.B: FFH-Gebieten und VSG (jeweils inkl. 
300-Meter Pufferbereichen) oder in BSN ist auch nicht gegeben. 
Außerdem ist bei dieser östlich gelegenen Teilfläche von (ehemals) 
2406-02 eine Abschirmung durch den Wald im Norden gegeben und 
auch aufgrund der Nähe zu den südlich gelegenen Anpflanzungen 
bzw. Baumbestand und der geringen Größe der Erweiterung sind die 
landschaftlichen Auswirkungen hier im Gegensatz zu den weiteren, 
westlich gelegenen Teilflächen des Interessensbereiches 2406-02 
(ehemals) relativ gering. 
Die Auswirkungen auf die südlich liegende Ortslage und Denkmal-
schutzaspekte sind auch im Falle einer späteren Abgrabung aufgrund 
der gewählten Abstände und der topographischen Gegebenheiten und 
der Blickbeziehungen nicht gravierend genug (trotz der betroffenen 
historisch relevanten räumlich gestaffelten Nutzungsabfolge) für einen 
Verzicht auf den Sondierungsbereich. Dafür sind die Belange der Roh-

 



 112 

den Interessen der Fa. XXX sowie dem Erhalt der Landschaft bzw. den 
Schutz der Ortschaft Lüttelforst vorgenommen. 
Wir erkennen ausdrücklich an, dass die Fa. XXX Ihr Anliegen nachvoll-
ziehbar dargelegt hat. Bei der Fa.XXX handelt es sich um ein Unterneh-
men, welches bereits seit vielen Jahrzehnten hier in Schwalmtal tätig ist, 
ihren Sitz innerhalb der Gemeinde Schwalmtal hat und rund 80 Arbeits-
kräfte beschäftigt. Die Gemeinde Schwalmtal ist bestrebt, dass die Fa. 
XXX auch dauerhaft ihren Firmensitz in Schwalmtal begründen kann.  
Die Vorschläge des Unternehmens, im Falle einer Auskiesung sowohl 
durch eine Tiefenrekultivierung als auch durch externe Kompensationen 
Maßnahmen zum Schutz vor Bodenerosionen bei Starkregenereignissen 
durchzuführen, werden begrüßt. 
 
Auf der anderen Seite muss man aber auch die mit einer Auskiesung 
verbundenen Nachteile berücksichtigen. 
Die Pläne der Fa. XXX stoßen bei den meisten Bewohnern der unmittel-
bar angrenzenden Ortschaft Lüttelforst auf eine breite Ablehnung. Dies 
wurde im Rahmen einer Bürgerversammlung, die wir am 18.01.2008 
aufgrund der uns bekannten Interessenbereiche (2406-02) von insge-
samt 104 ha durchgeführt haben, deutlich. In dieser Bürgersammlung 
haben die Bürger zum Ausdruck gebracht,  dass jegliche Erweiterung der 
Abgrabungsflächen, also auch kleinräumigere als die gesamten 104 ha, 
negativ gesehen werden. 
Zur Vermeidung von Wiederholungen verweise ich auf die beigefügte 
Stellungnahme, welche uns im Rahmen der Bürgerversammlung über-
reicht wurde. Nach Auswertung der Synopse der Anregungen und Be-
denken muss ich davon ausgehen, dass der Förderverein die Bedenken 
nicht direkt gegenüber Ihrer Behörde zum Ausdruck gebracht hat.  
 
(Stellungnahme des Fördervereins für Kultur und Tradition, Lüttelforst 
vom 18.01.2008) 
 
Die Bürger verweisen dabei auch auf die rechtliche Situation, wonach 
Maßnahmen zum Schutz vor Bodenerosionen eine Aufgabe der Gemein-
de Schwalmtal ist. 
 
Weiterhin möchte ich ausführen, dass die Ortschaft Lüttelforst seit 
 13.07.1996  unter Denkmalschutz steht. Auf das Gutachten des Land-
schaftsverbandes Rheinland vom 05.01.1994 sowie der dazugehörigen 
Anlagen, die ebenfalls der Mail beigefügt sind, wird verwiesen. Ziel der 
Denkmalbereichssatzung ist (siehe S. 6 des Gutachtens) der "Erhalt der 

stoffsicherung und –gewinnung in Relation hierzu in diesem Fall zu 
gewichtig. Hier können insb. bezüglich des Denkmalschutzes aber ggf. 
noch vertiefende Untersuchungen auf nachfolgenden Verfahrensstufen 
insb. im Hinblick auf Minderungsmaßnahmen (z.B. vorlaufende Um-
pflanzungen) vorgenommen werden, wobei die Verträglichkeit nach 
derzeitiger Bewertung dabei außer Frage steht.  
Die Auswirkungen auf Landwirte und Landwirtschaft sind aufgrund der 
Größe relativ gering und in der Gesamtabwägung von nachrangiger 
Bedeutung, zumal es sich nicht um besonders hochwertige Böden 
handelt (es ist zudem unabhängig von den hiesigen Bewertungen dar-
auf hinzuweisen, dass eine ganz oder überwiegende landwirtschaftli-
che Nachfolgenutzung evtl. möglich ist). Ergänzend wird dazu auf den 
Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer A/110/7 verwiesen. Mit 
größeren Immissionsschutz- und Verkehrsproblemen ist auch unter 
Berücksichtigung der Regelungsmöglichkeiten auf weiteren Verfah-
rensstufen nicht zu rechnen.  
Der Status als Sondierungsbereich verhindert nicht die Fortführung der 
landwirtschaftlichen Nutzung, da es sich um eine reine Sperrwirkung in 
Bezug auf einer potenziellen Abgrabung entgegen stehenden Nutzun-
gen, Planungen und Maßnahmen handelt. Im Falle einer späteren 
Abgrabung und Rekultivierung besteht erneut die Möglichkeit, land-
wirtschaftliche Flächen zu schaffen.  
Eine ordnungsgemäße Verfüllung kann ggf. im nachfolgenden Zulas-
sungsverfahren sichergestellt werden, sofern erforderlich, wobei darauf 
hinzuweisen ist, dass z.B. Bodenaushub nun einmal irgendwo gelagert 
werden muss.  
Für die Erholungsnutzung und den Tourismus verbleiben hinreichende 
Räume in der Kommune und im Ortsteil. Die Fläche ist relativ klein und 
löst keine erheblichen raumordnerischen Spannungen aus.  
Die Grundzüge der Planung bleiben unverändert; es handelt sich nicht 
um eine erhebliche Änderung gegenüber dem 1. und 2. Entwurf. Eine 
ähnliche Abweichung von den regelmäßigen Ausschlusskriterien wur-
de bereits im Bereich Hünxe vorgenommen. Die Abgrenzung orientiert 
sich sinnvoll an lokalen Gegebenheiten. Die Fläche dient der Weiter-
nutzung eines vorhandenen Betriebsstandortes mit entsprechender 
raumordnerischer Vorprägung und vorhandener Erschließung. Ergän-
zend ist auf die positiven Auswirkungen auf den lokalen Arbeitsmarkt 
hinzuweisen. 
 
Insgesamt ist die so vorgesehene Planänderung damit zweckmäßig. 
Es besteht die Hoffnung, dass hier auch vor Ort die Auffassung geteilt 
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historischen Nutzungsabfolge: Niederwald/ Bruch/Sumpf entlang der 
Schwalm, dann Wiesen, Hofstellen, Straße, Hangkante und schließlich 
Feldflur bis hin zur ehem. Heerstraße als historische Grenze der Ge-
meinde Lüttelforst". Diese nördöstlich gelegene Heerstraße ist die in der 
Anlage 2 dargestellte äußere Wegeverbindung. 
 
(Gutachten vom 05.01.1994) 
 
(Anlage 1) 
 
(Anlage 2) 
 
Die Gemeinde Schwalmtal, insbesondere die Ortschaft Lüttelforst, waren 
in den letzten Jahrzehnten teilweise massiv von Abgrabungen betroffen. 
So wurden nördlich von Lüttelforst bereits ca. 95 ha Flächen für die Ge-
winnung von Sand, Kies und Ton abgegraben. Teilweise wurde als Fol-
genutzung Hausmüll bzw. Bauschutt deponiert. 
 
Nach den Ausführungen der Fa. XXX wird der dort vorgefundene Ton 
aufgrund seiner Qualität in der Ziegelindustrie kaum oder nicht benötigt. 
Insbesondere neuere Brennverfahren verlangen nach einer Tonqualität, 
die hier nicht vorhanden ist bzw. bisher vorgefunden wurde. Der bisher 
dort abgebaute Ton wird lediglich für die Abdichtung von Deponien o.ä. 
verwandt.  
 
Der Ordnung halber wird auf die entsprechenden Festsetzungen des 
Landschaftsplans Nr. 1 "Mittleres Schwalmtal" verwiesen. Danach be-
steht für die in Rede stehende Fläche ein Abgrabungsverbot. 
 
Nach Auswertung des vorstehenden Sachverhalts spricht sich die Ge-
meinde Schwalmtal gegen eine Darstellung von Sondierungsberei-
chen innerhalb des Gemeindegebietes aus. Diese Stellungnahme 
erfolgt vorbehaltlich einer abschließenden Beratung im Ausschuss für 
Planung, Umwelt und Verkehr, der unter Berücksichtigung der Ferienzeit 
frühestens erst am 12.08.2008 tagen kann.“ 
 
Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
Die umfangreichen Anlagen zur Mail der Gemeinde Schwalmtal u. a. 
auch zur Thematik des Denkmalschutzes mit entsprechenden Karten 
können vom Regionalrat bei der Bezirksplanungsbehörde eingesehen 

wird, dass dies eine sehr moderate Planänderung ist, die unter ande-
rem den Interessen der Anwohner ebenso Rechnung trägt, wie den 
Interessen der Rohstoffsicherung und der Bürger, deren Arbeitsplatz 
von der Rohstoffgewinnung abhängig ist. Es besteht ferner die Hoff-
nung, dass auf dieser Basis ein konsensuales miteinander der vor Ort 
berührten Interessen gewährleistet werden kann. 
 
Bei dem so vorgesehenen Sondierungsbereich 2406-02-A ist die Nähe 
zu Deponieflächen zu berücksichtigen. Vor dem Hintergrund des Maß-
stabes der Erläuterungskarte Rohstoffe sowie generell des Regional-
plans, der Parzellenunschärfe des Regionalplans und der Regelungs-
möglichkeiten auf weiteren Verfahrensstufen (Abstände, Abgrabungs-
tiefen, Überwachungsregelungen etc.) wird jedoch derzeit von der 
Möglichkeit einer hiermit vereinbaren Abgrabungsausgestaltung aus-
gegangen. Dies ist jedoch vor einer Zulassung auf Basis eines konkre-
ten Abgrabungsantrages ggf. erneut zu prüfen (insb. Betrachtungen 
zum Einfluss der Vorhaben auf die Standsicherheiten der Deponien 
sowie auf die Hydrogeologie und damit das Grundwaserbeobach-
tungsnetz). 
 
Zusätzliche erhebliche Umweltauswirkungen sind mit den Enturfsände-
rungen bereits deswegen nicht verbunden, weil Sondierungsbereiche 
noch keine BSAB oder Zulassungen sind. Hierzu ist im Übrigen auch 
auf die ergänzenden zusätzlichen SUP-Erfordernisse und Beteili-
gungsmöglichkeiten auf ggf. nachfolgenden Verfahrensstufen zu ver-
weisen.  
 

----------- 
 
 
Über diese Änderung hinaus wird jedoch am Ausgleichsvorschlag 
festgehalten. 
 
Der Bereich 2406-03 soll auch weiterhin komplett nicht als Sondie-
rungsbereich vorgesehen werden. Der Regionalrat kann sich – wie bei 
allen Interessensbereichen – von der Bezirksplanungsbehörde bei 
Bedarf zeigen lassen, welche Teilflächen von welchem Ausschlusskri-
terium erfasst werden. Auch bei Aussparung der Bereiche mit beson-
ders schützenswerten Böden verbleiben bei dem Interessensbereich 
2406-03 weitere Ausschlussgründe, wie der Gesamtbereichstabelle zu 
entnehmen ist. 



 114 

werden. Sie wurden beim nebenstehenden Beschlussvorschlag berück-
sichtigt. Allerdings wird die nachfolgende  Stellungnahme des Förderver-
eins für Kultur und Tradition, Lüttelforst e.V. hier bereits wiedergegeben: 
 

 

 
Der Regionalrat kann sich die genauen räumlichen Betroffenheiten von 
der Bezirksplanungsbehörde zeigen lassen (bitte möglichst ggf. Termin 
vereinbaren). 
 
Zur Stellungnahme des Kreises Viersen vom 15.07.2008 wird Folgen-
des festgestellt: 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Soweit sie als 
Bedenken gegen den Sondierungsbereich 2406-02-A gemeint sind 
bzw. sein sollten, wird diesen nicht gefolgt. 
 
Zu den Bedenken wird auch auf die vorstehenden Ausführungen in 
diesem Beschlussvorschlag verwiesen. Es ist diesbezüglich von – 
unter Berücksichtigung der Bedeutung der Sicherung und Gewinnung 
der dortigen Lagerstätte - hinreichenden Regelungsmöglichkeiten auf 
nachfolgenden Verfahrensstufen auszugehen (insb. bezüglich der 
Biotope, des NSGs und des Landschaftsschutzes), zumal die Größe 
des als Sondierungsbereich vorgesehenen Interessensbereiches 
2406-02-A relativ klein ist (bezüglich der abgelehnten Teilbereiche von 
2406-02 wird an den durch die Anlage A zu den Synopsen aktualisier-
ten Ausschlssgründen gem. Gesamtbereichstabelle festgehalten).  
 
Im Übrigen wird davon ausgegangen, dass in dem Sondierungsbereich 
2406-02-A im Falle einer späteren Zulassung auch der Ton verwertet 
wird, wobei auch auf Kap. 3.12, Ziel 1, Nr. 3 des Regionalplans hinzu-
weisen ist (siehe links nebenstehende Anmerkung zur Zurückstellung 
der Bedenken seitens des Kreises Viersen). 
 
Ergänzend wird auf die Anlagen Anlagen E17, E20 und E21 sowie die 
zugehörigen Beschlussvorschläge hingewiesen. 
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Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
Dies ist ein Ausschnitt aus der Flächenanmeldung der Fa. XXX vom 
10.09.2007. 
 

 
 
 

Folgende Stellungnahme des Kreises Viersen ist im Nachgang des 
Erörterungstermins am 15.07.2008 eingegangen. Der Kreis wurde zuvor 
um eine Stellungnahme zur erwogenen Abbildung eines Interessensbe-
reiches von rund 20 ha im Nordosten des Interessensbereiches 2406-02 
gebeten (Anschreiben kann vom Regionalrat eingesehen werden; siehe 
auch Anlage E20, die eine spätere Stellungnahme des Kreises enthält): 
 
 
„Per E-Mail vom 04.07.2008 hat die Bezirksregierung dem Kreis Viersen 
Darstellungen von zwei Interessensbereichen in Schwalmtal und Brüg-
gen mit der Bitte um Stellungnahme bis zum 21.07.2008 übersandt. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen. 
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- Interessensbereich in Schwalmtal 2406-02 
Gegen eine Darstellung des eingekürzten Interessensbereichs 2406-02 
in Schwalmtal als Sondierungsbereich bestehen aus landschaftschutz-
rechtlichen Gründen Bedenken. Der Landschaftsplan Nr. 1 "Mittleres 
Schwalmtal" weist für die Flächen in diesem Bereich ein Abgrabungsver-
bot aus. Die Schutzausweisung dient der Sicherung von Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit des Landschaftsraumes sowie der Erhaltung von ökolo-
gisch bedeutsamen Kleinstrukturen. 
Betroffen sind im Wesentlichen Ackerflächen, sowie ein Teil einer jünge-
ren Aufforstungsfläche. Die Aufforstung erfolgte hier als Ausgleichsmaß-
nahme für den Weiterbau der BAB 52. Das südlich der potentiellen Son-
dierungsfläche gelegene Naturschutzgebiet "Lüttelforster Bruch" beher-
bergt feuchtigkeitsabhängige, geschützte Pflanzengesellschaften, die 
durch Hangwasseraustritte über einer Tonschicht gespeist werden. Es 
muss befürchtet werden, dass durch ein Antasten der Tonschichten im 
Rahmen einer Abgrabung Änderungen dieser hydrologischen Verhältnis-
se eintreten werden. Ca. 60 m südlich des Interessensbereichs befindet 
sich ein im Biotopkataster unter BK-4803-099 dargestellter Buchenwald, 
der durch eine eventuelle Unterbrechung des Schichtenwasserflusses 
durch eine Abgrabung ebenfalls gefährdet wäre. 
Aus den vorgenannten Gründen bestehen Bedenken gegen die beab-
sichtigte Darstellung des Sondierungsbereichs. 
Diese Bedenken könnten aber - in Anbetracht der lokal begrenzten Ton-
vorkommen im Kreis Viersen - dann zurückgestellt werden, wenn es sich 
nicht um die ausschließliche Gewinnung von Kiesen und Sanden handelt, 
sondern auch abbauwürdige Tone gewonnen werden sollen und eine 
Beeinträchtigung der o. a. Biotope ausgeschlossen werden kann.“ 

Schw/168/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Schw/415/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Schw/422/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

 Tönisvorst  

Tö/415/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
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Tö/415/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

 Viersen  

Vie/160/1 Der Vertreter der Fa. Trienekens erklärt, für den Bereich 2408-05 lägen 
nur für 6,2 ha tatsächlich wirtschaftliche Interessen vor. Zudem handele 
es sich hier um einen Erweiterungsbereich. 
 
Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
Die folgende Abbildung stammt aus der neueren Flächenanmeldung im 
Rahmen der ersten Beteiligungsrunde: 

 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Ergänzend wird festgestellt, dass auch für die Teilfläche von 6,2 ha 
und auch trotz des Status als Erweiterung Ausschlussgründe vorlie-
gen. Der Regionalrat kann sich – wie bei allen Interessensbereichen – 
von der Bezirksplanungsbehörde bei Bedarf zeigen lassen, welche 
Teilflächen von welchem Ausschlusskriterium etc. erfasst werden. 
 
 
 
 
 

Vie/168/1 Der Vertreter der Stadt Viersen verweist auf seine schriftlichen Stellung-
nahmen. 
Der Vertreter der Fa. Trienekens bittet um Prüfung, ob für 2408-05 nicht 
eine Altfall- / Übergangsregelung vorgesehen werden kann, da das Ab-
stimmungsverfahren für die Fläche bereits 2006 vor der ersten Offenlage 
der 51. Änderung begonnen wurde. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Eine entsprechende Altfallregelung ist bereits deshalb nicht möglich, 
weil die Ausschlussgründe zu gewichtig sind. Im Übrigen wurden sehr 
viele Vorhaben bereits vor der 51. Änderung an die Bezirksplanungs-
behörde herangetragen, so dass dies kein besonders herausragender 
Aspekt ist, der in keinem der im Regierungsbezirk vorliegenden Fälle 
(Interessensbereiche) geeignet ist die Ausschlussgründe – soweit sie 
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als vorliegend bewertet wurden - auszuräumen. 
Vie/168/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 

Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Vie/168/3 Der Vertreter der Stadt Viersen bittet darum, die zugesandten Unterlagen 
auch für das weitere Abgrabungsmonitoring zu verwenden. 

Die nebenstehende Bitte wird zur Kenntnis genommen.  

Vie/168/4 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Vie/413/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Vie/415/1 Der Vertreter der Stadt Viersen erklärt, dass er eine Nachfolgenutzung 
für den Nierssee positiv begleitet, aber nur in dem Umfang, wie der Be-
reich als BSAB im Regionalplan dargestellt ist. 

Die nebenstehende Erklärung wird zur Kenntnis genommen. Darüber 
hinaus wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entspre-
chenden Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschluss-
vorschlag). 

Vie/422/1 Der Vertreter der Stadt Viersen begrüßt die mit der Erarbeitung einer 
Reservegebietskarte und 51. Änderung verbundene erhöhte Planungssi-
cherheit. 

Die nebenstehende Erklärung wird zur Kenntnis genommen. Darüber 
hinaus wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entspre-
chenden Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschluss-
vorschlag). 

 Willich  

Will/160/1 Der Vertreter des Kreises Viersen erklärt sein Einverständnis mit dem 
Ausgleichsvorschlag. 
 
Es besteht Einverständnis seitens des Beteiligten 160 mit dem AGV 
(nach Erörterungsveranstaltung in Wesel eingetragen). 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
 

Will/168/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Will/216/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
Es wird auf die in der Anlage unter E6 angeführte E-Mail der Landwirt-
schaftskammer (216) vom 30.06.2008 und das entsprechende Ergebnis 
der Erörterung unter A/110/5 hingewiesen. 
Es besteht gemäß der Mail generell Einvernehmen seitens des Beteilig-
ten 216 mit den Ausgleichsvorschlägen zu den Anregungsnummern des 
Beteiligten 216. 

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung 
der Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen 
und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
 

Will/263/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung 
der Erörterung und der nebenstehenden Mail – festgehalten (d.h. die 
entsprechenden Ausführungen und Bewertungen werden insoweit 
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vorgebracht. 
Folgende E-Mail vom 24.06.2008 ging bei der Bezirksplanungsbehörde 
ein: 
 
„Hiermit möchten wir vorab unser Einvernehmen mit den Ausgleichsvor-
schlägen zu unseren Stellungnahmen als Einwender Nr. 263 (SWK A-
QUA GmbH) bestätigen. 
Wir setzen hierzu allerdings voraus, dass die Darstellungen in der GEP 
Erläuterungskarte 9a – Rohstoffe (Stand Jan. 2008), weiterhin Bestand 
haben und somit weiterhin keine Sondierungsbereiche für künftige BSAB 
innerhalb unserer Interessensbereiche ausgewiesen werden. 
Ein gesondertes Schreiben mit gleichlautendem Inhalt werden wir Ihnen 
auf dem Postweg zukommen lassen.“  
 
Es besteht entsprechend der vorstehenden Mail seitens der Beteiligten 
263 Einvernehmen mit den AGVs zu deren Stellungnahmen (siehe je-
doch vom AGV zur Kor/415/1 abweichenden Beschlussvorschlag zu 
Kor/415/1 und Anlage E26). 

Beschlussvorschlag). 

Will/263/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf Will/263/1 hingewiesen. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Will/291a/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
Folgendes Schreiben vom 25.06.2008 ist bei der Bezirksregierung einge-
gangen: 
 
Hiermit möchten wir vorab unser Einvernehmen mit den Ausgleichsvor-
schlägen zu unserer Stellungnahme vom 25.092007 als Einwender Nr 
291a. (Wasserwerk Willich GmbH) bestätigen, vorausgesetzt, dass die 
Darstellungen in der GEP-Erläuterungskarte 9a -  Rohstoffe (Stand Ja-
nuar 2008), weiterhin Bestand haben und somit weiterhin keine Sondie-
rungsflächenfür künftige BSAB innerhalb unserer Interessenbereiche 
ausgewiesen werden.  
 
Es besteht entsprechend der vorstehenden Mail seitens des Beteiligten 
291a Einvernehmen mit den AGVs zu dessen Stellungnahmen (es wird 
jedoch auf die Änderungen gegenüber dem AGV Kor/415/1 im Be-
schlussvorschlag zu Kor/415/1 und auf die Anlage E28 hingewiesen so-
wie das insofern nicht erklärte Einvernehmen). 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
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Will/307/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): 
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/307/1 angeführte E-Mail 
des Landesbetriebs Straßenbau NRW (307.) vom 24.06.2008 hingewie-
sen. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/307/1 verwiesen. 

Will/422/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

 
 
 

2.8   Zu den Synopsen der Kommunen im Kreis Wesel: 

Anregungen Ergebnisse der Erörterung (und nach der Erörterungsveranstaltung 
aufgenommene, entsprechend gekennzeichnte Ausführungen) 

Beschlussvorschläge 

 Alpen  

Alp/110/1 Der Vertreter des Kreises Kleve und der Vertreter der Gemeinde Alpen 
(171) verweisen auf ihre Stellungnahmen zur Anregung Iss/110/1. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Darüber hinaus wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnum-
mer Iss/110/1 verwiesen. 
 

Alp/110/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Alp/170/1 Der Vertreter des Kreises Wesel (170) verweist auf die schriftlichen Stel-
lungnahmen, die aufrechterhalten werden. Er ist der Auffassung, dass 
das Mengengerüst heute schon für 30 Jahre reicht und er stimmt deshalb 
keinen weiteren Abgrabungen im Kreisgebiet zu, dies gilt auch für Inte-
ressenbereiche. Er fordert Lösungen, die gemeinsam gefunden werden 
im Dialog aller Betroffenen, weil eine gesamtgesellschaftliche Akzeptanz 
zwingend erforderlich sei. Hierzu verweist er auf das „Limburger Modell“.  

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Bezüglich des Mengengerüstes wird auf den Beschlussvorschlag zur 
Anregungsnummer A/110/6 verwiesen (der wiederum auf den entspre-
chenden AGV Bezug nimmt).  
Die Ausführungen zum „Limburger Modell“ und zum Dialog mit allen 
Betroffenen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Zielsetzung einer möglichst konsensuale Rohstoffplanung ist na-
türlich auch prinzipiell zu begrüßen. Allerdings muss die 51. Änderung 
des Regionalplans im Kontext der heutigen bindenden Vorgaben auf 
Bundes- und Landesebene erstellt werden. Die 51. Änderung ist vor 
diesem Hintergrund sachgerecht und die Beteiligungserfordernisse 
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wurden hinreichend eingehalten, wobei auch auf den hohen Zeitdruck 
im Verfahren zu verweisen ist – um etwaige rechtliche Risiken zwecks 
Sicherstellung einer geordneten Raumentwicklung im Regierungsbe-
zirk rasch zu beheben (hier sei auch auf das Zulassungsverfahren für 
eine Abgrabung in der Bönninghardt hingewiesen und die entspre-
chende Bedeutung eines rechtlich steuernden Regionalplans!). Etwai-
ge spätere Änderungen der systematischen Vorgaben auf der Landes-
ebene können ggf. in späteren Verfahren berücksichtigt werden. 

Alp/170/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Alp/171/1 Der Vertreter der Gemeinde Alpen (171) erklärt, dass jegliche Abgrabun-
gen oder Sondierungsbereiche auf dem Gebiet der Gemeinde Alpen 
abgelehnt werden. Er verliest hierzu die folgende Erklärung: 
 
Gemäß den vorliegenden Planungen sollen in Alpen Sondierungsberei-
che in einer Größenordnung von 157 ha ausgewiesen werden. Die Ge-
meinde trägt neben einigen anderen linksrheinischen Kommunen damit 
künftig die Hauptlast in diesem Verfahren. Dies ist eine Folge einer aus 
Sicht der Gemeinde zufälligen, abwägungsverkürzenden und damit nicht 
ergebnisoffenen Planung, da Ausgangspunkt der regionalplanerischen 
Überlegungen nicht eine Gesamtbetrachtung des Regierungsbezirks 
sondern eine Zusammenstellung der Interessenbereiche der Kieswirt-
schaft war. Unsere Bedenken zum regional-planerischen Ansatz und zur 
künftigen Rechtswirksamkeit der Regionalplanung bleiben daher mit allen 
vorgetragenen Argumenten weiterhin aufrechterhalten. Wir hatten darauf 
hingewiesen! Es fehlt darüber hinaus auch an tatsächlich belastbaren 
Daten zum erforderlichen Mengenbedarfsgerüst. 
Ich glaube, dass die Bezirksregierung mit ihrem Vorgehen den Regional-
rat unter einen fachlichen Zugzwang setzt, denn es ist aus meiner Sicht 
auch erforderlich, Flächen, für die kein gesellschaftspolitischer Konsens 
besteht – und hierzu zählt gewiss die Bönninghardt – nicht als Sondie-
rungsbereich darzustellen. Ich bitte daher darum meine heutigen Ein-
wendungen zusammen mit dem Ihnen vorliegenden gemeindlichen Stel-
lungnahmen dem Regionalrat zur abschließenden Entscheidung vorzule-
gen!  
Ich bitte um Verständnis, dass ich Ihren Vorschlag zum Ausgleich der 
Meinungen – soweit sie dabei nicht bereits meinen Anregungen gefolgt 
sind – nicht akzeptieren werde.    
Die erheblichen Bedenken gegen die geplante Trockenabgrabung im 
Bereich Bönninghardt (Interessenbereiche 2501-06-A1 und  2501-05-A2, 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten. 
 
Ergänzend wird Folgendes festgestellt: 
Zur Systematik der 51. Änderung wird auf den Beschlussvorschlag zur 
Anregungsnummer A/113/2 verwiesen (der wiederum auf den entspre-
chenden AGV Bezug nimmt). Bei der 51. Änderung handelt es sich 
nicht um eine zufällige, abwägungsverkürzende oder nicht ergebnisof-
fene Planung. Ausgangspunkt war eine Gesamtbetrachtung des Re-
gierungsbezirkes und nicht eine Zusammenstellung der Interessensbe-
reiche der Kieswirtschaft. 
Bezüglich des Mengengerüstes wird auf den Beschlussvorschlag zur 
Anregungsnummer A/110/6 verwiesen (der wiederum auf den entspre-
chenden AGV Bezug nimmt). Das Mengengerüst ist belastbar. 
Zur Thematik des Konsenses wird auf den Beschlussvorschlag zur 
Anregungsnummer Alp/170/1 verwiesen. 
Die Ausführungen zur Wirkung der 51. Änderung auf bergrechtliche 
Verfahren werden zur Kenntnis genommen. Hierzu hatte die Bezirks-
regierung Arnsberg bereits hinreichend konkrete Aussagen im Erörte-
rungstermin gemacht (siehe A/431/2). 
Die Frage der Verfüllung kann ggf. hinreichend auf nachgeordneten 
Verfahrensstufen geklärt werden. Eine entsprechende Ergänzung des 
Erläuterungsberichtes ist in diesem Verfahren der 51. Änderung nicht 
erforderlich. Zum Bedarf an Verfüllungen für Z0-Material wird dabei 
auch auf die Ergebnisse der Erörterung zu den Anregungsnummern I-
W06, I-W06.1, I-W06.2 und I-W06.3 hingewiesen. Bedarf wird gese-
hen. 
Zur Frage des Umgangs mit möglichen Altlasten wird auf den Umwelt-
bericht und den Ausgleichsvorschlag verwiesen.  
Bezüglich der Bönninghardt ist ferner zu sagen, dass Verkehrsflächen 
ggf. auch auf späteren Verfahrensstufen ausgespart werden können, 
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insgesamt 41 ha sowie 2501-08-A1-A, rund 20 ha) bleiben trotz der be-
grüßenswerten Flächenreduzierung u. a. auch aufgrund des Aspektes 
des Topographie- und Kulturlandschaftsschutzes sowie der besonderen 
geologischen Situation aufrecht erhalten. Die Herausnahme der betref-
fenden Flächen ist als eine kommunale Grundforderung zu verstehen, 
um überhaupt eine gesellschafts-politische Akzeptanz zu erreichen. Die 
Gemeinde Alpen behält sich ansonsten auch eine juristische Prüfung der 
Regionalplanung vor.  
Sollte der Auffassung der Gemeinde nicht gefolgt werden, muss zumin-
dest sichergestellt sein, dass die Ausweisung als Sondierungsbereich 
tatsächlich kein Präjudiz für das örtlich anhängige Bergrechtsverfahren 
darstellt. Die BR Arnsberg hatte in diesem Zusammenhang ja bereits auf 
Nachfrage der Gemeinde bestätigt, dass die Ausweisung als Sondie-
rungsbereich keine Auswirkungen auf laufende bergrechtliche Verfahren 
hat. Offensichtlich teilt die Bergbehörde dabei die Auffassung der BR 
Düsseldorf, dass die Zulassung von Anträgen an die tatsächliche regio-
nal-planerische Ausweisung als BSAB gebunden ist. Die Regionalpla-
nungsbehörde sieht hier dankenswerter Weise auch keinen Umwand-
lungsautomatismus, da der regionalplanerische Bedarf und nicht die 
Nachfragesituation eines einzelnen Kiesunternehmens im Vordergrund 
steht.  
Die Gemeinde Alpen begrüßt dabei die von der Bezirksregierung Düssel-
dorf intendierte Nachrangigkeit von Trockenabgrabungen ohne Verfül-
lung. Gleichwohl kann einer örtlichen Geländeauffüllung aus gemeindli-
cher Sicht aber auch nur dann zugestimmt werden, falls ein bedarfsge-
rechter Bezug von Böden mit geeigneter Einbauklasse Z0 (oder ver-
gleichbar) langfristig nachgewiesen ist; kritisch würde in diesem Zusam-
menhang insbesondere ein Einbau von schadstoffbelasteten Schlacken, 
Feinstäuben oder Industriesanden gesehen. Eine entsprechende Ergän-
zung des Erläuterungsberichtes wäre insoweit in jedem Fall sinnvoll. 
 
Zur konkreten Darstellung des Sondierungsbereichs südlich der Bönnig-
hardter Straße (2501-08-A1-A) sei auf mögliche Altlasten und den Verlauf 
der öffentlichen Verkehrsfläche verwiesen, die die Fläche durchschnei-
det. Die Gemeinde wird die betreffenden Straßenflächen nicht aufgeben 
(Hinweis der Bezirksplanungsbehörde, der nach der Erörterungsveran-
staltung in Wesel eingefügt wurde: siehe nachstehende im Erörterungs-
termin vom Vertreter der Gemeinde Alpen erhaltene Karte). Damit ent-
steht praktisch eine weitere Flächendifferenzierung. Die daraus resultie-
renden Teilflächen unterschreiten jeweils die Darstellungsschwelle des 
Regionalplans (10 ha); sie sind überdies nicht betriebswirtschaftlich sinn-

wenn wirklich dauerhaft keine Verkaufsbereitschaft bestehen sollte. 
Angesichts der geringen verkehrlichen Bedeutung und Größe der be-
treffenden Verkehrstrassen wäre der Sondierungsbereich – selbst 
wenn man in einer 1:200.00er Karte optisch eine Trennung vornehmen 
würde - aber trotzdem als zusammenhängender Bereich zu betrachten 
(den Bedenken bezüglich der Hinweise auf den Darstellungsmaßstab 
wird nicht gefolgt) und im Übrigen steuert der Regionalplan ohnehin 
auch unterhalb der Schwelle von 10 ha.  
Vor diesem Hintergrund greifen auch die entsprechenden Bedenken in 
Bezug auf den Bereich Drüpt / Huck nicht durch (auch nicht bezüglich 
der Produkentfernleitung). Auch dort ist z. B. die Schwelle für Neuan-
sätze unter Berücksichtigung der Nähe der Sondierungsteilflächen 
zueinander und unter Berücksichtigung der generell geringen Trenn-
wirkungen für das dortige Gesamtvorhaben zu betrachten. Die Berei-
che sind damit als zusammenhängend zu werten und die erforderliche 
sinnvolle Größe besteht.  
Für Unternehmen macht es einen deutlichen Unterschied, ob z.B. 2 
Flächen von 10 ha quasi nebeneinander liegen und von einem Be-
triebsstandort aus betrieben werden können oder ob sie z.B. teils in 
der Nachbarkommune liegen. Auch die landschaftlichen Auswirkungen 
sind entsprechend unterschiedlich zu bewerten. 
Etwaige Abstände zur Bahn und bezüglich Verkehrstrassen oder auch 
entsprechende Aussparungen auf nachfolgenden Verfahrensstufen 
bewegen sich im Bereich der Parzelleunschärfe und sind für die 
1:200.00er Erläuterungskarte Rohstoffe nicht erforderlich. Sie könnten 
auch einen unzutreffenden Eindruck einer Parzellenschärfe des Regi-
onalplans verursachen.  
Die Differenzierung zwischen Neuansätzen und Erweiterungen im 
Rahmen der 51. Änderung ist sachgerecht (siehe Vorblatt zur Ge-
samtbereichstabelle; Anhang 1 zur Anlage 4 der Anlage A5). 
Vom Anmelder der Fläche 2501-03 wurde am 30.06.2008 telefonisch 
bestätigt, dass weiterhin - entgegen anderslautender Vermutungen im 
Erörterungstermin von Seiten der Gemeinde Alpen - ein wirtschaftli-
ches Abgrabungsinteresse an dem Sondierungsbereich 2501-03-A1 
(23 ha) in Alpen besteht. Den Anregungen und Bedenken dazu wird 
nicht gefolgt. Lagerstättenqualitäten wurden im Rahmen der 51. Ände-
rung hinreichend berücksichtigt. 
Das heißt zusammengefasst, dass den Anregungen und Bedenken im 
Rahmen der Erörterung – trotz Verständnis für die entsprechenden 
Positionen und unter Würdigung der umfangreichen vorgetragenen 
Argumente  - nicht gefolgt wird. 
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voll nutzbar. Von daher ist schon jetzt abzusehen, dass eine spätere 
Darstellung als Abgrabungsfläche (BSAB) nicht in Frage kommt. Konse-
quenter Weise sollte daher bereits heute auf die Ausweisung als Sondie-
rungsbereich, der im Übrigen ein in Bezug auf die ursprüngliche Kiesgru-
be stark über-proportionaler und ohnehin nachrangiger Neuaufschluss 
wäre, verzichtet werden! Es ist nicht einzusehen, dass die Bezirksregie-
rung zwar auf mehr oder weniger parzellenscharfe Anträge der Kiesun-
ternehmen zurückgreift, jedoch gleichzeitig die Forderung einer möglicht 
exakten Darstellung mit Hinweis auf eine unpassende Maßstabsebene 
zurückweist. Auf die ebenfalls ablehnende Haltung des Kreises Kleve 
und der Gemeinde Issum wird verwiesen.  
 
Für den in Winnenthal-West geplanten Sondierungsbereich (Interessen-
bereich 2501-03-A1, 23 ha) wird nochmals auf die vorliegenden Untersu-
chungsbohrungen verwiesen. Es hat sich dabei im Suchraum keine 
gleich bleibend gute Lagerstättenqualität ergeben. Ein betriebswirtschaft-
liches Engagement erscheint nach eigener Aussage des betreffenden 
Kiesunternehmens dort deshalb nicht lohnend. Konsequenter Weise soll-
te der Teilbereich daher nicht als Suchraum vorgesehen werden. Es 
macht aus gemeindlicher Sicht keinen Sinn, Sondierungsbereiche vorzu-
sehen, die aus bestehender Ortskenntnis heraus von vornherein aus-
scheiden. Hier wird Bezug auf die Einlassungen eines Kiesunternehmens 
im Zusammenhang mit Erörterungen zur allgemeinen Anregung A/413/5 
genommen, bei der Planung auch die Lagerstättenqualität zu berücksich-
tigen. 
In Bezug auf die in Drüpt / Huck projektierten Flächendarstellungen ergibt 
sich ein differenziertes Bild.  
Es ist nach wie vor davon auszugehen, dass das Interessengebiet 2501-
02-A2 durch tatsächlich einzuhaltende Abstandsflächen zur dort verlau-
fenden Bahntrasse verkleinert und mithin die maßgebliche Darstellungs-
schwelle der Regionalplanung (von 10 ha) vermutlich unterschritten wird. 
Damit scheidet eine Ausweisung bereits aus systematischen Gründen 
aus!  
 
Bei der Darstellung des Interessenbereichs 2501-09-A1 (52 ha) ist we-
nigstens der Verlauf bestehender Verkehrsflächen zu berücksichtigen. Es 
wird angeregt, zumindest die Trassierung der Hucker Straße zu beach-
ten, die als Erschließung für örtliche Wohnbebauung ohnehin unverzicht-
bar ist. Eine entsprechende Reduzierung eines möglichen BSAB ist also 
bereits vorprogrammiert.   
Das Interessengebiet 2508-05-A1 (Teilfläche auf Alpener Gebiet derzeit 



 125 

rund 11 ha) wird entlang der Gemeindegrenze durch eine Produktfern- 
und Gasleitung durchschnitten, die jeweils nur mit einem großen Kosten-
aufwand zu verlegen sind. Faktisch wird der Bereich damit durchschnit-
ten. Es ist aufgrund der einzuhaltenden Abstandsflächen zu prüfen, ob 
die im räumlichen Bereich der Gemeinde Alpen gelegenen Restflächen 
dann überhaupt noch die Darstellungsschwelle des Regionalplanes errei-
chen. Überdies wird auf die grundsätzlich ablehnende Haltung der Stadt 
Rheinberg verwiesen, die von dieser Planung ebenfalls betroffen ist.  
Vielen Dank!   
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Alp/171/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 

Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
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Alp/171/3 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Alp/171/4 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Alp/205/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Alp/205/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Alp/211/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Alp/216/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
Es wird auf die in der Anlage unter E6 angeführte E-Mail der Landwirt-
schaftskammer (216) vom 30.06.2008 und das entsprechende Ergebnis 
der Erörterung unter A/110/5 hingewiesen. 
Es besteht gemäß der Mail generell Einvernehmen seitens des Beteilig-
ten 216 mit den Ausgleichsvorschlägen zu den Anregungsnummern des 
Beteiligten 216. 

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung 
der Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen 
und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
 

Alp/226/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Alp/230/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Alp/230/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Alp/300/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/300/1 angeführte E-Mail 
des LVR (300) vom 27.06.2008 hingewiesen. 
Es besteht insoweit Einvernehmen mit dem Beteiligten 300. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/300/1 hingewiesen. 

Alp/415/1 Der Vertreter des Kreises Wesel (170) stimmt der Ablehnung eines BSAB Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
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ausdrücklich zu. Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Alp/415/2 Der Vertreter des Kreises Wesel (170) zweifelt an, dass die notwendigen 
Verfüllmengen in entsprechender Qualität (Z 0) zur Verfügung stünden. 
Außerdem ist nach seiner Ansicht in diesem Fall ein Planfeststellungsver-
fahren für die Deponie notwendig. Er zweifelt ferner an, dass es hier ein 
Verfahren nach Bergrecht sein kann, weil die notwendige Qualität auf der 
Gesamtfläche anscheinend nicht zur Verfügung steht. 

Am Ausgleichvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Die Frage der Verfüllung kann hinreichend in ggf. nachgeordneten 
Verfahrensstufen geklärt werden. Zum Bedarf an Verfüllungen für Z0-
Material wird dabei auch auf die Ergebnisse der Erörterung zu den 
Anregungsnummern I-W06, I-W06.1, I-W06.2 und I-W06.3 hingewie-
sen. Bedarf wird gesehen. 
Die Frage der Verfahrensart ist separat von der 51. Änderung zu klä-
ren und ändert das Abwägungsergebnis nicht. Die nebenstehenden 
Ausführungen dazu werden jedoch zur Kenntnis genommen. 

Alp/421/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Alp/421/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

 Dinslaken  

Dins/170/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Dins/170/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Dins/172/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Dins/307/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/307/1 angeführte E-Mail 
des Landesbetriebs Straßenbau NRW (307.) vom 24.06.2008 hingewie-
sen. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/307/1 verwiesen. 

 Hamminkeln  

Hamm/170/1 Der Vertreter des Kreises Wesel verweist auf die Stellungnahme zu 
Alp/170/1. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
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Darüber hinaus wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnum-
mer Alp/170/1 verwiesen. 

Hamm/170/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Hamm/173/1 Der Vertreter der Stadt Hamminkeln (173) hält seine schriftlich vorgetra-
gene Position aufrecht, begrüßt aber die Herausnahme des Bereiches an 
der B 67 (2503-12). Hinsichtlich des Bereiches 2503-01 verweist er auf 
die 34. Änderung des Regionalplans und die entsprechenden Prüfaufträ-
ge. Er schließt nicht aus, dass eine Konsensfähigkeit hinsichtlich dieses 
Erweiterungsbereiches gegeben sein kann. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Bezüglich 2503-01 wird an den Ausschlussgründen gemäß Umweltbe-
richt aufgrund des entsprechend hohen Gewichtes festgehalten. Daran 
ändern auch die Beschlüsse der 34. Änderung und eine eventuelle 
Konsensfähigkeit bezüglich der Kommune nichts. 
Zur Thematik der Prüfaufträge aus der 34. Änderung wird auf den Be-
schlussvorschlag zur Anregungsnummer A/413/1 verwiesen, d.h. die-
ser ist insoweit Beschlussvorschlag.  
Es wird ferner ergänzend auf die Angaben im AGV zur Anregungs-
nummer Hamm/421/1 verwiesen. An dem entsprechenden AGV wird 
festgehalten, d.h. dieser ist Beschlussvorschlag. 

Hamm/173/2 Der Vertreter der Stadt Hamminkeln (173) verweist auf seine Stellung-
nahme unter Hamm/173/1. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
Hamm/173/1 verwiesen. 

Hamm/200/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die in der Anlage unter E5 angeführte Mail des LANUV (200) 
vom 23.06.2008 hingewiesen. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag).  
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anlage E5 hingewie-
sen. 

Hamm/205/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Hamm/205/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Hamm/211/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Hamm/216/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): 

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung 
der Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen 
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Es wird auf die in der Anlage unter E6 angeführte E-Mail der Landwirt-
schaftskammer (216) vom 30.06.2008 und das entsprechende Ergebnis 
der Erörterung unter A/110/5 hingewiesen. 
Es besteht gemäß der Mail generell Einvernehmen seitens des Beteilig-
ten 216 mit den Ausgleichsvorschlägen zu den Anregungsnummern des 
Beteiligten 216. 

und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
 

Hamm/251/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Hamm/300/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/300/1 angeführte E-Mail 
des LVR (300) vom 27.06.2008 hingewiesen. 
Es besteht insoweit Einvernehmen mit dem Beteiligten 300. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/300/1 hingewiesen. 

Hamm/413/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Hamm/415/1 Der Vertreter der Fa. XXX kündigt an, im Rahmen der Erörterung der 
Unternehmenstabelle für seine Firma Anregungen vorzubringen. Er er-
klärt ausdrücklich, nicht für den Wirtschaftsverband zu sprechen. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Die nebenstehenden Ausführungen im Erörterungstermin werden zur 
Kenntnis genommen. 

Hamm/415/2 Der Vertreter der Fa. XXX kündigt an, im Rahmen der Erörterung der 
Unternehmenstabelle für seine Firma Anregungen vorzubringen. Er er-
klärt ausdrücklich, nicht für den Wirtschaftsverband zu sprechen. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Die nebenstehenden Ausführungen im Erörterungstermin werden zur 
Kenntnis genommen. 

Hamm/421/1 Der Vertreter der Fa. XXX kündigt an, im Rahmen der Erörterung der 
Unternehmenstabelle für seine Firma Anregungen vorzubringen. Er er-
klärt ausdrücklich, nicht für die IHK zu sprechen. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Die nebenstehenden Ausführungen im Erörterungstermin werden zur 
Kenntnis genommen. 

Hamm/421/2 Der Vertreter der Fa. XXX kündigt an, im Rahmen der Erörterung der 
Unternehmenstabelle für seine Firma Anregungen vorzubringen. Er er-
klärt ausdrücklich, nicht für die IHK zu sprechen. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Die nebenstehenden Ausführungen im Erörterungstermin werden zur 
Kenntnis genommen. 

Hamm/500/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
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Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

 Hünxe  

Hü/170/1 Der Vertreter des Kreises Wesel (170) hält seine Forderung nach Anpas-
sung des BSAB an den bereits planfestgestellten Bereich ausdrücklich 
aufrecht und lehnt den Ausgleichsvorschlag ab. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
 

Hü/170/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Hü/172/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Hü/174/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die in der Anlage unter E3 angeführte Stellungnahme der 
Gemeinde Hünxe (174.) vom 23.06.2008 hingewiesen. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anlage E3 
hingewiesen. 

Hü/174/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die in der Anlage unter E3 angeführte Stellungnahme der 
Gemeinde Hünxe (174.) vom 23.06.2008 hingewiesen. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anlage E3 
hingewiesen. 

Hü/200/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die in der Anlage unter E5 angeführte Mail des LANUV (200.) 
vom 23.06.2008 hingewiesen. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anlage E5 hingewie-
sen. 

Hü/205/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Hü/211/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Hü/216/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
Es wird auf die in der Anlage unter E6 angeführte E-Mail der Landwirt-

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung 
der Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen 
und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
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schaftskammer (216) vom 30.06.2008 und das entsprechende Ergebnis 
der Erörterung unter A/110/5 hingewiesen. 
Es besteht gemäß der Mail generell Einvernehmen seitens des Beteilig-
ten 216 mit den Ausgleichsvorschlägen zu den Anregungsnummern des 
Beteiligten 216. 

Hü/223/1 Siehe Hü/223/2 Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Darüber hinaus wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnum-
mer Hü/223/2 verwiesen. 

Hü/223/2 Folgende Stellungnahme ist am 20.06.2008 per Mail vorab eingegangen: 
 
Die Synopse mit den Anregungen, Bedenken und Ausgleichsvorschlägen 
zur 51. Regionalplanänderung liegt uns nun vor. 
Der Ausgleichsvorschlag zur Anregungsnummer Hü/223/1 ist missver-
ständlich, weil sich offenbar ein Schreibfehler eingeschlichen hat. Wir 
interpretieren den Ausgleichsvorschlag wie folgt. 
„Bezüglich der von der Bezirksplanungsbehörde als Sondierungsbereich 
abgelehnten Bereiche führen auch die durch den Verfahrensbeteiligten 
223 angeführten Aspekte (siehe auch Anregung Hü/223/2) nicht zu einer 
anderen Bewertung hinsichtlich der Entscheidung für oder gegen die 
Abbildung der betreffenden Interessensbereiche als Sondierungsberei-
che.“  
Wir bedauern, dass damit unseren Anregungen nicht gefolgt wird, neh-
men Ihre Entscheidung aber nicht zum Anlass für weitere Anregungen. 
Insofern ist ein Einvernehmen hergestellt. 
Eine Teilnahme der NGW am Erörterungstermin halten wir nicht mehr für 
notwendig. 
 
Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
eingetragen): Bedingtes Einvernehmen (siehe oben). 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag) 
unter Berücksichtigung der redaktionellen Korrektur, dass im AGV aus 
versehen das Wort „führen“ nach der Klammer unbeabsichtigt noch 
einmal stand. 

Hü/300/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/300/1 angeführte E-Mail 
des LVR (300) vom 27.06.2008 hingewiesen. 
Es besteht insoweit Einvernehmen mit dem Beteiligten 300. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/300/1 hingewiesen. 

Hü/413/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
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Hü/415/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Hü/421/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Hü/501/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Hü/000/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
eingetragen): In der Erörterung wurde hierzu nichts vorgetragen. Im 
Rahmen der Erörterungsveranstaltung wurde zu dieser Anregungsnum-
mer nichts vorgetragen. 

Am Ausgleichsvorschlag/der möglichen Autorenkorrektur wird fest-
gehalten (siehe auch Sche/000/1). 

 Kamp-Lintfort  

K-L/115/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
Im Rahmen der Erörterungsveranstaltung wurde zu dieser Anregungs-
nummer nichts vorgetragen. 

Zur Thematik des Bedarfs wird auf den Beschlussvorschlag (inkl. Be-
zugnahme auf den AGV) zur Anregungsnummer A/110/6 der Synopse 
„Allgemeines“ verwiesen. 
 
Darüber hinaus wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnum-
mer K-L/175/1verwiesen.  

K-L/122/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die in der Anlage unter E4 angeführte Stellungnahme der 
Gemeinde Rheurdt (122.) vom 17.06.2008 hingewiesen. 
 

Der Bereich 2505-09 wird aus den im Beschlussvorschlag zur Anre-
gungsnummer K-L/175/1 dargelegten Gründen nicht mehr als Sondie-
rungsbereich vorgesehen. Auch angrenzende Interessensbereiche 
werden nicht als Sondierungsbereich im Bereich Dachsbruch vorgese-
hen.  
 
Abgesehen davon wird für den Bereich 2505-09 und die angrenzenden 
Interessensbereiche jedoch an den im Umweltbericht (hier insbeson-
dere in der Gesamtbereichstabelle) dargelegten Bewertungen fest-
gehalten. 
 
Bezüglich der Verkehrsanbindung, der weiteren verkehrlichen Auswir-
kungen und der Lärmbelastung wird auf die Regelungsmöglichkeiten 
(Minderung der Umweltauswirkungen) in weiteren Verfahrensstufen 
verwiesen. Zusätzlich wird auf die Beschlussvorschläge zu den Anre-
gungsnummern A/110/5 und A/170/14 der Synopse „Allgemeines“ 
hingewiesen (inkl. Bezugnahmen auf die AGVs). 
 
Zur Thematik des Bedarfs wird zunächst einmal auf den Beschlussvor-
schlag (inkl. Bezugnahme auf den AGV) zur Anregungsnummer 
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A/110/6 der Synopse „Allgemeines“ verwiesen. Ergänzend wird Fol-
gendes ausgeführt: Dass im Zuge der Aufstellung des Regionalplans 
(GEP 99) vor rund 10 Jahren kein kurz- bis mittelfristiger Bedarf ange-
sichts der damaligen Alternativensituation gesehen wurde, muss nicht 
bedeuten, dass ein Jahrzehnt später in einem Verfahren in dem zu-
sätzliche Sondierungsbereiche vorgesehen werden sollen (die erst in 
der Zukunft in BSAB überführt werden können) kein Bedarf für ent-
sprechende Sondierungsbereiche für künftige BSAB gesehen wird. 
 
Es wird also abgesehen von den Änderungen durch den Beschluss-
vorschlag zur Anregungsnummer K-L/175/1 auf die hinreichenden 
Ausführungen in der Gesamtbereichstabelle – in Verbindung mit dem 
Textteil des Umweltberichtes – verwiesen. Die nebenstehenden zu-
sätzlichen Aspekte führen ansonsten nicht zu einer anderen Bewer-
tung hinsichtlich der Entscheidung für oder gegen die Abbildung der 
betreffenden Interessensbereiche als Sondierungsbereiche.  
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anlage E4 hingewie-
sen. 

K-L/170/1 Der Vertreter des Kreises Wesel verweist auf die Stellungnahme zu 
Alp/170/1. Er reicht zwei Schreiben der IG Dachsbruch, XXX, beim Kreis 
eingegangen am 13.05. und 23.05.2008 zu den Akten, verliest diesen 
Inhalt und macht ihn sich zu eigen (redaktioneller Hinweis der Bezirks-
planungsbehörde: P-S17.1). 
Der Vertreter der Landwirtschaftskammer (216) erklärt, dass er vorbehalt-
lich einer genauen Prüfung davon ausgeht, dass in diesem Bereich be-
sonders gute landwirtschaftliche Produktionsbedingungen vorliegen. 

Der Bereich 2505-09 wird aus den im Beschlussvorschlag zur Anre-
gungsnummer K-L/175/1 dargelegten Gründen nicht mehr als Sondie-
rungsbereich vorgesehen. Auch angrenzende Interessensbereiche 
werden nicht als Sondierungsbereich im Bereich Dachsbruch vorgese-
hen.  
 
Abgesehen davon wird für den Bereich 2505-09 und die angrenzenden 
Interessensbereiche jedoch an den im Umweltbericht (hier insbeson-
dere in der Gesamtbereichstabelle) dargelegten Bewertungen fest-
gehalten. 
 
Ergänzend wird zur Thematik Neuansätze und Erweiterungen auf die 
entsprechenden Angaben im Beschlussvorschlag (inkl. Verweis auf 
den AGV) zur Anregungsnummer A/110/7 des Beteiligten 110 verwie-
sen. 
 
Ferner wird zu 2505-09 auf die Anmerkungen zu diesem Interessens-
bereich im Beschlussvorschlag (inkl. Verweis auf AGVs) zu den Anre-
gungsnummern K-L/115/1 und K-L/122/1 hingewiesen. 
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Zur Berücksichtigung der Stellungnahmen der kreisangehörigen Städte 
wird auf die entsprechenden Beschlussvorschläge zu deren Anregun-
gen verwiesen. 
 
Zu den allgemeinen Anmerkungen wird auf die entsprechenden Be-
schlussvorschläge zu den Anregungsnummern der Synopse „Allge-
meines“  zu den Stellungnahmen des Kreises Wesel vom 24.09.2007, 
15.2.2008, 25.2.2008 und 18.3.2008 (A/170/1-15) verwiesen (inkl. 
Verweisen auf den jeweiligen AGV). 
. 
Soweit vorstehend nicht auf Beschlussvorschläge an anderer Stelle 
verwiesen wird, ist hier zusammenfassend festzustellen, dass den 
Bedenken und Anregungen somit nicht gefolgt wird, soweit sie nicht 
durch die Überarbeitung des Planentwurfs, des Umweltberichtes und 
der Begründung der Planerarbeitung bereits berücksichtigt wurden 
oder im Rahmen der in der Anlage A zu den Synopsen dargelegten 
aktuelleren Änderungen berücksichtigt werden. Die weitergehenden 
Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Ergänzend wird auf die entsprechende regionalplanerische Bewertung 
zur Anregungsnummer P-S17.1 in der Anlage A4.3 verwiesen (Stel-
lungnahme aus der Öffentlichkeitsbeteiligung; dies ist die vom Regio-
nalrat einsehbare, vorgelesene Stellungnahme). Darüber hinaus wer-
den die Ausführungen im Erörterungstermin zur Kenntnis genommen.  

K-L/170/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Zur der bereits übersandten Fassung der Verwaltungsvorlage (Druck-
sache 332/VII) wird auf den entsprechenden Beschlussvorschlag in 
dieser Synopse zur Stellungnahme des Kreises Wesel vom 
25.02.2008 (K-L/170/1) verwiesen.  

K-L/175/1 Die Vertreterin der Stadt Kamp-Lintfort verliest eine Stellungnahme der 
Stadt Kamp-Lintfort vom 25.06.2008, die in Abstimmung mit der Interes-
sengemeinschaft Dachsbruch abgefasst wurde und reicht sie zu den 
Akten. Gerügt wird, dass die Kiesmächtigkeit nicht 20 m betrage sondern 
nur 15 m oder weniger und dass der Durchschnittsertrag von 218.000 
t/ha hier deutlich verfehlt werde. Nach Berechnungen in Abstimmung mit 
dem Geologischen Dienst seien hier nur 107.000 t/ha zu erzielen, zieht 
man die im Eigentum der Stadt befindlichen Straßen ab verblieben sogar 
nur 82.000 t/ha. Eine in dieser Weise nach ihrer Auffassung unwirtschaft-
liche Abgrabung rechtfertige den Eingriff in die kommunale Planungsho-
heit nicht. 
 
Im Erörterungstermin eingereichtes Schreiben der Stadt Kamp-

 
- Entwurfsänderung! - 

 
Der Bereich 2505-09 wird nicht mehr als Sondierungsbereich vorgese-
hen. Dies liegt darin begründet, dass der Sondierungsbereich - unge-
achtet der selbst gemäß der Stellungnahme der anregenden Firma 
vom 18.07.2008 offenen Frage der Wirtschaftlichkeit des Interessens-
bereichens - im Vergleich zu alternativen Flächen als Lagerstätte rela-
tiv schlecht ist. Dies ergibt sich aus der vertiefenden Stellungnahme 
des Geologischen Dienstes vom 17.07.2008, die seitens der Bezirks-
planungsbehörde angefragt wurde.  
 
Die vertiefenden Ausführungen des Geologischen Dienstes zu Stau-
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Lintfort: 
 
„51. Änderung des Regionalplans für den Regierungsbezirk Düssel-
dorf (GEP 99) Erörterungstermin ab dem 23.06.2008  
hier: Zusätzliche Stellungnahme der Stadt Kamp-Lintfort gegen die 
Ausweisung des Sondierungsbereichs 2505-09 im Wickrather Feld  
 
Für die Stadt Kamp-Lintfort ist es nach wie vor nicht akzeptabel, dass die 
Fläche im Wickrather Feld (2505-09) nicht aus den Sondierungsberei-
chen herausgenommen wurde.  
Die Stadt Kamp-Lintfort erhält daher ihre Stellungnahme aufrecht. 
 
Nach der Sichtung der Unterlagen zum Erörterungstermin und weiterer 
Betrachtungen des Sondierungsbereichs hat sich ein zusätzlicher erörte-
rungsrelevanter Aspekt ergeben. Dieser betrifft die tatsächlich vorhande-
ne Kiesmenge im Wickrather Feld und damit letztlich die nicht gegebene 
Eignung der Fläche als Sondierungsbereich.  
 
Hierzu möchte ich folgendes ausführen:  
 
Nach den Auswahlkriterien sollen Sondierungsflächen grundsätzlich eine 
bestimmte Kiesmächtigkeit aufweisen. Entsprechend der Gesamtbe-
reichstabelle sollen drei der vorgesehenen vier Flächen im Wickrather 
Feld diese Vorgaben erfüllen. Diese Flächen werden in die oberste Kate-
gorie A eingeordnet, was bedeutet, dass sie eine Kiesmächtigkeit von 
mindestens 20 m aufweisen sollten. 
  
Dies entspricht jedoch nicht den tatsächlichen Gegebenheiten.  
 
Nach der Karte „Kies- und Sandvorkommen am Niederrhein“ des Geolo-
gischen Dienstes umfasst der gesamte nordöstliche Teil der Sondie-
rungsfläche sowie weitere Teile von Interessensbereichen in diesem 
Gebiet eine Mächtigkeit von weniger als 15 m. Bohrungen im westlichen 
Teilbereich haben ergeben, dass dort sogar nur 9 m Kies vorhanden 
sind.  
 
Schon deshalb ist die Fläche nicht als Sondierungsfläche geeignet.  
 
Aber nicht nur geologisch, auch wirtschaftlich ist die Fläche für den Kies-
abbau nicht geeignet. Auf Grundlage der vom geologischen Dienst ange-
legten Berechnungsmethoden hat die Interessengemeinschaft Dachs-

chungen etc. und die entstehungsgeschichtlichen Anmerkungen zu 
diesem geologisch sehr speziellen Bereich lassen Mehraufwände bei 
dem Abbau erwarten und eine deutliche Reduktion des auzubeuten-
den Materials im Vergleich zu den ursprünglichen Annahmen. In grö-
ßeren Teilen ist von einer Mächtigkeit der abbauwürdigen und –
fähigen Schichten von unter 20 Metern auszugehen. Da hinreichende 
in der Gesamtabwägung aller Aspekte bessere (d.h. auch unter Be-
rücksichtigung der Tatsache, dass es sich hier um einen Neuansatz 
handeln würde) Alternativflächen vorhanden sind kann auf die Abbil-
dung der Flächen als Sondierungsbereich im Rahmen der 51. Ände-
rung des Regionalplans verzichtet werden. Die Grundzüge der Pla-
nung bleiben unverändert; es handelt sich nicht um eine erhebliche 
Änderung gegenüber dem 1. und 2. Entwurf. 
 
Alternativflächen speziell für das anregende Unternehmen sind nicht 
erforderlich. Es wird wird hierzu auf den Beschlusvorschlag (inkl. Ver-
weis auf den AGV) zur Anregungsnummer A/413/1 verwiesen bezüg-
lich der Thematik des unternehmenspezifischen Bedarfs. 
 
Sollten sich evtl. wider Erwarten im Zuge späterer detaillierterer Er-
kundungen für einen Abbau günstigeren Bewertungen ergeben, so 
könnte über den Bereich im Übrigen ggf. immer noch erneut im Rah-
men von Fortschreibungen der Sondierungsbereiche oder BSAB ent-
schieden werden.  
 

------------- 
 
Zur Passage aus der Stellungnahme des Beteiligten 175 vom 
21.09.2008 wird auf die entsprechenden Angaben im Beschlussvor-
schlag (inkl. Verweis auf den AGV) zur Anregungsnummer A/175/1 
verwiesen. 
 
Um die Stellungnahmen der Stadt zusammenhängend zu thematisie-
ren wird hier jedoch auch ergänzend auf die Stellungnahmen vom 
20.02.2008 und 22.08.2008 eingegangen: 
 
Für den Bereich 2505-09 wird an den im Umweltbericht (hier insbe-
sondere in der Gesamtbereichstabelle) dargelegten Bewertungen fest-
gehalten - mit Ausnahme der vorstehenden abweichenden Bewertung 
und auch mit Ausnahme der nun nicht mehr vorgesehenen Abbildung 
als Sondierungsbereich. 
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bruch die mögliche Kiesausbeute errechnet.  
 
Ich möchte die einzelnen Berechnungsschritte (z.B. Einhaltung von Bö-
schungsflächen) die von einem Fachmann der Interessengemeinschaft 
Dachsbruch nach Rücksprache mit dem Geologischen Dienst angestellt 
wurden, hier nicht weiter ausführen, sondern zu Protokoll geben.  
 
In Kürze zusammengefasst liegt der Kiesertrag einer Auskiesung des 
gesamten Bereiches der Sondierungsfläche im Wickrather Feld bei ge-
rundet 107.000 t/ha. 
 
Da sich die Stadt Kamp-Lintfort ausdrücklich entschieden hat die in ihrem 
Eigentum befindlichen öffentlichen Verkehrsflächen „Gerade Straße“, 
„Spanische Straße“ und „Hammerstraße“ der Kiesindustrie zu keinem 
Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen (Ratsbeschluss vom 01.04.2008), ist 
aufgrund der erforderlichen Abböschungen entlang der Straßen von einer 
noch geringeren Ausbeute auszugehen. Hiernach wäre für den Sondie-
rungsbereich nur noch ein Ertrag von etwa 82.000 t/ha anzusetzen. Das 
entspricht einem verwertungstechnischen Nutzungsgrad von lediglich 
27,5 % der gesamten Fläche.  
 
Der Durchschnittsertrag für Auskiesungen am Niederrhein beträgt laut 
Bericht des Geologischen Dienstes jedoch 218.000 t/ha. Demgegenüber 
liegt der Ertrag der Sondierungsfläche im Wickrather Feld bei weniger 
als der Hälfte. Zur Erwirtschaftung des Durchschnittsertrages wäre damit 
absolut gesehen eine weitaus größere Auskiesungsfläche erforderlich.  
 
Gerade aufgrund dieses erst jetzt für uns erkennbaren Hintergrundes 
erscheint uns die Ausweisung des Sondierungsbereichs im Wickrather 
Feld als rechtswidrig:  
 
Zum einen widerspricht der mit der Ausweisung zwangsläufig verbunde-
ne Flächenverbrauch unmittelbar dem landesplanerischen Ziel zum 
sparsamen Umgang mit Freiraum wie es u.a. im Ziel B lII des LEP 
seinen Niederschlag gefunden hat.  
 
Zum anderen rechtfertigt die absehbare Unwirtschaftlichkeit des Kiesab-
baus es aus Sicht der Stadt Kamp-Lintfort nicht, diesen Bereich als Son-
dierungsfläche auszuweisen. Diese Argumentation ist um so gewichtiger, 
da es sich hier zudem um einen Neuaufschluss handelt, der dem lan-
desplanerischen Konzentrationsgebot absolut widerspricht.  

 
Zur Thematik der kommunalen Belastung durch Abgrabungen wird auf 
die entsprechenden Angaben im Beschlussvorschlag (inkl. Verweis auf 
den AGV) zur Anregungsnummer A/110/5 verwiesen. 
 
Zu früheren Vereinbarungen ist zu sagen, dass Abgrabungsbereiche 
„verbrauchende“ Vorgaben des Regionalplans sind. Daher müssen 
unter einer neuen Alternativensituation aufgrund der zwischenzeitli-
chen Reduktion des Versorgungszeitraumes dann ggf. später auch 
Bereiche vorgesehen werden, die zu einem früheren Zeitpunkt abge-
lehnt werden konnten. Zudem ging es derzeit erst einmal nur um die 
Frage der Abbildung des Bereiches 2505-09 als Sondierungsbereich, 
da im Rahmen der 51. Änderung als Ergebnis des Verfahrens auf zu-
sätzliche BSAB verzichtet werden soll. 
 
Zur Thematik des Bedarfs wird auf den Beschlussvorschlag (inkl. Ver-
weis auf den AGV) zur Anregungsnummer A/110/6 verwiesen. 
 
Zur Thematik der Steuerungsmöglichkeiten von Flächennutzungsplä-
nen wird auf den Beschlussvorschlag (inkl. Verweis auf den AGV) zur 
Anregungsnummer A/171/1 verwiesen.  
 
Bezüglich der aufgeführten kommunalen Planungen und Stadtentwick-
lungsinteressen wird auf die hinreichenden Ausführungen in Abschnitt 
3.2.1; S. 26 des Umweltberichtes verwiesen.  
Die Image- und Stadtentwicklungsinteressen und die Innenstadtent-
wicklung werden als nicht so gravierend durch die Abbildung eines  
Sondierungsbereiches an der Stadtgrenze tangiert bewertet, dass von 
einer Abbildung speziell aus diesen Gründen Abstand zu nehmen wä-
re. 
 
Die Aspekte Freizeitnutzung und Naherholung sind zudem hinreichend 
berücksichtigt worden (auch als 2505-09 noch als Sondierungsbereich 
vorgesehen war). Hierzu wird insbesondere auf die Abschnitte 3.2.6.2, 
3.2.6.4, 3.2.6.5 und 3.4.7 des Umweltberichtes (2. Fassung) verwie-
sen. Auch die Radwege wären ggf. weiterhin nutzbar und attraktiv und 
zudem könnte auch der Bereich der etwaigen späteren Abgrabung in 
der Nachfolgenutzung Naherholungszwecken zugänglich gemacht 
werden. 
 
Zur Thematik Neuansätze und Erweiterungen wird auf den Beschluss-
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Schließlich — und das ist aus Sicht der Stadt entscheidend — verstößt 
die Ausweisung angesichts der fehlenden Eignung der Fläche gegen die 
kommunale Selbstverwaltungshoheit. Die Rechtsprechung hat eindeu-
tige Rahmenbedingungen für eine nur ausnahmsweise zulässige Fest-
setzung parzellenscharfer Vorrangebiete aufgestellt. Danach ist die Aus-
weisung der Fläche unter anderem nur dann — ausnahmsweise — zu-
lässig, wenn die Eignung der konkreten Fläche für den verfolgten landes-
planerischen Zweck unzweifelhaft gegeben ist. Eine solche Eignung der 
Fläche zur Sicherung von Kiesvorkommen ist aber hier gerade nicht ge-
geben.  
 
Aufgrund dieser aktuell gewonnenen Erkenntnisse fordert die Stadt 
Kamp-Lintfort die Bezirksregierung noch einmal dringend auf, die Sondie-
rungsfläche 2505-09 aus der beabsichtigten Erläuterungskarte „Rohstof-
fe“ zu streichen.  
Stadt Kamp-Lintfort, 25.06.2008  
 

Anhang - Schreiben vom RA Hecker, Werner, Himmelreich & Nacken 
vom 23.06.08 

 
Bekanntlich sind wir mit der anwaltlichen Vertretung der Interessenge-
meinschaft Dachsbruch sowie der Eheleute XXX betraut. Im Nachgang 
zu unserem Schreiben vom 03-03.2008 sowie zu den zwischenzeitlich 
von der Interessengemeinschaft unmittelbar an die Mitglieder des Regio-
nalrates versandte Stellungnahme vom ... weisen wir hiermit nochmals 
eindringlich auf folgenden Gesichtspunkt zur tatsächlich vorhandenen 
Kiesmenge auf den hier in Rede stehenden Reserveflächen hin, der zu 
einer fehlenden landesplanerischen Eignung der Fläche als Vorrangge-
biet führt und im Planungsaufstellungsverfahren bislang keine Beachtung 
gefunden hat:  
 
1.  
Nach den von Ihnen angelegten Auswahlkriterien sollen Sondierungsflä-
chen grundsätzlich auf solchen Flächen ausgewiesen werden, die eine 
Kiesmächtigkeit von mindestens 16 m aufweisen. Bei der Bemessung der 
Kiesmächtigkeit ist dabei auch zu berücksichtigen, inwiefern zwischen-
mittel (unbrauchbares Unter- und Überkorn) von den vorhandenen Kies- 
und Sandschichten in Abzug zu bringen waren.  

vorschlag (inkl. Verweis auf den AGV) zur Anregungsnummer A/110/7 
verwiesen.  
 
Zur Thematik der Erschließung für den Zu- und Abgangsverkehr wird 
auf den Beschlussvorschlag (inkl. Verweis auf den AGV) zur Anre-
gungsnummer A/170/14  verwiesen. 
 
Bezüglich der Verkehrsanbindung, der weiteren verkehrlichen Auswir-
kungen und der Lärmbelastung wird ferner auch auf die Regelungs-
möglichkeiten und die zugehörigen Untersuchungen (Minderung der 
Umweltauswirkungen) auf weiteren Verfahrensstufen verwiesen. Siehe 
hierzu Angaben im Beschlussvorschlag (inkl. Verweis auf den AGV) 
zur Anregungsnummer A/170/14. Ggf. können generell auch in Son-
dierungsbereichen vorhandene Wege oder städtische Teilflächen spä-
ter unter Berücksichtigung der Parzellenunschärfe des Regionalplans 
von einer Abgrabung evtl. ausgespart werden. Im Übrigen wird zur 
Thematik des Grundbesitzes auf den Beschlussvorschlag (inkl. Ver-
weise auf die AGVs) zu den Anregungen A/170/8 und A/703/2 der 
Synopse „Allgemeines“ verwiesen. 
 
Zusätzlich wird zu den verkehrlichen Auswirkungen sowie zur räumli-
chen Verteilung der Bereiche auf den Beschlussvorschlag (inkl. Ver-
weis auf den AGV) zur Anregungsnummer A/110/5 hingewiesen. 
 
Die angesprochenen kulturlandschaftlichen, landschaftlichen, kulturhis-
torischen, denkmalpflegerischen und morphologischen Aspekte sind 
hier nicht von einem solchen Gewicht, dass sie in der Abwägung mit 
den Rohstoffsicherungsinteressen einer – aber nicht mehr bei 2505-09 
vorgesehenen - Abbildung als Sondierungsbereich entgegenstehen 
würden (siehe auch Abschnitte 3.4.7, 3.4.8, 3.2.6.4 und 3.2.6.5 des 
Umweltberichtes). Hier ist auch auf die Möglichkeit flankierender Rege-
lungen – z.B. gestalterischer Maßnahmen und anderer Nebenbestim-
mungen - auf weiteren Verfahrensstufen hinzuweisen. Dies gilt auch 
für das NSG und die Spanische Schanze – wobei hierzu ohnehin je-
weils ein Abstand eingehalten wird. 
Zur den Themen Denkmalpflege und Kulturlandschaft wird ergänzend 
auch auf die Angaben in den Beschlussvorschlägen (inkl. Verweisen 
auf AGVs) zu den Anregungen A/300/1 und A/300/2 hingewiesen.  
 
Die nebenstehenden und die in den Stellungnahmen und der Presse-
mitteilung vom 20.02.2008 genannten Aspekte sind bezüglich der im 2. 
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Ausweislich der dem Planentwurf beigefügten Gesamtbereichstabelle 
Anhang 1 der Anlage 4, Seite 98, erfüllen drei der vorgesehenen vier 
Flächen vorgeblich diese Vorgaben und werden in die oberste A-
Kategorie eingeordnet. Dies entspricht allerdings nicht den tatsächlichen 
Gegebenheiten.  
 
In der Anlage anbei finden Sie einen Auszug aus der Karte „Kies- und 
Sandvorkommen am Niederrhein“ des Geologischen Dienstes Krefeld. 
Daraus wird deutlich, dass die Reservefläche Nr. 2505-08 sowie der ge-
samte nordöstliche Teil der Sondierungsfläche 2505-09 und ein Teilbe-
reich der westlichen Sondierungsflachen 2505-10 und 2505-09 Kiesflä-
chen mit einer Mächtigkeit von weniger als 15 m vorweisen. Bohrungen 
im westlichen Teilbereich haben ergeben, dass dort nur 9 m Kies vor-
handen ist. Daneben wurden etwa 16 m Zwischenmittel (unbrauchbares 
Unter- und Überkorn) angefunden.  
 
Die Notwendigkeit zur Ausweisung dieser Flächen zur Sicherung geeig-
neter Lagerstätten vorkommen, ist damit bereits schon insofern nicht 
gegeben.  
 
2.  
Aus der vorgelegten Karte und unter Zugrundelegung der im Zusatzbe-
richt des geologischen Dienstes diesbezüglich vorgestellten Berech-
nungsmethoden zur Ermittlung der möglichen Kiesausbeute in diesem 
Bereich ergibt sich aber vor allem dass der Durchschnittsertrag für die 
hier in Rede stehenden Sondierungsflächen bei weniger als der Hälfte 
des Durchschnittsertrages anderer Auskiesungen am Niederrhein liegt. 
Daraus folgt, dass es an einer für die Ausweisung des Vorranggebietes 
notwendigen Eignung des gesamten Bereichs zur Sicherung des Roh-
stoffvorkommens und an einer landesplanerischen Rechtfertigung zur 
Festsetzung des Vorrangebietes fehlt.  
 
Zum Beleg stellen wir im Folgenden, den zu für den Dachsbruch zu er-
wartenden Ertrag dem Durchschnittsertrag gegenüber. Der Durch-
schnittsertrag anderer Ausgießungen am Niederrhein liegt laut Bericht 
des Geologischen Dienstes bei 218.000 t/ha. Bei einer Auskiesung des 
gesamten Bereiches der Sondierungsfläche 2505-09 liegt der Kiesertrag 
dagegen lediglich bei 107.202 t/ha. Zur Berechnung dieser Kiesertrags-
menge verwiesen wir auf die in der Anlage beigefügte Kalkulation sowie 
auf folgende Übersicht:  

Entwurf noch als Sondierungsbereich vorgesehenen Teilbereiche in 
der Gesamtabwägung u.a. mit den Belangen der Rohstoffsicherung 
von keinem solchen Gewicht, dass sie der Abbildung als Sondierungs-
bereich entgegen stehen. Eine Ausnahme stellt die Geologie dar, die 
nach den neueren Erkenntnissen zum generellen Ausschluss bezüg-
lich der Interessensbereiche im Dachsbruch führte. 
 
Den Bedenken und Anregungen wird somit insgesamt nicht gefolgt, 
soweit sie nicht durch die Überarbeitung des Planentwurfs (siehe o-
ben), des Umweltberichtes und der Begründung der Planerarbeitung 
bereits berücksichtigt wurden. Die weitergehenden Ausführungen auch 
der Stellungnahmen und Pressemitteilung vom 20.02.2008 werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
Ergänzend wird zum Bereich 2505-09 wird auch auf die entsprechen-
den Angaben in den Beschlussvorschlägen (inkl. Verweisen auf die 
AGVs) zu den Anregungsnummern K-L/115/1 und K-L/122/1 der Betei-
ligten 115 und 122 hingewiesen. 
 
Zum in der Erörterungsveranstaltung erhaltenen Schreiben:  
Die kommunale Planungshoheit wäre bei einer Abbildung als Sondie-
rungsbereich ohne die vertiefenden Informationen vom Geologischen 
Dienst zu diesem Sonderfall nicht unzulässig verletzt worden und Ziele 
der Raumordnung unter anderem im LEP wären hinreichend berück-
sichtigt worden.  
 
Auch die Naherholung wäre unter Berücksichtigung der Regelungs-
möglichkeiten auf nachfolgenden Verfahrensstufen in der Gesamtab-
wägung nicht in unzumutbarer Weise negativ tangiert worden und ggf. 
hätte im Zuge der Festlegung der Nachfolgenutzung auch ein Mehr-
wert für die Naherholung geschaffen werden können. 
Zum Status der Sondierungsbereiche wird auf den Beschlussvorschlag 
(inkl. Verweis auf den AGV) zur Anregungsnummer A/205/5 verwie-
sen. 
Böschungsverluste sind mit Abgrabungen immer verbunden (im Übri-
gen sind auch Böschungen anteilig mit anzurechnen und nicht auszu-
blenden). Welche Neigungen dabei zu wählen sind, ist im Zulassungs-
verfahren festzulegen. Ebenso kann auf nachfolgenden Verfahrensstu-
fen die Frage der verkehrlichen Erschließung und der Einbeziehung 
heutiger Verkehrsinfrastruktur geklärt werden.  
Im Falle von Berechnungen der Ausnutzbarkeit pro ha darf man im 
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Bei der Berechnung des Kiesabbauertrages haben wir die Reserveflache 
2505-09 in vier Teilflächen entsprechend der vorgefundenen Mächtigkei-
ten aufgeteilt. Grafisch findet sich eine Beschreibung der Lage der Teil-
bereiche auf der Seite 3 der übermittelten Kalkulation. 
  
Bei der Berechnung der Zahlen wurde berücksichtigt, dass zu den Rand-
gebieten die notwendigen Böschungsflächen eingehalten werden. Dabei 
wurde von einer Böschungsbreite von 3 m pro m Bohrtiefe ausgegangen. 
Bei der hier im Randbereich der Fläche Nr. 2505-09 anzulegenden Bohr-
tiefe von etwa 25 m müsste demnach eine Böschung mit einer Breite von 
75 m freigehalten bzw. nur anteilig ausgekiest werden.  
 
Die Stadt Kamp-Lintfort hat mit Ratsbeschluss vom ... ausdrücklich ent-
schieden, dass sie die in ihrem Eigentum befindlichen öffentlichen Ver-
kehrsflächen der „Gerade Straße“, der „Spanische Straße“ sowie der 
„Hammer Straße“ der Kiesindustrie nicht zur Verfügung stellen will. Dar-
über hinaus hat es die Stadt mit gleichem Ratsbeschluss bereits jetzt 
abgelehnt, die Straßen für einen etwaigen Abtransport von Abraum um-
zuwidmen, falls dies erforderlich sein sollte. Wir weisen darauf hin, dass 
die Gerade Straße sowie die Spanische Straße ferner für die Erschlie-
ßung der am Rande der Sondierungsbereiche gelegenen Wohnhäuser 
und landwirtschaftlichen Betriebe (Gerade Straße 104, Spanische Straße 
83, Spanische Straße 85, Spanische Straße 60 sowie Hammer Straße 
50) notwendig sind.  
 
Daraus folgt unmittelbar, dass diese Flächen für eine Abgrabung eben-
falls nicht zur Verfügung stehen und bei der Berechnung des Kiesertra-
ges zusätzlich herauszurechnen sind. Abzüglich der insofern zusätzlich 
zu berücksichtigenden Abböschungen entlang der Straßen ist für die 
Hauptfläche des Sondierungsbereiches 2505-09 nur noch von einem 
Ertrag von etwa 82.155 t/ha auszugehen. Dies entspricht einem Verwer-

Übrigen natürlich nicht Flächen mitrechnen (z.B. Verkehrsflächen) bei 
denen man - wie nebenstehend vom Anreger getan - davon ausgeht, 
dass sie nicht verfügbar sind. Sie gehören, wenn die nebenstehenden 
Annahmen richtig sein sollten, ja dann auch nicht mit zur Abgrabungs-
fläche und blieben erhalten und nutzbar. Man muss dann schon Ab-
grabungsflächen ohne nicht verfügbare Teilflächen mit anderen Ab-
grabungsflächen ohne nicht verfügbare Teilflächen vergleichen. Auch 
macht das Bilden eines Durchschnittswertes nur wenig Sinn, wenn 
man von der Nichtverfügbarkeit von Flächen ausgeht. In der Praxis 
würde dann der Unternehmer für jede separate Teilfläche einzeln die 
Entscheidung für oder gegen eine Abgrabung treffen (wobei auch das 
enge beieinander Liegen von separaten Flächen wirtschaftlich positiv 
wäre). Die Regionalplanung könnte ggf. bezüglich wider Erwarten nicht 
in Anspruch genommener Flächen immer noch mit einer Planänderung 
reagieren. 
Der Stadt wurden im Übrigen keine Daten vorenthalten, wobei unklar 
ist, welche Daten mit dem nebenstehenden Vorwurf damit überhaupt 
gemeint sind. Es wurde auch keine Bitte auf Einsichtnahme in weitere 
Daten an die Bezirksplanungsbehörde herangetragen. Ergänzend 
bestand die Option der unmittelbaren Nachfrage bei Geologischen 
Dienst.  
Zur Thematik der Neuansätze wird auf den Beschlussvorschlag zur 
Anregungsnummer A/110/7 verwiesen (inkl. Verweis auf den AGV). 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass ohne Neuansätze auf Dauer 
über Erweiterungen immer die Ortsteile belastet werden würden, die 
schon in den Vergangenheit durch Abgrabungstätigkeiten belastet 
worden sind, wie beispielsweise der Osten der Stadt Kamp-Lintfort und 
die dortigen Bewohner, während andere Kommunen und Ortsteile trotz 
ggf. besserer und flächensparender Lagerstätten von den entspre-
chenden Belastungen verschont blieben. 
Zur Frage der Verkaufsbereitschaft wird auf den Beschlussvorschlag 
zur Anregungsnummer A/703/2 verwiesen (inkl. Verweis auf den 
AGV), an dem festgehalten wird. Ggf. könnte jedoch im Falle einer 
späteren BSAB-Darstellung auch eine Abgrabung unter anfänglicher 
oder dauerhafter  Aussparung von Verkehrsflächen erfolgen.  
Schäden in der Umgebung könnten über Festlegungen im Zulas-
sungsverfahren hinreichend vermieden werden. 
Das heißt, den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt mit Aus-
nahme der Aspekte die vorstehend explizit als Gründe für die Ent-
wurfsänderung angegeben wurden. 
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tungstechnischen Nutzungsgrad von lediglich 27,5 % der gesamten Flä-
che, wie Sich aus folgender Übersicht und den ebenfalls in der Anlage 
beigefügten Kalkulation ergibt:  
 

 
 
Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die im Sondierungsbereich vor-
handenen Erdschichten durch einen hohen Anteil von Zwischenmitteln, 
speziell dem Fliessand als Unterkornanteil gekennzeichnet sind. Deshalb 
ist anzunehmen, dass noch größere Böschungswinkel erforderlich sind 
und der Bereich des Kiesabbaus sich dadurch weiter verkleinert. Außer-
dem besteht die Gefahr, dass die nahe Umgebung durch den darunter 
abfließenden Fliessand unterhöhlt wird und es dadurch zu Schäden auf 
den aufstehenden Gebäuden und Straßen kommt.  
 
3.  
Eine Ausweisung der Sondierungsbereiche 2505-08 bis 11 erscheint vor 
dem Hintergrund dieser Fakten als grob rechtswidrig.  
 
a)  
Wie oben dargestellt, beläuft sich der verwertungstechnische Nutzungs-
grad für die in Rede stehende Hauptfläche des Sondierungsbereiches 
2505-09 auf 36,2 % bzw. 27,5 %‚ wenn man die vorhandenen, notwendi-
gen Erschließungsstraßen berücksichtigt. Ausgehend von einem Ertrag 
von lediglich 107.202 t/ha bei einer Ausbeute von 36,2 % bedeutet dies, 
dass zur Erwirtschaftung des Durchschnittsertrages von anderen Auskie-
sungen am Niederrhein in Höhe von 218.000 t/ha mehr als doppelt so 
viel Fläche notwendig ist. Eine auf dieser Grundlage aufsetzende Aus-
weisung des Bereiches widerspräche aber unmittelbar dem landesplane-
rischen Ziel zum sparsamen Umgang mit Freiraum, wie es u.a. im Ziel B 
III des LEP seinen Niederschlag gefunden hat Dann heißt es ausdrück-
lich:  
 

„B III - natürliche Lebensgrundlagen  
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Nordrhein Westfalen ist ein dicht besiedeltes und stark industrialisier-
tes Land, in dem die Belastungen der Umwelt und die Notwendigkeit 
zu einem sparsamen und verantwortungsbewussten Umgang mit 
Freiraum besonderes deutlich werden.  
 
1.2 Ziele 
 
1.2.1  
Der durch Agrargebiete, Wald und Gewässer bestimmte Freiraum ist 
als Lebensraum und Ökologischer Ausgleichsraum für Menschen, 
Fauner und Flora zu erhalten und in seinen Funktionen zu verbes-
sern. Die Freiraumsicherung soll grundsätzlich der Erhaltung, Rege-
neration und Regulation von Gewässern, Boden und Luft, dem Bio-
top- und Artenschutz sowie der Land- und Fortwirtschaft und der 
landschaftsorientierten Erholung dienen“ 

 
Selbst unter Berücksichtigung des Ziels C IV, 2. zur Sicherung von Roh-
stoffen ist aufgrund der fehlenden Wirtschaftlichkeit einer Kiesausbeute in 
den hier in Rede stehenden Sondierungsflächen dem Freiraumschuft 
deshalb zwingend Vorrang zu gewähren. 
  
b)  
Darüber hinaus verstieße eine Festsetzung der Sondierungsflächen ge-
gen die kommunale Planungshoheit der Stadt Kamp-Lintfort. Wie bereits 
angekündigt, werden wir hier politisch soweit möglich Einfluss nehmen, 
um die Stadt Kamp-Lintfort anzuhalten, insofern von ihren verfassungs-
rechtlichen Abwehransprüchen Gebrauch zu machen. Dies vor allem 
auch deshalb, weil ihr die maßgeblichen Zahlen zur Bewertung der Eig-
nung der Flächen als Vorrangebiete im Planungsverfahren vorenthalten 
wurden. 
  
Die Stadt Kamp-Lintfort hat in ihrer Stellungnahme ausdrücklich auf die 
Bedeutung des Wickrather Feldes/Dachsbruchs für die Freiraumentwick-
lung der Stadt und ihre Funktion als Naherholungsgebiet hingewiesen 
Diesen Belangen widerspreche die hier angestrebte landesplanerische 
Festsetzung diametral.  
 
Die Festsetzung der Sondierungsflächen führt zu einer Festsetzung eines 
parzellenscharfen Vorrangebietes im Sinne von § 7 Abs 4 S. 1 Nr. 1 
ROG. Eine solche parzellenscharfe Ausweisung ist der Raumplanung 
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grundsätzlich und ausnahmsweise nur dann erlaubt, wenn sie entgegen-
stehende kommunale Belange hinreichend abgewogen hat und überdies 
ein besonderes Bedürfnis überörtlicher Planung gerade an diesem 
Standort aufgrund seiner besonderen Eignung und aufgrund der beson-
deren Situationsgebundenheit des zu sichernden Belangs besteht. Dar-
über hinaus ist der Planungsträger wegen der kommunalen Planungsho-
heit nach Art. 28 Abs. 2 GG gehalten, den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
sowie das Willkürverbot zu beachten. In Anlehnung an die grundlegen-
den Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts sowie des Verfas-
sungsgerichtshofs NRW (BVerwG, Urteil vom 15.05.2003, BVerwGE, 
118, 181 ff.; VerfGH NRW, Urteil vom 15.12.1989, NVwZ 90, 51 ff.; Urteil 
vom 25.06.2002 - 42/00) sind hier relativ hohe Anforderungen an die 
Regionalplanung zu stellen. Dies folgt vor allem auch daraus, dass die 
Regionalplanung als überörtliche Planung im Rahmen des Gegenstrom-
prinzips (§ 1 Abs 3 ROG) kommunale Belange zu berücksichtigen hat 
und ihr eine parzellenscharfe, örtliche Planung grundsätzlich verwehrt ist, 
es sei denn, die benannten Voraussetzungen des Ausnahmetatbestan-
des des § 7 Abs 4 ROG liegen hier vor (vgl. dazu auch Halama, in: Fest-
schrift Schlichter, herausgegeben von Berkemann u.a., Seite 201, 219 
ff.). 
 
Vorliegend besteht kein besonderes landesplanerisches Bedürfnis über-
örtlicher Planung im Bereich des Dachsbruch/Wickrather Feld. Die mit 
dem vorgesehenen Kiesabbau einhergehende Freiraumzerstörung und 
die abzusehenden Unwirtschaftlichkeit des Kiesabbaus rechtfertigen es 
gerade nicht, den Bereich als Sondierungsfläche zur Sicherung von ober-
flächennahen Rohstoffen auszuweisen. Dies wäre nur dann der Fall, 
wenn sich die Fläche in besonderer Weise dazu eignet. Davon ist anhand 
der tatsächlichen und geringen Mächtigkeit der Kiesschichten sowie der 
verkleinerten Abbaufläche wegen notwendig einzuhaltender Böschungs-
winkel im vorliegenden Fall gerade nicht auszugehen. Die zu erwartende 
Kiesabbaumenge beträgt für die Hauptfläche weniger als die Hälfte der 
durchschnittlich zu erwartenden Kiesabbaumenge. 
  
Aufgrund der fehlenden Eignung der vorhandenen Fläche ist eine beson-
dere Situationsgebundenheit derselben zur Einbindung in die Umsetzung 
des landesplanerischen Ziels zur Sicherung von Rohstoffvorkommen 
nicht gegeben. Die Ausweisung widerspreche deshalb auch dem Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz, da sie weder geeignet, noch erforderlich 
oder gar angemessen zur Erreichung des landesplanerischen Zwecks 
wäre.  
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Zuletzt sei nochmals darauf hingewiesen, dass mit dem hier vorgesehe-
nen Neuaufschluss gegen das Konzentrationsgebot des LEP (Ziel C IV 
2.2.3. S. 3) verstoßen wird. Eine Ausnahme vom landesplanerischen 
Konzentrationsgebot ist wegen der oben beschriebenen fehlenden Kies-
mächtigkeit und der unwirtschaftlichen Kiesausbeute ebenfalls nicht zu-
lässig. 
 
Wir bitten, die vorgenannten Punkte im Planungsprozess zu berücksich-
tigen und die Sondierungsflächen 2505-08 bis -11 aus der Reservekarte 
zu streichen 

Kiesmengen 2505-09 bis -11 
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“ 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): 
Die vorstehende Karte ist im Original farbig und kann bei Bedarf vom 
Regionalrat bei Bezirksplanungsbehörde eingesehen werden. 
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Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach der Erörterung eingetragen): 
Per E-Mail vom 30.06.2008 wurde der Geologische Dienst NRW seitens 
der Bezirksplanungsbehörde nach den aktuell vorliegenden Daten zu 
Durchschnittsmächtigkeiten im Interessensbereich 2505-09 befragt und 
danach, ob sich die Daten seit der (für die 51. Änderung bezüglich Mäch-
tigkeiten, Zwischenmittel etc. ausgewerteten) Version 1.2 des Fachinfor-
mationssystems Rohstoffe geändert haben. Folgende Stellungnahme des 
Geologischen Dienstes NRW ging daraufhin am 17.07.2008 per E-Mail 
bei der Bezirksplanungsbehörde ein: 
 
Vielen Dank für Ihre Anfrage vom 30.06., in der Sie sich nach der Roh-
stoffmächtigkeit von Kies/Kiessand im Interessenbereich 2505-09 erkun-
digen. 
 
Da mir kein digitales Shape mit der konkreten Geometrie des Interessen-
bereiches vorliegt, war es nur mit Ungenauigkeiten möglich, den Interes-
senbereich 2505-09 in das Fachinformationssystem Rohstoffe NRW zu 
übertragen. 
 
Grundsätzlich ist zu sagen, dass für die Auswertung in der näheren Um-
gebung des Interessenbereiches 2505-09 zahlreiche und qualitativ gute 
Daten verwendet werden konnten. Daher wird die Darstellung der Roh-
stoffsituation laut der Ihnen vorliegenden digitalen Rohstoffkarte von 
NRW als "sicher" eingestuft. 
 
Teilt man den Interessenbereich 2505-09 in 3 Einheiten auf, welche je-
weils durch die jetzige Wegeführung von einander getrennt werden, so 
erhält man nach der Rohstoffkarte NRW (im Maßstab 1 : 50 000) folgen-
de Mächtigkeitsbereiche: 
 
Bereich 1: östlich "Gerade Straße" 
Die Rohstoffmächtigkeit steigt von Nord nach Süd von 7,5 m bis auf ma-
ximal 25 m an. Wobei ca. 2/3 dieser Fläche Mächtigkeiten unter 20 m 
aufweisen. 
 
Bereich 2: zwischen "Spanische Straße" und "Gerade Straße" bis ehem. 
Bahndamm Die Rohstoffmächtigkeit steigt von NE nach SW von 20 m auf 
maximal 30 m an. Wobei ca. 2/3 der Fläche eine Mächtigkeit von weniger 
als 27,5 m aufweist. 
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Bereich 3: westlich "Spanische Straße" 
Die Rohstoffmächtigkeit steigt von Nord nach Süd von 25 m auf maximal 
30 m. 
 
Betrachtet man neben der Mächtigkeitsdarstellung des Rohstoffes 
Kies/Kiessand ergänzend die Karte mit den Vorkommen von Zwischen-
mitteln, erkennt man, dass direkt im Bereich des Interessenbereiches 
2505-09 zahlreiche Zwischenmittel mit Gesamtmächtigkeiten von 9 m bis 
ca. 20 m auftreten. 
 
Eine Erklärung für die Häufung von diesen mächtigen Zwischenmitteln im 
Rohstoffkörper gibt die Geologische Karte von NRW C4702 Krefeld. Der 
Interessenbereich 2505-09 befindet sich östlich der Westgrenze des nor-
dischen Inlandeisvorstoßes der Saale-Kaltzeit. Die Geologische Karte 
von NRW weist zudem eine Vielzahl von Stauchmoränenresten sowie 
eine nord-süd verlaufende Stauchmoräne zwischen Krefeld und Oermten 
auf. Das heterogene Material der Stauchmoräne besteht aus Kies, Sand 
und Ton. Dies bedeutet, dass in diesem Bereich das Material im Roh-
stoffkörper durch den Inlandeisvorstoß heterogen aufgestaucht wurde.  
 
Daher empfehle ich, bei einer Bewertung der Rohstoffsituation die Infor-
mationen zu den Zwischenmitteln zu berücksichtigen bzw. einen poten-
ziellen Interessenten an diesem Bereich auf die geologische Situation 
hinzuweisen. 
 
Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesen Informationen helfen kann und stehe 
für Fragen gerne zur Verfügung. 
 
Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): 
Die Stellungnahme wurde am 18.07.2008 seitens der Bezirksplanungs-
behörde an das Unternehmen weitergeleitet, das den Interessensbereich 
angeregt hat. Dieses erklärte daraufhin per Mail vom 18.07.2008 Folgen-
des:  
 
„(...) Herr XXX von der Bürgerinitiative hatte sich auch schon bei mir ge-
meldet und mir seine Einschätzung bzgl. der Lagerstättenqualität mitge-
teilt. Die Abbauwürdigkeit dieser Lagerstätte ist in der Kürze der Zeit 
(22.07.2008) für uns nicht prüfbar. Grundsätzlich wollen wir den Interes-
sensbereich erkunden. Mit einigen Grundstückeigentümern stehen wir 
hinsichtlich der Erkundungserlaubnis in Kontakt. Die Erkundung wollen 
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wir noch in 2008 durchführen. Sobald uns diese Daten vorliegen, werde 
ich Ihnen mitteilen, inwieweit es sich bei diesem Interessensbereich um 
eine Lagerstätte handelt. Das Ergebnis bringt für alle Beteiligten Klarheit.  
Wenn dieser Interessenbereich rausfällt, müssten wir uns über Alternati-
ven verständigen. 
 
Zunächst bestätigen wir Ihnen hiermit weiterhin unser wirtschaftliches 
Interesse.“ 
 
Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): 
Folgendes Schreiben der Stadt Kamp-Lintfort vom 17.07.2008 ging im 
Nachgang zum Eröterungstermin bei der Bezirksplanungsbehörde ein: 
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K-L/175/2 Die Vertreterin der Stadt Kamp-Lintfort verweist auf ihre Stellungnahme 

unter K-L/175/1. 
Es wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer K-L/175/1 
verwiesen. 

K-L/175/3 Die Vertreterin der Stadt Kamp-Lintfort verweist auf ihre Stellungnahme 
unter K-L/175/1. 

Es wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer K-L/175/1 
verwiesen. 

K-L/205/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer K-L/175/1 
verwiesen. 

K-L/230/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird bezüglich 2505-09 auf den Beschlussvorschlag zur Anre-
gungsnummer K-L/175/1 verwiesen. 
 
Bezüglich der als Sondierungsbereich – und BSAB - abgelehnten Be-
reiche führen auch die vom Anreger vorgebrachten zusätzlichen As-
pekte nicht zu einer geänderten Bewertung hinsichtlich der Entschei-
dung für oder gegen die Abbildung als Sondierungsbereich. 
 
Zur Dokumentation von Interessensbereichen wird auf die entspre-
chenden Angaben im Beschlussvorschlag (inkl. Verweis auf den AGV) 
zur Anregungsnummer A/110/10 verwiesen. 
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Die wasserwirtschaftlichen Fragen bezüglich 2505-09 hätten hinrei-
chend auf weiteren Verfahrensstufen gelöst werden können. 
 
Zu wasserwirtschaftlichen Aspekten wird ergänzend auch auf die ent-
sprechenden Angaben im Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/110/8 verwiesen (inkl. Verweis auf den AGV). 
 
Soweit vorstehend nicht auf Beschlussvorschläge an anderer Stelle 
verwiesen wird (siehe dann Beschlussvorschläge am betreffenden 
Ort), ist hier zusammenfassend festzustellen, dass den Bedenken und 
Anregungen somit nicht gefolgt wird, soweit sie nicht durch die Über-
arbeitung des Planentwurfs, des Umweltberichtes und der Begründung 
bereits berücksichtigt wurden. Die weitergehenden Ausführungen – 
auch in der Anregungsnummer K-L/230/2 - werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

K-L/230/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer K-L/230/1 
verwiesen. 

K-L/300/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/300/1 angeführte E-Mail 
des LVR (300) vom 27.06.2008 hingewiesen. 
Es besteht insoweit Einvernehmen mit dem Beteiligten 300. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/300/1 hingewiesen. 
 

K-L/415/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird bezüglich 2505-09 auf die geänderten Bewertungen und Pla-
nungen in dem Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer K-L/175/1 
verwiesen. Der Bereich wird nicht als Sondierungsbereich vorgsehen. 
 
Bezüglich der mit dem Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer K-
L/175/1 nicht in Konflikt stehenden Aussagen wird jedoch an den An-
gaben im Ausgleichsvorschlag zu dieser Anregungsnummer K-L/415/1 
festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewertungen 
werden insoweit Beschlussvorschlag). 
 

K-L/415/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer K-L/415/1 
verwiesen. 

K-L/415/3 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer K-L/415/1 
verwiesen. 
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K-L/421/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer K-L/415/1 
verwiesen. 

K-L/421/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer K-L/415/1 
verwiesen. 

 Moers  

Moe/170/1 Der Vertreter des Kreises Wesel verweist auf die Stellungnahme zu 
Alp/170/1. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
Alp/170/1 verwiesen. 

Moe/170/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Moe/176/1 Der Vertreter der Stadt Moers (176) erklärt, dass Abgrabungen im Stadt-
gebiet grundsätzlich abgelehnt werden und verweist auf die im Verfahren 
abgegebenen Stellungnahmen. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Die Ausführungen im Erörterungstermin werden zur Kenntnis genom-
men. 

Moe/176/2 Der Vertreter der Stadt Moers (176) erklärt, dass Abgrabungen im Stadt-
gebiet grundsätzlich abgelehnt werden und verweist auf die im Verfahren 
abgegebenen Stellungnahmen. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Die Ausführungen im Erörterungstermin werden zur Kenntnis genom-
men. 

Moe/177/1 Der Vertreter der Stadt Neukirchen-Vluyn (177) begrüßt, dass auf dem 
Gebiet der Stadt Moers keine Sondierungsbereiche vorgesehen sind und 
verweist im Übrigen auf die im Verfahren abgegebenen Stellungnahmen. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Die Ausführungen im Erörterungstermin werden zur Kenntnis genom-
men. 

Moe/216/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
Es wird auf die in der Anlage unter E6 angeführte E-Mail der Landwirt-
schaftskammer (216) vom 30.06.2008 und das entsprechende Ergebnis 
der Erörterung unter A/110/5 hingewiesen. 
Es besteht gemäß der Mail generell Einvernehmen seitens des Beteilig-
ten 216 mit den Ausgleichsvorschlägen zu den Anregungsnummern des 
Beteiligten 216. 

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung 
der Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen 
und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
 

Moe/230/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
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gungsnummer nichts vorgebracht. schlag). 
Moe/230/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 

Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Moe/415/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Moe/415/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

 Neukirchen-Vluyn  

N-V/170/1 Der Vertreter des Kreises Wesel verweist auf die Stellungnahme zu 
Alp/170/1. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
Alp/170/1 verwiesen. 

N-V/170/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

N-V/176/1 Der Vertreter der Stadt Moers (176) hält seine Stellungnahme aufrecht. Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag)..  

N-V/176/2 Der Vertreter der Stadt Moers (176) hält seine Stellungnahme aufrecht. Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

N-V/177/1 Der Vertreter der Stadt Neukirchen-Vluyn (177) weist darauf hin, dass im 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung N-V/170/1 versehentlich die Stadt 
Kamp-Lintfort genannt wurde. Hier müsse es vermutlich Neukirchen-
Vluyn heißen. Die Bezirksregierung bestätigt dies. Darüber hinaus regt 
der Vertreter der Stadt Neukirchen-Vluyn an, die kommunalen Planungen 
des Biotopverbundes angesichts der räumlichen Verhältnisse vor Ort 
noch einmal zu prüfen und hält seine entsprechenden Bedenken auf-
recht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird unter Berücksichtigung der nebenste-
henden Namenskorrektur festgehalten (d.h. die entsprechenden Aus-
führungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Die Belange des Biotopverbundes wurden auf dieser Verfahrensebene 
hinreichend berücksichtigt. 

N-V/177/2 Der Vertreter der Stadt Neukirchen-Vluyn (177) verweist auf seine Stel-
lungnahme zu N-V/177/1. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer N-
V/177/1 verwiesen. 

N-V/205/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
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gungsnummer nichts vorgebracht. schlag). 
N-V/211/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 

Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

N-V/216/1 Der Vertreter der Landwirtschaftskammer (216) weist darauf hin, dass die 
Kennwerte auf Seite 36 der Synopse zu seiner Stellungnahme für die 
Gemeinde Kerken gehören. Die Bezirksplanungsbehörde bestätigt dies. 
 
Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
Es wird auf die in der Anlage unter E6 angeführte E-Mail der Landwirt-
schaftskammer (216) vom 30.06.2008 und das entsprechende Ergebnis 
der Erörterung unter A/110/5 hingewiesen. 
Es besteht gemäß der Mail generell Einvernehmen seitens des Beteilig-
ten 216 mit den Ausgleichsvorschlägen zu den Anregungsnummern des 
Beteiligten 216. 

Es wird am Ausgleichsvorschlag unter Berücksichtigung der nebenste-
henden Korrektur seitens der Bezirksplanungsbehörde festgehalten 
(d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewertungen werden 
insoweit Beschlussvorschlag). 

N-V/230/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

N-V/230/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

N-V/300/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/300/1 angeführte E-Mail 
des LVR (300) vom 27.06.2008 hingewiesen. 
Es besteht insoweit Einvernehmen mit dem Beteiligten 300. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/300/1 hingewiesen. 

N-V/415/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

N-V/415/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

 Rheinberg  

Rh/170/1 Der Vertreter des Kreises Wesel verweist auf die Stellungnahme zu 
Alp/170/1. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 



 158 

Alp/170/1 verwiesen. 
Rh/170/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 

Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Rh/171/1 Der Vertreter der Gemeinde Alpen verweist auf seine Stellungnahme zu 
Alp/171/1. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
Alp/171/1 verwiesen. 

Rh/178/1 Der Vertreter der Stadt Rheinberg schließt sich den allgemeinen Ausfüh-
rungen des Vertreters des Kreises Wesel zu Alp/170/1 ausdrücklich an. 
Er legt dar, dass die Stadt Rheinberg in ganz besonderem Maße durch 
Abgrabungen betroffen ist; die zugelassenen Abgrabungen haben noch 
eine Betriebsdauer von 20 – 25 Jahren. Er begrüßt die Streichung des 
Bereiches in Eversael. Hinsichtlich des Bereiches 2508-07-A sollte die 
kürzlich erfolgte Ablehnung des bergrechtlichen Antrages hinreichender 
Anlass sein zur Streichung des Sondierungsbereiches. Vor dem Hinter-
grund der im Verfahren diskutierten Sonderregelung weist er darauf hin, 
dass zwischen der vorhandenen Abgrabung und dem Bereich 2508-07-A 
eine klassifizierte Kreisstraße K 35 liegt, was eine Anwendung der Son-
derregelung ausschließt. Ergänzend kritisiert der Vertreter der Stadt 
Rheinberg, dass der grundsätzlich abgelehnte Bereich 2501-09 bedingt 
durch die Kriterienbildung im Rahmen der 51. Regionalplanänderung in 
verschiedene teilweise nicht zusammenhängende Teilbereiche zersplit-
tert worden ist. Dies stehe vor dem Hintergrund der Wohnbebauung ent-
lang der Römerstraße einer praktikablen Nutzung des Abgrabungsberei-
ches entgegen. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). Dabei werden die bereits erfolgten und positiv hervorzuhe-
benden Beiträge der Stadt Rheinberg zur Rohstoffsicherung in der 
Vergangenheit und die noch bestehenden Zulassungspotenziale 
durchaus gesehen. Es wurde im Verfahren der 51. Änderung auch 
eine Streichung des zuvor geplanten Sondierungsbereiches 2508-09 
von rund 56 ha vorgenommen.  
Zur Frage der Zersplitterung wird auf den Beschlussvorschlag zur An-
regungsnummer Alp/171/1 verwiesen, der auch hier übertragend gilt. 
Es verbleiben hinreichend nutzbare Bereiche auch unter Berücksichti-
gung der Wohnbebauung (Abstände dazu sind im Rahmen der Parzel-
lenunschärfe des Regionalplans und des Maßstabes der Erläuterungs-
karte Rohstoffe sowie generell des Maßstabes des Regionalplans in 
ggf. nachfolgenden Verfahrensstufen zu klären). Zuwegungen etc. 
stehen den Sondierungsbereichen 2508-05-A1 und 2501-09-A8 - wie 
in anderen Fällen auch - unter Berücksichtigung der Parzellenunschär-
fe des Regionalplans und zudem etwaiger Regelungsmöglichkeiten auf 
nachfolgenden Verfahrensstufen nicht entgegen. 
Die Fragen der Anwendung der Sonderregelung sind in ggf. separaten 
Zulassungsverfahren zu klären. 

Rh/178/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Rh/200/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die in der Anlage unter E5 angeführte Mail des LANUV (200) 
vom 23.06.2008 hingewiesen. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anlage E5 hingewie-
sen. 

Rh/205/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-



 159 

gungsnummer nichts vorgebracht. schlag). 
Rh/211/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 

Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Rh/216/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
Es wird auf die in der Anlage unter E6 angeführte E-Mail der Landwirt-
schaftskammer (216) vom 30.06.2008 und das entsprechende Ergebnis 
der Erörterung unter A/110/5 hingewiesen. 
Es besteht gemäß der Mail generell Einvernehmen seitens des Beteilig-
ten 216 mit den Ausgleichsvorschlägen zu den Anregungsnummern des 
Beteiligten 216. 

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung 
der Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen 
und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
 

Rh/226/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Rh/230/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Rh/230/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Rh/300/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/300/1 angeführte E-Mail 
des LVR (300) vom 27.06.2008 hingewiesen. 
Es besteht insoweit Einvernehmen mit dem Beteiligten 300. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/300/1 hingewiesen. 

Rh/415/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Rh/415/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Rh/421/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Rh/421/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
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 Schermbeck  

Sche/000/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag/der möglichen Autorenkorrektur wird fest-
gehalten (siehe auch Hü/000/1). Dieser steht hier insb. aufgrund der im 
Rahmen der 50. Änderung anvisierten Streichung von BSAB-Flächen 
in Schermbeck. 

 Sonsbeck  

Sons/118/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Sons/170/1 Der Vertreter des Kreises Wesel verweist auf die Stellungnahme zu 
Alp/170/1. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
Alp/170/1 verwiesen. 

Sons/170/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Sons/180/1 Der Vertreter der Gemeinde Sonsbeck überreicht ein Schreiben vom 
26.06.2008 mit der Bitte, dieses zu Protokoll zu nehmen. Bei der Ent-
scheidung über den BSAB 2510-02 bittet er zu berücksichtigen, dass sich 
hier 4 Anwesen befinden und eine Gemeindestraße dort durchläuft. 

Im Erörterungstermin eingereichtes Schreiben der Gemeinde Sons-
beck vom 26.06.2008: 

„Die Gemeinde Sonsbeck begrüßt es, dass die Abgrabungen 2510-01 
(10) (- Labbeck Hufscher Weg) nicht mehr als Abgrabungsfläche in Be-
tracht gezogen wird. Es ist sicherlich sachgerecht, wegen der zahlreichen 
Restriktionen auch die Fläche 2513-05-A Xantener Straße im Rahmen 
der Synopse aus der Betrachtung der Sondierungsbereiche auszuglie-
dern.  
 
Die Bedenken gegen die BSAB 2510-02 (15) bleiben voll inhaltlich auf-
recht erhalten. Der Ausgleich der Meinungen hierzu ist nicht schlüssig. 
Die zahlreichen Verweise, u. a. A/110/10, A/l10/5, A/110/07 sind zwar 
verwaltungsökonomisch nachvollziehbar, passen auf den gezielten 
Sachverhalt in keiner Weise.  
 
Es handelt sich hier um eine Trockenabgrabung mit der Auflage der Wie-
derverfüllung. Es ist nicht bedacht worden, dass der Unternehmer selbst 

Am Ausgleichsvorschlag wird – auch unter Berücksichtigung der Er-
gebnisse der Erörterung - festgehalten (d.h. die entsprechenden Aus-
führungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Der Umgang mit den Anwesen kann  unter Berücksichtigung der Par-
zellenunschärfe und Maßstabes des Regionalplans hinreichend auf 
nachfolgenden Verfahrensstufen geklärt werden. 
Die Frage einer Verfüllung ist im Zulassungsverfahren zu regeln. Der 
BSAB ist unabhängig davon zweckmäßig. Im Übrigen ändert bei-
spielsweise eine zeitliche Streckung der Verfüllung nichts an der 
Zweckmäßigkeit des BSAB. Zudem kann ggf. auch ein andere Unter-
nehmer dort tätig werden z.B. im Rahmen einer Standortübernahme 
und dann ggf. auch verfüllen. Bedarf an Verfüllungskapazitäten wurde 
im Übrigen z.B. im Erörterungstermin angemeldet (siehe Ergebnisse 
der Erörterung zu den Anregungsnummern I-W06, I-W06.1, I-W06.2 
und I-W06.3). 
Von einer Vereinbarkeit mit agrarstrukturellen Belangen wird ange-
sichts des relativ geringen Anteils der für die Rohstoffgewinnung in der 
Kommune vorgesehenen Flächen ausgegangen. Im Übrigen muss 
auch den Belangen der Rohstoffgewinnung in der Abwägung u. a. mit 
den spezifischen  Belangen der Gemeinde und der Agrarstruktur 
Rechnung getragen werden. 
Der BSAB muss daher unverändert bestehen bleiben. 
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erklärt hat, diese Wiederverfüllung zeitlich nicht leisten zu können.  
 
Es ist unzureichend bedacht worden, dass die Gemeinde Sonsbeck zu-
kunftsweisend zahlreichen weiteren Abgrabungsflächen zugestimmt hat 
und ein Konzept hierfür der Bezirksregierung genehmigt vorliegt. Die 
Abwägung bezüglich des Verlustes der landwirtschaftlichen Nutzflächen 
in Sonsbeck findet nur allgemein statt. Die ortsspezifische Notlage, die 
durch der Bezirksregierung vorliegende Gutachten untermauert ist (ag-
rarstrukturelle Entwicklungsplanung) ist nicht in die Abwägung eingeflos-
sen.  
 
Zusammenfassend stimmt die Gemeinde Sonsbeck dem Ausgleichsvor-
schlag bezüglich der Abgrabungen 2510-01(10) 2513-05-A zu. Zum Aus-
gleichsvorschlag BSAB 2510-02 (15) wird kein Einvernehmen herge-
stellt.“ 

Sons/180/2 Der Vertreter der Gemeinde Sonsbeck verweist auf seine Stellungnahme 
unter Sons/180/1. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
Sons/180/1 verwiesen. 

Sons/205/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Sons/230/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

 Voerde  

Voe/170/1 Der Vertreter des Kreises Wesel verweist auf die Stellungnahme zu 
Alp/170/1. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
Alp/170/1 verwiesen. 

Voe/170/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Voe/181/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

 Wesel  

Wes/110/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
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Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Wes/170/1 Der Vertreter des Kreises Wesel verweist auf die Stellungnahme zu 
Alp/170/1. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
Alp/170/1 verwiesen. 

Wes/170/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Wes/182/1 Der Vertreter der Stadt Wesel (182) begrüßt zwar die Kürzung des Son-
dierungsbereichs, hält aber seine Forderung nach vollständiger Strei-
chung aufrecht. Zudem ist er der Auffassung, dass der Bereich 2512-03-
A1 in der Größenordnung von 9 ha als Neuansatz zu werten sei. 
Die Vertreterin der Fa. XXX erklärt, bei dem Sondierungsbereich handele 
es sich um die Erweiterung der Abgrabung Leckerfeld und grenze unmit-
telbar an diese an. 
Der Vertreter des Kreises Wesel bestätigt, dass die Abgrabung Lecker-
feld von einer Zulassung aus den 90er Jahren umfasst wird. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Der Bereich 2512-03-A1 ist nicht als Neuansatz zu werten. 

Wes/182/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Wes/200/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die in der Anlage unter E5 angeführte Mail des LANUV (200) 
vom 23.06.2008 hingewiesen. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anlage E5 hingewie-
sen. 

Wes/205/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Wes/205/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Wes/216/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
Es wird auf die in der Anlage unter E6 angeführte E-Mail der Landwirt-
schaftskammer (216) vom 30.06.2008 und das entsprechende Ergebnis 
der Erörterung unter A/110/5 hingewiesen. 
Es besteht gemäß der Mail generell Einvernehmen seitens des Beteilig-

Es wird an dem Ausgleichsvorschlag - auch unter Berücksichtigung 
der Erörterung – festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen 
und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
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ten 216 mit den Ausgleichsvorschlägen zu den Anregungsnummern des 
Beteiligten 216. 

Wes/226/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Wes/230/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Wes/230/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Wes/300/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die unter der Anregungsnummer A/300/1 angeführte E-Mail 
des LVR (300) vom 27.06.2008 hingewiesen. 
Es besteht insoweit Einvernehmen mit dem Beteiligten 300.. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/300/1 hingewiesen. 

Wes/415/1 Der Vertreter der Fa. XXX kündigt an, im Rahmen der Erörterung der 
Unternehmenstabelle für seine Firma Anregungen vorzubringen. Er er-
klärt ausdrücklich, nicht für den Wirtschaftsverband zu sprechen. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Die nebenstehenden Ausführungen im Erörterungstermin werden zur 
Kenntnis genommen. 

Wes/415/2 Der Vertreter der Fa. XXX kündigt an, im Rahmen der Erörterung der 
Unternehmenstabelle für seine Firma Anregungen vorzubringen. Er er-
klärt ausdrücklich, nicht für den Wirtschaftsverband zu sprechen. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Die nebenstehenden Ausführungen im Erörterungstermin werden zur 
Kenntnis genommen. 

Wes/421/1 Der Vertreter der Fa. XXX kündigt an, im Rahmen der Erörterung der 
Unternehmenstabelle für seine Firma Anregungen vorzubringen. Er er-
klärt ausdrücklich, nicht für die IHK zu sprechen. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Die nebenstehenden Ausführungen im Erörterungstermin werden zur 
Kenntnis genommen. 

Wes/421/2 Der Vertreter der Fa. XXX kündigt an, im Rahmen der Erörterung der 
Unternehmenstabelle für seine Firma Anregungen vorzubringen. Er er-
klärt ausdrücklich, nicht für die IHK zu sprechen. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Die nebenstehenden Ausführungen im Erörterungstermin werden zur 
Kenntnis genommen. 

 Xanten  

Xan/170/1 Der Vertreter des Kreises Wesel verweist auf die Stellungnahme zu Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
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Alp/170/1. Er begrüßt die Streichung des in der zweiten Fassung ur-
sprünglich vorgesehenen Sondierungsbereichs an der Grenze zu Sons-
beck. 

Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Die nebenstehenden Ausführungen im Erörterungstermin werden zur 
Kenntnis genommen. 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
Alp/170/1 verwiesen. 

Xan/170/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Xan/180/1 Der Vertreter der Gemeinde Sonsbeck begrüßt die aus seiner Sicht drin-
gend notwendige Streichung des in der zweiten Fassung ursprünglich 
vorgesehenen Sondierungsbereichs an der Grenze zu Sonsbeck. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Die nebenstehenden Ausführungen im Erörterungstermin werden zur 
Kenntnis genommen. 

Xan/183/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Xan/183/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Xan/183/3 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Xan/200/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen):  
In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anregungsnummer nichts 
vorgebracht. 
Es wird auf die in der Anlage unter E5 angeführte Mail des LANUV (200) 
vom 23.06.2008 hingewiesen. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anlage E5 hingewie-
sen. 

Xan/205/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Xan/230/1 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

Xan/230/2 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung in 
Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur Anre-
gungsnummer nichts vorgebracht. 

Am Ausgleichsvorschlag wird festgehalten (d.h. die entsprechenden 
Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 

 Unterbrechung der Erörterung um 16.30 Uhr und Vertagung auf Freitag, 
den 27.06.2008. 
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2.9   Zur Unternehmenstabelle: 
 
Hinweis: Die „Regionalplanerischen Bewertungen“ in der Unternehmenstabelle sind wie Ausgleichsvorschläge zu verstehen. 
 
Anregungen Ergebnisse der Erörterung (und nach der Erörterungsveranstaltung 

aufgenommene, entsprechend gekennzeichnte Ausführungen) 
Beschlussvorschläge  

 Fortsetzung der Erörterung am 27.06.2008 um 09.17 Uhr  
I-W01 
 

Der Vertreter der Fa. CEMEX regt an, in der Beratungsunterlage für 
den Regionalrat an herausgehobener Stelle die Frage der Bedarfsde-
ckung darzustellen und Aussagen (möglichst in Hektar) dazu zu treffen, 
welche Bereiche bei Aufrechterhaltung der der 51. Regionalplanände-
rung zugrunde liegenden Auswahlkriterien generell für die Zukunft noch 
zur Verfügung stehen könnten. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten, soweit sie nicht durch den Beschlussvorschlag Anre-
gungsnummer Kor/415/1 aktualisiert wurde. Ergänzend wird auf die im 
Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer Kor/415/1 genannten Anla-
gen und die zugehörigen Beschlussvorschläge hingewiesen.  
 
Ergänzend wird Folgendes festgestellt: 
Zum Bedarf wird auch auf den Beschlussvorschlag zur Anregungs-
nummer A/110/6 verwiesen (inkl. Bezugnahme auf den AGV). Die Frage 
der Bedarfsdeckung wurde hinreichend abgehandelt. 
Es ist nicht erforderlich darzulegen, wie viele Hektar bei Aufrechterhal-
tung der Auswahlkriterien der 51. Änderung noch zur Verfügung stehen. 
Der Regionalrat kann bei künftigen Regionalplanänderungen unter Be-
rücksichtigung der dann bestehenden Alternativensituation ohnehin ggf. 
abweichende Kriterien definieren, als sie z.B. im Rahmen der 51. Ände-
rung für Sondierungsbereiche vorgesehen wurden. Vor diesem Hinter-
grund sind auch die freiwillig in den Erläuterungen zu Ziel 1, Kap. 3.12 
genannten Kriterien für künftige Fortschreibungen der BSAB und Sondie-
rungsbereiche bewusst allgemeiner formuliert worden und auch unter 
den Vortext „sollen insbesondere (...) berücksichtigt“ werden gestellt 
worden (sie sind teils auch so allgemein formuliert, wie z.B. der Vorrang 
von konfliktarmen Bereichen, dass eine entsprechende ha-Berechnung 
gar nicht exakt möglich wäre).  
Der Eintritt der vom Anreger evtl. befürchteten Situation, dass ggf. ir-
gendwann einmal gesagt werden wird, man habe keine regionalplane-
risch darstellbaren zusätzlichen Flächen mehr, wird auf absehbare Zeit 
nicht gesehen. Ob sich ggf. das Tempo der Abgrabungen verlangsamt 
z.B. über die derzeit diskutierte Abgabe auf die Rohstoffgewinnung ist 
eine andere Frage. Dies kann ggf. über das Monitoring erfasst und bei 
künftigen Bedarfsberechnungen berücksichtigt werden.  
Das heißt, den nebenstehenden Anregungen und Bedenken aus der 
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Anregungen Ergebnisse der Erörterung (und nach der Erörterungsveranstaltung 
aufgenommene, entsprechend gekennzeichnte Ausführungen) 

Beschlussvorschläge  

Erörterung wird nicht gefolgt. 
II-W15 
 

Der Vertreter der Fa. CEMEX bittet darum, das Verhältnis der Land-
schaftsschutzgebiete mit und ohne Abgrabungsverbot darzulegen. Er 
hält – im Gegensatz zum pauschalen Abstellen auf den Gesichtspunkt 
Landschaftsschutzgebiet mit Abgrabungsverbot - eine Einzelfallbe-
trachtung der durch die Rekultivierung von Abgrabungsbereichen er-
möglichten Aufwertungspotenziale für notwendig. Für die hohen Auf-
wertungspotenziale seien die in der Vergangenheit entwickelten Rekul-
tivierungskonzepte ein starker Beleg – siehe Suchraumkonzept der 
Kommune. 
Der Vertreter des Landrats des Kreises Kleve (110) sieht keinen Bedarf 
dafür, in kritische Bereiche zu gehen, weil genügend restriktionsfreie 
Bereiche zur Verfügung stehen. Landschaftspläne beruhten auf inten-
siven Abstimmungsprozessen, deshalb sollen Abgrabungsverbote in 
Landschaftsschutzgebieten auch ernst genommen werden. 
Der Vertreter der Fa. CEMEX betont, dass das Kriterium der Land-
schaftsschutzgebiete mit Abgrabungsverbot zwar bei Neuansätzen 
nachvollziehbar ist, aber gerade in Bezug auf Erweiterungen nicht ge-
nerell angewendet werden sollte, sondern dass hier eine Einzelfallprü-
fung stattfinden soll, auch um weitere Neuansätze zu vermeiden. 
Der Vertreter des Landrats Kreises Kleve (110) kann die dargestellte 
Differenzierung nachvollziehen und erklärt, dass gerade bezogen auf 
die Sonderregelungsflächen dieser Aspekt im Einzelfall geprüft werden 
kann. 
Der Vertreter der XXX schließt sich den Ausführungen der Fa. CEMEX 
an. Er hält eine Einzelfallprüfung auch außerhalb der Sonderregelung 
für geboten und die Ausweisung von Sondierungsbereichen in Land-
schaftsschutzgebieten mit Abgrabungsverbot im Einzelfall für notwen-
dig. 
Die Vertreterin der Fa. Kathage GmbH erklärt, der Verweis auf das 
konsensuale Zustandekommen des Landschaftsplanes gehe insoweit 
fehl, als in der Vergangenheit die Möglichkeiten der Befreiung heran-
gezogen werden konnten. Die Kriterien der 51. Regionalplanänderung 
ließen diesen Weg nicht mehr zu. 
Der Vertreter der Fa. CEMEX weist darauf hin, dass aufgrund eines 
vorliegenden alternativen Rekultivierungskonzeptes für die Interessen-
bereiche 2305-01, 2305-02-A und B auf dem Gebiet der Stadt Kor-
schenbroich im Wesentlichen nur der Landschaftsschutz als Aus-
schlussgrund verbleibe. 

Zusätzliche Darlegungen zu Landschaftsschutzgebieten sind nicht erfor-
derlich. Die Gesamtbereichstabelle in Verbindung mit den aktuelleren 
Beschlussvorschlägen enthält die diesbezüglich für die 51. Änderung 
erforderlichen Angaben. Unabhängig davon, dass dies gar nicht erforder-
lich ist, geben diese Angaben zur nebenstehenden Thematik auch Indi-
zien bezüglich der entsprechenden Flächen außerhalb der Interessens-
bereiche. 
Zur Thematik der Rekultivierung und der Aufwertungspotenziale wird auf 
die Angaben in Abschnitt 3.2.6.4 des Umweltberichtes verwiesen. 
Landschaftsschutzgebiete sind in der geplanten Sonderregelung (Ziel 1, 
Nr. 5, Kap. 3.12 des Regionalplans) bewusst nicht als Ausschlusskriteri-
um benannt worden, so dass dort ggf. auch entsprechende Befreiungen 
von Abgrabungsverboten in LSGs evtl. möglich sind. Darüber hinaus 
wurden im Rahmen der 51. Änderung in Einzelfällen ohnehin auch Son-
dierungsbereiche in LSGs mit Abgrabungsverbot vorgesehen, wenn dies 
besondere Umstände erforderten. Dies betraf im Rahmen der 51. Ände-
rung insb. Bereiche in denen seltene Rohstoffe vorkamen (siehe auch 
Änderungen im Kreis Viersen nach der Erörterung). Insgesamt ist im 
Rahmen der 51. Änderung eine hinreichende Berücksichtigung der Situ-
ation bei Erweiterungswünschen vorgenommen worden – auch bezüg-
lich des Landschaftsschutzes. 
LSGs sind ein sachgerechtes regelmäßiges Ausschlusskriterium - unab-
hängig davon, wie mit der Thematik von Befreiungen in der Vergangen-
heit umgegangen worden ist und wie Landschaftspläne zustande ge-
kommen sind. 
Das heißt, den Anregungen und Bedenken aus der Erörterung nach 
weiteren entsprechenden Planänderungen, die sich nicht bereits aus den 
Beschlussvorschlägen ergeben, wird nicht gefolgt. 
 
Hierzu wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
Kor/415/1 verwiesen (Entwurfsänderung). Ergänzend wird auf die im 
Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer Kor/415/1 genannten Anla-
gen und die zugehörigen Beschlussvorschläge hingewiesen. 
 
Ansonsten – d.h. abgesehen von den prioritären Änderungen gemäß 
Kor/415/1 – wird jedoch an der regionalplanerischen Bewertung in der 
Unternehmenstabelle festgehalten.  
Bezüglich des Standortes Korschenbroich ist festzustellen, dass auch 



 167 
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Beschlussvorschläge  

 
Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
Es wird auf die in der Anlage unter E9 angeführte Mail der Firma CE-
MEX vom 03.07.2008 hingewiesen (insb. bezüglich des darin themati-
sierten alternativen Rekultivierungskonzetes). 

beim dem alternativen Rekultivierungskonzept in trotz des Beschlussvor-
schlages zu Kor/415/1 als Sondierungsbereich abgelehnten Bereichen 
bereits mit dem LSG hinreichende Ausschlussgründe für Sondierungsbe-
reiche gem. Gesamtbereichstabelle bestehen (Regionalrat kann sich 
generell ggf. die Teilflächenbewertungen zeigen lassen). Diese stehen 
neben dem fehlenden regionalplanerischen Bedarf auch einer Darstel-
lung als BSAB entgegen. 
Es ist jedoch anzumerken, dass es aus Sicht des Regionalrates sinnvoll 
wäre, im Nachgang der 51. Änderung seitens des Unternehmens die 
Anwendungsmöglichkeiten der Sonderregelung ohne BSAB-Darstellung 
auszuloten.  

I-W02 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W03 
+ 
I-W03.1 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W04 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W05 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W06 
+ 
I-W06.1 
+ 
I-W06.2 
+ 
I-W06.3 
 

Der Vertreter der Fa. Trienekens verweist im Auftrag der Fa. Lücker 
GmbH auf seine Ausführungen unter A/413/1und Vie/168/1. Es gebe in 
der Region einen Bedarf der Bauwirtschaft auch für kleinere Trocken-
abgrabungen mit Mächtigkeiten zwischen 6 und 12 Metern und an-
schließender Verfüllung mit Z 0-Material. 
Der Vertreter der Fa. CEMEX bestätigt, dass es einen akuten Bedarf 
für Verfüllräume gibt. Dies betreffe viele Firmen. Hier seien Verfüllun-
gen mit Z 0-Material auch im Rahmen von großräumigen Planungen 
möglich. Er verweist auf verkehrssparende Synergieeffekte entspre-
chender Konzepte. 
Der Vertreter der Fa. Euroquarz bestätigt den Bedarf an Verfüllkapazi-
täten. 
Der Vertreter der Stadt Viersen (168) verweist auf seine Ausführungen 
unter Vie/168/1. Die geringfügige Erweiterung (Teilfläche von 2408-05) 
um 6,2 Hektar werde von der Stadt Viersen ausdrücklich unterstützt. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Die 51. Änderung berücksichtigt die Verfüllungserfordernisse und ent-
sprechende Verkehrsaspekte hinreichend. Die aus Ausschlussgründen 
im Einzelfall entstehenden weiteren Wege sind angesichts des Gewich-
tes der betreffenden Ausschlussgründe jeweils hinzunehmen. Im Ver-
gleich zu Regionen ohne entsprechend viele Abgrabungsstätten und 
Verfüllungsoptionen sind die Wege zur nächstgelegenen Verfüllungsop-
tion hier in der Regel ohnehin vergleichsweise klein, wobei Firmen nicht 
unbedingt in eigenen Abgrabungen ihr Material verfüllen müssen. 
Bezüglich der nebenstehend angesprochenen Teilfläche von 2408-05 
sind die Ausschlussgründe trotz der geringen Größe und der Unterstüt-
zung der Stadt zu gewichtig.  
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/415/3 verwiesen (inkl. Bezugnahme auf den AGV). 
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Anregungen Ergebnisse der Erörterung (und nach der Erörterungsveranstaltung 
aufgenommene, entsprechend gekennzeichnte Ausführungen) 

Beschlussvorschläge  

Hingewiesen wird ferner darauf, dass bei der Anregungsnummer I-W37 
nachstehend unter „Ergebnis der Erörterung“ ebenfalls Bedarf für Ver-
füllmöglichkeiten (Z0) vom Unternehmer gesehen wird. 

II-W01 
+ 
II-W01.1 
+ 
II-W01.2 
+ 
II-W01.3 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W07 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

II-W10 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W08 
+ 
I-W08.1 
+ 
I-W08.2 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W09 
 

Der Vertreter der Fa. Trienekens verweist im Auftrag der Fa. Hammel-
mann GmbH wegen des Bedarfs an Flächen für Trockenabgrabung mit 
anschließender Verfüllung (Z 0) auf seine Ausführungen unter I-W06. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer I-
W06 verwiesen. 

II-W40 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W10 
 

Die Vertreterin der Fa. Kathage GmbH verweist auf den noch offenen 
Prüfauftrag zur Neudarstellung eines BSAB und bittet um Vorlage an 
den Regionalrat. Sie nimmt Bezug auf die Ausführungen der Stadt 
Hamminkeln unter Hamm/173/1. Die Stadt Hamminkeln habe Konsens 
mit dem Projekt signalisiert. Dies wird vom Vertreter der Stadt Ham-
minkeln (173) bestätigt. Ferner schließt sie sich den Ausführungen der 
Fa. CEMEX unter II-W15 in Bezug auf die Landschaftsschutzgebiete 
an. 
Der Vertreter der Fa. CEMEX bittet unter Bezugnahme auf den Prüfauf-

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Zur Thematik der Prüfaufträge aus der 34. Änderung wird auf den Be-
schlussvorschlag zur Anregungsnummer A/413/1 verwiesen.  
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
Hamm/173/1 verwiesen (inkl. des dortigen Querverweises auf den Aus-
gleichsvorschlag zur Anregungsnummer Hamm/421/1) und auf den Be-
schlussvorschlag zur Anregungsnummer II-W15. 
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trag auch um Entscheidung über den Bereich 2305-01 und 2305-02 A 
und B auf dem Gebiet der Stadt Korschenbroich in der nächsten Regi-
onalratssitzung. 
Die Vertreterin der Fa. Kathage GmbH verweist auf die schriftliche Stel-
lungnahme zu 2111-08 und 2111-09 A und B, mit der ein BSAB geltend 
gemacht wird; sie begrüßt den Hinweis auf die Sonderregelung. Der 
Vertreter des Landrats des Kreises Kleve (110) lehnt einen BSAB oder 
Sondierungsbereich an dieser Stelle ab. Das Gleiche gilt für die Vertre-
terin der Stadt Rees (121).  

 

II-W05 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W11 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W12 
+ 
I-W12.1 
 

Der Vertreter der Firmen CEMEX und Thunnissen weist darauf hin, 
dass im Falle einer großräumigen Verbreitung besonders schützens-
werter Böden (Bodenfruchtbarkeit) eine Einzelfallbetrachtung bei Er-
weiterungen erfolgen sollte, zumal der Standort am Kaarster Kreuz 
eine Rohstoffmächtigkeit von über 30 Metern aufweise und Markträume 
auch verkehrstechnisch optimal und umweltschonend bedient werden 
können. Er verweist ergänzend auf seine Ausführungen unter A/413/1. 
Er weist auf die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Kaarst hin. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
 
Ergänzend wird Folgendes festgestellt: 
Zur Thematik des Bodenschutzes wird auf den Beschlussvorschlag (inkl. 
der dortigen Bezugnahme auf den AGV) zur Anregungsnummer A/110/7 
verwiesen. Das entsprechende regelmäßige Kriterium ist auch bei einer 
großräumigen Verbreitung besonders schützenswerter Böden und auch 
bei Erweiterungen mächtiger Lagerstätten sachgerecht, angesichts der 
besonderen Qualität besonders schützenswerter Böden und hinreichen-
der Alternativflächen. Bei besonders seltenen Rohstoffen wurde im Übri-
gen im Rahmen der 51. Änderung  eine Abweichung vorgesehen, d.h. es 
ist eine Einzelfallbetrachtung erfolgt. Am Kaarster Kreuz überwogen 
jedoch die Ausschlussgründe, die auch im Falle einer guten Zusammen-
arbeit mit der Stadt greifen.  
Es wird ferner auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/413/1 verwiesen (inkl. Bezugnahme auf den AGV). Das heißt zusam-
mengefasst: Den ergänzenden Anregungen und Bedenken aus der Erör-
terung wird nicht gefolgt. 

II-W16 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

II-W37 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
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 in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W13 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W14 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

II-W06 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W15 
+ 
I-W15.1 
 

Der Vertreter der Fa. Rheinkies-Baggerei Menting & Bresser verweist 
auf die schriftliche Stellungnahme. Die Bereiche sind seit 2000 der 
Bezirksregierung als „Optionsfläche“ für einen BSAB bekannt. Er ver-
weist im Übrigen auf die Ausführungen zum Landschaftsschutz unter II-
W15 und zur Übergangsregelung I-W06 bzw. Vie/168/1. Der Vertreter 
des Landrats des Kreises Kleve (110) lehnt die Ausweisung von Son-
dierungsbereichen und/oder BSAB in diesem Bereich ausdrücklich ab. 
Die Vertreterin der Stadt Rees (121) schließt sich dem ausdrücklich an. 
Hinsichtlich der Sonderregelung verweist der Vertreter der Fa. Rhein-
kies-Baggerei Menting & Bresser auf die Schwierigkeit, dass in dem 
großen BSAB zwei Firmen tätig sind und die 10-Hektar-Regelung nur 
einmal pro BSAB angewandt werden könne. Er spricht sich für eine 
firmenbezogene Regelung aus. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Die frühe Kenntnisgabe ist nicht von hinreichendem Gewicht, um die 
Ausschlussgründe auszuräumen. 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer II-
W15 verwiesen und auf die Beschlussvorschläge zu den Anregungs-
nummern I-W06 und Vie/168/1 (jeweils inkl. Bezugnahmen auf den 
AGV/die regionalplanerische Bewertung). 
Eine Sonderregelung für den Fall zweier tätiger Firmen ist nicht erforder-
lich, da eine weitere Öffnung zwecks Sicherstellung einer hinreichenden 
regionalplanerischen Steuerung nicht gewollt ist. Sollten hierdurch vom 
Regionalrat unerwünschte Ergebnisse resultieren, so kann er immer 
noch ggf. mit dem regionalplanerischen Verfahrensinstrumentarium rea-
gieren, wenn die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind. 
 
Es wird an dieser Stelle im Übrigen im Hinblick auf künftige rechtliche 
Auseinandersetzungen vorsorglich auch darauf hingewiesen, dass der 
Regionalrat die sonstigen Regelungen von Kap. 3.12, Ziel 1, Nr. 5 auch 
dann wünschen würde, wenn die Vorgabe von Kap. 3.12, Ziel 1, Nr. 5 
Abs. 1 Nr. c als Bedingung – entgegen der Annahmen des Regionalrates 
- nicht möglich wäre; dies gilt entsprechend auch für den Absatz 2 von 
Ziel 1, Nr. 5). 

I-W16 
+ 
I-W16.1 
 

Der Vertreter der Fa. Trienekens verweist für die Fa. Röben Tonbau-
stoffe GmbH, BAG und Laumanns auf die Äußerungen unter Brü/161/1 
und A/413/1. Die drei angemeldeten Flächen seien für die Tonversor-
gung in der Laufzeit des Regionalplans zwingend erforderlich. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten, soweit sie nicht durch die Beschlussvorschläge zu 
Brü/161/1 und A/413/1 aktualisiert wurden (d.h. die entsprechenden Aus-
führungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). Fer-
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ner wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer A/110/6 
verwiesen (inkl. Bezugnahme auf den AGV). 

II-W23 
+ 
II-W23.1 
+ 
II-W23.2 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (im Nachgang der Erörterungsve-
ranstatung eingetragen): Hierzu wurde im Rahmen der Erörterung 
nichts vorgetragen. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten, soweit sie nicht durch die Beschlussvorschläge zu 
Brü/161/1 und A/413/1 aktualisiert wurden (d.h. die entsprechenden Aus-
führungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvorschlag). Fer-
ner wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer A/110/6 
verwiesen. 

I-W17 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W18 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W19 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

II-W07 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W20 
 

Der Vertreter der Fa. CEMEX weist einleitend darauf hin, dass er die 
Stellungnahme I-W20 nicht abgegeben hat. Bezüglich des Bereiches 
2106-19 (Seite 64 der Unternehmenstabelle) verweist er jedoch bezüg-
lich des Aspektes des Bodenschutzes auf seine Ausführungen unter I-
W12. 
Er ist der Auffassung, es sei fehlerhaft gewesen, im Zuge des Regio-
nalplan-Änderungsverfahrens die Auswahlkriterien zu ändern. Durch 
die Verschärfung sei es seiner Firma nicht möglich gewesen, entspre-
chend geeignete Bereiche nachzumelden. Diese Vorgehensweise wird 
ausdrücklich gerügt. 
Der Vertreter der Bezirksplanungsbehörde weist darauf hin, dass das 
Verfahren der 51. Änderung des Regionalplans gemäß dem Auftrag 
des Regionalrates ergebnisoffen geführt werden sollte. Dies sei im 
Übrigen generell bei Regionalplanänderungen der Fall. Ferner weist er 
darauf hin, dass sich die Systematik der 51. Änderung nicht grundle-
gend geändert hat und insbesondere die Kriterien des zweiten Entwurfs 
auch bereits seit Beginn der zweiten Öffentlichkeitsbeteiligung bekannt 
sind. Auch im Rahmen der Erörterung könnten weitere Aspekte einge-
bracht werden. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird Folgendes festgestellt: 
Regionalplanänderungen sind immer ergebnisoffen und Entwurfsände-
rungen daher nichts Besonderes. Hierzu wird auch auf die Hinweise in 
der Bekanntmachung im Amtsblatt verwiesen (S. 19 ff. des Amtsblattes 
Nr. 3, Jahrgang 190). Im Rahmen der 51. Änderung sind die Grundzüge 
des Verfahrens im Laufe des Verfahrens im Übrigen unverändert geblie-
ben und es wurden keine erheblichen Veränderungen vorgenommen. 
Ergänzend wird auf die nebenstehenden Ausführungen der Bezirkspla-
nungsbehörde hingewiesen. Die Firma kann sich ergänzend zu den Flä-
chen die von ihr angemeldet worden sind und die ohnehin schon als 
Sondierungsbereich vorgesehen wurden und zusätzlich zu eventuellen 
ergänzenden Zulassungsmöglichkeiten über die Sonderregelung auch 
um andere Sondierungsbereiche oder Flächen in BSAB in Regional-
plänen bemühen. Anzeichen dafür, dass diese schon alle an Abgra-
bungsunternehmen „vergeben“ sind (wobei man auch dann über den 
Preis Flächen kaufen könnte) liegen nicht vor. 
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Der Vertreter der Fa. CEMEX weist darauf hin, dass zum Bereich 2301-
09 in Dormagen nach seinen Unterlagen Mächtigkeiten über 20 Meter 
vorliegen, so dass die Streichung des bis einschließlich zur zweiten 
Verfahrensbeteiligung vorgesehenen Sondierungsbereiches nicht 
sachgerecht ist. Er bittet darum, dies zu prüfen. 

Würde man im Übrigen nach Verfahrens- und Öffentlichkeitsbeteiligun-
gen sowie Erörterungen gar keine Veränderungen mehr vornehmen 
können ohne immer die Beteiligungsschritte zu wiederholen (was das 
Landesplanungsgesetz wohlweislich nicht fordert), so käme man bei 
einem komplexen Regionalplanänderungsverfahren wie diesem (oder 
auch bei Neuaufstellungen von Regionalplänen) und einer – wie vorlie-
gend – angemessenen Berücksichtigung der über die Beteiligung ge-
wonnenen Erkenntnisse - eventuell nie zu einem Ende, denn der Raum 
ist dynamisch, wasserwirtschaftliche oder naturschutzfachliche Verord-
nungen etc. ändern sich, Abgrabungen sind zwischenzeitlich evtl. bereits 
abgeschlossen oder es sind schlicht neue Regionalratsmitglieder mit 
neuen politischen Positionen gewählt worden. Auch der Umweltbericht 
muss nicht zwingend immer aktualisiert werden und auch diesbezüglich 
ist das Vorgehen im Rahmen der 51. Änderung sachgerecht. Das Ver-
fahren bezüglich der Offenlegungen und Beteiligungen war korrekt. 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass sich Verfahrensbeteiligte oder 
die Öffentlichkeit auch erneut im Rahmen späterer Fortschreibungen der 
BSAB oder Sondierungsbereiche äußern können. 
Die Mächtigkeitsangaben in der Gesamtbereichstabelle bezüglich 2301-
09 sind korrekt. Eventuelle punktuelle Abweichungen würden im Übrigen 
angesichts der erforderlichen Größe für Neuansätze ohnehin nicht rei-
chen. Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnum-
mer A/110/6 verwiesen (inkl. Bezugnahme auf den AGV). 
Ferner wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer I-W12 
verwiesen. 

II-W13 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W21 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W22 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W23 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W24 
 

Der Vertreter der Gemeinde Alpen (171) begrüßt, dass die Darstellung 
eines BSAB abgelehnt wurde, spricht sich aber weiterhin für die Strei-

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
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chung eines Sondierungsbereiches aus. Er reicht zwei Schriftsätze 
vom 10.03. und 02.04.2008 zu den Verfahrensakten und macht sich 
den Inhalt zu Eigen. 
 
Schreiben der Gemeinde Alpen vom 10.03.2008 
 
„Im Rahmen der 51. Änderung des Regionalplanes für den Regie-
rungsbezirk Düsseldorf sollen in Alpen-Bönnighardt zwei Teilflächen 
nördlich und südlich der L 491 als Suchräume für eine, mögliche Tro-
ckenabgrabung dargestellt werden. Die geplanten Sondierungsberei-
che hatten dabei eine Größenordnung von rund 85 ha. 
 
Die Alpener Bevölkerung lehnt diese Planung ab! So haben in einer 
vom WDR begleiteten Informationsveranstaltung am 06.03.2008 über 
400 Bürger ihren Widerstand dokumentiert! 
  
Eine dort‚ im Wege eines regionalplanerisch ohnehin nachrangig zu 
behandelnden Neuaufschlusses entstehende Abgrabung würde einen 
irreversiblen Eingriff in die landwirtschaftlich geprägte Kulturlandschaft 
und hochwasserfreie Topographie darstellen und zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung der unmittelbar benachbarten Wohnbebauung der 
Ortschaft führen. In dem betreffenden Bereich befindet sich mit einem 
rekonstruierbaren Gletschertor überdies eine einzigartige geologische 
Anomalie für den Niederrhein. Im südlichen Sondierungsgebiet besteht 
sogar ein Altlastenverdacht (Feldflughafen der Reichsluftwaffe). 
  
Für die nördlich der L 491 gelegene Teilfläche ist bereits ein bergrecht-
liches Verfahren eingeleitet worden. Dabei hat der Antragsteller jedoch 
bereits deutlich gemacht bat, dass er keinerlei Interesse daran hat, die 
dort nachgewiesenen Quarze und Quarzitte tatsächlich zur Herstellung 
feuerfester Materialien zu verwenden. Damit wird das Bergrecht perver-
tiert. Auch das in diesem Zusammenhang vorgeschlagene Folgenut-
zungs- und Rekultivierungskonzept (,‚Reiterparadies“) ist in keiner Wei-
se überzeugend; ein relevanter gesellschaftlicher Mehrwert ist jeden-
falls nicht zu erkennen. 
  
Wir fordern Sie daher eindringlich auf, sich für die Bönninghardt zu 
verwenden und dort keinen Sondierungsbereich auszuweisen!“ 
 

tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
 
Ergänzend wird Folgendes festgestellt: 
Diese lokale Ablehnung ist raumordnerisch in diesem Fall wedert von 
hinreichendem Gewicht für eine Ablehnung der im Bereich Bönninghardt 
noch als Sondierungsbereich vorgesehenen Flächen als eben solche 
Sondierungsbereiche. Allerdings wird auf die zwischenzeitlich ohnehin 
bereits erfolgten Planänderungen hingewiesen (vgl. insb. Anlage A zu 
den Synopsen; u.a. auch zur Änderung der Erläuterungen zu Ziel 1, Kap. 
3.12). 
Die nebenstehenden Themen sind bereits über die vorstehenden Be-
schlussvorschläge (inkl. dortiger Bezugnahmen auf die AGVs) zu den 
Anregungsnummern in den Synopsen „Alpen“ und „Allgemeines“ abge-
deckt (inkl. der ohne vorstehend explizite Nennung erfolgten Bestätigung 
der nicht aufgeführten AGVs als Beschlussvorschläge). Insbesondere 
wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer Alp/171/1 ver-
wiesen, sowie zum Thema gesellschaftlicher Mehrwert auf den Be-
schlussvorschlag zur Anregungsnummer A/110/7. Speziell zum Thema 
Gletschertor wird auf den AGV zur Anregungsnummer Alp/171/4 verwie-
sen. Auf die Frage, welches Zulassungsverfahren angestrebt oder be-
reits eingeleitet wurde, kommt es für die 51. Änderung nicht an (siehe 
zum Bergrecht ferner auch Angaben im AGV zur Anregungsnummer 
A/110/5). Gültige Ziele der Raumordnung sind in jedem Fall zu bachten. 
Zum Thema Landwirtschaft wird auf den Beschlussvorschlag zur Anre-
gungsnummer A/110/7 verwiesen (inkl. dortiger Bezugnahmen auf den 
AGV). Zum Thema Kulturlandschaft wird auf den Beschlussvorschlag zur 
Anregungsnummer A/300/1 verwiesen (inkl. dortiger Bezugnahmen auf 
den AGV). Zum Thema Abstände zur Bebauung wird ergänzend zum 
Beschlussvorschlag zu Alp/171/1 auf den Beschlussvorschlag zur Anre-
gungsnummer A/110/1 verwiesen (immer jeweils inkl. dortiger Bezug-
nahmen auf den AGV). 
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Schreiben der Gemeinde Alpen vom 02.04.2008 
 
Zwischenzeitlich sind hier 5.347 Unterschriften von Bürgerinnen und 
Bürgern der Gemeinde Alpen gegen die geplanten Abgrabungen in 
Alpen, insbesondere auf der Bönninghardt eingegangen, die wir Ihnen 
hiermit zur Kenntnis überreichen. 
 
Wir bitten Sie nochmals höflich, auf die geplante Darstellung der Aus-
kiesungsflächen in Alpen-Bönninghardt zu verzichten und machen 
schon jetzt auf die Großveranstaltung in gleicher Sache am 25.4.2008 
aufmerksam, an der sich voraussichtlich mehr als 3000 Menschen be-
teiligen werden.  
 
Gerne würden wir Sie anlässlich dieser Veranstaltung in Alpen begrü-
ßen!  

II-W41 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W25 
 

Der Vertreter der Euroquarz GmbH verweist auf seine Stellungnahme 
und kritisiert den Umfang der als Sondierungsbereich vorgesehenen 
Fläche. Er sieht einen nicht gedeckten Bedarf für den Rohstoff Quarz-
kies. Er weist darauf hin, dass nach seinem Kenntnisstand andere Fir-
men die entsprechenden Rohstoffqualitäten nicht gesondert abbauen 
bzw. aufbereiten. Ob entsprechende Qualitäten bei anderen Lagerstät-
ten im Regierungsbezirk vorhanden sind, entzieht sich seiner Kenntnis. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
 
Ergänzend wird festgestellt, dass ein gesonderter Abbau bzw. eine ge-
sonderte Aufbereitung ggf. zukünftig erfolgen kann (wenn dies noch nicht 
der Fall sein sollte), wenn eine entsprechende monetär hinreichende 
Marktnachfrage besteht. Dies zu regeln ist jedoch nicht Aufgabe der 
Regionalplanung.  
Dessen ungeachtet kann ggf. zu einem späteren Zeitpunkt eine erneute 
regionalplanerische Überprüfung der Sachlage und der aktuellen Bewer-
tungen erfolgen. 

II-W02 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W26 
 

Der Vertreter der Fa. XXX verweist vollumfänglich auf die Stellung-
nahme und das Protokoll im Rahmen der Erörterung der kommunalen 
Synopsen zur Gemeinde Schwalmtal. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten, soweit sie nicht durch den Beschlussvorschlag zur 
Anregungsnummer Schw/166/1 aktualisiert wurde (d.h. die entsprechen-
den Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
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II-W14 
 

Hierzu wird auf die Erörterung zu I-W26 verwiesen. Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten, soweit sie nicht durch den Beschlussvorschlag zur 
Anregungsnummer Schw/166/1 aktualisiert wurde (d.h. die entsprechen-
den Ausführungen und Bewertungen werden insoweit Beschlussvor-
schlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer I-
W26 verwiesen. 

I-W27 
 

Der Vertreter der Stadt Viersen (168) begrüßt, dass hier keine Sondie-
rungsbereiche das Stadtgebiet von Viersen betreffend vorgesehen 
werden. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Die Ausführungen in der Erörterung werden zur Kenntnis genommen. 

I-W28 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

II-W21 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W29 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W30 
 

Der Vertreter der Fa. XXX erklärt unter Hinweis auf den Vertagungsan-
trag und die schriftlichen Stellungnahmen: 
Zu 2503-05 auf dem Gebiet der Stadt Hamminkeln: Hier wird eine Re-
duzierung des Interessenbereiches vorgenommen. Der genaue Um-
fang ergibt sich aus einer Karte (rote Fläche), die zu Protokoll gereicht 
wird und die Biotopkatasterflächen ausspart. Es handelt sich um eine 
Erweiterung und deshalb ist das Ausschlusskriterium schutzwürdiger 
Boden nicht anwendbar. 
Zu 2503-06 auf dem Gebiet der Stadt Hamminkeln: Es wird um erneute 
Überprüfung gebeten, weil die Voraussetzungen, aus Gründen des 
Wasserschutzes keinen Sondierungsbereich vorzusehen, nicht vorlie-
gen. Wasserschutz ist als einziges Ausschlusskriterium seitens der 
Bezirksregierung angeführt worden. Die Erläuterungskarte 8 könne in 
diesem Fall wegen ihres Maßstabes aus Gründen der Bereichsun-
schärfe keine Beurteilungsgrundlage sein. Der Bereich liege zudem 
außerhalb der Wasserschutzzone III B Wittenhorst. Es wird eine ent-
sprechende Karte (rote Fläche) und ein Ergebnisprotokoll vom 
17.04.2007 der Bezirksregierung Düsseldorf, Az.: 541.6.4.1-WES-
01307 zu Protokoll gereicht. Der Kreis Wesel sowie die Stadt Hammin-

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (bis auf die nachstehende ASB-Korrektur bei 2503-11)  
(d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewertungen werden inso-
weit Beschlussvorschlag). 
 
Ergänzend wird Folgendes festgestellt: 
Der Regionalrat kann sich jederzeit zu allen Interessensbereichen bei 
der Bezirksplanungsbehörde anschauen, in welchen Teilflächen welche 
Ausschlussgründe etc. vorliegen.  
 
Bei 2503-05 ist eine Auftrennung des Bereichs nicht erforderlich, da flä-
chendeckend Ausschlussgründe vorliegen: Ganzflächig LSG mit Abgra-
bungsverbot sowie eine zu geringe Mächtigkeit bei Neuansätzen (siehe 
Anlage A zu den Synopsen, S. 13 unten) und im Süden und Osten der 
Bodenschutz gem. Gesamtbereichstabelle. Es handelt sich um einen 
Neuansatz, da 2503-06 nicht als Sondierungsbereiche oder BSAB abge-
bildetwird.  
 
Der Bereich 2503-06 ist in der Gesamtbereichstabelle korrekt als in ei-
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keln hätten für eine Abgrabung in der Größenordnung von 4 bis 5 Hek-
tar in der Vergangenheit ihre Zustimmung signalisiert. Der Vertreter des 
Landrats des Kreises Wesel (170) erklärt, dass dies nur für die Teilflä-
che von ca. 4 bis 5 Hektar gelte. Der Vertreter der Stadt Hamminkeln 
(173) schließt sich der Stellungnahme des Kreises Wesel an. 
Zu 2503-11 auf dem Gebiet der Stadt Hamminkeln: Die Bezirksregie-
rung habe hier die 300-Meter-Pufferzone um den ASB falsch gezogen. 
Der Interessenbereich liege außerhalb dieser Pufferzone. Es wird be-
antragt, den Interessenbereich entlang der Grenze des Wasserreser-
vegebietes zu teilen, wie aus der zu Protokoll gereichten Karte ersicht-
lich und erneut zu prüfen. 
Der Vertreter des Landrats des Kreises Wesel (170) erklärt unter Be-
zugnahme auf die Ausführungen unter Alp/170/1, dass ein Sondie-
rungsbereich an dieser Stelle ausdrücklich abgelehnt wird. 
Der Vertreter der Stadt Hamminkeln (173) schließt sich dem an. 
Zu 2512-02 auf dem Gebiet der Stadt Wesel: Hierzu wird auf die 
schriftliche Stellungnahme verwiesen. 
Zu 2512-03-A1 auf dem Gebiet der Stadt Wesel: Die Darstellung eines 
Sondierungsbereiches wird ausdrücklich begrüßt. 
Der Vertreter der Stadt Wesel (182) erklärt, dass er gegen jede weitere 
Ausweisung von Sondierungsbereichen auf dem Gebiet der Stadt We-
sel ist. 
Zu 2512-03-A2 Neu auf dem Gebiet der Stadt Wesel: Der Nichtdarstel-
lung des Interessenbereichs 2512-03-A2 Neu wird widersprochen. Es 
wird beantragt, den Interessenbereich (wieder) als Sondierungsbereich 
in die Erläuterungskarte aufzunehmen, da dem Interessenbereich kein 
Ausschlusskriterium aus dem Umweltbericht Kapitel 3.2.6 entgegen-
steht. Vorsorglich rügen sie insoweit die fehlende erneute Auslegung 
des Entwurfs und insbesondere des Umweltberichts vor der Erörterung 
nach der genannten Änderung der Ausschlusskriterien. Diesem Inte-
ressenbereich steht kein anderer Ausschlussgrund entgegen. 
Zu 2512-03-B auf dem Gebiet der Stadt Wesel: Es wird beantragt, un-
ter Bezugnahme auf eine zu Protokoll gereichte Karte den Bereich neu 
zu schneiden entlang der Grenze zum Vogelschutzgebiet. Auf der Kar-
te ist das Vogelschutzgebiet schraffiert dargestellt. Beide Bereiche 
sollen neu geprüft und bewertet werden. Unter Verweis auf die 32. 
Regionalplanänderung und die schriftliche Stellungnahme wird ange-
regt, das Vogelschutzgebiet nicht als Ausschlusskriterium anzusehen. 
Die Bezirksregierung verweist auf die Ausführung unter 3.2.6.4 des 

nem weiteren wasserwirtschaftlichen Einzugsgebiet gelegen erfasst 
worden. Er liegt in einem sogenannten wasserwirtschaftlichen Reserve-
gebietes, das losgelöst von der Wasserschutzzone zu betrachten und 
korrekt im Regionaplan abgebildet ist. Ungeachtet dessen liegt 2503-06 
– im Rahmen der Parzellenunschärfe - außerhalb der WSZ. Der regio-
nalplanerische wasserwirtschaftliche Ausschlussgrund ist auch sachge-
recht. Die Entscheidung über entsprechende Ausschlüsse gem. Regio-
nalplan obliegt dem Regionalrat und nicht der Bezirksregierung. Der 
Regionalrat hat hierbei Ermessensspielräume und diese werden im vor-
liegenden Entwurf sachgerecht ausgenutzt. 
 
Die im Erörterungstermin vorgebrachte Kritik bezüglich der realen Lage 
des ASB-Pufferbereichs bei 2503-11 ist richtig und wird hiermit korrigiert. 
Dennoch verbleiben Ausschlussgründe, die zu einem kompletten Aus-
schluss des Interessensbereiches führen. Eine Teilung/Auftrennung des 
Bereichs ist also nicht erforderlich, da flächendeckend Ausschlussgründe 
vorliegen.  
In der nördlichen Hälfte des Interessensbereiches 2503-11 ist dabei flä-
chendeckend LSG mit Abgrabungsverbot als Ausschlussgrund zu kons-
tatieren und in einer kleinen Teilfläche in Nordwesten auch noch sehr 
schutzwürdiger Boden in der Funktion Biotopentwicklungspotenzial (Ex-
tremstandorte). Ferner ist dort flächendeckend die Mächtigkeit bei Neu-
ansätzen nur für Kies/Kiessand zu gering (siehe Anlage A zu den Syn-
opsen, S. 13 unten).  
In der gesamten südlichen Hälfte von 2503-11 liegt der Ausschlussgrund 
LSG mit Abgrabungsverbot und ebenfalls in der gesamten Südhälfte der 
Ausschlussgrund Bereich für den Grundwasser- und Gewässerschutz 
vor. Ferner liegt auch hier bis auf einen kleinen südwestlichen Teilbe-
reich eine zu geringe Mächtigkeit bei Neuansätzen nur für Kies/Kiessand 
vor. 
2503-11 ist im Übrigen ein Neuansatz. 
 
Die Stellungnahme der Stadt Wesel wird zur Kenntnis genommen, aber 
es wird ihr bezüglich 2512-03-A1 nicht gefolgt, da hier keine hinreichen-
den Ausschlussgründe entgegenstehen. 
 
Der Ausschlussgrund bei 2512-03-A2 und 2512-11-A ist sachgerecht. 
Zur Thematik der erneuten Offenlegung wird auf den Beschlussvor-
schlag zur Anregungsnummer I-W20 verwiesen. 



 177 

Anregungen Ergebnisse der Erörterung (und nach der Erörterungsveranstaltung 
aufgenommene, entsprechend gekennzeichnte Ausführungen) 

Beschlussvorschläge  

Umweltberichts. 
Zu 2512-04 auf dem Gebiet der Stadt Wesel: Hier wird auf die schriftli-
che Stellungnahme verwiesen. 
Zu 2512-09 auf dem Gebiet der Stadt Wesel: Hierzu wird darauf hin-
gewiesen, dass der Bereich im aktuellen Entwurf des Landschaftspla-
nes Wesel – Teilbereich Wesel – nicht mehr als Landschaftsschutzge-
biet dargestellt wird. Es wird um Überprüfung gebeten. 
Zu 2512-10 auf dem Gebiet der Stadt Wesel: Beantragt wird, Kapitel 
3.12, Ziel 1, Nr.5 an geeigneter Stelle um folgenden Satz zu ergänzen: 
„Ein Erweiterungsvorhaben, das die vorgenannten Voraussetzungen 
erfüllt, wird im Hinblick auf die Verbote und die Erteilung von Ausnah-
men oder Befreiungen hiervon in Landschaftsschutzgebieten den 
BSAB und Sondierungsbereichen gleichgestellt.“ 
Der Vertreter des Kreises Kleve (110) spricht sich vehement gegen 
eine solche Regelung aus. 
Zu 2512-11-A auf dem Gebiet der Stadt Wesel: Der Nichtdarstellung 
des Interessenbereichs 2512-11-A wird widersprochen. Es wird bean-
tragt, den Interessenbereich (wieder) als Sondierungsbereich in die 
Erläuterungskarte aufzunehmen, da dem Interessenbereich kein Aus-
schlusskriterium aus dem Umweltbericht Kapitel 3.2.6 entgegensteht. 
Vorsorglich rügen sie insoweit die fehlende erneute Auslegung des 
Entwurfs und insbesondere des Umweltberichts vor der Erörterung 
nach der genannten Änderung der Ausschlusskriterien. Diesem Inte-
ressenbereich steht kein anderer Ausschlussgrund entgegen. 
Zu 2512-11-B auf dem Gebiet der Stadt Wesel: Hier wird auf die schrift-
liche Stellungnahme verwiesen. 
 
 

 
Zu 2512-03-B: Eine Teilung/Auftrennung des Bereichs ist nicht erforder-
lich, da flächendeckend Ausschlussgründe vorliegen: Auf der einen Seite 
der nebenstehend vorgeschlagen Schnittkante VSG und auf der anderen 
VSG-Pufferbereich. Das Kriterium VSG ist sachgerecht (siehe auch An-
gaben dazu im Umweltbericht). 
 
Zu 2512-04 und 2512-11-B: Es wird an der regionalplanerischen Bewer-
tung in der Unternehmenstabelle festgehalten, wie oben bereits darge-
legt. 
 
2512-09: Dies Fläche wird als hinreichend landschaftlich wertvoll für 
einen landschaftlichen Ausschlussgrund angesehen. Es ist hier auch auf 
landschaftliche Potenziale für hochwertige Uferanlagen zu verweisen, 
wenn angrenzend eine Wasserfläche entsteht. Im Übrigen gilt noch der 
alte Landschaftsplan.  
 
Die angeregte Ergänzung von Kapitel 3.12, Ziel 1, Nr. 5 wird abgelehnt. 
Die Sonderregelung will bewusst keine weitere entsprechende Unter-
stützung geben für die Flächen, die unter die Sonderregelung fallen 
(insb. keine Abgrabungsgewährleistung oder eine Sperrung für andere 
Nutzungen). Hier sollen ansonsten die normalen Spielregeln der Fach-
verfahren gelten. Alles Andere wäre ein unangemessener Eingriff in die 
fachrechtlichen Entscheidungsspielräume. 
 
Die weiteren Ausführungen in der Erörterung werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
Das heißt, den Anregungen und Bedenken aus der Erörterung wird - mit 
Ausnahme der Lagekorrektur bzgl. des ASB-Pufferbereichs bei 2503-11 
- nicht gefolgt. 
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Ergebnisprotokoll vom 17.04.2007 der Bezirksregierung Düsseldorf, 
Az.: 541.6.4.1-WES-01307 

Ergebnisprotokoll 
 
Abgrabung XXX der Firma XXX  
hier: Abstimmungsgespräch am 05.03.2007 
 
 
Der Termin vom 05.03.2007 erfolgte auf Wunsch von Herrn XXX (Fir-
menvertreter), XXX.  
 
Nach Begrüßung aller Teilnehmer und Teilnehmerinnen durch Fr. Dr. 
Nienhaus erklärte Herr XXX (Firmenvertreter), dass die Firma XXX die 
Firma XXX und die Abgrabung Hamminkeln von der Familie XXX ge-
kauft habe. Der heutige Termin solle dazu dienen im Vorfeld festzustel-
len, ob die seitens der Firma XXX geplante Erweiterung der Abgrabung 
XXX in Hamminkeln aus Sicht der Dezernate 54.1 und 51 möglich er-
scheine bzw. welche Vorgaben durch die Unternehmerin zu erfüllen 
seien.  
 
Anhand des im Termin vorliegenden Übersichtsplans zur Abgrabungs-
erweiterung Hamminkeln stellten die Vertreter der Fa. XXX mögliche 
Erweiterungsflächen vor. Die vorrangig geplante Erweiterungsfläche 
liegt im Norden der bereits bestehenden Abgrabung und schließt eine 
bereits beantragte Abgrabungserweiterung mit ein.  Bei der angedach-
ten Fläche handelt es sich um die nördlich der bestehenden Abgra-
bungsfläche liegende Dreiecksfläche zwischen der L 896 im nördlichen 
Bereich, der B 473 als westlicher und der Issel als östlicher Abgren-
zung.  
 
Diese Fläche wird derzeit durch eine Verbindungsstraße von der be-
stehenden Abgrabung abgegrenzt. Innerhalb der Fläche befindet sich 
der Schlehenbuschhof. Die Unternehmerin beabsichtigt mit der Auskie-
sung der als kleiner gelber Kreis im Plan dargestellten und bereits be-
antragten, aber noch nicht genehmigten Fläche zu beginnen, wenn klar 
ist, dass eine darüber hinausgehende Abgrabung möglich ist. Als Zeit-
schiene für den Abschluss des Verfahrens sind nach Aussage von Hr. 
XXX (Firmenvertreter) 5 – 6 Jahre geplant. 
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Nach Aussage des Dezernates 51 befindet sich die angedachte Fläche 
außerhalb von Landschafts- und Naturschutzgebieten. Erst Flächen die 
sich im östlichen Bereich an den Isselverlauf anschließen, sind durch 
Landschaftspläne und naturschutzrechtliche Regelungen überlagert. 
 
Aus Sicht des Dezernates 54.1 wird erläutert, dass sich die angedachte 
Fläche außerhalb des WSG Wittenhorst befindet. Allerdings grenzt die 
Fläche im süd-westlichen Bereich direkt an die SZ III B des WSG Wit-
tenhorst an. Fr. Dr. Nienhaus erläutert dazu, dass die Unternehmerin 
vor einer Antragstellung die Auswirkungen der Abgrabungserweiterung 
im Zusammenschluss mit der bereits existierenden Abgrabung auf den 
Grenzverlauf des festgesetzten Wasserschutzgebietes durch ein hyd-
rogeologisches Gutachten ermitteln lassen muss. Die Abgrabung darf 
zu keiner Verschiebung der Einzugsgebietsgrenze führen und dadurch 
zu Auswirkungen auf andere Beteiligte führen, d.h. durch die geplante 
Abgrabung darf es zu keiner Veränderung der festgesetzten WSZ III B 
kommen. 
 
Im Rahmen des Gutachtens sollte auch geprüft werden, ob und wenn 
welche Abstandsflächen zwischen der Abgrabung und der WSG-
Grenze vorhanden sein müssen. Auf Nachfrage von Fr. Dr. Nienhaus 
erklärt Hr. XXX (Firmenverteter), dass die Abgrabung mit der Folgenut-
zung „offene Wasserfläche“ vorgesehen ist. Deshalb müssen nach 
Aussage von Fr. Dr. Nienhaus bei der modelltechnischen Darstellung 
der Auswirkungen der Abgrabung ebenfalls die Auswirkungen der be-
reits vorhandenen Auskiesungsseen auf den Grenzverlauf des Was-
serschutzgebietes sowie die Auswirkungen eines möglichen Zusam-
menschlusses mit dem neuen Auskiesungssee betrachtet werden. 
 
Hr. Börger weist darauf hin, dass bei der Darstellung und Ermittlung der 
Auswirkungen der geplanten Abgrabung das vorliegende Isselauen-
konzept in Betracht zu ziehen ist. 
 
Hr. Hahlweg weist noch einmal auf den Wunsch zur Renaturierung der 
Issel und auf bereits in früheren Jahren geführte Gespräche hin. Hr. 
XXX greift diese Argumentation auf und erkundigt sich nach einer mög-
lichen oder auch beabsichtigten Auenausbildung der Issel. Konkrete 
Aussagen zum Isselauenkonzept können durch die Unternehmerin bei 
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der zuständigen Bezirksregierung Münster eingeholt werden. 
 
Negative Effekte für den Hochwasserschutz sind aus Sicht von Hr. 
Börger durch das Vorhaben nicht zu erkennen, sodass er keine direk-
ten Bedenken gegen das Vorhaben äußern könne. Allerdings seien 
auch keine positiven Effekte für den Hochwasserschutz durch das Vor-
haben zu erkennen. Allerdings weist er auf eine mögliche erforderlich 
werdende Deichrückverlegung durch die Unternehmerin bei Durchfüh-
rung der Abgrabung hin.  
 
Fr. Dr. Nienhaus stellt weiterhin heraus, dass die seitens der Firma 
XXX angedachten Flächen im GEP nicht als BSAB-Flächen ausgewie-
sen sind. Sie erkundigt sich, inwieweit bereits Gespräche mit der Abtei-
lung 6 über eine mögliche Neuausweisung als BSAB geführt worden 
sind.  Derartige Gespräche hat es nach Aussage von Hr. XXX bisher 
nicht gegeben. Vorrangig sollten die früheren Problemfelder Natur- und 
Gewässerschutz im Vorfeld angesprochen werden. In nächster Zeit 
sollen entsprechende Gespräche geführt werden.  
 
Fr. Dr. Nienhaus weist daraufhin, dass seitens der früheren Firma XXX-
XXX in dem damaligen Abgrabungsverfahren versichert worden sei, 
dass keine weiteren Erweiterungen geplant seien. Sie regt weiterhin 
an, dass die Unternehmerin im Vorfeld Gespräche bzgl. einer mögli-
chen Erweiterung der B 473 mit den zuständigen Stellen aufnehmen 
solle. 
 
Hr. XXX spricht darüber hinaus die Wünsche der Stadt Dingden zur 
baulichen Erweiterung in Richtung Issel und Planungsabsichten zum 
Thema „Bauen am Wasser“ an. Die Vertreter der Stadt Dingden stehen 
nach seiner Aussage hinter der geplanten Abgrabung. Die Firma selber 
ist bereit sich ins Isselauenkonzept sowie in die Errichtung von Bioto-
pen etc. mit einzubringen. 
 
Abschließend weist Fr. Dr. Nienhaus darauf hin, dass sichergestellt 
sein muss, dass die Zuwegung zur angrenzenden Kläranlage weiterhin 
gewährleistet werden muss.  
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Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
Eingereichte Karten (im Original farbig) können vom Regionalrat bei 
Bezirksplanungsbehörde eingesehen werden. 

II-W04 
 

Hierzu wird auf die Erörterung zu I-W30 verwiesen. Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer I-
W30 verwiesen. 

I-W31 
 

Die Vertreterin der Fa. Welbers Kieswerke GmbH verweist auf die 
schriftliche Stellungnahme und macht sich die Ausführungen der Fa. 
CEMEX zum Landschaftsschutz unter II-W15 zu eigen. 
 
Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterung eingetragen):  
Folgende Stellungnahme vom 20.06.2008 ging bei der Bezirkspla-
nungsbehörde ein: 
 
Interessengebiete: 2103-01, 2103-02 und 2103-04, - Stadt Geldern, 
Kreis Kleve sowie 2116-40 - Gemeinde Weeze, Kreis Kleve und  
2501-09 A4 und Al (tlw.) – Gemeinde Alpen, Kreis Wesel 
 
Nachfolgende Stellungnahme bezieht sich auf die von der Firma XXX 
gemeldeten Interessengebiete in den Kreisen Kleve und Wesel wie in 
der Betreffzeile genannt. 
 
Verwundert und auch verärgert mussten wir feststellen, dass die Anre-
gungen und Bedenken aus unseren Stellungnahmen zur 51. Regional-
planänderung zur 1. und 2. Entwurfsfassung in Ihrer Synopse lediglich 
mit pauschalen und allgemeinen Argumenten zurückgewiesen wurden. 
Eine ordnungsgemäße Abwägung scheint im ganzen Verfahren nicht 
stattgefunden zu haben. 
Wir verweisen daher weiterhin auf unsere Stellungnahmen vom 
14.09.2007 und 18.02.2008 und bitten um Berücksichtigung der Belan-
ge unseres Unternehmens. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer II-
W15 und II-W08 verwiesen. 
Die nebenstehenden Ausführungen werden ferner zur Kenntnis genom-
men. Eine ordnungsgemäße Abwägung hat stattgefunden und den ent-
sprechenden Bedenken wird nicht gefolgt.  

II-W08 
 

Hierzu wird auf die Erörterung zu I-W31 verwiesen. Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer I-
W31 verwiesen. 
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I-W32 
 

Der Vertreter der Fa. Menting & Bresser spricht sich gegen die Heran-
ziehung des Vogelschutzes als Auswahlkriterium aus und verweist 
hierzu auf die Erörterung unter I-W30. Er bittet ferner um eine differen-
zierte Betrachtung des Themas Vogelschutz und dabei insbesondere 
auch eine Berücksichtigung der angebauten Produkte und der entspre-
chenden Auswirkungen auf die Avifauna. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Das Kriterium VSG ist sachgerecht (siehe auch Angaben dazu im Um-
weltbericht). Hierzu wird auch auf den Beschlussvorschlag zur Anre-
gungsnummer I-W30 verwiesen. 
Die angebauten Produkte/landw. Nutzpflanzen können sich im Laufe der 
Zeit ändern und sind für eine langfristig orientierte Raumordnung nicht 
von hinreichendem Gewicht, um in den vorliegenden Fällen die avifau-
nistischen Ausschlussgründe zu beseitigen, soweit sie im Verfahren 
festgestellt wurden. Die wichtige lagebedingte Eignung eines Bereiches 
z.B. für die Gänseäsung ändert sich nicht, wenn z.B. aktuell der Landwirt 
einer Äsung entgegenstehende Produkte/Nutzpflanzen anbauen sollte.  

I-W33 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

II-W17 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W34 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W35 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W36 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
Folgende E-Mail vom 18.06.2008 ist bei der Bezirksplanungsbehörde 
eingegangen: 
 
Im Auftrag von Herrn XXX sage ich dessen Teilnahme am Erörterungs-
termin ab.  
Bezüglich des Einvernehmens verweise ich im Auftrag von Herrn XXX 
weiterhin auf die Stellungnahme der XXX vom 13.09.2007.  

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W37 
 

Der Vertreter der Fa. Grund und Boden Gohr GmbH bittet darum, die 
Einkürzung des Sondierungsbereiches um 4 ha (2301-06-B) rückgän-
gig zu machen und den gesamten Interessenbereich als Sondierungs-
bereich auszuweisen. Er tritt den Ausführungen der Fa. Trienekens zur 
Notwendigkeit von Abgrabungen mit Verfüllmöglichkeiten (Z0) aus-

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer I-
W6 verwiesen. 
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Anregungen Ergebnisse der Erörterung (und nach der Erörterungsveranstaltung 
aufgenommene, entsprechend gekennzeichnte Ausführungen) 

Beschlussvorschläge  

drücklich bei (I-W6). 
I-W38 
 

Der Vertreter der Fa. Heinrich Fonteyne GmbH erklärt Einvernehmen 
mit der Sondierungsbereichsdarstellung. 
Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
Es besteht seitens des Unternehmens Einvernehmen mit der Sondie-
rungsbereichsabbildung. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W39 
 

Der Vertreter der Fa. Völkers Tiefbauunternehmung und Baustoffhan-
del GmbH und Co. KG erklärt Einvernehmen mit der Sondierungsbe-
reichsdarstellung. 
 
Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
Es besteht seitens des Unternehmens Einvernehmen mit der Sondie-
rungsbereichsabbildung. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
 

I-W40 
 

Der Vertreter der Fa. Horlemann Solutions GmbH & Co. KG erklärt 
Einvernehmen mit der Sondierungsbereichsdarstellung. 
 
Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
Es besteht seitens des Unternehmens Einvernehmen mit der Sondie-
rungsbereichsabbildung. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
 

I-W41 
 

Der Vertreter der Fa. Kerkener Sand und Kies GmbH hält die Differen-
zierung bei Neuaufschluss und Erweiterung bezogen auf das Merkmal 
„Schutzwürdige Böden“ und „Besonders schutzwürdige Böden“ für 
nicht sachlich gerechtfertigt. Er hält einen Abstand von 100 m um 
Wohnnutzungen herum für ausreichend. Ein Schutzabstand von 300 m 
sei nicht sachlich gerechtfertigt. Für den Fall, dass der Regionalrat 
seiner Auffassung folge und das Kriterium der schutzwürdigen bzw. 
besonders schutzwürdigen Böden oder des Schutzabstandes von 300 
m anders bewerte als die Bezirksplanungsbehörde, bittet er darum, den 
von ihm beantragten Bereich von 69 ha als Sondierungsbereich ent-
sprechend darzustellen. 
Der Vertreter der Bezirksplanungsbehörde weist bezüglich des Boden-
schutzes auf die höheren Standortsicherungsinteressen bei Erweite-
rungen im Vergleich zu Neuansätzen hin sowie auf die Vorbelastung 
des Landschaftsbildes bei vorhandenen Betriebsstandorten (Schutz 
unbelasteter Räume). 
Der Vertreter des Kreises Kleve (110) erklärt, dass er sich gegen einen 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
 
Ergänzend wird auf die nebenstehenden Ausführungen der Bezirkspla-
nungsbehörde verwiesen und Folgendes festgestellt: Zur Thematik der 
Abstände wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
A/110/10 verwiesen (inkl. der dortigen Bezugnahme auf den AGV). Die 
Position des Kreises wird zur Kenntnis genommen, ebenso wie die wei-
teren Ausführungen des Unternehmensvertreters. 
 
Es wird unabhängig von den hiesigen Bewertungen im Übrigen darauf 
hingewiesen, dass nach unbelegten mündlichen Rückmeldungen aus 
Unternehmerkreisen offenbar größere Flächen der Sondierungsbereiche 
noch nicht abschließend an konkrete Abgrabungsfirmen vergeben wor-
den sind. Anzeichen dafür, dass diese schon alle an Abgrabungsunter-
nehmen „vergeben“ sind (wobei man auch dann evtl. über einen ent-
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Anregungen Ergebnisse der Erörterung (und nach der Erörterungsveranstaltung 
aufgenommene, entsprechend gekennzeichnte Ausführungen) 

Beschlussvorschläge  

Sondierungsbereich in Kerken (2107-02-A) auch in Teilflächen aus-
spricht. 

sprechend hohen Preis Flächen kaufen könnte) liegen nicht vor. Hier 
haben also selbst zum aktuellen Stand des Verfahrens der 51. Änderung 
auch neue Wettbewerber oder verlagerungswillige Firmen noch Potenzi-
ale in den Bieterwettbewerb einzutreten – neben den Möglichkeiten spä-
ter Flächen oder Standorte von anderen Firmen im Regierungsbezirk 
oder angrenzend aufzukaufen. 

II-W18 
 

Hierzu wird auf die Erörterung zu I-W41 verwiesen. Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Bescchlussvorschlag zur Anregungsnummer I-
41 verwiesen. 

I-W42 
 

Der Vertreter der Fa. Loock Transport und Recycling GmbH erklärt 
Einvernehmen mit der Sondierungsbereichsdarstellung. 
 
Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
Es besteht seitens des Unternehmens Einvernehmen mit der Sondie-
rungsbereichsabbildung. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
 

I-W43 
 

Der Vertreter der Fa. Rentei Kalbeck verweist auf seine schriftliche 
Stellungnahme, die aufrechterhalten wird. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
 

I-W44 
 

Der Vertreter der Fa. Kieswerk Grotendonk GmbH erklärt Einverneh-
men mit der Sondierungsbereichsdarstellung. 
 
Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
Es besteht seitens des Unternehmens Einvernehmen mit der Sondie-
rungsbereichsabbildung. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
 

I-W45 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W46 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

II-W12 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
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Anregungen Ergebnisse der Erörterung (und nach der Erörterungsveranstaltung 
aufgenommene, entsprechend gekennzeichnte Ausführungen) 

Beschlussvorschläge  

I-W47 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

II-W09 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W48 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

II-W11 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W49 
 

Der Vertreter der Fa. Kieswerk Maas-Roeloffs GmbH hält seine Stel-
lungnahme aufrecht und bittet darum, auch den Interessenbereich 
2106-09-B als Sondierungsbereich darzustellen und verweist auf das 
Folgenutzungskonzept. 
Der Vertreter des Kreises Kleve (110) erklärt, dass er sich gegen einen 
Sondierungsbereich 2106-09-B ausspricht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Die nebenstehenden Ausführungen werden ferner zur Kenntnis genom-
men. 

II-W20 
 

Hierzu wird auf die Erörterung zu I-W49 verwiesen. Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer I-
W49 verwiesen. 

I-W50 
 

Der Vertreter der Fa. De Beijer Sand und Kies GmbH erklärt Einver-
nehmen mit der Sondierungsbereichsdarstellung. 
 
Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
Es besteht seitens des Unternehmens Einvernehmen mit der Sondie-
rungsbereichsabbildung. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
 

I-W51 
 

Der Vertreter der Fa. Kieswerk Wissel verweist auf seine Stellungnah-
me und beantragt mindestens die Bereiche 2106-06 und 2106-07 als 
Sondierungsbereich auszuweisen. 
Der Vertreter des Kreises Kleve (110) erklärt, dass er sich gegen die 
Sondierungsbereiche 2106-06 und 2106-07 ausspricht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Es wird ferner unabhängig von den hiesigen Bewertungen auf die ge-
plante Sonderregelung in Ziel 1 Nr. 5, Kap. 3.12 des Regionalplans hin-
gewiesen, deren Möglichkeiten vom Unternehmen geprüft werden könn-
ten. Ferner wird unabhängig von den hiesigen Bewertungen auf die um-
fangreichen BSAB-Flächenreserven in Kalkar-Wissel hingewiesen. 
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Anregungen Ergebnisse der Erörterung (und nach der Erörterungsveranstaltung 
aufgenommene, entsprechend gekennzeichnte Ausführungen) 

Beschlussvorschläge  

Die nebenstehenden Ausführungen werden ferner zur Kenntnis genom-
men. 

II-W19 
 

Hierzu wird auf die Erörterung zu I-W51 verwiesen. Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer I-
W51 verwiesen. 

I-W52 
 

Der Vertreter der Fa. H. Janßen GmbH weist darauf hin, dass das In-
teressensgebiet einen Teilbereich der Flächen 2501-08-A1-A und -B ist 
und zwar der Teilbereich auf dem Gebiet der Gemeinde Issum. Es 
handelt sich um die Kiefernflächen. Die Fa. benötigt diesen Teilbereich 
als Erweiterungsfläche für die vorhandene Abgrabung, die unmittelbar 
anschließt. 
Der Vertreter des Kreises Kleve (110) erklärt, dass er sich gegen die 
Sondierungsbereiche ausspricht und verweist auf das Ergebnis der 
Erörterung zur Anregung Iss/110/1. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
In den abgelehnten Teilbereichen sind die Ausschlussgründe zu gravie-
rend. 
Es wird ferner unabhängig von den hiesigen Bewertungen auf die ge-
plante Sonderregelung in Ziel 1 Nr. 5, Kap. 3.12 des Regionalplans hin-
gewiesen, deren Möglichkeiten vom Unternehmen geprüft werden könn-
ten.  
Die nebenstehenden Ausführungen werden ferner zur Kenntnis genom-
men. 

I-W53 
 

Der Vertreter der Stadt Viersen (168) verweist auf die Erörterung unter 
Vie/415/1. 
Der Vertreter der Fa. CEMEX Kies & Splitt GmbH reicht unter Bezug-
nahme zur Erörterung unter I-W01 die Alternativplanung „Erweiterung 
Quarzkiestagebau Kleinenbroich“ von Februar 2008 zu Protokoll. 
Der Vertreter der Bezirksplanungsbehörde weist darauf hin, dass die 
Mitglieder des Regionalrates das entsprechende Konzept bei der Be-
zirksplanungsbehörde im Original einsehen können. 
Der Vertreter der Fa. CEMEX Kies & Splitt GmbH beantragt, dass der 
Sondierungsbereich in Kerken um den nach der 2. Verfahrensbeteili-
gung gestrichenen Teilbereich 2107-06-B ergänzt wird. Wegen des 
Kriteriums „Abstand zu Wohnräumen“ macht er sich die Argumentation 
der Fa. XXX unter I-W30 zu eigen. Hier solle man sich an der bereits 
für den westlich gelegenen BSAB bestehenden Regelung orientieren, 
die dort einvernehmlich mit der Gemeinde abgestimmt worden sei. 
Der Vertreter des Kreises Kleve (110) erklärt, dass er sich gegen eine 
Erweiterung des Sondierungsbereichs ausspricht. 
Der Vertreter der Fa. CEMEX Kies & Splitt GmbH verweist bezüglich 
des Bereiches 2407-01 zum Aspekt des Bodenschutzes auf seine Aus-
führungen unter I-W12. 
Der Vertreter der Fa. CEMEX Kies & Splitt GmbH erklärt Einvernehmen 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten, soweit sie nicht durch den prioritären Beschlussvor-
schlag Anregungsnummer Kor/415/1 (Abbildung zusätzlicher Sondie-
rungsbereichsflächen in Korschenbroich) und den Beschlussvorschlag 
zur Anregungsnummer K-L/175/1 (Streichung der Flächen 2505-09 als 
Sondierungsbereich) aktualisiert wurden (d.h. die betreffenden Positio-
nen werden Beschlussvorschlag). Ergänzend wird auf die im Beschluss-
vorschlag zur Anregungsnummer Kor/415/1 genannten Anlagen und die 
zugehörigen Beschlussvorschläge hingewiesen. 
 
Das eingereichte Konzept kann bei der Bezirksplanungsbehörde im Ori-
ginal eingesehen werden und wurde beim hiesigen Beschlussvorschlag 
und dem Beschlussvorschlag zur Anlage E9 berücksichtigt. 
 
Ergänzend wird bezüglich der Wohnräume auf den Beschlussvorschlag 
zur Anregungsnummer I-W30 verwiesen und vor allem auf den Be-
schlussvorschlag zur Anregungsnummer A/110/10 (Letzterer ist passen-
der). Das Kriterium ist sachgerecht, auch wenn westlich schon eine an-
dere Regelung mit der Gemeinde abgestimmt worden ist. Der Sondie-
rungsbereich in Kerken kann nicht entsprechend vergrößert werden. 
Die Position des Kreises Kleve bezüglich 2107-06-B wird zur Kenntnis 



 191 

Anregungen Ergebnisse der Erörterung (und nach der Erörterungsveranstaltung 
aufgenommene, entsprechend gekennzeichnte Ausführungen) 

Beschlussvorschläge  

mit der Sondierungsbereichsdarstellung in Bedburg-Hau. 
Der Vertreter der Fa. CEMEX Kies & Splitt GmbH verweist zum Inte-
ressenbereich in Issum 2105-06 auf seine schriftliche Stellungnahme. 
Der Vertreter der Fa. CEMEX Kies & Splitt GmbH erklärt Einvernehmen 
mit der Sondierungsbereichsdarstellung in Kamp-Lintfort. 
Der Vertreter der Fa. CEMEX Kies & Splitt GmbH verweist zum Inte-
ressenbereich in Moers 2506-04 auf seine schriftliche Stellungnahme. 
Der Vertreter der Fa. CEMEX Kies & Splitt GmbH verweist bezüglich 
des Bereiches in Kempen 2403-08 zum Aspekt des Bodenschutzes 
darauf, dass die Lagerstätte in diesem Bereich für geeignet und den 
Ausschlussgrund des Bodenschutzes in diesem Fall für nicht hinrei-
chend gewichtig hält. 
 
Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
Es besteht seitens des Anreger I-W53 teilweise Einvernehmen und 
zwar mit der Sondierungsbereichsabbildung in Bedburg-Hau.  

genommen. 
Auch bei 2403-08 ist der Aspekt des Bodenschutzes trotz der Lagerstät-
teneigenschaften als Ausschlussgrund hinreichend gewichtig. 
Ergänzend wird bezüglich des Bodenschutzes auf den Beschlussvor-
schlag zur Anregungsnummer I-W12 verwiesen 
Das heißt zusammengefasst: Den ergänzenden unternehmerischen 
Anregungen und Bedenken aus der Erörterung wird nicht gefolgt, soweit 
ihnen nicht durch den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
Kor/415/1 (Abbildung zusätzlicher Sondierungsbereichsflächen in Kor-
schenbroich) zumindest teilweise gefolgt wurde. 
 
 
 
 

II-W15 
 

Hierzu wird auf die Erörterung zu I-W53 verwiesen. Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten, soweit sie nicht durch den prioritären Beschlussvor-
schlag zur Anregungsnummer Kor/415/1 (Abbildung zusätzlicher Sondie-
rungsbereichsflächen in Korschenbroich) und den Beschlussvorschlag 
zur Anregungsnummer K-L/175/1 (Streichung der Flächen 2505-09 als 
Sondierungsbereich) aktualisiert wurden (d.h. die betreffenden Positio-
nen werden Beschlussvorschlag).  
Ergänzend wird auf die im Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
Kor/415/1 genannten Anlagen und die zugehörigen Beschlussvorschläge 
hingewiesen. 

I-W54 
 

Der Vertreter der Fa. XXX verweist auf den Vertagungsantrag und die 
schriftlichen Stellungnahmen. Er erklärt: 
Zu 2111-07 im Gebiet der Stadt Rees: Hier wird auf die schriftliche 
Stellungnahme verwiesen. 
Zu 2111-12 im Gebiet der Stadt Rees: Der Interessenbereich wird re-
duziert um die im Biotopkataster bzw. als BSN dargestellten Bereiche. 
Die neue Abgrenzung ist aus einer zu Protokoll gereichten Karte (rote 
Fläche) ersichtlich. Der Bereich ist ca. 20 ha groß. Es wird beantragt, 
über den reduzierten Bereich neu zu entscheiden und dabei zu berück-
sichtigen, dass es sich um eine Erweiterung und nicht um einen Wie-
deraufschluss handelt. 
Zu 2111-13-A im Gebiet der Stadt Rees: Es wird beantragt, die Frage 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (bis auf die nachstehende Korrektur bei 2111-14-C). 
 
Ergänzend wird Folgendes festgestellt: 
Der Regionalrat kann sich jederzeit zu allen Interessensbereichen bei 
der Bezirksplanungsbehörde anschauen, in welchen Teilflächen welche 
Ausschlussgründe etc. vorliegen.  
 
Bei 2111-12 handelt es sich um einen Wiederaufschluss. Selbst wenn 
man den Bereich abweichend von den realen Verhältnissen als Erweite-
rung einstufen sollte, verbleibt es – wie bei der Klassifizierung als Wie-
deraufschluss - auch bei Aussparung der Biotopkatasterflächen und der 
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Anregungen Ergebnisse der Erörterung (und nach der Erörterungsveranstaltung 
aufgenommene, entsprechend gekennzeichnte Ausführungen) 

Beschlussvorschläge  

der Kiesmächtigkeit erneut zu prüfen unter Zugrundelegung bereits zu 
den Akten gereichter Bohrergebnisse, die eine höhere Mächtigkeit auf-
weisen. Die Bohrergebnisse reichen von 17,40 m bis 12,10 m. Auf die-
ser Grundlage soll der Bereich dann noch einmal neu bewertet werden.  
Der Vertreter der Bezirksplanungsbehörde weist auf die Ausführungen 
auf der Seite 13 der Anlage A zu den Synopsen hin. Dort wird darauf 
hingewiesen, dass bei Neuansätzen nur für Kies / Kiessand eine Mäch-
tigkeit der Klasse B nicht hinreichend ist. 
Der Vertreter der Fa. XXX rügt vorsorglich die fehlende erneute Ausle-
gung des Entwurfs und insbesondere des Umweltberichts vor der Erör-
terung nach der genannten Änderung der Ausschlusskriterien (gegen-
über dem 2. Entwurf) im Hinblick auf die Kiesmächtigkeit. 
Zu 2111-13-B im Gebiet der Stadt Rees: Hierzu wird seitens der Vertre-
ter der Fa. XXX  sowie der Bezirksregierung auf die jeweiligen Ausfüh-
rungen zu 2111-13-A verwiesen. 
Die Vertreterin der Fa. XXX regt an, eine Erweiterung auch dann als 
gegeben anzusehen, wenn der vorhandene Anlagenstandort sicher 
weitergenutzt werden kann. Die Flächen 2111-12 / 2111-13-A und –B 
sind somit aus Sicht der Firma Erweiterungsflächen. 
Zu 2111-14-A auf dem Gebiet der Stadt Rees: ist der Meinung, dass 
der 300-m Pufferbereich um ASB gerade auch in diesem Fall nicht 
gerechtfertigt ist, weil es sich hier um einen ASB mit besonderer 
Zweckbindung handelt, nämlich dem Freizeit- und Erholungsbereich 
Reeser Meer. 
Zu 2111-14-B auf dem Gebiet der Stadt Rees: verwiesen wird auf die 
Ausführungen zu 2111-14-A hinsichtlich des Pufferbereichs. Gerügt 
wird die Anwendung des Ausschlusskriteriums Freiraum mit sonstiger 
Zweckbindung, da an dieser Stelle hierfür nichts ersichtlich ist. Es wird 
um erneute Prüfung gebeten. 
Zu 2111-14-C auf dem Gebiet der Stadt Rees: hier wird auf die schrift-
liche Stellungnahme verwiesen. 
Zu 2111-15 auf dem Gebiet der Stadt Rees: es wird die Reduzierung 
des Interessenbereiches um die in der 300-m Pufferzone FFH gelege-
nen Bereiche erklärt und eine entsprechende Karte mit der neuen Ab-
grenzung (roter Bereich) zu Protokoll gereicht und eine erneute Prü-
fung beantragt. 
Zu 2111-16 auf dem Gebiet der Stadt Rees: der Interessenbereich wird 
in zwei eigenständige Bereiche geteilt. Hierzu wird eine Karte zu Proto-
koll gereicht (roter Bereich). Es wird beantragt beide Bereiche erneut 

als BSN dargestellten Bereiche flächendeckend beim Ausschlussgrund 
LSG mit Abgrabungsverbot.  
 
Darauf, ob man den Anlagenstandort weiternutzen kann, kommt es nicht 
entscheidungsändernd bezüglich der Klassifizierungen als Erweiterung / 
Wiederaufschluss oder Neuansatz an, zumal auch Standortverlagerun-
gen zumutbar sind. Raumordnerisch maßgeblich sind die auch langfristig 
im Raum ablesbaren Veränderungen. Die entsprechenden Klassifizie-
rungen gemäß Gesamtbereichstabelle sind daher bei allen nebenste-
hend angesprochenen Bereichen korrekt. Ansonsten könnte man im 
Übrigen mit langen Bandstraßen oder LKW-Transporten extrem viele 
Interessensbereiche unsachgemäß zu „Erweiterungen“ umdeklarieren. 
 
Zu 2111-13-A ist zu bemerken, dass es sich um einen Neuansatz mit 
einer zu geringen Rohstoffmächtigkeit als alleine hinreichendem Aus-
schlussgrund handelt (vgl. Seite 13 der Anlage A zu den Synopsen; An-
lage A4.2), auch wenn man den Bohrergebnissen der Firma folgt. Der 
weit überwiegend vorhandene Ausschlussgrund des 300m-Pufferberei-
ches zu ASB gem. Regionalplan würde im Übrigen bei 2111-13-A selbst 
dann greifen, wenn man die Fläche abweichend von den realen Verhält-
nissen als Erweiterung einstufen würde. Der verbleibende Rest wäre von 
der Größe und dem Zuschnitt her ungeeignet für eine Sondierungsbe-
reichsabbildung. 
 
2111-13-B ist ebenfalls ein Neuansatz mit einer zu geringen Rohstoff-
mächtigkeit als bereits alleine hinreichendem Auschlussgrund (vgl. Seite 
13 der Anlage A zu den Synopsen). Hinzu kommen weitere Ausschluss-
gründe, die sich – außer der Aktualisierung bezüglich der Mächtigkeiten 
durch Anlage A zu den Synopsen - bereits aus der Gesamtbereichsta-
belle ergeben. Auch hier ist ferner auf die Mindestgröße für Neuansätze 
von 20 ha hinzuweisen. 
 
Zur Thematik der erneuten Offenlegung wird auf den Beschlussvor-
schlag zur Anregungsnummer I-W20 verwiesen. 
 
Die Ausschlussgründe bzgl. 2111-14-A, -B und -C sind sachgerecht 
(Ausnahme: nachstehende Korrektur beim Bereich C).  
Der 300 m Abstand zum ASB mit besonderer Zweckbindung und die 
Anwendung des Ausschlusskriteriums Freiraum mit sonstiger Zweckbin-
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zu bewerten und zu prüfen. Es wird darauf hingewiesen, dass der neu 
entstandene Bereich mit 24 ha, der auf der Karte gelb umrandet ist, 
lediglich das Landschaftsschutzgebiet als Ausschlusskriterium auf-
weist. 
Der Vertreter der Bezirksplanungsbehörde weist darauf hin, dass es 
sich bei dem Bereich von 24 ha im Falle der Nichtdarstellung des Rest-
bereiches voraussichtlich um einen Neuansatz handeln würde, so dass 
hier auch das entsprechende Mächtigkeitskriterium anzuwenden wäre. 
Der Vertreter der Fa. XXX rügt vorsorglich die fehlende erneute Ausle-
gung des Entwurfs und insbesondere des Umweltberichts vor der Erör-
terung nach der genannten Änderung der Ausschlusskriterien (gegen-
über dem 2. Entwurf) im Hinblick auf die Kiesmächtigkeit. 
Der Vertreter des Kreises Kleve (110) spricht sich ausdrücklich gegen 
jegliche Ausweisung von Sondierungsbereichen im Stadtgebiet von 
Rees aus und verweist auf die Erörterung unter A/110/2 und A/110/6 
und A/110/7. 
Die Vertreterin der Stadt Rees (121) schließt sich dem ausdrücklich an. 
 
 

dung ist gerechtfertigt. Hier gelten auch Überlegungen bezüglich Naher-
holungsmöglichkeiten, Erweiterungsmöglichkeiten und Schutz vor Stö-
rungen wir bei „normalen“ ASB-Pufferbereichen. Ein hinreichender Was-
seranschluss des ASB-E kann im Übrigen auch ohne die Aufnahme wei-
terer BSAB oder Sondierungsbereiche in den Regionalplan erfolgen und 
eine unabsehbare Fortdauer der Abgrabung angrenzend an den ASB-E 
würde sich im Übrigen negativ auf die Reaglisierungschancen der ange-
strebten Erholungsnutzungen auswirken. 
Es wird, wie oben bereits dargelegt, an den regionalplanerischen Bewer-
tungen in der Unternehmenstabelle festgehalten. Nur bezüglich 2111-14-
C wird der Ausschlussgrund „Freiraum mit sonstiger Zweckbindung (Ag-
rar) gemäß Regionalplan (tlw.)“ gestrichen. Es verbleiben aber auch so 
flächendeckend Ausschlussgründe. 
 
Auch bei Herausnahme der in der 300m-Pufferzone zu FFH-Flächen 
gelegenen Flächen aus dem Bereich 2111-15 verbleibt es flächende-
ckend beim Ausschlussgrund LSG mit Abgrabungsverbot. 
 
Zu 2111-16 ist festzustellen, dass der nach Streichung der innerhalb des 
Vogelschutzgebietes bzw. in der 300-m Pufferzone zu Vogelschutzge-
bieten gelegenen Bereiche verbleibende Bereich von ca. 24 ha lediglich 
noch im südlichen Randbereich teilweise von LSG mit Abgrabungsverbot 
überlagert wird. Aufgrund der Nichtdarstellung der nördlich angrenzen-
den Interessenbereiche handelt es sich hier dann aber eindeutig um 
einen Neuansatz. Unter Berücksichtigung des entsprechenden Mächtig-
keitskriterium bei Neuansätzen ist die vorhandene Kies/Kiessand-
Mächtigkeit bereits – als alleinig hinreichender Ausschlussgrund - schon 
zu gering für eine Aufnahme als „Sondierungsbereich“. Zur Thematik der 
erneuten Offenlegung wird erneut auf den Beschlussvorschlag zur Anre-
gungsnummer I-W20 verwiesen. 
 
Die Stellungnahmen des Kreises und der Stadt werden zur Kenntnis 
genommen. 
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Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): 
Eingereichte Karten (im Original farbig; können bei Bezirksplanungsbe-
hörde vom Regionalrat eingesehen werden) 

 
II-W03 
 

Hierzu wird auf die Erörterung zu I-W54 verwiesen. Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer I-
W54 verwiesen. 

I-W55 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten, soweit sie nicht durch den Beschlussvorschlag zur 
Anregungsnummer Schw/166/1 aktualisiert wurde. 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer I-
W26 verwiesen. 

II-W22 
(Teil 3) 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten, soweit sie nicht durch den Beschlussvorschlag zur 
Anregungsnummer Schw/166/1 aktualisiert wurde. 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer I-
W26 verwiesen. 

II-W33 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten, soweit sie nicht durch den Beschlussvorschlag zur 
Anregungsnummer Schw/166/1 aktualisiert wurde. 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer I-
W26 verwiesen. 

I-W56 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W57 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

II-W30 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

II-W39 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W58 Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
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 in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

II-W31 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W59 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

II-W24 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W60 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

II-W27 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W61 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

II-W28 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W62 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

II-W29 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

II-W26 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W64 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W65 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
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II-W22 
(Teil 1) 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

II-W32 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W66 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

II-W38 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W67 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

II-W22 
(Teil 2) 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

II-W36 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W68 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W69 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

II-W35 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W70 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

II-W34 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

I-W71 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde: Folgende Mail vom 20.06.2008 
vom Planungsbüro Lange ging vorab bei der Bezirksplanungsbehörde 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-



 200 

Anregungen Ergebnisse der Erörterung (und nach der Erörterungsveranstaltung 
aufgenommene, entsprechend gekennzeichnte Ausführungen) 

Beschlussvorschläge  

ein: 
 
Nachfolgend möchte ich Ihnen noch eine Stellungnahme der Fa. Not-
tenkämper oHG zu den Unterlagen für den Erörterungstermin zur 51. 
Änderung des Regionalplanes übermitteln: 
  
Die Fa. Nottenkämper oHG stimmt der dargestellten Beschneidung des 
gemeldeten Interessensbereiches 2504-07 im Osten gegenüber der 
ursprünglich gemeldeten Fläche zu. Der verkleinerte Bereich ist jedoch 
nach wie vor dringend erforderlich zur mittelfristigen Sicherung des 
Rohstoffbedarfes der Fa. N. und der Fortführung der Tongewinnung im 
Gartroper Busch und sollte von daher in jedem Fall in der dargestellten 
Form als Sondierungsbereich verbleiben. 
   
Die Vertreterin der Fa. Hermann Nottenkämper oHG verweist auf die 
vorstehende E-Mail des Planungsbüros Lange vom 20.06.2008 und 
erklärt ihr Einvernehmen mit der Darstellung der Sondierungsbereiche. 
 
Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen):  
Es besteht seitens des Unternehmens Einvernehmen mit der Sondie-
rungsbereichsabbildung.  

tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 
Darüber hinaus werden die nebenstehenden Ausführungen zur Kenntnis 
genommen. 

II-W25 
 

Hinweis der Bezirksplanungsbehörde (nach Erörterungsveranstaltung 
in Wesel eingetragen): In der Erörterungsveranstaltung wurde zur An-
regungsnummer nichts vorgebracht. 

Es wird an der regionalplanerischen Bewertung in der Unternehmensta-
belle festgehalten (d.h. die entsprechenden Ausführungen und Bewer-
tungen werden insoweit Beschlussvorschlag). 

 Der Verhandlungsleiter teilt auf Nachfrage mit, dass die Möglichkeit 
besteht, per E-Mail kurzfristig den Wunsch mitzuteilen, den Firmenna-
men im Protokoll, welches nach der Zustellung an den Regionalrat 
auch im Internet eingestellt werden soll, zu anonymisieren. 

 

 Die Erörterung wird geschlossen am 27.06.2008 um 17.15 Uhr.  
 

2.10   Ergänzende generelle Bemerkungen zum Erörterungstermin und zur Anlage A4.1  
Zur Erklärung für die erfolgten Anonymisierungen ist Folgendes zu sagen: Von der seitens der Bezirksplanungsbehörde genannten Option eines begründeten 
Antrags in der Erörterung auf separate geheime Erörterung wurde kein Gebrauch gemacht. Jedoch haben einige Unternehmen von der Option der Bitte um eine 
Anonymisierung ihrer Namen im Protokoll Gebrauch gemacht. Die Mitglieder des Regionalrates können sich die Namen jedoch nennen lassen. Dies gilt auch für 
die Anonymisierungen (XXX) die z.B. bezüglich Bürgern vorgenommen wurden. 
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Es wurden teilweise farbige Abbildungen eingereicht und Abbildungen verkleinert. Aus diesem Grund wird darauf hingewiesen, dass alle in dieser Sitzungsunter-
lage – oder auch anderen Verfahrensunterlagen – schwarz-weiß oder verkleinert wiedergegebenen Abbildungen bei Bedarf vom Regionalrat im Original einge-
sehen werden können.  
 
Zum Teil sind Themen mehrfach abgehandelt worden. Zum Hintergrund ist zu sagen, dass Herr von Seht am ersten Erörterungstag darauf hinwies, dass zwar 
darum gebeten wird, ein Thema nur einmal zu erörtern, dass aber natürlich auch spätere Stellungnahmen dazu möglich sind und Berücksichtigung finden. Im 
Verlauf der Erörterung wurde auch niemandem verwehrt, etwas in das Ergebnisprotokoll einzutragen, obwohl dies schon erörtert wurde. Als Ergebnis werden 
einzelne Fragen mehrfach thematisiert. 
 
Alle Anwesenden konnten alle Synopsen und die Unternehmenstabelle im Erörterungstermin in gedruckter Form (ergänzend zur vorherigen Bereitstellung der 
elektronischen Fassungen) erhalten und zeitgleich die Mitschrift des Protokolls im Termin am Beamer verfolgen und Änderungswünsche vortragen.  
 
Herr Goetzens erklärte wiederholt, dass eine Stellungnahme so lange behandelt werden könne, wie Zeit hierfür benötigt werde (um z.B. ggf. die Ausgleichsvor-
schläge oder Stellungnahmen in Ruhe zu lesen).  
 
Dass es für einen Teil der Verfahrensbeteiligten mehrere Anregungsnummern gibt, resultiert aus dem Umstand, dass diese im Laufe des Verfahrens mehrfach 
Stellung genommen haben oder dass Stellungnahmen aufgeteilt wurden. Hier wurde meistens eine umfassende Erörterung bereits unter der jeweiligen ersten 
Anregungsnummer durchgeführt.  
 
Sofern vorstehend auf Ausführungen eines Beteiligten verwiesen wird, so bezieht sich dieser Verweis, sofern nicht ausdrücklich ein anderer Bezug hergestellt 
wurde, auf die Ergebnisse des Erörterungstermins. 
 
Denjenigen, die vor oder während der Erörterung Vertagungsanträge bezüglich der Erörterungeveranstaltung gestellt hatten, wurden diese schriftlich im Nach-
gang negativ beschieden. In den Bescheiden wurde ihnen jedoch eine schriftliche Möglichkeit der Stellungnahme eingräumt, die binnen einer Woche nach Ein-
gang des Bescheides erbeten wurde. 
 
Der Regionalrat kann alle Bescheide zu Anträgen bei der Bezirksplanungsbehörde einsehen (wobei Kernargumente auch in Kapitel 1 stehen). Nachfolgend wird 
einer der Bescheide exemplarisch wiedergegeben: 
 
„51. Änderung des Regionalplans für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99) (Änderung der Vorgaben zur Rohstoffsicherung und - gewinnung) 
Antrag auf Aufhebung des Erörterungstermins 
Antrag auf Unterbrechung des Erörterungstermins 
Ihre mündlichen Anträge beim Erörterungstermin am 23.06.2008  
sowie schriftliche Langfassung der Anträge 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
am 23.06.2008 haben Sie beim Erörterungstermin der 51. Änderung des Regionalplans für den Regierungsbezirk Düsseldorf im Auftrag der von Ihnen vertreten-
den Unternehmen, mit Ausnahme der Fa. Thunissen, folgende Anträge gestellt: Antrag gegen den Ihrer Meinung nach befangenen Verhandlungsleiter Herrn 
Goetzens, Antrag auf Aufhebung des Erörterungstermins und Antrag auf Vorlage des Antrags auf Aufhebung des Erörterungstermins beim Vorsitzenden des 
Regionalrats und auf Unterbrechung des Erörterungstermins aus diesem Grunde.  
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Ihren Befangenheitsantrag gegen den Verhandlungsleiter Herrn Goetzens habe ich mit Schreiben vom 23.06.2008 beschieden. Ihr Antrag auf Aufhebung des 
Erörterungstermins stützt sich im Wesentlichen darauf, dass eine sachgerechte Vorbereitung auf eine Erörterung mit Datenmaterial in diesem Umfang innerhalb 
der kurzen Zeit zwischen Ladung bzw. Übersendung vorbereitender Unterlagen unmöglich gewesen sei. 
Ihren Antrag auf Unterbrechung des Erörterungstermins, um dem Vorsitzenden des Regionalrates den Antrag auf Aufhebung des Termins zur Entscheidung 
vorzulegen, begründen Sie u.a. damit, dass dem Regionalrat Gelegenheit gegeben werden müsse, bei Streit über die Wahrung verfahrensrechtlicher Mindest-
standards die erforderlichen verfahrensmäßigen Entscheidungen selbst zu treffen. 
 
Die Anträge werden zurückgewiesen. 
 
Es wird Bezug genommen auf die im Erörterungstermin am 23.06.2008 durch den Verhandlungsleiter gegebene Begründung und die dabei zugesagte schriftli-
che Bescheidung. Unbenommen bleibt das Recht, schriftlich Ihre Anregungen zu vertiefen. Eventuelle Stellungnahmen bitte ich innerhalb einer Woche nach 
Zugang dieses Schreibens einzureichen.  
 
Zunächst einmal ist festzustellen, dass es für Planungsverfahren nach dem Landesplanungsgesetz (LPlG) keine gesetzlichen Fristen für eine Ladung zu einem 
Erörterungstermin gibt. Damit gilt auch keine Wochenfrist, wie sie von den Antragstellern angemahnt wird. Ein Rückgriff auf andere gesetzliche Vorschriften, z.B. 
im VwVfG für Planfeststellungsverfahren scheidet aus. Verfahren zur Aufstellung eines Regionalplans sind keine Verwaltungsverfahren im Sinne von § 9 VwVfG, 
da sie nicht auf den Erlass eines Verwaltungsaktes oder eines öffentlich-rechtlichen Vertrages gerichtet sind, sondern auf den Erlass einer Rechtsnorm. Einen 
allgemeinen Rechtsgrundsatz, dass eine Ladung mindestens eine Woche betragen müsste, gibt es nicht. Der Gesetzgeber räumt der Bezirksplanungsbehörde 
insoweit anders als im BauGB oder in VwVfG einen weiten Gestaltungsspielraum ein. 
 
Die Ladung und Übersendung der Unterlagen war knapp, aber angemessen.  
 
Das LPlG sieht vor, dass die fristgemäß vorgebrachten Anregungen der öffentlichen Stellen und Personen des Privatrechts nach § 4 ROG zu erörtern sind. Wei-
tere Vorgaben macht das Landesplanungsgesetz nicht. Damit sind der Bezirksplanungsbehörde die Möglichkeiten eröffnet, schriftlich oder mündlich zu erörtern. 
Eine Verpflichtung, im Vorfeld eines mündlichen Erörterungstermins Unterlagen, z.B. Synopsen, zur Verfügung zu stellen, besteht nicht.  
 
Eine Erörterung von Stellungnahmen, die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung abgegeben wurden, sieht das LPlG nicht vor. Unabhängig davon, ob über-
haupt eine Rechtspflicht zur Erörterung besteht, wurde auch den Unternehmen, die eine Stellungnahme im Zuge des Verfahrens abgegeben haben, die Teil-
nahme am Termin eröffnet.  
 
Eine Vorbereitung auf den Termin war zumutbar.  
 
Sinn und Zweck eines Erörterungstermins ist, dass die Bezirksplanungsbehörde noch Erkenntnisse sammeln kann um einen Ausgleich der Meinungen anzustre-
ben. Im Erörterungstermin wird nicht über die Anregungen entschieden.  
Gegenstand der Erörterung sind also die fristgemäß vorgebrachten Anregungen, die von den Beteiligten gegenüber der Bezirksplanungsbehörde erläutert und 
vertieft werden können. 
 
Der Erörterungstermin dient, wie die Auslegung des Plans, der Sachverhaltsaufklärung und damit den objektiven Bedürfnissen der Bezirksplanungsbehörde, um 
die planerische Entscheidung des Regionalrats vorzubereiten. Im Vordergrund steht dabei die mündliche Erörterung der vom jeweiligen Beteiligten selbst vorge-
brachten eigenen Anregung mit der Bezirksplanungsbehörde. Die Kenntnis seiner eigenen Anregung darf aber als bekannt unterstellt werden.  
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Die zur Vorbereitung versandten Unterlagen erleichterten die Vorbereitung auf die Erörterung Ihrer im Verfahren vorgebrachten Anregungen. Sie stellen aber ein 
Mittel zur Strukturierung des Erörterungstermins dar. Aus den vorangestellten Inhaltsverzeichnissen ist ersichtlich, an welcher Stelle die von Ihnen vorgebrachten 
Anregungen erörtert werden sollen. Da den Beteiligten ihre Anregungen bekannt sind, ist auch eine Vorbereitung auf einen Erörterungstermin innerhalb weniger 
Tage möglich und zumutbar. Die versandten Synopsen sind hierzu lediglich ein Hilfsmittel.  
Die Behauptung, einzelne Beteiligte müssten 2000 oder mehr Seiten zur sachgerechten Vorbereitung durcharbeiten, wird zurückgewiesen. Aus der Anlage A zu 
den Synopsen sind auf 13 Seiten die gegenüber dem Stand des 2. Planentwurfs vom 11.01.2008 geplanten Änderungen zusammengestellt. In den redaktionel-
len Erläuterungen zur Synopse „Allgemeines“ wird darauf besonders hingewiesen. Jeder Synopse ist auch ein Beteiligtenverzeichnis vorangestellt, sodass jeder 
ohne weiteres erkennen kann, an welcher Stelle seine Anregung jeweils behandelt wurde.  
 
Dies ermöglicht zusammen mit der von einem Beteiligten selbst abgegebenen Stellungnahme eine schnelle und sachgerechte Vorbereitung. Unabhängig davon 
ist der Erörterungstermin aber - wie der Name schon sagt - ein Termin zum mündlichen Meinungsaustausch zwischen Anregendem und Bezirksplanungsbehör-
de.  
 
Soweit Aussagen zu fehlerhaften Übersichtskarten der Anlage C zu den Synopsen auf der versendeten CD angesprochen werden, wird darauf hingewiesen, 
dass aufgrund eines technischen Problems nicht bei allen Interessens- bzw. Sondierungsbereichen die jeweiligen Nummern leicht zuzuordnen waren. Die redak-
tionell korrigierten Karten wurden jedoch bereits am 13.06.2008 auf der, im Schreiben vom 12.06.2008, mitgeteilten Internetseite veröffentlicht. 
 
Die sog. Unternehmenstabelle wurde am 18.06.2008 ins Internet eingestellt. Dies wurde Ihnen per E-Mail am 18.06.2008 mitgeteilt. Auch hierbei handelt es sich 
- wie bei den anderen Synopsen - lediglich um ein Hilfsmittel. Es wurde zudem in den dieser Synopse vorangestellten Übersicht eine Zuordnung der verschiede-
nen Anregungen zu den Belegenheitsgemeinden der Interessenbereiche vorgenommen. In den Erläuterungen hierzu wurde darauf hingewiesen, dass, sofern 
jemand seine eigene Stellungnahme aufgrund der Streichung der Namen trotz der Kommunennamen und der Datumsangaben wider Erwarten nicht erkennen 
sollte, er schriftlich um eine entsprechende Mitteilung bitten oder die Vertreter der Bezirksregierung bei der Erörterung darauf ansprechen kann. Von dieser Mög-
lichkeit wurde jedoch kein Gebrauch gemacht. Die mündliche Erörterung firmenspezifischer Anregungen war entsprechend dem ebenfalls am 17.06.2009 im 
Internet bekanntgegebenen Ablaufplan erst für den 27.06.2008 vorgesehen. Die einzelnen Anregungen in der Tabelle umfassen jeweils nur wenige Spalten oder 
Seiten.  
 
Zu dem Antrag, der Regionalratsvorsitzende möge über die Aufhebung des Erörterungstermins entscheiden, ist auszuführen, dass das LPlG vorsehe, dass das 
Erarbeitungsverfahren von der Bezirksplanungsbehörde durchgeführt wird. Sie ist an die Weisungen des Regionalrates gebunden. Der Regionalrat hat die Be-
zirksplanungsbehörde mit der Erarbeitung des Durchführungsverfahrens beauftragt. Eine Befragung des Regionalratsvorsitzenden ist gesetzlich nicht vorgese-
hen und ist nicht erforderlich.“ 
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Anlagen (ergänzende Texte und Schreiben sowie weitere Beschlussvorschläge) 
 
Anlagenverzeichnis 
 

Anlagen zu Kapitel 1  
 
Bezüglich der regionalplanerischen Bewertungen der Anträge V1 bis V14 wird auf die Aussagen der Bezirksplanungsbehörde dazu im vorstehenden Kapitel 1 
verwiesen. Diese sind damit auch Beschlussvorschlag, soweit sie nicht durch die entsprechenden schriftlichen Bescheide aktualisiert wurden, die vom Regional-
rat eingesehen werden können - ggf. auch in den Sitzungen des Planungsausschusses vom 10.09.2008 und des Regionalrates vom 18.09.2008. Der Regionalrat 
kann ferner alle noch detaillierteren Bescheide zu Anträgen bei der Bezirksplanungsbehörde einsehen. Im vorstehenden Kapitel 2.10 wurde einer der Bescheide 
exemplarisch wiedergegeben. 
 
Anlagennummer Antrag Seite 

Anlage V1 Langfassung des Befangenheitsantrages von Anders und Thomé Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 206 

Anlage V2 Antrag der XXX vom 19.06.2008 209 

Anlage V3 Antrag der XXX vom 19.06.2008 210 

Anlage V4 Antrag der XXX vom 19.06.2008 211 

Anlage V5 Antrag der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer Duisburg, Wesel, Kleve zu Duisburg vom 19.06.2008 212 

Anlage V6 Antrag der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein vom 20.06.2008 213 

Anlage V7 Antrag des Arbeitskreises Steine und Erden Nordrhein-Westfalen vom 18.06.2008 214 

Anlage V8 Antrag der Stadt Kevelaer vom 20.06.2008 216 

Anlage V9 Antrag der Gemeinde Weeze vom 20.06.2008 217 

Anlage V10 Antrag der Gemeinde Sonsbeck vom 20.06.2008 218 

Anlage V11 Antrag der Stadt Wesel vom 19.06.2008 219 

Anlage V12 Antrag der Stadt Xanten vom 19.06.2008 220 

Anlage V13 Antrag auf Aufhebung des Erörterungstermins von Anders und Thomé Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 221 

Anlage V14 Antrag auf Unterbrechung des Erörterungstermins von Anders und Thomé Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 223 
 
 
Sonstige Anlagen  
 

Die in den sonstigen Anlagen enthaltenen Schreiben, Mails und anderweitigen Texte ließen sich entweder nicht den vorstehenden Anregungen zuordnen oder 
sind aufgrund ihres Umfangs oder verspäteten Eingangs hier wiedergegeben worden. Siehe auch zugehörige, jeweils nachstehende Beschlussvorschläge. 
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Anlagennummer Schreiben / Mail / Text Seite 

Anlage E1 Schreiben der Stadt Haan (Beteiligte 132.) vom 20.06.2008 224 

Anlage E2 Stellungnahme des Abfallbetriebes des Kreises Viersen (Beteiligter 470.) per Mail eingegangen am 25.06.2008 225 

Anlage E3 Stellungnahme der Gemeinde Hünxe (Beteiligte 174.) vom 23.06.2008 226 

Anlage E4 Stellungnahme der Gemeinde Rheurdt (Beteiligte 122.) vom 17.06.2008: 227 

Anlage E5 Stellungnahme des LANUV (Beteiligter 200.) per Mail vom 23.06.2008 228 

Anlage E6 Stellungnahme der Landwirtschaftskammer (216.) per E-Mail vom 30.06.2008 229 

Anlage E7 Stellungnahme der IHK Düsseldorf (Beteiligte 420.) per E-Mail vom 18.06.2008 231 

Anlage E8 E-Mail von der Stadt Kempen (Beteiligte 163.) vom 04.07.2008 232 

Anlage E9 E-Mail der Fa. CEMEX vom 03.07.2008 234 

Anlage E10 Stellungnahme der Stadt Korschenbroich (Beteiligte 155.) vom 09.07.2008 244 

Anlage E11 Schreiben des Wirtschaftsverbandes der Baustoffindustrie Nord-West e.V. (Beteiligter 413) vom 08.05.2008 265 

Anlage E12 Schreiben des Wirtschaftsverbandes der Baustoffindustrie Nord-West e.V. (Beteiligter 413.) vom 19.06.2008 268 

Anlage E13 Schreiben der PLEdoc GmbH vom 25.06.2008 270 

Anlage E14 Schreiben von XXX vom 15.07.2008 271 

Anlage E15 Schreiben des Landschaftsverbandes Rheinland, Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege (Beteiligter 300.) vom 18.07.2008 283 

Anlage E16 Schreiben des Rhein-Kreises Neuss (Beteiligter 150.) vom 23.07.2008 285 

Anlage E17 Schreiben von Heuking Kühn Lüer Wojtek vom 29.07.2008 288 

Anlage E18 Schreiben der Bezirksregierung Arnsberg vom 28.07.2008 293 

Anlage E19 E-Mail der Flughafengesellschaft Mönchengladbach vom 29.07.2008 300 

Anlage E20 Stellungnahme des Kreises Viersen (Beteiligter 160.) vom 30.07.2008  301 

Anlage E21 Ergänzendes Schreiben von Heuking Kühn Lüer Wojtek vom 29.07.2008 303 

Anlage E22 E-Mail der Stadt Mönchengladbach (Beteiligte 104.) vom 31.07.2008 304 

Anlage E23 Schreiben der Gemeinde Niederkrüchten (Beteiligte 165.) vom 29.07.2008 305 

Anlage E24 Mail der Firma CEMEX vom 30.07.2008 306 

Anlage E25 Mail des Planungsbüros NEULANDplanquadrat vom 01.08.2008 307 

Anlage E26 Schreiben der SWK AQUA GmbH vom 04.08.2008 308 

Anlage E27 Mail des Planungsbüros Lange vom 06.08.2008 im Auftrag der Firma CEMEX 309 

Anlage E28 Schreiben des Wasserwerkes Willch GmbH (Beteiligter 291a.) vom 06.08.2008 310 
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Anlage V1 - Langfassung des Befangenheitsantrages von Anders und Thomé Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
 
 Im Namen der von uns vertretenen Unternehmen wird beantragt: 
(mit Ausnahme der Fa. Thunissen) 

a) Herr Heinrich Goetzens wird wegen der Besorgnis der Befangenheit abgelehnt. 

b) Es ist vor der Entscheidung über den Befangenheitsantrag zu Protokoll zu erklären, welche Person über den Ablehnungsantrag entscheiden wird. 

BEGRÜNDUNG: 
 
Es liegen Gründe vor, die aus der Sicht der von uns vertretenen Unternehmen geeignet sind, Misstrauen gegen die unparteiische Amtsausübung des abgelehn-
ten Herrn Goetzens zu rechtfertigen. Er ist als Leiter der Geschäftsstelle des Regionalrats bei der BZR und als Verhandlungsleiter des Erörterungstermins feder-
führend für das laufende Aufstellungsverfahren zur 51. Änderung des Regionalplans Düsseldorf verantwortlich. Er muss deshalb von dem weiteren Verfahren 
ausgeschlossen werden. 
 
Hier liegen Umstände in der Person des Herrn Heinrich Goetzens vor, die jeweils für sich betrachtet, jedenfalls aber zusammen genommen, berechtigte Zweifel 
an seiner Unparteilichkeit und Unabhängigkeit aufkommen lassen. Durch sein bisheriges Verhalten hat Herr Goetzens objektiv den Eindruck erzeugt, dass er im 
Verfahren zur 51. Änderung des Regionalplans Düsseldorf die Mitwirkungsrechte sowohl der Träger öffentlicher Belange als auch der betroffenen Abgrabungs-
unternehmen durch in Serie unangemessenen Terminierungen und Fristsetzungen massiv beschneidet, um die substanziierte Befassung dieser Beteiligten mit 
dem Verfahrensgegenstand in der Sache zu verhindern. 
 
Bereits die Gestaltung des Konsultationsverfahrens im Rahmen der Vorlage des Entwurfs des Umweltberichts ist Beleg für die Voreingenommenheit des Herrn 
Goetzens zulasten der von uns vertretenen Unternehmen. Die betroffenen Rohstoffgewinnungsunternehmen und Grundeigentümer, die zu diesem Zeitpunkt 
bereits Interessensbereiche für planfeststellungspflichtige Vorhaben angemeldet hatten, sind europarechts-, bundesrechts- und landesplanungsrechtswidrig hin-
sichtlich der Erstellung des Umweltberichts überhaupt nicht beteiligt worden. Selbst die Beteiligten, die vor Abgabe von Stellungnahmen in derartig wichtigen 
Verfahren ihrerseits ihre Gremien und Mitgliedsunternehmen einschalten müssen, sind nicht in einer angemessenen Weise beteiligt worden. Anfang April 2007 
sind diesen Beteiligten Karten mit Interessensbereichen und eine Gliederung des Umweltberichts mit einer Fristsetzung zur Abgabe einer Stellungnahme bis zum 
16.04.2007 übersandt worden. Nach dem 16.04.2007 eingegangene Stellungnahmen zur Konzeption, zum Untersuchungsumfang und Methodik des (zu diesem 
Zeitpunkt bereits vollständig erstellten) Umweltberichts sind - wie in der Aufforderung zur Stellungnahme angekündigt - nicht berücksichtigt worden. Die im 
Höchstfall lediglich zehn Arbeitstage umfassende Stellungnahmefrist ist außerdem von Herrn Goetzens exakt in den Zeitraum der NRW-Osterferien gelegt wor-
den. Es liegt auf der Hand und war auch für Herrn Goetzens als Verwaltungsjurist einfachst erkennbar, dass innerhalb derart unzumutbar kurzer Fristen innerhalb 
der Schulferienzeit eine angemessene Erarbeitung und Abstimmung einer Stellungnahme zu einem derart komplexen Verfahrensgegenstand objektiv unmöglich 
ist. 
 
Hinsichtlich der Offenlage der ersten Fassung der Unterlagen zur 51. Änderung des Regionalplans und der Beteiligung der Öffentlichkeit hatte Herr Goetzens 
dem Regionalrat in der Verwaltungsvorlage vom 14.05.2007 vorgeschlagen, die gesetzlich vorgesehene Frist zur Offenlage und Stellungnahme abzukürzen. 
Dies war so offensichtlich unangemessen, dass der Regionalrat diese Fristen daraufhin in der Sitzung vom 14.06.2007 abweichend von der von Herrn Goetzens 
maßgeblich beeinflussten Verwaltungsvorlage für die Auslegung von sechs Wochen auf zwei Monate und die Anhörungsfrist von zwei auf drei Monate verlängert 
hat. Den konkreten Zeitraum der Offenlage und die Bemessung der Stellungnahmefrist wiederum teilweise während der Sommerferienzeit - hat Herr Goetzens 
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zu vertreten. Der in die Schulferien fallende Lauf dieser Fristen hat vorliegend die vom Regionalrat beschlossene Verlängerung der Offenlage und Einwendungs-
frist konterkariert. 
 
Die Offenlage der zweiten Fassung der Unterlagen zur 51. Änderung des Regionalplans und die Stellungnahmefrist hierzu hat Herr Goetzens ohne Not - da es 
sich nach seiner mehrfach bekundeten Auffassung lediglich um eine für die Wirksamkeit des Regionalplans rechtlich nicht notwendige "Optimierung" handeln soli 
- auf einen Zeitraum von lediglich vier Wochen verkürzt, obwohl die überarbeiteten Unterlagen erneut vollständig durchgearbeitet werden mussten. Die textlichen 
Änderungen im Umweltbericht und den sonstigen Unterlagen waren entgegen den Usancen nicht gekennzeichnet, sodass sie nur durch das erneute Vollstudium 
und einen aufwendigen Abgleich transparent gemacht werden konnten. Der von Herrn Goetzens angesetzte Zeitraum war angesichts der Komplexität der ver-
schachtelten Unterlagen und des Verfahrens für die Erfassung und Erstellung einer abgestimmten Stellungnahme der existenziell betroffenen Unternehmen of-
fensichtlich zu kurz. 
 
In besonderer Weise wird das Bestreben des Herrn Goetzens, die Rohstoffgewinnungsunternehmen und deren Berater daran zu hindern, ihre Interessen ord-
nungsgemäß und der Bedeutung angemessen in dem Verfahren geltend machen zu können, an der Art und Weise der Vorbereitung des Erörterungstermins 
deutlich: 
 
Er hat unsere Kanzlei als Vertreterin von betroffenen Rohstoffgewinnungsunternehmen, die eine Stellungnahme im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung einge-
reicht haben, durch gezielte Falschinformationen davon abgehalten, sich auf den Erörterungstermin vorzubereiten. 
 
Herr Rechtsanwalt Jankowski hat Herrn Goetzens am 30.04.2008 angerufen, um mit ihm wegen der langfristigen Terminplanung der von unserer Kanzlei vertre-
tenen Rohstoffgewinnungsunternehmen, für die wir im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zur 51. Änderung des Regionalplans Düsseldorf schriftliche Anre-
gungen und Bedenken eingereicht haben, über den Erörterungstermin zu sprechen. Er hat ihn gefragt, wann der Erörterungstermin stattfindet. Herr Goetzens 
teilte ihm mit, dass dies ab dem 23.06.2008 und den darauf folgenden Tagen geplant sei. Es sei die ganze Woche eingeplant. Auf die Frage, ob dies den Ein-
wendern jeweils schriftlich mitgeteilt wird oder ob eine Bekanntgabe des Erörterungstermins durch Veröffentlichung vorgesehen sei, antwortete Herr Goetzens, 
dass die Öffentlichkeit nicht zugelassen sei und nur die beteiligten Träger öffentlicher Belange zum Erörterungstermin eingeladen werden würden. Das sei so 
selbstverständlich, dass er darüber mit Herrn Rechtsanwalt Jankowski nicht diskutieren wolle. 
 
GLAUBHAFTMACHUNG: 
Erklärung an Eides statt des Herrn Rechtsanwalt Klaus Jankowski vom 23.06.2008 
 
Die von uns vertretenen Unternehmen mussten daher davon ausgehen, nicht zum Erörterungstermin eingeladen zu werden und damit von der Erörterung aus-
geschlossen zu sein. Entsprechend haben die Unternehmen und ihre anwaltlichen Vertreter andere terminliche Dispositionen für die Zeit vor und wir als während 
des angesetzten Erörterungstermins getroffen. 
 
Am Montag, den 16.06.2008, ist uns überraschend eine Einladung zum heutigen Erörterungstermin zugegangen. Zur Vorbereitung war eine CD mit der Zusam-
menstellung von Anregungen und Bedenken sowie Vorschlägen zum Ausgleich der Meinungen beigefügt. Die CD enthält 1.960 Seiten Datenmaterial. In der 
Einladung weist die BZR darauf hin, dass dieses Datenmaterial noch nicht vollständig sei und bis zum Erörterungstermin täglich neues Material auf der Homepa-
ge der BZR bereitgestellt werden würde. Am Dienstag, 17.06.2008, sind auf der Homepage der BZR 100 weitere Seiten Datenmaterial für die Erörterung bereit-
gestellt worden. An diesem Tag hat die BZR zudem erklärt, dass weitere 500 Seiten - insbesondere zu unternehmensbezogenen Einwendungen zu erwarten 
seien und dass ein Teil des Datenmaterials fehlerhaft sei. 
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Eine Ladung zu einem schon seit Monaten feststehenden Erörterungstermin in einem derartig komplexen Verfahren mit einer Frist von weniger als einer Woche 
verstößt gegen jegliche verfahrensrechtlichen Mindeststandards. In einem derartig komplexen und rechtlich komplizierten Planungsverfahren Datenmaterial, das 
im Minimum 2.600 DIN-A4-Blätter umfasst, so kurzfristig vor Beginn des Erörterungstermins den Betroffenen zur Verfügung zu stellen, macht eine Vorbereitung 
objektiv unmöglich. Allein ein sachgerechtes ordnungsgemäßes Studium der Daten - die extrem verschachtelt und deshalb sehr unübersichtlich größtenteils je-
weils auf DIN-A5 verkleinerte Kopien und damit Lesestoff von circa 5,000 DIN-A4-Seiten enthalten - ist innerhalb der eingeräumten Vorbereitungszeit objektiv 
nicht zu bewältigen. Dass derart umfangreiche Materialien innerhalb des extrem kurzen Vorbereitungszeitraums, die zudem langfristig bereits anderweitig ver-
plant waren, nicht unternehmensbezogen aufbereitet, analysiert und in notwendigen Gesprächen mit den Unternehmen, die wiederum mit ihren Gesellschaftern, 
Beratern und Verbänden kommunizieren müssen, abgestimmt werden können, ist evident. 
 
Es drängt sich der Eindruck auf, dass Herr Goetzens mit seiner objektiv falschen telefonischen Auskunft gegenüber Herrn Rechtsanwalt Jankowski vorsätzlich 
bewirken wollte, dass unsere Kanzlei und die von uns vertretenen Unternehmen für die Zeit des Erörterungstermins und davor bereits andere terminliche Dispo-
sitionen treffen würden und es uns deshalb unmöglich sein würde, den Erörterungstermin vorbereiten zu können. Dieser Eindruck drängt sich einem vernünftigen 
Betrachter auch deshalb auf, weil er nach dem Telefonat nichts unternommen hat, um seine Angaben zu korrigieren. 
 
Herrn Goetzens war aufgrund des Telefonats mit Herrn Rechtsanwalt Jankowski bekannt, dass die von uns vertretenen Unternehmen und wir wegen seiner un-
richtigen Auskunft bis zum Erhalt der schriftlichen Einladung mit einer Teilnahme am Erörterungstermin nicht rechnen würden und deshalb andere terminliche 
Dispositionen für diesen Zeitraum treffen könnten. Trotzdem hat er nicht rechtzeitig vor der von ihm geplanten Versendung der Einladung die entgegen seiner 
Aussage vom 30.04.2006 beabsichtigte Einladung zum Erörterungstermin avisiert. Stattdessen hat Herr Goetzens weiter geschwiegen, die Versendung der Ein-
ladung zum Erörterungstermin im denkbar spätesten Zeitpunkt veranlasst und den Termin nicht von Amts wegen verlegt. 
 
Mit der Einladung und Übersendung von derart umfangreichen Unterlagen so kurz vor Beginn des Erörterungstermins hat Herr Goetzens weiter dokumentiert, 
dass er gegenüber den betroffenen Rohstoffgewinnungsunternehmen voreingenommen ist. Selbst wenn er uns nicht über die beabsichtigte Einladung getäuscht 
hätte, bestünde in seiner Person allein aufgrund der kurzen Ladungsfrist und der daraus resultierenden offenkundig unmöglichen Vorbereitung für sich betrachtet 
schon die begründete Besorgnis der Befangenheit. 
 
Herrn Goetzens war als Verwaltungsjurist auch bewusst, dass dieses Vorgehen eine Rechtsverweigerung hinsichtlich des Anspruchs auf rechtliches Gehör im 
Rahmen der 51. Änderung gegenüber den betroffenen Unternehmen darstellt. 
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Anlage V2 - Antrag der XXX vom 19.06.2008 
 
Am 16.06.2008 ging Ihr Schreiben vom 11./12.06.2008 bei uns ein, durch das die „Abgrabungsunternehmen, die im Rahmen der 51. Änderung des Regional-
plans eine Stellungnahme abgegeben haben” zur Erörterung der im Verfahren der 51. Änderung des Regionalplans vorgebrachten Anregungen und Bedenken 
sowie der Ausgleichsvorschläge der Bezirksplanungsbehörde ab dem 23.06.2008 eingeladen werden. 
 
Hiermit beantragen wir,  
 
den für den Zeitraum ab dem 23.06.2008 angesetzten Erörterungstermin zu vorlegen und unter Einhaltung einer angemessenen Einladungsfrist neu anzusetzen. 
 
Nach verwaltungsverfahrensrechtlichen Grundsätzen, die auch im Rahmen von Verfahren nach dem Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen gelten, haben 
Ladungsfristen angemessen zu sein. Mit Ihrer am 18.06.2008 hier eingegangenen Ladung vom 11./12.06.2008 wird nicht einmal eine Frist von einer Woche ein-
gehalten. Darüber hinaus wäre im vorliegenden Fall auch eine Wochenfrist grob unangemessen, da sie angesichts der von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten 
für die Vorbereitung des Erörterungstermins bei weitem nicht ausreichen würde. Das gilt insbesondere im Hinblick darauf, dass, wie Sie selbst mitteilen, inner-
halb der bereits unangemessen kurzen Ladungsfrist noch weitere relevante Daten auf Ihrer Internetseite eingestellt werden. 
 
Über unsere Teilnahme an dem Erörterungstermin werden wir Sie entsprechend Ihrem Schreiben vom 11 06.2008 per E-Mail informieren. Wir weisen aber aus-
drücklich darauf hin, dass eine Teilnahme an dem Erörterungstermin von unserer Seite unter Rüge der zu kurzen Einladungsfrist und dem Vorbehalt der Gel-
tendmachung dieses Verfahrensfehlers in verwaltungsgerichtlichen oder sonstigen einschlägigen Verfahren erfolgt. 
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Anlage V3 - Antrag der XXX vom 19.06.2008 
 
Am 16.06.2008 ging Ihr Schreiben vom 11./12.06.2008 bei uns ein, durch das die „Abgrabungsunternehmen, die im Rahmen der 51. Änderung des Regional-
plans eine Stellungnahme abgegeben haben” zur Erörterung der im Verfahren der 51. Änderung des Regionalplans vorgebrachten Anregungen und Bedenken 
sowie der Ausgleichsvorschläge der Bezirksplanungsbehörde ab dem 23.06.2008 eingeladen werden. 
 
Hiermit beantragen wir,  
 
den für den Zeitraum ab dem 23.06.2008 angesetzten Erörterungstermin zu vorlegen und unter Einhaltung einer angemessenen Einladungsfrist neu anzusetzen. 
 
Nach verwaltungsverfahrensrechtlichen Grundsätzen, die auch im Rahmen von Verfahren nach dem Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen gelten, haben 
Ladungsfristen angemessen zu sein. Mit Ihrer am 18.06.2008 hier eingegangenen Ladung vom 11./12.06.2008 wird nicht einmal eine Frist von einer Woche ein-
gehalten. Darüber hinaus wäre im vorliegenden Fall auch eine Wochenfrist grob unangemessen, da sie angesichts der von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten 
für die Vorbereitung des Erörterungstermins bei weitem nicht ausreichen würde. Das gilt insbesondere im Hinblick darauf, dass, wie Sie selbst mitteilen, inner-
halb der bereits unangemessen kurzen Ladungsfrist noch weitere relevante Daten auf Ihrer Internetseite eingestellt werden. 
 
Über unsere Teilnahme an dem Erörterungstermin werden wir Sie entsprechend Ihrem Schreiben vom 11 06.2008 per E-Mail informieren. Wir weisen aber aus-
drücklich darauf hin, dass eine Teilnahme an dem Erörterungstermin von unserer Seite unter Rüge der zu kurzen Einladungsfrist und dem Vorbehalt der Gel-
tendmachung dieses Verfahrensfehlers in verwaltungsgerichtlichen oder sonstigen einschlägigen Verfahren erfolgt. 
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Anlage V4 - Antrag der XXX vom 19.06.2008 
 
Wie Ihnen bekannt ist, vertreten wir die XXX. Durch Schreiben vom 28.02.2008 hatten wir für unsere Mandantin eine Stellungnahme Im Rahmen der 51. Ände-
rung des GEP 99 abgegeben. 
 
Am 17.06.2008 ging Ihr Schreiben vom 11.112.06.2008 bei uns ein, durch das die ,,Abgrabungsunternehmen, die im Rahmen der 51. Änderung des Regional-
plans eine Stellungnahme abgegeben haben zur Erörterung der im Verfahren der 51. Änderung des Regionalplans vorgebrachten Anregungen und Bedenken 
sowie der Ausgleichsvorschläge der Bezirksplanungsbehörde ab dem 23.06.2008 eingeladen werden. 
 
Namens und im Auftrag unserer Mandantin beantragen wir hiermit  
 
den für den Zeitraum ab dem 23.06.2008 angesetzten Erörterungstermin zu verlegen und unter Einhaltung einer angemessenen Einladungsfrist neu 
anzusetzen. 
 
Nach verwaltungsverfahrensrechtlichen Grundsätzen, die auch im Rahmen von Verfahren nach dem Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen gelten, haben 
Ladungsfristen angemessen zu sein. Mit Ihrer am 17.06.2008 hier eingegangenen Ladung vom 11./12.06.2008 wird nicht einmal eine Frist von einer Woche ein-
gehalten. Darüber hinaus wäre im vorliegenden Fall auch eine Wochenfrist grob unangemessen, da sich angesichts der von Ihnen zur Verfügung gestellten Da-
ten für die Vorbereitung des Erörterungstermins bei weitem nicht ausreichen würde. Das gilt insbesondere im Hinblick darauf, dass, wie Sie selbst mitteilen, in-
nerhalb der bereits unangemessen kurzen Ladungsfrist noch weitere relevante Daten auf Ihrer Internetseite eingestellt werden. 
 
Über unsere Teilnahme an dem Erörterungstermin werden wir Sie entsprechend Ihrem Schreiben vom 11.06.2008 per E-Mail informieren. Wir weisen aber aus-
drücklich darauf hin, dass eine Teilnahme an dem Erörterungstermin von unserer Seite unter Rüge der zu kurzen Einladungsfrist und dem Vorbehalt der Gel-
tendmachung dieses Verfahrensfehlers in verwaltungsgerichtlichen oder sonstigen einschlägigen Verfahren erfolgt. 
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Anlage V5 - Antrag der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer Duisburg, Wesel, Kleve zu Duisburg vom 
19.06.2008 
 
Die Niederrheinische IHK hat sich als Verfahrensbeteiligte mehrfach zur 51. GEP-Änderung geäußert und herausgestellt, dass der Kies- und Sandgewinnung am 
Niederrhein eine herausragende wirtschaftliche Bedeutung zukommt. Im Rahmen der 51 GEP-Änderung werden langfristige planungsrechtliche Weichenstellun-
gen vorgenommen, die gravierende Auswirkungen auf die Unternehmen dieser Branche haben. 
 
Das Landesplanungsrecht sieht als nächsten Schritt des Beteiligungsverfahrens einen Erörterungstermin mit dem Ziel eines Ausgleichs der Meinungen vor. Hier-
zu hatten Sie für den 23. Juni 2008 nach Düsseldorf eingeladen 
 
Obwohl der Erörterungstermin nun unmittelbar bevorsteht, haben wir bislang keine vorbereitenden Unterlagen erhalten. Dem Vernehmen nach liegt aber bereits 
eine Synopse mit Ausgleichsvorschlägen vor. Lediglich Ihrer Pressemitteilung vom 17. Juni 2008 konnten wir zudem entnehmen, dass der Termin nun offenbar 
nicht in Düsseldorf, sondern im Kreishaus Wesel stattfinden soll. 
 
Wir bedauern, dass eine Auseinandersetzung mit den Ausgleichsvorschlägen bisher nicht möglich war. Eine angemessene Vorbereitung auf den Termin bis 
kommenden Montag erscheint ausgeschlossen. Es besteht die Gefahr, dass die Ziele des Beteiligungsverfahrens nicht erreicht werden, was auch zu erheblicher 
Rechtsunsicherheit führen könnte 
 
Wir stellen daher den Antrag, den für den 23. Juni 2008 anberaumten Erörterungstermin mit angemessener Frist zu verlegen. Ferner bitten wir um Übersendung 
der erarbeiteten Ausgleichsvorschläge. 
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Anlage V6 - Antrag der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein vom 20.06.2008 
 
Die IHK Mittlerer Niederrhein anerkennt die herausragende wirtschaftliche Bedeutung der Kies- und Sandgewinnung am Niederrhein. In der 51. GEP-Änderung 
werden langfristige planungsrechtliche Weichenstellungen vorgenommen, die gravierende Auswirkungen auf die Unternehmen dieser Branche haben.  
 
Die IHK Mittlerer Niederrhein hat in diesem Sinne bislang Stellung genommen.  
 
Im Zuge des Verfahrens hatten Sie Anfang vergangenen Monats zu einem weiteren Erörterungstermin auf den 23. Juni 2008 nach Düsseldorf eingeladen.  
 
Obwohl der Erörterungstermin nun unmittelbar bevor steht, haben wir die vorbereitenden Unterlagen erst vor wenigen Tagen erhalten. Eine angemessene Prü-
fung der in der Synopse beschriebenen Ausgleichsvorschläge ist vor dem Hintergrund des Umfangs und der Komplexität in so kurzer Zeit schlichtweg nicht mög-
lich.  
 
Wir bedauern, dass uns die kurze Frist eine Auseinandersetzung mit den Ausgleichs-vorschlägen nicht ermöglicht. Eine angemessene Vorbereitung auf den 
Termin bis kommenden Montag erscheint ausgeschlossen.  
 
Damit besteht die Gefahr, dass die Ziele des Beteiligungsverfahrens nicht erreicht werden, was auch zu erheblicher Rechtsunsicherheit führen könnte. 
 
Wir stellen daher den Antrag, den für den 23. Juni 2008 anberaumten Erörterungstermin mit angemessener Frist zu verlegen. 
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Anlage V7 - Antrag des Arbeitskreises Steine und Erden Nordrhein-Westfalen vom 18.06.2008 
 
Mit Schreiben vom 11.6.2008, eingegangen am 16.6.2008, haben wir per CD die Unterlagen für die am kommenden Montag, 23.6.2008, beginnende und für 
mindestens eine Woche, täglich von 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr, angesetzte mündliche Erörterung erhalten. 
 
Im vollen Bewusstsein der Bedeutung und verfahrensmäßigen Konsequenzen bitten wir dennoch dringend um Aufhebung dieses Erörterungstermins. 
 
Eine Neuansetzung darf erst nach Ablauf einer angemessenen, der erheblichen Bedeutung der 51. Änderung und dem Umfang der Unterlagen gerecht werden-
den Frist erfolgen. 
 
Mit o. g. CD wurden Unterlagen im Umfange von ca. 2.000 Seiten übermittelt. 
 
In der gestrigen Vorbesprechung in Ihrem Hause zum Verfahrensablauf in der nächsten Woche wurde außerdem erklärt, dass die Unterlagen noch nicht voll-
ständig seien, ca. weitere 500 Seiten kämen in den kommenden Tagen hinzu. 
 
Schließlich seien auch die zu den umfangreichen Textteilen gehörenden, auf o. g. CD enthaltenen Übersichtskarten fehlerhaft. Eine Zuordnung der entsprechen-
den Textteile zu den einzelnen Sondierungsbereichen sei in einer Anzahl von Fallen nicht möglich. Eine Neufassung – und erst damit die Ermöglichung einer 
einwandfreien Zuordnung von Sondierungsbereichen zum Text – erscheine per Internet ab dem 18.6.2008. 
 
Es ist für uns - so deutlich möchten wir es ausdrücken - völlig unfassbar und inakzeptabel, dass angesichts dieses Umfangs und der derzeitigen Unvollständigkeit 
der Unterlagen eine Frist von wenigen Tagen von einer federführenden Behörde als ausreichend erachtet wird. 
 
Die Verbände sind nicht in der Lage, bis zum Termin die Unterlagen in der erforderlichen Tiefe und Genauigkeit durchzuarbeiten. Dabei betreffen unsere Ver-
bände nicht nur der Allgemeine Teil von ca. 500 Seiten, sondern - wegen der Belegenheit von Sondierungsbereichen in allen Kreisen und nahezu allen Kommu-
nen - auch sämtliche anderen Unterlagen (Kreise bzw. Kommunen können sich ggf. auf ihren räumlichen Bereich be-schränken). Außerdem ist eine Rückkoppe-
lung zwischen Verband und den von ihm vertretenen Unternehmen erforderlich. 
 
All dieses ist unter dem Licht der immensen Bedeutung der 51 Änderung zu sehen. Durch die beabsichtigten neuen Ziele und Erläuterungen sollen - auf Dauer 
- völlig neuartige, materiell gravierende und für die Abbauindustrie erheblich einschneidende Grundsatzentscheidungen getroffen werden. Außerdem werden 
BSAB und Sondierungsbereiche für einen Zeitraum von ca. 30 Jahren festgelegt. 
 
Damit steht sowohl die Zukunft der Abbauindustrie am Niederrhein in genereller Hinsicht als auch in vielen Fällen die Zukunft eines einzelnen Unternehmens in 
der Debatte (was im Übrigen auch durch die öffentliche Debatte und Berichterstattung der letzten Wochen belegt ist). 
 
Dieses in einer solchen Verfahrensweise abzuhandeln, ist außerhalb jeder Maßstäbe. 
 
Uns ist bekannt, dass die Bezirksregierung dieses außergewöhnliche Vorgehen und Verfahren mit großem Zeitdruck begründet. 
 
Dieses können wir allerdings nicht nachvollziehen. 
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In allen bisherigen Unterlagen zur 51. Änderung ist stets die Rede von einer »Optimierung" des Regionalplans. Eine „Optimierung” steht aber wohl von Natur aus 
nicht unter Zeitdruck. 
 
Stuft man hingegen, wie wir, das Festlegen neuer gravierender Ziele und die erstmalige Ausweisung von Sondierungsbereichen im Regionalplan nicht als Opti-
mierung ein, sondern als das - u. a gemäß der Rechtsprechung des OVG Münster erforderliche — Statuieren einer Reservegebietskarte, so sollte dieses in der 
Tat auch in unseren Augen möglichst rasch geschehen. 
 
Zum einen steht jedoch auch ein möglichst rasches Erstellen zweifellos unter der Prämisse eines ordnungsgemäßen Beteiligungsverfahrens. 
 
Zum anderen aber ist das Erstellen der Reservegebietskarte der Bezirksregierung schon im Genehmigungserlass des zuständigen Ministeriums zum GEP 99 im 
Jahre 1999 (mit Fristsetzung bis zum 31.12.2002) aufgegeben worden. Das jahrelange Nichtvollziehen dieser ministeriellen Auflage kann nicht durch eine noch 
nicht einmal einwöchige Frist zum Studium von rd. 2.500 Seiten Unterlagen kompensiert werden. 
Wir haben uns erlaubt, eine Durchschrift dieses Schreibens an das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr und dem Vorsitzenden des Planungsaus-
schusses, Herrn Papen, zu übersenden. 
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Anlage V8 - Antrag der Stadt Kevelaer vom 20.06.2008 
 
Ab Montag dem 23. Juni 2008 ist eine Anhörung im Kreishaus Wesel zu den vorgebrachten Anregungen und Bedenken sowie den Ausgleichsvorschlägen der 
Bezirksregierung angesetzt. Dazu wurden mir mit Schreiben vom 11.06.2008 (Eingang 16.06.2008) sehr umfangreiche Unterlagen in Form einer CD zur Verfü-
gung gestellt. Es wird Ihnen sicherlich nachvollziehbar sein, dass diese Unterlagen nicht innerhalb einer Woche so durch- und aufzuarbeiten sind, dass eine 
fachgerechte und fundierte Stellungnahme möglich ist. 
 
Um eine sachgerechte Bearbeitung der komplexen Thematik in Anbetracht der besonderen Bedeutung für die Regionalentwicklung und der Bedeutung für die 
Wirtschaft zu ermöglichen, bitte ich Sie, den Termin der Anhörung so zu verschieben, dass die Verfahrensunterlagen angemessen aufgearbeitet werden können. 
 



 217 

Anlage V9 - Antrag der Gemeinde Weeze vom 20.06.2008 
 
Der für den Montag, 23.06.2008 in Ihrem Hause angesetzte Anhörungstermin zur 51. Änderung des GEP 99 kann von mir nicht eingehalten werden, da die 
höchst umfangreichen Unterlagen erst in diesen Tagen durch Ihr haus übermittelt wurden. 
 
Der Bezirksregierung ist bekannt, dass die Gemeinde Weeze eigene Planungen betrieben hat und im Flächennutzungsplan eine Begrenzung der Auskiesungs-
flächen in Form von Konzentrationsflächenausweisung vorgenommen hat. 
 
Ich gebe zu bedenken, dass aus zeitlichen und personellen Gründen eine zeitnahe und umfassende Bearbeitung nicht möglich ist. Ich möchte Sie daher um eine 
Verlegung des Termins auf einen späteren Zeitpunkt bitten. 
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Anlage V10 - Antrag der Gemeinde Sonsbeck vom 20.06.2008 
 
Zu  der  51.  Änderung  des  Regionalplanes  ist  ab dem 23. Juni 2008 eine Anhörung  angesetzt.  Die  Unterlagen mit einem Umfang von ca. 2.000 Seiten sind  
den  Betroffenen  erst  in  diesen  Tagen  durch Ihr Haus übermittelt worden.  Ich  halte  es  für  unmöglich,  in  dieser kurzen Zeitspanne eine Sichtung der Unter-
lagen und eine sachgerechte Meinungsfindung vorzunehmen. 
 
Ich  bitte  Sie daher sehr herzlich, den Anhörungstermin zu verschieben und den Betroffenen eine angemessene Frist zur Durcharbeitung der Unterlagen zu ge-
währen." 
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Anlage V11 - Antrag der Stadt Wesel vom 19.06.2008 
 
Die Kiesindustrie ist in Wesel ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor. In Wesel sind mehrere Kiesunternehmen beheimatet. 
 
Am Montag, dem 23. Juni 2008, ist nun in Ihrem Hause eine Anhörung zur 51. Änderung des GEP 99 angesetzt. Die Unterlagen mit einem Umfang von ca. 2000 
Seiten sind den Betroffenen erst in diesen Tagen durch Ihr Haus übermittelt worden. Sie werden sicherlich unsere Meinung teilen, dass es unmöglich ist, hier 
eine fachgerechte und fundierte Meinung zu bilden, da die Unterlagen in dieser kurzen Zeit nicht korrekt durchgearbeitet werden können. 
 
Die zur Zeit erreichbaren Fraktionsvorsitzenden und ich als Bürgermeisterin der Stadt Wesel sind der Meinung, dass eine korrekte, fundierte und fachgerechte 
Diskussion am Anfang und dann eine Entscheidung am Ende des Verfahrens stehen muss. Auskiesungen stehen im verstärkten Focus der Öffentlichkeit. Viele 
Menschen sehen keinen Sinn mehr in immer weiteren Auskiesungen. Auf der anderen Seite braucht unsere Wirtschaft den Rohstoff und die Arbeitsplätze müs-
sen gesichert werden. Hier haben wir in Wesel immer einen akzeptablen Weg und einen Interessensausgleich mit den Bürgern und der Industrie gefunden. Wir 
sehen nun die Gefahr, dass es durch eine zu kurzfristige Terminfestsetzung und die mit Sicherheit daraus resultierenden Anfechtungsgründe zu weiterem Unmut 
und unnötigen Differenzen zwischen den Menschen in der Region und den Firmen kommt. 
 
Aus diesem Grund bitten wir Sie, den Termin zu verschieben, eine angemessene Frist zur Sichtung und Durcharbeitung der Unterlagen festzusetzen und dann 
das Verfahren weiterzuführen. 
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Anlage V12 - Antrag der Stadt Xanten vom 19.06.2008 
 
Ab Montag, den 23.06.2008, ist von Ihrem Hause ein Erörterungstermin zur 51. Änderung des Regionalplans angesetzt worden. Mit Schreiben vom 11.06.2008, 
hier eingegangen am 16.06.2008 haben Sie uns per CD die dafür erforderlichen Unterlagen (Synopsen der Anregungen, Bedenken und Ausgleichsvorschläge) 
zukommen lassen. 
 
Aufgrund des erheblichen Umfangs der zur Verfügung gestellten Unterlagen (über 2.000 Seiten) und bedingt durch z.T. fehlerhafte Übersichtskarten, deren be-
richtigte Fassungen erst verspätet ins Internet gestellt worden sind, sehen wir uns nicht in der Lage, bis zum Beginn des Erörterungstermins eine fundierte Stel-
lungnahme aus Sicht der Stadt Xanten abgeben zu können. Angesichts der erheblichen Bedeutung des Erörterungstermins für das Änderungsverfahren und der 
Auswirkungen des Änderungsverfahrens insgesamt auf unsere kommunale Planungshoheit, bitten wir daher dringend um eine Verschiebung des angesetzten 
Erörterungstermins. 
 
Es dürfte auch in Ihrem Interesse liegen, eine angemessene Beteiligung der Kommunen sowie der weiteren Beteiligten sicherstellen zu können. Mit einer nicht 
rechtssicheren Regionalplanänderung ist letztlich keinem gedient, daher sollten etwaige Verfahrensfehler möglichst vermieden werden. 
 
Ich bitte Sie daher, das Erörterungsverahren zur 51. Änderung des GEP 99 neu zu terminieren, um allen Betroffenen eine ausreichende Zeit zur Prüfung der zur 
Verfügung gestellten Unterlagen geben zu können. 
 



 221 

Anlage V13 - Antrag auf Aufhebung des Erörterungstermins von Anders und Thomé Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
 
Antrag auf Aufhebung des Erörterungstermins 
 
Namens und im Auftrag der von uns vertretenen Unternehmen beantragen wir unter Protest gegen den befangenen Verhandlungsleiter Herrn Goetzens (mit 
Ausnahme der Fa. Thunissen), 

den Erörterungstermin aufzuheben, 

BEGRÜNDUNG: 
 
Die von uns vertretenen Unternehmen haben einen Anspruch auf Aufhebung des Erörterungstermins. Denn ihnen ist Gelegenheit zu geben, sich auf 
den Erörterungstermin sachgerecht vorzubereiten. Dies war objektiv unmöglich. 
 
Die BZR lud die von uns vertretenen Unternehmen mit am 16.06.2008 zugegangenen Schreiben zum heutigen Erörterungstermin ein. 
 
Der Einladung lag eine CD bei, die circa 1.960 Seiten Datenmaterial enthält. Die Einladung enthielt den Hinweis, dass dieses Datenmaterial noch nicht vollstän-
dig sei und neues Datenmaterial auf der Homepage der BZR bereitgestellt werden würde. 
 
Am 17.06.2008 stellte die BZR auf ihrer Homepage weitere 100 Seiten Daten-material bereit und kündigte weitere 500 Seiten an. Sie wies zudem darauf hin, 
dass ein Teil des Datenmaterials fehlerhaft sei. Am 19.06.2008 stellte die BZR die angekündigten weiteren 500 Seiten Datenmaterial für die Erörterung auf ihrer 
Homepage bereit. 
 
Das Datenmaterial besteht vorwiegend aus der Gegenüberstellung von Anregungen aus dem Beteiligungsverfahren mit den Ausgleichsvorschlägen der BZR. Die 
synoptische Darstellung erfolgt in verkleinerter Schrift, sodass eine Seite der Synopse den Inhalt von bis zu zwei DIN-A4-Seiten wiedergibt. Hinzu kommen teils 
umfangreiche Kartendarstellungen. 
 
Das Datenmaterial hat einen Umfang zwischen mindestens 2.500 Selten und bis zu circa 5.000 Seiten. 
Für die Auswertung des mit der Einladung übersandten Datenmaterials verblieben den von uns vertretenen Unternehmen bis zum Beginn des Erörterungster-
mins am 2106.2008 knapp viereinhalb Arbeitstage. Noch weniger Zeit stand in Bezug auf das erst nach der Einladung vervollständigte Datenmaterial zur Verfü-
gung. 
 
Rein tatsächlich ist eine sachgerechte Vorbereitung auf eine Erörterung von Datenmaterial in diesem Umfang innerhalb dieser kurzen Zeit objektiv unmöglich. 
Eine derartig kurze Vorbereitungszeit wird der Komplexität der 51. Änderung in keiner Weise gerecht und stellt eine Rechtsverweigerung dar. Sie unterschreitet 
in krasser Weise jegliche Mindeststandards, die für ein ordnungsgemäßes Verfahren einzuhalten sind. 
 
Würde der Erörterungstermin gleichwohl stattfinden, wäre es den von uns vertretenen Unternehmen infolge objektiv fehlender Gelegenheit zur sachgerech-
ten Vorbereitung unmöglich, ihre Interessen im Rahmen der Erörterung angemessen zur Geltung zu bringen. Sie würden durch die Gestaltung des Verfahrens 
als existentiell Betroffene an der effektiven Wahrnehmung ihrer Rechte gehindert. 
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Gleichwohl den Erörterungstermin durchzuführen, hätte die Unwirksamkeit der 51. Änderung wegen evidenter Verfahrensfehlerhaftigkeit zur Folge und würde 
den Verlust der allseits erstrebten Steuerungswirkung herbeiführen. 
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Anlage V14 - Antrag auf Unterbrechung des Erörterungstermins von Anders und Thomé Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
 

Antrag auf Unterbrechung des Erörterungstermins  

Unternehmen beantragen wir unter Protest gegen den befangenen Verhandlungsleiter Herrn Goetzens (mit Ausnahme der Fa. Thunissen), 
 

1. unseren Antrag auf Aufhebung des Erörterungstermins dem 
Vorsitzenden des Regionalrats zur Entscheidung vorzulegen; 

2. den Erörterungstermin aus diesem Grunde zu unterbrechen. 

BEGRÜNDUNG: 
 
Die von uns vertretenen Unternehmen haben einen Anspruch auf Vorlage ihres Antrags auf Aufhebung des Erörterungstermins an den Vorsitzenden 
des Regionalrats. Hierzu muss der Erörterungstermin unterbrochen werden. 
 
Aus den Gründen des bereits gestellten Terminsaufhebungsantrags war es rechtswidrig, den Antrag auf Aufhebung des Erörterungstermin abzulehnen. Damit 
werden die von uns vertretenen Unternehmen an der effektiven Wahrnehmung ihrer Rechte gehindert. 
 
Sofern über die Wahrung verfahrensrechtlicher Mindeststandards zwischen der BZR und Beteiligten des Erörterungstermins Streit besteht, muss die BZR 
dem Regionalrat Gelegenheit geben, die erforderlichen verfahrensmäßigen Entscheidungen selbst zu treffen. Anderenfalls hätte der Regionalrat keine Gele-
genheit zur Abwendung der bevorstehenden Verfahrensfehlerhaftigkeit und Unwirksamkeit der Planung. 
 
Der Regionalrat trifft als uneingeschränkter Herr des Verfahrens unter anderem die verfahrensmäßigen Entscheidungen zur Erarbeitung des Regionalplans. 
Die BZR führt das Erarbeitungsverfahren lediglich durch und unterliegt dabei den Weisungen des Regionalrats. Das unbeschränkte Weisungsrecht des Regio-
nalrats erfasst insbesondere das verfahrensmäßige Vorgehen durch die BZR. 
 
Bei verfahrensmäßigen Entscheidungen, die die Wahrung verfahrensrechtlicher Mindeststandards und damit die Wirksamkeit der Planung betreffen, hat die 
BZR eine Entscheidung des Regionalrats einzuholen. Andernfalls würde die Berechtigung des Regionalrats, auch die verfahrensmäßigen Entscheidungen 
selbst zu treffen, leerlaufen. 
 
Das Landesplanungsrecht sieht die Möglichkeit zu einer Eilentscheidung des Vor-sitzenden des Regionalrats anstelle des Regionalrats ausdrücklich vor, sodass 
nicht auf eine Entscheidung des Regionalrats in der Sitzung erst im September 2008 gewartet werden muss. 
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Anlage E1 - Schreiben der Stadt Haan (Beteiligte 132.) vom 20.06.2008: 
 
„Zum Entwurf der 51. Änderung des Regionalplans für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99) (Änderung der Vorgaben zur Rohstoffsicherung und –
gewinnung) werden seitens der Stadt Haan keine Anregungen vorgetragen, da regionalplanerisch relevante, städtische Belange durch die v.g. Planung nicht 
berührt werden.“ 
 
 
Beschlussvorschlag der Bezirksplanungsbehörde: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Anlage E2 - Stellungnahme des Abfallbetriebes des Kreises Viersen (Beteiligter 470.) per Mail eingegangen am 25.06.2008: 
 
„Ich beziehe mich auf Ihr Schreiben vom 11.06.2008 zu den ab dem 23.06.2008 stattfindenden Erörterungen zur 51. Änderung des Regionalplans.  
Der Abfallbetrieb Kreis Viersen, Beteiligter 470, wird von den Änderungen nicht berührt. Deshalb bleibt es bei der Stellungnahme des Abfallbetriebs vom 
13.09.2007, die nach Vorlage der aktualisierten Beteiligungsunterlagen im Januar diesen Jahres mit E-Mail vom 19.02.2008 vom Abfallbetrieb bestätigt wurde.“  
 
 
Beschlussvorschlag der Bezirksplanungsbehörde: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Anlage E3 - Stellungnahme der Gemeinde Hünxe (Beteiligte 174.) vom 23.06.2008: 
 
„Die Gemeinde Hünxe kann Ihr Einvernehmen zu den von Ihnen vorgebrachten Ausgleichsvorschlägen nicht herstellen. 
Zur Sondierungsfläche 2504-04-A wird ergänzend und zur Konkretisierung mitgeteilt, dass auf Grund von Kapazitätsgrenzen der vorhandenen Friedhofsflächen 
auf dem gemeindlichen Grundstück innerhalb der geplanten Sondierungsfläche eine entsprechende Neuerrichtung für die Zukunft angedacht ist. 
Ihr Hinweis auf entsprechend vorhandene Siedlungsflächen in den dargestellten ASB-Flächen ist meines Erachtens nicht ausreichend, da die Fläche innerhalb 
2504-04-A verfügbar ist, was man von übrigen potenziellen Flächen derzeit nicht sagen kann. 
An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass entsprechend dem Personalbestand kleiner Kommunen es nicht leistbar ist, innerhalb einer Woche über 
2.000 Seiten (gesendet auf CD; Eingang 16. Juni 2008) zu bearbeiten. Dazu kommen noch rund 400 Seiten im Rahmen von Auswertungen zu Stellungnahmen 
von Unternehmen, die dann im Internet ab dem 19. Juni 2008 zur Verfügung standen. 
Auch ist es nicht möglich, Personal zum Erörterungstermin für eine Woche oder mehr abzustellen. Aus diesem Grunde erfolgt diese schriftliche Stellungnahme.“ 
 
 
Beschlussvorschlag der Bezirksplanungsbehörde: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, aber den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Die laut der Stellungnahme für die Zukunft angedachte 
Neuerrichtung von Friedhofsflächen auf Teilflächen des Sondierungsbereiches ist nicht hinreichend konkret, um sich gegen die Belange der standortgebundene-
ren Rohstoffsicherung durchzusetzen - wobei die Frage einer Vereinbarkeit mit der Sondierungsbereichsabbildung ggf. auch vor dem Hintergrund der Parzelle-
nunschärfe des Regionalplans erneut geprüft werden kann. Die gemäß der Stellungnahme derzeitige Nichtverfügbarkeit einiger anderer Flächen für eine eventu-
elle Neuerrichtung von Fiedhofsflächen kann sich ggf. in der Zukunft ändern, wobei auch das Instrument des Flächentausches in Erwägung gezogen werden 
könnte. 
Ergänzend wird auf die unter 2.10 abgedruckten Bescheidinhalte (bzgl. Vertagungsanträgen) verwiesen und darauf, dass ein Zeitplan für die Erörterung (welche 
Themen/auf Kommunen bezogenen Anregungen voraussichtlich an welchem Tag) erstellt wurde. Eine ganzwöchige Präsenz war insofern nicht zwingend erfor-
derlich, wenn man sich nur zu einzelnen Anregungsnummern äußern wollte. Das Vorgehen war jedenfalls sachgerecht. 
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Anlage E4 - Stellungnahme der Gemeinde Rheurdt (Beteiligte 122.) vom 17.06.2008: 
 
„(...) 
 
Vielen Dank für die Einladung und die mir zugesandten Unterlagen. An dem Erörterungstermin nehme ich nicht teil. 
 
Zu folgenden Ausgleichsvorschlägen erteile ich mein Einvernehmen nicht: 
 
1. Versorgungssicherheit 
 
In den Ausgleichsvorschlägen ist ausgesagt, dass eine Versorgungssicherheit von deutlich über 30 Jahren durch die dargestellten Abgrabungsbereiche und die 
Sondierungsbereiche besteht. Nach wie vor sehe ich hierfür keine Notwendigkeit. Eine Erläuterungskarte mit Sondierungsbereichen lehnt die Gemeinde Rheurdt 
ab. 
 
2. Abgrabung Dachsbruch auf dem Gebiet der Stadt Kamp-Lintfort (Sondierungsbereich 2505 – 09) 
 
Dieser Sondierungsbereich bleibt nach den Ausgleichsvorschlägen unverändert in der Erläuterungskarte bestehen. Ich lehne diesen Sondierungsbereich nach 
wie vor ab und verweise auf meine Stellungnahme vom 25. Februar 2008. Darin habe ich u.a. folgendes ausgeführt: 
„Im damaligen Verfahren zur Aufstellung des GEP 99 wurde bei den „Vorschlägen zum Ausgleich der Meinungen und der Anregungen und Bedenken“ folgendes 
seitens der Bezirksregierung ausgeführt: 
Im Rahmen der GEP-Aufstellung ist erneut versucht worden, die Abgrabung Dachsbruch darzustellen. Verwiesen wird dabei auf den ablehnenden Bescheid des 
Regierungspräsidenten Düsseldorf vom 12. September 1996 sowie auf die Anfechtungsklage vor dem Verwaltungsgericht. Der Anregung, die Abgrabung Dachs-
bruch darzustellen, folgt die Bezirksregierung nicht, da sie sich zum einen auf die Ablehnungsgründe vom 12. September 1996 bezieht und zum anderen für 
diesen Bereich mittel- bis langfristig kein regionalplanerischer Bedarf für eine zusätzliche zeichnerische Darstellung eines Abgrabungsbereiches gesehen wird.“ 
 
Zu dieser Aussage ist in den Ausgleichsvorschlägen nicht Stellung genommen worden. Die damaligen Ablehnungsgründe müssen auch heute gegen den „Son-
dierungsbereich Dachsbruch“ sprechen.“ 
 
 
Beschlussvorschlag der Bezirksplanungsbehörde: 
Es wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer K-L/122/1 verwiesen.  
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer A/110/6 verwiesen (inkl. Bezugnahme auf den AGV). 
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Anlage E5 - Stellungnahme des LANUV (Beteiligter 200.) per Mail vom 23.06.2008  

 „Nach Absprache in unserem Hause wird das LANUV keine Vertretung zum Erörterungstermin (ab dem 23.06.2008) schicken. Wir verweisen auf die schriftli-
chen Äußerungen des Hauses. Wir bitte Sie, unser Nichterscheinen in diesem Sinn zu entschuldigen.“ 

 
Beschlussvorschlag der Bezirksplanungsbehörde: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Darüber hinaus wird zu den schriftlichen Äußerungen des LANUV auf die entsprechenden vorstehenden Be-
schlussvorschläge (inkl. Bezugnahmen auf die AGVs) verwiesen.  
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Anlage E6 - Stellungnahme der Landwirtschaftskammer (Beteiligte 216.) per E-Mail vom 30.06.2008 
 
„Die LWK steht hier vor einer schwierigen Aufgabe. Einerseits ist es uns als Träger öffentlicher Belange aufgegeben die heimische Ernährungssicherung auf 
Basis der landw. Urproduktion sicherzustellen. Wir haben auch noch die wichtige Aufgabe den Existenzerhalt der landwirtschaftlichen Betriebe sicherzustellen. 
Die überwiegende Anzahl der Kiesabgrabungen am Niederrhein stehen dieser Zielvorstellung diametral, also völlig entgegengesetzt, gegenüber.  
Mit der Urproduktion mitgezogen ist aber auch im Wirtschaftsraum der vorgelagerte Bereich, anders ausgedrückt die Dienstleistungen und Zulieferungen für die 
Urproduktion. Dabei geht es neben Maschinen, Gebäuden, Pflanzenschutz und Düngemittel auch um Energieversorgung, Steuerberatung aber auch um das 
kommunale Gebühren- und Steueraufkommen. Kurz gesagt, es geht um alle Dienstleister sowie Zulieferer einschließlich der Kommunen, die einen mehr oder 
weniger großen Teil ihrer Einnahmen aus der landwirtschaftlichen Urproduktion erzielen. Die Grundsteuer für landwirtschaftliche Gebäude und Nutzflächen ist 
halt eine andere, als die für Abgrabungsgewässer. Ebenso in der Wahrnehmung völlig unbeachtet ist in der Regel der nachgelagerte Bereich der Vermarktung 
und Verarbeitung bis hin zum Endverbraucher. Hier werden in der Regel Wertschöpfungen mindestens im Umfang des 3- bis 4-fachen der landwirtschaftlichen 
Urproduktion erzielt. Bei Backwaren liegt dieser Faktor über 10. Durch die Anonymisierung und Globalisierung der Warenströme fühlen sich diese Wirtschaftbe-
reiche aber überhaupt nicht betroffen, da sie die Kausalität zwischen dem Warenangebot und der heimischen Produktion im täglichen Geschehen nicht mehr 
wahrnehmen und sich daher auch nicht als Betroffene ansehen. 
Zusammengefasst müsste die LWK fast allen Abgrabungsvorhaben am Niederrhein und damit auch gegenüber den hier beabsichtigten Ausweisungen von Son-
dierungsbereichen jedwedes Einvernehmen verweigern.  
 
Aber, so einfach ist das nicht. Wir müssen zu Kenntnis nehmen, dass in der hiesigen Gesellschaft ein gewisser Bedarf an Kies und Sand als Rohstoff unzweifel-
haft besteht und dass die damit verbundene Wertschöpfung im Rahmen der Versorgung der heimischen Bedürfnisse kurzfristig betrachtet über der Wertschöp-
fung in der landwirtschaftlichen Urproduktion zu liegen scheint.  
Differenzieren wir das jedoch, so fällt folgendes auf: 
 
Durch das Abgrabungsgeschehen wird in relativ kurzer Zeit relativ viel Geld mit kurzfristig großen Profiten in Umlauf gebracht. Diese recht hoch erscheinenden 
Geldbeträge verblenden dabei die Sicht auf die Ewigkeitsbetrachtung. Was bedeutet es schon, wenn auf 100 ha Abgrabung 10 bis 15 Arbeitsplätze für 15 Jahre 
gesichert werden? Betriebswirtschaftlich gesehen sind das 150 bis 225 Arbeitsjahre und danach folgt nichts! In der Landwirtschaft des Niederrheins gehen 
parallel mindestens 8 bis zu 28 Arbeitsplätze in Intensivbereichen für immer verloren! Es ist einfach nur ein Rechenspiel, wann sich in einer Ewigkeitsbetrach-
tung das eine gegen das andere aufgerechnet hat. In den Intensivbereichen wie Nettetal oder Straelen wären schon nach 6 Jahren mehr Arbeitsplätze verloren 
gegangen, als gewonnen wurden. In Rees oder Alpen ist der scheinbare Gewinn schon spätestens 9 Jahre nach Ende der Abgrabung aufgezehrt.  
In den Niederlanden scheint man diesen Kausalzusammenhang schon vor rund 20 Jahren entdeckt zu haben. Warum sonst deckt man seitdem den Bedarf weit-
gehend aus Importen? Wer hindert uns eigentlich, in unserer Landesrohstoffplanung gleiches zu tun, was bei landwirtschaftlichen Produkten seit Jahrzehnten 
üblich ist? Wir sollten nicht vergessen, dass man kurzfristig zur Verfügung stehendes Geld langfristig nicht essen kann. Diese letzten Fragen können sicherlich 
nicht in diesem Verfahren gelöst werden. Gleichwohl halten wir es aus landwirtschaftlicher Sicht für gerechtfertigt, sie in diesem Zusammenhang aufzuwerfen. 
 
Unabhängig davon brauchen wir intelligente Folgekonzepte für die Abgrabungen. Fast überall am Niederrhein existieren mehr oder weniger mächtige Kies-
Vorkommen. Auch unter ausgewiesenen Gewerbegebieten oder ehemaligen Militärgeländen. Warum dort nicht erst den Kies gewinnen und dann auf niedrige-
rem Niveau das Gewerbegebiet entwickeln? Dieser Doppelnutzungsmöglichkeit scheint bisher praktisch noch nie angestrebt zu werden. Entweder machen wir 
uns mehr Gedanken über die Vornutzung von Gewerbegebieten oder wir lenken landesplanerisch die Gewerbegebiete dort hin, wo wirtschaftlich Kies abgebaut 
werden kann. Die Möglichkeiten einer insbesondere gartenbaulichen Folgenutzung hat die Bezirksregierung in diesem Verfahren perspektivisch ja schon aufge-
griffen. Wir begrüßen diesen Gedankenansatz ausdrücklich. 
 
Kommen wir zu weiteren Erkenntnissen.  
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Derzeit existieren im Regierungsbezirk nach unserer Einschätzung etwa 10 Abgrabungsvorhaben in mehr oder weniger weit entwickelten Antragverfahren, die 
sich außerhalb der dafür vorgesehenen BSAB befinden und auch nicht von den in diesem Verfahren selektierten Sondierungsbereichen befinden. Die Interes-
senlage ist praktisch ausschließlich an den Interessen der Eigentümer und an Interessen der Abgrabungsunternehmen orientiert. Regionalplanerische oder 
kommunalplanerische Interessen, geschweige den die Interessen der landwirtschaftlichen Urproduktion und die der damit verbunden Wirtschaftbereiche, werden 
damit nicht verfolgt beziehungsweise ignoriert oder sogar nach außen verharmlost. Es geht dabei um mehrere hundert ha landwirtschaftlicher Produktionsberei-
che mit überwiegend „besonders guten Produktionsbedingungen“, die sich derzeit schon in offiziellen Verfahren befinden. 
 
Des weiteren ist der Landwirtschaftkammer bekannt, dass darüber hinaus im mehrfachen Umfang der derzeit offiziell laufenden Verfahren schon Verhandlungen 
durchgeführt oder auch schon Vorverträge abgeschlossen wurden, die den Umfang der heute zur Disposition stehenden Sondierungsbereiche erheblich über-
schreiten. Dabei betone ich hier, dass es sich weitgehend nicht um Flächen handelt, die hier als Sondierungsflächen dargestellt werden sollen. 
 
In diesem Zusammenhang ist einfach zur Kenntnis zu nehmen, dass die überwiegende Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe heute zu 60 bis 70% auf Pachtland 
wirtschaftet. Bis auf die wenigen Ausnahmen, wo Eigentümer und Bewirtschafter identisch sind, werden aktive Betriebe um ihre Einkommensressourcen ge-
bracht. Damit sind wir bei dem Punkt der Existenzsicherung landwirtschaftlicher Betriebe angekommen. Landwirtschaftliche Betriebe sind auf Generationen auf-
gebaut und bedürfen zwingend der Planungssicherheit. Nehmen wir ihnen diese Sicherheit, so bleiben sie in ihrer Entwicklung stehen und werden nach und nach 
verschwinden. Sie sterben langsam und leise. Daher ist es unser zentrales Anliegen Planungssicherheit wieder in das Abgrabungsgeschehen hinein zu bekom-
men. 
 
Es geht in dem 51. Änderungsverfahren zentral darum, dem drohenden Abgrabungs-Wildwuchs außerhalb der planerischen Zielvorstellungen unserer Gesell-
schaft Einhalt zu gebieten.  
 
Eindeutig ist auch, dass die Bezirksregierung nicht allen Bedenken und Anregungen und Zielvorstellungen der LWK gefolgt ist.  
Im Rahmen des Verfahrens wurden aber in einem sehr erheblichen Umfang die jeweils geplanten Sondierungsbereiche auch unter Berücksichtigung landwirt-
schaftlicher Belange geprüft. Landwirtschaftliche Kernzonen mit besonders schutzwürdigen Böden wurden dabei vor Ausweisungen weitgehend verschont. Dabei 
wurde das Kriterium der „besonders guten landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen“ noch nicht berücksichtigt. Dabei geht es unabhängig von der 
Nutzungsfähigkeit der Böden auch um die im Raum vorhandenen landwirtschaftlichen Betriebsstrukturen. Das diese hier noch keine Berücksichtigung fanden, 
entspricht nicht unseren Zielvorstellungen. Wir verkennen aber nicht, dass Produktionsbedingungen dem Wandel der Zeit unterliegen. Es ist für die LWK daher 
nachvollziehbar, dass die Prüfung dieses Aspektes dem heute noch nicht terminierbaren Nachfolgeverfahren überlassen bleiben soll. Die Auswahlkriterien für die 
Sondierungsbereiche berücksichtigen zwar nicht alle vorgetragenen landwirtschaftlichen Belange, sind aber für uns in der derzeitigen Phase nachvollziehbar und 
transparent.  
 
Insgesamt wird aus Sicht der LWK festgehalten, dass ihre Belange ernst genommen und in erheblichem Umfang gewürdigt wurden. Die Absicht, in den Nachfol-
geverfahren das Kriterium der „besonders guten landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen“ besonders zu berücksichtigen, wird von uns ausdrücklich 
begrüßt. 
 
Aus dem oben Gesagtem geht hervor, dass die LWK vor allem auch an dem Ziel der Schaffung von Rechtssicherheit für den Regionalplan interessiert sein 
muss. Daher erklären wir an dieser Stelle insbesondere auch aus dem Aspekt der Verfahrensvereinfachung unser Einvernehmen zu den in diesem 
Verfahren dargestellten Ausgleichsvorschlägen bezüglich der von uns vorgetragenen Anregungen und Bedenken. Dabei gehen wir davon aus, dass die 
noch von unserer Seite offen gebliebenen Bedenken in den Nachfolgeverfahren die angemessene Würdigung erhalten.“ 
 
Beschlussvorschlag der Bezirksplanungsbehörde: 
Es wird auf den Beschlussvorschlag zu A/110/5 verwiesen (inkl. Bezugnahmen auf den AGV). 
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Anlage E7 - Stellungnahme der IHK Düsseldorf (Beteiligte 420.) per E-Mail vom 18.06.2008 
 
„Mit Schreiben vom 8.5.2008 luden Sie uns für den 23.6.2008 um 9:30 zum Erörterungstermin 51.GEP-Änderung ein. Sie machten darauf aufmerksam, dass sich 
der Termin an den folgenden Tagen fortsetzen kann und ggf. die ganze 26.Kw. dauern kann.  
Die IHK Düsseldorf wird an diesen Terminen nicht teilnehmen. Anwesend sein werden aber die Kollegen der Kammern Mittlerer Niederrhein und/oder Duisburg, 
die uns, was die Inhalte zum Entwurf und der Änderung der textlichen Darstellung anbelangt (s. Inhalt unsere Gemeinschaftsstellungnahme vom 22.Februar 
2008), mitvertreten werden.  
 
Begründung:  
Da uns die Synopse immer noch nicht vorliegt, wir also bis jetzt noch keine Möglichkeit haben, uns inhaltlich auf die oben genannten Termine vorzubereiten, 
teilen wir ihnen mit, dass wir alle Kritikpunkte und Änderungsvorschläge, die wir Ihnen in unserer Gemeinschaftsstellungnahme vom 22.Februar 2008 (hier: Ent-
wurf und Änderung der textlichen Darstellung) auch weiterhin aufrechthalten. Den Punkten und Vorschlägen, bei denen Sie mit den Kollegen der IHK Mittlerer 
Niederrhein und/oder Duisburg einen Konsens erzielen, schließen wir uns an.  
Was die Gebietsmeldungen anbelangt, hatten wir Ihnen mit Schreiben vom 22. Februar 2008 mitgeteilt, dass wir aus unserem IHK Bezirk keine Ergänzungen 
haben, ein Ausgleich der Meinungen zu diesem Punkt ist daher nicht notwendig.“  
 
Beschlussvorschlag der Bezirksplanungsbehörde: 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Eine Synopse musste im Vorfeld nicht versendet werden und die Argumentation bezüglich der inhaltlichen 
Vorbereitung greift bereits deshalb nicht durch. Es wird ferner auf die Zurückweisungsgründe bezüglich der Anträge V2 bis V12 verwiesen, die vorstehend unter 
„Beginn der Erörterung“ genannt wurden und auf die Bescheidinhalte bzgl. Vertagungsanträgen unter Kapitel 2.10. 
Zu den vorhergenenden schriftlichen Stellungnahmen bzw. der Gemeinschaftsstellungnahme wird auf die betreffenden Beschlussvorschläge verwiesen. An die-
sen wird festgehalten. 
Ferner wird auf die Anlagen V5, Antrag der IHK Mittlerer Niederrhein und V6, IHK Duisburg hingewiesen.  
Darüber hinausgehend wird die Stellungnahme zur Kenntnis genommen. 
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Anlage E8 - Folgendes Schreiben ist per E-Mail von Seiten der Stadt Kempen (Beteiligte 163.) am 04.07.2008 eingegangen: 
 
„Zu der 51. Änderung des Regionalplans wurden in der 26. Kalenderwoche Erörterungstermine durchgeführt. Die Stadt Kempen konnte aus personellen Gründen 
an der mehrtägigen Veranstaltung nicht teilnehmen. Der Bitte auf eine engere Zuordnung des Erörterungstermines, mit dem Ziel, den jeweiligen Zeitaufwand der 
Beteiligten etwa auf einen Tag zu reduzieren, konnte leider nicht entsprochen werden. 
(…) 
 
Mit Schreiben vom 30.01.2008 hat die Stadt Kempen ihre Stellungnahme zu der 51. Änderung des Regionalplans eingereicht. Grundlage der Stellungnahme ist 
der Beschluss des Umwelt- und Planungsausschusses vom 28.01.2008. 
 
Diese Stellungnahme wird in vollem Umfang aufrecht erhalten. 
 
Der 51. Änderung des Regionalplans kann  - was die Belange der Stadt Kempen betrifft -  nach wie vor nicht zugestimmt werden.  
Die Darstellung eines „Sondierungsbereichs“ (als potentieller künftiger Abgrabungsbereich) in der neuen Erläuterungskarte „Rohstoffe“ nördlich des Stadtteils 
Kempen wird weiterhin abgelehnt. 
 
Eine abwägende Entscheidung über die Darstellung des Sondierungsbereich „An Haus Velde“ in Kempen (Nr. 2403-09) ist nicht erkennbar. 
 
 
Gemessen an den Grundsätzen 
- Abgrabungen in möglichst konfliktarmen Gebieten vorzunehmen, 
- Erweiterungen den Vorrang zu geben vor Neuansätzen, 
- Überlastungen von Teilräumen (durch ein Übermaß an Auskiesungen) zu vermeiden, 
ist die Aufnahme des Interessensbereichs Nr. 2403-09 völlig unverständlich. Sie widerspricht allen drei Grundsätzen. Hieran wird zunächst einmal deutlich, dass 
der erste Bewertungsschritt, eine Erstbewertung an Hand von Ausschlussgründen, zu grobmaschig ist und einer ergänzenden Bewertung der Teilflächen im Ein-
zelnen bedarf. 
 
a) Es ist kein konfliktarmes Gebiet 
 
Es ist ein Gebiet mit kaum geringerem Konfliktpotential als die Bereiche rund um die Königshütte. Auch diese Fläche (Nr. 2403-09) ist Teil der historischen Kul-
turlandschaft mit hoher Bedeutung und sie verfügt ebenfalls über hochwertige Ackerböden, tlw. sogar über besonders schutzwürdige Böden – Kriterien, die ge-
meinhin als Ausschlusskriterien gelten.  
 
Die Inanspruchnahme hochwertiger Ackerböden für Auskiesungsmaßnahmen ist wegen ihrer negativen Folgen für die Landwirtschaft grundsätzlich abzulehnen. 
Im Kempener Umland ist sie jedoch absolut unvertretbar. Denn zur Zeit ringen die örtlichen Landwirte um jeden Quadratmeter Ackerfläche der fruchtbaren Kem-
pener Lehmplatte. Es ist nicht hinnehmbar, dass weitere Flächen durch Auskiesungsmaßnahmen unwiederbringlich verloren gehen. 
Die Ansiedlung des Unternehmens „Absatzzentrale Niederrhein“ im Gewerbegebiet an der St. Huberter Straße in Kempen erfolgt ja gezielt an diesem Standort 
mit unmittelbarem Bezug zu den Gemüseproduzenten auf hochwertigen Ackerböden. Sie haben für Kempen und dessen Umland eine herausragende Bedeu-
tung! 
 
b) In der Gesamtbereichstabelle ist die Fläche 2403-09 als „Neuansatz“ ausgewiesen. 
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Bereits das wäre Grund genug, von einer Aufnahme in die Erläuterungskarte „Rohstoffe“ abzusehen – gemäß dem Ziel des GEP, Erweiterungen den Vorrang 
einzuräumen gegenüber Neuansätzen. 
 
c) Der Teilraum Kempen ist bereits über Gebühr belastet 
 
Was die Belastung des Teilraumes Kempen anbelangt, so ist festzustellen, dass bereits die ermittelten 3 % der bisher betroffenen Fläche des Stadtgebietes ei-
nen überdurchschnittlich hohen Wert darstellen. Doch dieser Wert erfasst nicht die tatsächliche Situation, er allein sagt zu wenig aus. Es ist die Gesamtsituation 
in den Blick zu nehmen. Unmittelbar an der Stadtgrenze befinden sich weitere große Auskiesungsflächen: Im Südwesten auf dem Gebiet der Stadt Tönisvorst, im 
Nordwesten auf dem Gebiet der Gemeinde Wachtendonk, im Norden auf dem Gebiet der Gemeinde Kerken. Der Blick darf nicht auf die Gemeindegrenzen ge-
richtet sein, sondern muss sich an den stadträumlichen Gegebenheiten orientieren. Bei einer Gesamtschau ist eine überdurchschnittliche Belastung des Kempe-
ner Teilraumes festzustellen. 
 
Nach Überzeugung der Stadt Kempen kann die Summe der Argumente, die in der Eindeutigkeit gegen eine weitere Ausdehnung und Verdichtung der Auskie-
sungsflächen an den Stadtgrenzen Kempen, Wachtendonk und Kerken sprechen, in einer sachgerechten Abwägung nur zu dem Ergebnis führen, dass die land-
wirtschaftliche Nutzung Fortbestand hat und auf eine weitere Auskiesung verzichtet wird.  
 
Die Bedenken der Stadt Kempen gegen die Methodik der Flächenauswahl und gegen die Änderung der Ausnahmeregelung im Ziel 1, Abs. 5 bestehen ebenfalls 
weiterhin. 
 
Ich bitte Sie diese Stellungnahme mit den bereits vorliegenden Stellungnahmen der Stadt Kempen zu der 51. Änderung des Regionalplanes dem Regionalrat zur 
Beratung und Entscheidung vorzulegen.“ 
 
 
Beschlussvorschlag der Bezirksplanungsbehörde: 
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt. Es wird auf die Beschlussvorschläge (inkl. Bezugnahmen auf die AGVs) zu den Anregungsnummern 
Kem/163/1, Kem/163/2, A/163/1 sowie A/163/2 verwiesen. Bezüglich der Landwirtschaft und auch der Thematik der Neuansätze wird ferner auf die Beschluss-
vorschläge zu den Anregungsnummern A/110/5 und A/110/7 verwiesen (inkl. der dortigen Bezugnahme auf die AGVs zu den Anregungsnummern A/110/5 und 
A/110/7). Eine sachgerechte Abwägung ist bezüglich des Sondierungsbereiches Nr. 2403-09 erfolgt, der aufgrund seiner hohen Lagerstättenmächtigkeit zum 
Nutzen insbesondere der Landwirtschaft zur Reduktion des Flächenverbrauchs im Regierungsbezirk beiträgt. 
 
 



 234 

Anlage E9 - Folgendes Schreiben ist per E-Mail von Seiten der Fa. CEMEX am 03.07.2008 eingegangen: 
 
„Rheinkieswerk Kleinenbroich in Korschenbroich  
34. Regionalplanänderung, Regionalratssitzung vom 01.04.2004  
 
Sehr geehrter Herr Regierungspräsident Büssow,  
Sehr geehrter Herr Abteilungsdirektor Lueb,  
Sehr geehrte Damen und Herren des Regionalrats,  
Sehr geehrte Damen und Herren der CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen  - Fraktionen,  
 
 
Als Anlage erhalten Sie von uns eine Kopie unseres Schreibens an den Regionalratsvorsitzenden Landrat Prof. Dieter Patt  zur Kenntnis. Mit diesem Schreiben 
möchten wir auch Sie dafür sensibilisieren, Ihren Beitrag für den Erhalt des Standortes Rheinkieswerk Kleinenbroich auf dem Stadtgebiet Korschenbroich zu 
leisten.  
 
Wie Sie dem Schreiben entnehmen können, nehmen wir Bezug auf die Niederschrift zur 13. Regionalratssitzung vom 01.04.2004. Die Niederschrift stellt auf 
einen einstimmig gefassten Lösungsansatz im Rahmen der 34. Regionalplanänderung ab. Von den hier aufgeführten 6 Standorten ist auch das Rheinkieswerk 
Kleinenbroich betroffen.  
 
Aus unserer Sicht liegen, auf Basis der hier vorliegenden Alternativplanung, sowohl die rechtlichen, als auch die fachlichen Voraussetzungen für den Regionalrat 
und die Bezirksplanungsbehörde vor, einer Darstellung als BSAB mit Bezug auf die 34. Regionalplanänderung zuzustimmen.  
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich unserer Argumentation anschließen könnten.  
 
Bei eventuellen Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit auch gerne zu einem persönlichen Gespräch zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
(...) 
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Beschlussvorschlag der Bezirksplanungsbehörde: 
Zur Thematik der Prüfaufträge aus der 34. Änderung des Regionalplans wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer A/413/1 verwiesen.  
 
Es wird fener darauf hingewiesen, dass die vorstehende angebliche Wiedergabe von Aussagen von Herrn von Seht nicht dem entspricht, was in der Realität 
gesagt wurde. Vermutlich liegt hier eine versehentliche falsche Wiedergabe seitens des Vertreters der Firma CEMEX vor. 
 
Zu firmenspezifischen Bedarfen, Verkehrswegen, Arbeitsplätzen wird auf den Beschlussvorschlag (inkl. Bezugnahme auf den AGV) zur Anregungsnummer 
A/413/1 verwiesen. 
 
Zum Mengengerüst, räumlichen Verteilungen von Sondierungsbereichen und der Thematik des Versogungszeitraums wird auf den Beschlussvorschlag (inkl. 
Bezugnahme auf den AGV) zur Anregungsnummer A/110/6 verwiesen. 
 
Zum Auswahlprozess, dem vorliegenden komplexen Planungskonzept und regelmäßigen Ausschlusskriterien wird auf die Beschlussvorschläge (inkl. Bezugnah-
me auf den AGV) zu den Anregungsnummern A/113/2 und A/413/1 verwiesen. 
 
Zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes wird auf den Beschlussvorschlag (inkl. Bezugnahme auf den AGV) zur Anregungsnummer A/110/7 verwiesen. 
 
Zur Thematik der Rekultivierung wird auf S. 47-49 des Umweltberichtes verwiesen. 
 
Zur Thematik des Klimaschutzes wird auf den Beschlussvorschlag (inkl. Bezugnahme auf den AGV) zur Anregungsnummer A/170/10 verwiesen. 
 
Zur Bedeutung der Zustimmung der Kommune wird auf den Beschlussvorschlag zur Anlage E10 verwiesen. 
 
Zur Thematik von Erweiterungen und Neuansätzen wird auf den Beschlussvorschlag (inkl. Bezugnahme auf den AGV) zur Anregungsnummer A/110/7 verwie-
sen. 
 
Darüber hinausgehend wird auf die Beschlussvorschläge zu den Anregungsnummern Kor/415/1, I-W01, II-W15 und I-W53 verwiesen (jeweils inkl. Bezugnahmen 
auf den AGV bzw. die regionalplanerischen Bewertungen). Ferner wird auf die sonstigen im Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer Kor/415/1 genannten 
Anlagen und die zugehörigen Beschlussvorschläge hingewiesen. 
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Anlage E10 - Stellungnahme der Stadt Korschenbroich (Beteiligte 155.) vom 09.07.2008 
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Beschlussvorschlag der Bezirksplanungsbehörde: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Ein Teil der betreffenden Flächen in Korschenbroich wird als Sondierungsbereich vorgesehen (siehe Be-
schlussvorschlag zur Anregung Kor/415/1 und zur Anlage E09). Darüber hinausgehend wird jedoch an den aktuellen Ausschlussgründen gemäß der durch die 
Beschlussvorschläge zur Synopse Korschenbroich (inkl. Verweisen auf die AGVs) insoweit aktualisierten Gesamtbereichstabellenangaben festgehalten. Die 
vorgebrachten Argumente für die Abbildung von im Vergleich zur Anlage A2 dieser Sitzungsvorlage zusätzlichen Flächen in Korschenbroich als Sondierungsbe-
reich - oder BSAB - und auch ein positives Votum der Kommune sind hier nicht gewichtig genug angesichts der gravierenden Ausschlussgründe. 
Bezüglich der Frage einer Abbildung von Flächen bereits als BSAB wird ferner auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer A/110/6 verwiesen (inkl. Be-
zugnahme auf den AGV). 
 
Die Vorbehalte der Stadt bezüglich der Alternativvariante betreffen nachfolgende Verfahrensschritte, d.h - soweit erforderlich - können diese Vorbehalte unter 
Berücksichtigung der Parzellenunschärfe des Regionalplans und des Darstellungsmaßstabes der Erläuterungskarte Rohstoffe sowie generell des Regionalplans 
gelöst werden. Sie stehen jedenfalls einer Abbildung der aktuell vorgesehenen Flächen als Sondierungsbereich nicht entgegen. 
 
Zur Thematik des gesellschaftlichen Mehrwertes wird auf den Beschlussvorschlag (inkl. Bezugnahme auf den AGV) zur Anregungsnummer A/110/7 verwiesen. 
 
Zur Thematik der Rekultivierung wird auf S. 47-49 des Umweltberichtes verwiesen. 
 
Darüber hinausgehend wird auf die Beschlussvorschläge zu den Anregungsnummern Kor/415/1, I-W01, II-W15 und I-W53 und der Anlage E9 verwiesen (jeweils 
inkl. Bezugnahmen auf den AGV bzw. die regionalplanerischen Bewertungen). Ferner wird auf die sonstigen im Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
Kor/415/1 genannten Anlagen und die zugehörigen Beschlussvorschläge hingewiesen. 
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Anlage E11 – Schreiben des Wirtschaftsverbandes der Baustoffindustrie Nord-West e.V. (Beteiligter 413.) vom 08.05.2008 
 
„Im Zusammenhang mit dem aktuellen Entwurf der 51.GEP-Anderung haben wir einen Planungsrechtsspezialisten gebeten, gutachterlich zu klären, ob die  
Vielzahl der Ausschlusskriterien für die Darstellung von Sondierungsgebieten bzw. BSAB rechtlich haltbar ist. Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass  tief 
qreifende Bedenken gegen die Rechtmäßiqkeit des Plans bestehen. Das Gutachten fügen wir als Anlage zu Ihrer lnformation bei.  
 
Auch der Erlass des nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministeriurns vom 11.04.08, durch den der Planungszeitraum auf 2x15 Jahre beschränkt werden  
soll, begegnet nach unserer externen Überprüfung rechtlichen Bedenken.  
 
Es dürfte im Interesse der Bezirksplanungsbehörde aber auch unseren Mitgliedunternehmen liegen, dass der Regionalplan Düsseldorf rechtlich nicht angreifbar 
ist. Vor diesem Hintergrund sehen wir grundlegenden Änderungsbedarf. 
  
Wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn wir die oben genannten Themen in einem persönlichen Gespräch vertieft darlegen könnten.“ 
 
 
Beschlussvorschlag der Bezirksplanungsbehörde: 
Das eingereichte Gutachten - auf das sich auch primär die nachstehenden Bewertungen beziehen - kann vom Regionalrat bei der Bezirksplanungsbehörde (bitte 
möglichst Termin vereinbaren) oder während der Sitzung des Planungsausschusses und des Regionalrates eingesehen werden. 
 
Den Anregungen und Bedenken – auch und insb. im Gutachten - wird nicht gefolgt. 
 
Eine wirksame Steuerung der Rohstoffsicherung und -gewinnung besteht und das OVG hat im Urteil vom 24.05.2006 keine entsprechende Unwirksamkeit er-
klärt. Das OVG hat nur Hinweise u. a. bezüglich der Erläuterungskarte gegeben und nicht von einer „Rechtswidrigkeit“ gesprochen.  
Im Übrigen haben sich die regionalplanerischen Grundlagen seit dem OVG-Urteil vom 24.05.2006 durch das Rohstoffmonitoring zum Stichtag 01.01.2007 und 
die 32. Änderung des Regionalplans (GEP 99), Teil B (in Kraft seit dem 19.07.2006) bereits substantiell verändert. 
Es wurde auch keine dezidierte Feststellung seitens des OVG im Urteil vom 24.05.2006 getroffen, dass dem Regionalplan eine schlüssige Gesamtkonzeption für 
die langfristige Rohstoffsicherung und -gewinnung fehlt. Mit der 51. Änderung des Regionalplans wird die bereits vorliegende entsprechende schlüssige gesamt-
räumliche Konzeption des Regionalplans weiter optimiert. 
Im Rahmen der 51. Änderung wurde nicht nur eine formelle Bestätigung der BSAB durchgeführt, sondern die BSAB waren auch vollumfänglich Gegenstand des 
Verfahrens (es wurden z.B. auch zahlreiche Stellungnahmen abgegeben und geprüft, die Veränderungen der BSAB forderten).  
Zu Unterschieden bei den Kriterien bezüglich BSAB und Sondierungsbereichen wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer A/413/1 (inkl. Bezug-
nahme auf den AGV) verwiesen. Hier ist u.a. auch auf das Gewicht von Standortsicherungsinteressen hinzuweisen. 
Zur Bezugnahme auf Inhalte der Erläuterungen (nicht der bindenden Ziele) des LEP – vgl. Abschnitt C IV 3 LEP NRW - wird ebenfalls auf den Beschlussvor-
schlag zur Anregungsnummer A/413/1 (inkl. Bezugnahme auf den betreffenden AGV) verwiesen. Die 51. Änderung verstößt nicht gegen bindende Vorgaben des 
LEP. 
Die Aussage zu den Tabuzonen im Gutachten ist falsch. Es wurden nur regelmäßige Ausschlusskriterien angewendet, von denen in begründeten Fällen abgewi-
chen wurde und es fand auch eine hinreichende gesamträumliche Betrachtung des Regierungsbezirks und der Rohstoffbelange statt. Hierzu wird auch auf den 
Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer A/413/1 (inkl. Bezugnahme auf den AGV) verwiesen. 
Abschnitt IV.3.4 des LEP steht im LEP unter „Erläuterungen“ nicht unter „Ziele“. Die entsprechende Aussage im Gutachten ist falsch. Es fand im Verfahren der 
51. Änderung eine hinreichende Ermittlung und Bewertung der im Plangebiet vorhandenen Rohstoffe statt. Dabei wurde auch die Seltenheit von Rohstoffen hin-
reichend berücksichtigt.  
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Es wurde auch nicht unterstellt, dass in allen nicht gemeldeten Bereichen keine abbauwürdigen Lagerstätten vorhanden sind (vgl. Abschnitt 3.2.1 des Umweltbe-
richtes). 
In den Zielen des LEP wird bezüglich der BSAB gefordert, dass entsprechende Abgrabungsbereiche darzustellen sind und dass Fortschreibungen der BSAB in 
Gebieten vorgenommen werden, die aufgrund ihrer grundsätzlichen Ausstattung die notwendigen Voraussetzungen bieten. Dies ist entsprechend erfolgt. 
Zur Thematik des Versorgungszeitraums bzw. des Umfangs der Sondierungsbereiche und der ohnehin bereits vorliegenden substantiellen Ausweisung von Flä-
chen für die Rohstoffsicherung und –gewinnung wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer A/110/6 (inkl. Bezugnahme auf den AGV) verwiesen.  
Der Versorgungszeitraum wird durch die 51. Änderung noch ausgeweitet. 
Die vom Anreger im Gutachten genannte Zahl von 17 Jahren ist falsch.  
 
Die Thematik der Fortschreibungen der BSAB wurde auch in Bezug auf die Prüfqualität der Sondierungsbereiche hinreichend berücksichtigt. 
 
Zu den Ausschlussbereichen wird auf die Umweltbericht und die entsprechenden Aktualisierungen durch die Beschlussvorschläge verwiesen, insb. zur Anre-
gungsnummer A/413/1 (inkl. Bezugnahme auf den AGV). Ergänzend wird Folgendes festgestellt: 
Eine detaillierte Prüfung der Frage der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen von FFH- und Vogelschutzgebieten muss nicht durchgeführt werden, wenn diese 
ohnehin schon z.B. aufgrund besserer Alternativen ausgeschieden sind. Solche Ausschlüsse können auch unterhalb der Schwelle der erheblichen Beeinträchti-
gung von FFH- und Vogelschutzgebieten erfolgen. Der Umgang mit der Thematik im Rahmen der 51. Änderung ist sachgerecht und differenziert. Es wird dabei 
nicht unterstellt, dass generell eine erhebliche Beeinträchtigung resultieren müsste und eine entsprechende Unverträglichkeit.   
Bezüglich des Wassers wird ebenfalls ergänzend auch auf die gute Alternativensituation im Regierungsbezirk Düsseldorf hingewiesen, die bei der Festlegung 
von regelmäßigen Ausschlussbereichen sachgerecht berücksichtigt wurde. Dem Plangeber ist es im Übrigen unbenommen aufgrund neuer Erkenntnisse oder 
Bewertungen und Gewichtungen von früheren Einstufungspraktiken abzuweichen. Auch diesbezüglich ist das Vorgehen im Rahmen der 51. Änderung sachge-
recht. Die Berücksichtigung der noch nicht für eine aktive Wassergewinnung genutzten Bereiche für den Grundwasser- und Gewässerschutz und der entspre-
chenden weiteren Einzugsgebiete ist bereits aufgrund der elementaren Bedeutung des Schutzgutes Wasser, dessen räumlicher Begrenztheit und der hinrei-
chenden Alternativflächen sachgerecht. Ergänzend ist auf die Qualitätsprobleme beim Trinkwasser hinzuweisen, welche die Sicherung weiterer Gebiete erfor-
dern und auch den möglichen wachsenden Bedarf aufgrund der Ausweitung des Bereichs Agro-Business. Die Option eventueller Änderungen der wasserwirt-
schaftlichen Darstellungen oder Abbildungen aufgrund künftiger neuer Erkenntnisse bleibt im Übrigen unberührt.   
 
Die vorgesehenen Regelungen in der Sonderregelung für kleinräumige Erweiterungen sind sachgerecht und hinreichend begründet. Eine „Heilung“ angeblicher 
Mängel bezüglich der Kriterien für die Auswahl von Sondierungsbereichen durch die Sonderregelung ist gar nicht erforderlich. 
 
Zu den „Praktischen Konsequenzen“: 
Da eine wirksame Steuerung der Rohstoffsicherung und -gewinnung bereits besteht, muss eine solche auch nicht erst geschaffen werden. Die Aussagen zur 
Erreichung eines rechtssicheren Regionalplans werden zurückgewiesen. 
 
Eine Gesamtkonzeption besteht bereits. Diese wird durch die 51. Änderung weiter optimiert. Hier muss nicht extra eine Gesamtkonzeption entwickelt werden. 
 
Die Idee Zulassungen von Abgrabungen außerhalb der BSAB dann vorzunehmen, wenn keiner Bedenken erhebt, ist mit den rechtsstaatlichen Grundsätzen der 
Abwägung und den regionalplanungsrechtlichen Prüf- und Gleichbehandlungserfordernissen unvereinbar und würde der Willkür und ggf. auch versuchen der 
sachfremden Beeinflussung von Stellungnahmen Tür und Tor öffnen.   
 
Die Anmerkungen zu Klageverfahren werden zur Kenntnis genommen. 
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Ergänzend wird zu den vom Anrege genannten Themen auch auf die umfangreichen sonstigen Beschlussvorschläge (inkl. der Verweise auf die Ausgleichsvor-
schläge) zur weiteren eingegangenen Anregungen hingewiesen, insb. zu den Anregungsnummern der Beteiligten 110, 113, 170, 413 (insb. A/413/1), 415, 420, 
421, 422, 423 und 424 in der Synopse Allgemeines. Vieles wurde auch dort schon einmal abgehandelt. 
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Anlage E12 – Schreiben des Wirtschaftsverbandes der Baustoffindustrie Nord-West e.V. (Beteiligter 413.) vom 19.06.2008 
 
„Nach unserer Auffassung ist der Erlass des Wirtschaftsministeriums vom 11.4.2008 rechtswidrig. Wir haben unsere Rechtsauffassung von einem Verwaltungs-
rechtsexperten überprüfen lassen, der zu gleichem Ergebnis kommt. Das Gutachten der Rechtsanwälte Zenk, Hamburg, fügen wir als Anlage bei. 
 
Des Weiteren fügen wir bei ein Urteil des OVG Rheinland-Pfalz vom 28.2.2008, in dem ein Flächennutzungsplan bezogen auf Kiesabgrabungensflächen für un-
wirksam erklärt wird.“ 
 
Beschlussvorschlag der Bezirksplanungsbehörde: 
Das eingereichte Gutachten und das Urteil des OVG Rheinland-Pfalz kann vom Regionalrat bei der Bezirksplanungsbehörde (bitte möglichst Termin vereinba-
ren) oder während der Sitzung des Planungsausschusses und Regionalrates eingesehen werden. Gleiches gilt für die Landtagsdrucksache 14/7063, die sich 
auch mit dem Erlass des MWME vom 11.04.2008 und u. a. seiner Rechtmäßigkeit beschäftigt. 
 
Den Anregungen und Bedenken im Schreiben und vor allem den dazu gehörigen Anlagen wird nicht gefolgt. 
 
Die Bedenken im Rechtgutachten greifen bereits deshalb nicht durch, weil sie nicht hinreichend zwischen Zielen und Erläuterungen des LEPs differenzieren und 
den Status von Erläuterungen verkennen.  
 
In diesem Kontext wird darauf hingewiesen, dass bereits im Urteil des OVG NRW vom 24.05.2006 folgende Ausführungen enthalten waren: „Ungeachtet dessen, 
dass die Aussagen des LEP nur teilweise zielförmig ausgestaltet sind (...)“ 
 
Das OVG hat im Urteil von 24.05.2006 keinesfalls ausgeführt, dass Erläuterungen Zielen des LEP entsprechen und hat rechtlich keine abschließende Entschei-
dung zu Versorgungszeiträumen getroffen. 
 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass unter „Ziele“ im LEP keinerlei Jahreszahlen genannt werden.  
 
Zur im Gutachten zum Erlass thematisierten Frage, ob bereits Abgrabungsbereiche alleine ausreichen können, ist dabei auf die entsprechenden Ausführungen 
im Urteil des OVG NRW vom 24.05.2006 zu verweisen: 
 
„Auf die Frage einer hinsichtlich der Einbeziehung der durch übergeordnete Planungsaussagen vorgegebenen Gesichtspunkte unzulänglichen Abwägung könnte 
es im Ergebnis dann nicht ankommen, wenn die Abbaubereiche im GEP so umfänglich ausgewiesen worden wären, dass hierdurch die langfristige Sicherung in 
jeder Hinsicht erreicht wäre.“ 
 
Dabei ist auch darauf hinzuweisen, dass BSAB bereits unter anderem der Sicherung von Lagerstätten dienen, was auch über Sondierungsbereiche erreicht wer-
den soll. 
 
Die 51. Änderung ist jedenfalls sowohl mit dem aktuellen LEP, als auch der Erlasslage seitens des MWME dazu rechtlich hinreichend vereinbar, d.h. insb. dem 
Erlass vom 11.04.2008 (der Erlass ist Anlage B zu den Synopsen in Anlage A4.2). Hierzu und auch zur ohnehin bereits ohne die 51. Änderung des Regional-
plans vorliegenden substanziellen Berücksichtigung der Belange der Rohstoffsicherung und -gewinnung wird auch auf die Ausführungen im Beschlussvorschlag 
zur Anregungsnummer A/110/6 verwiesen (inkl. der dortigen Bezugnahme auf den Ausgleichsvorschlag). Auch ohne Erlasse des MWME zu Versorgungszeit-
räumen würde die 51. Änderung in der vorliegenden Form vorgelegt. 
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Bezüglich des Versorgungszeitraums ist dabei darauf hinzuweisen, dass sich dieser aufgrund der 32. Änderung des Regionalplans (GEP 99), Teil B und der 
Ergebnisse des letzten Rohstoffmonitorings gegenüber dem Stand vom 24.05.2006 (d.h. dem Urteil des OVG NRW in dem bezüglich des Versorgungszeitraums 
gewisse Zweifel angemeldet wurden) massiv ausgeweitet hat. Auch ohne die 51. Änderung werden bindende Vorgaben des LEP und auch die Erlasslage seitens 
des MWME hinreichend berücksichtigt, wenngleich mit der 51. Änderung des Regionalplans eine sinnvolle Optimierung vorgenommen wird. 
 
Die Ausführungen zu Verfahrensfehlern bezüglich des Erlasses des MWME vom 11.04.2008 greifen nicht, da der Erlass keine Änderung des LEPs ist und für die 
Inhalte des Erlasses auch keine Änderung des LEPs erforderlich ist. Auch hier wird erneut darauf hingewiesen, dass zwischen Zielen und Erläuterungen des 
LEPs zu differenzieren ist. 
 
Das Urteil des OVG Rheinland-Pfalz vom 28.02.2008 ist nicht direkt auf die 51. Änderung des Regionalplans zu übertragen. Insbesondere ist die Qualität der 
ausgewählten Lagerstätten im Rahmen der 51. Änderung deutlich besser als in dem betreffenden vor dem OVG Rheinland-Pfalz verhandelten Fall. Bei der 51. 
Änderung sind hinreichende Ermittlungen und sachgerechte Bewertungen vorgenommen worden. Die Aussagen im Urteil des OVG Rheinland-Pfalz stehen dem 
Entwurf der 51. Änderung des Regionalplans nicht entgegen. 
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Anlage E13 – Schreiben der PLEdoc GmbH vom 25.06.2008 
 
„Von der E.ON Ruhrgas AG, Essen und der GasLINE GmbH & Co. KG, Straelen sind wir unter anderem mit der Wahrnehmung ihrer Interessen im Rahmen der 
Bearbeitung von Fremdplanungsanfragen beauftragt. 
  
In Erfüllung dieses Auftrages teilen wir Ihnen mit, dass Ihre oben genannte Maßnahme (51. Änderung des Regionalplans für den Regierungsbezirk Düsseldorf) 
Versorgungseinrichtungen der vorgenannten Gesellschaften nicht berührt. 
  
Sollte der Geltungsbereich bzw. das Projekt erweitert oder verlagert werden oder sollte der Arbeitsraum die dargestellten Projektgrenzen wesentlich überschrei-
ten, so bitten wir, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen. 
  
Nach unseren Unterlagen betrifft Ihre Mitteilung eine von der E.ON Ruhrgas AG lediglich betriebstechnisch überwachte Leitung der Rhein-Main-
Rohrleitungstransportgesellschaft mbH, Godorfer Hauptstraße 186 in 50997 Köln,  sowie eine Leitung der N.V. Rotterdam-Rijn-Pijpleiding Maatschappij, 
Postbus 490, NL-3190 AK HOOGVLIET. Des Weiteren werden Gasfernleitungen der NETG und eine Gasfernleitung (Gemeinschaftsleitung der Thyssengas 
GmbH/ E.ON Ruhrgas AG berührt, die von der RWE Rhein-Ruhr Netzservice GmbH, Hamborner Straße 229 47166 Duisburg verwaltet werden. 
  
Die Beantwortung Ihres Schreibens obliegt den vorstehend aufgeführten Gesellschaften. Wir bitten Sie daher, sich mit diesen Unternahmen - soweit noch nicht 
geschehen - ebenfalls in Verbindung zu setzen.“ 
 
Beschlussvorschlag der Bezirksplanungsbehörde: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Notwendigkeit einer Änderung des Planentwurfs oder weiterer Beteiligungen ergibt sich hieraus nicht. 
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Anlage E14 – Schreiben von XXX vom 15.07.2008 
 
„Ich bin Eigentümer der vorbezeichneten Liegenschaft (Gemarkung, Flur 5, Flurstück 111 (1ha 02ar 13qm; Grundbuchamt AG Wesel, Grundbuchbesitz Wesel, 
Blatt 2037) und bitte Sie im Rahmen der Raumordnung und Regionalentwicklung das vorbezeichnete Grundstück und ggf. noch die Nachbargrundstücke als 
Sondierungsbereich in die Erläuterungskarte 9a Rohstoffe im Zuge der laufenden Regionalplanänderung einzutragen. 
 
Zudem bitte ich Sie, im Regionalplan Düsseldorf die vorbezeichnete Fläche als zum Abbau oberflächennaher Bodenschätze (BSAB) vorzusehen und entspre-
chende Eintragungen zu tätigen. 
  
Begründung:  
 
Das vorbezeichnete Grundstück liegt offenkundig in einem Gebiet, in dem sich hochwertige Quartz und Quarzitlagerstätten befinden. 
Beweis: Zeugnis des Fachgebietes Umweltkoordination und Planung des Landkreises Wesel (A1). 
  
Wegen der Details verweise ich nur vorsorglich auf die anliegenden Bodenuntersuchungen.  
Beweis : 5 Seiten Unterlagen vom Geologischen Dienst in NRW (A2) 
 
Nach der freundlichen Auskunft des Herrn Matuszweski von der Bezirksregierung Arnsberg vom 09.07.08, die ich als Anlage 3 mit Bezug auf die dortigen Aus-
führungen beifüge, ist es angezeigt, zunächst die Raumordnung im Kreis Wesel durch Ihre Dienststelle aktualisieren zu lassen.  
Ich bitte Sie, dies im Sinne meiner Anregung umzusetzen. 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit bevorzugt fernmündlich zur Verfügung.  
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Anlage 1 zum Schreiben XXX vom 15.07.2008 
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Anlage 2 zum Schreiben XXX vom 15.07.2008 
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Anlage 3 zum Schreiben XXX vom 15.07.2008 - Schreiben der Bezirksregierung Arnsberg vom 09.07.2008 
 
Von Herrn Klaverkamp (Mitarbeiter der Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 32,  Tel.: 0211/4752389) wurde mir am 08. Juli 2008 per Email mitgeteilt, dass die 
von Ihnen angegebene Fläche in der Gemarkung Gahlen, Flur 5. Flurstück 111 im Regionalplan Düsseldorf nicht als „Bereich zur Sicherung und zum Abbau 
oberflächennaher Bodenschätze (BSAB) dargestellt ist. Im Rahmen der laufenden 51. Regionalplanänderung wurde die Fläche auch nicht als lnteressensbereich 
zur Aufnahme als „Sondierungsbereich in die Erläuterungskarte 9a Rohstoffe gemeldet. Die Ausweisung der o.g. Fläche im entsprechenden Regionalplan ist für 
die Durchführung Ihres geplanten Vorhabens eine wichtige Grundvoraussetzung. Diesbezüglich können Sie sich mit Herrn Klaverkamp in Verbindung setzen.  
 
Anschließen müsste geklärt werden, ob dass von Ihnen angestrebte Abbauvorhaben unter Bergrecht oder Abgrabungsrecht beantragt/geführt werden muss. 
  
Diesbezüglich müsste entsprechend dem gemeinsamen Runderlass des MURL und des MWMT vorn 23.09.1985 im Vorfeld des geplanten Abbauvorhabens eine 
stratigraphische Einschätzung der Lagerstätte durchgeführt werden. Diese stratigraphische Einschätzung der Lagerstätte kann vom Geologischen Dienst NRW 
durchgeführt werden. Wird bei der stratigraphische Einschätzung der Lagerstätte nachgewiesen, dass es sich um eine Lagerstätte im Sinne des § 3 Abs. 4 
BBergG zur Herstellung feuerfester Erzeugnisse handelt, muss das geplante Abbauvorhaben unter Bergrecht beantragt und geführt werden.  
 
Bezüglich der von Ihnen angesprochenen Abgrabungskooperation empfehlen wir Ihnen sich mit Herrn Dipl.-Ing. Lehmen (Tel.: 02362/912111) von der Firma 
EUROQUARZ GmbH in Verbindung zu setzen. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich weiterhin gerne zur Verfügung. 
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Beschlussvorschlag der Bezirksplanungsbehörde: 
Die Originalstellungnahme kann vom Regionalrat bei der Bezirksplanungsbehörde (bitte möglichst Termin vereinbaren) oder während der Sitzung des Planungs-
ausschusses am 10.09.2008 und des Regionalrates am 18.09.2008 eingesehen werden. 
 
Eine Abbildung als Sondierungsbereich oder eine Darstellung als BSAB kann nicht erfolgen. Bereits die geringe Größenordnung des hinreichend konkret ange-
meldeten Interessensbereiches (gut 1 ha) spricht gegen eine Abbildung als Sondierungsbereich (siehe auch Kap. 3 des Umweltberichtes). Hier wäre auch auf-
grund der Tatsache, dass es sich um einen Neuansatz handelt, ein viel zu großer und bedarfsseitig nicht erforderlicher landschaftlicher Eingriff in Relation zu den 
zu gewinnenden Rohstoffen zu erwarten (evtl. z.B. auch in Relation zu weiter südwestlich gelegenen eventuellen Erweiterungsflächen). Hinzu kommt als hinrei-
chender Ausschlussgrund, dass auf dem Bereich und Nachbargrundstücken erhaltenswerter Baumbestand vorhanden ist – zumal dieser für das angrenzende 
Werk als Eingrünung wirkt. Die gilt auch für Nachbarflächen, wobei hier – soweit übehaupt noch Rohstoffvorkommen vorhanden sind – auf weitestgehend dort 
bestehende weitergehende Ausschlussgründe hinzuweisen ist. Flächen im weiteren Umfeld mit im Übrigen voraussichtlich ähnlichen geologischen Eigenschaften 
sind hingegen bewaldungsfrei, insb. im Südwesten. Hier findet teilweise auch bereits ein Abbau statt. Wenn einmal in dem Bereich weitere Flächen benötigt wer-
den sollten, würden sich also andere Flächen anbieten. 
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Anlage E15 - Schreiben des Landschaftsverbandes Rheinland, Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege (Beteiligter 300.) 
vom 18.07.2008 
 

 
 
 
Beschlussvorschlag der Bezirksplanungsbehörde 
Es wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer Nie/165/1 verwiesen. 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass dem LVR als Antwort die nachstehenden Angaben am 23.07.2008 seitens der Bezirksplanungsbehörde per Mail zuge-
sendet wurden: 
 
„(...) vielen Dank für Ihre Mitteilung vom 18.07.2008. 
 
Sie können ggf. noch weitergehend zum Verfahren der 51. Änderung des Regionalplans (GEP 99) Stellung nehmen, wenngleich ich davon ausgehe, dass wir 
Ihre Belange bei der Auswahl der Sondierungsbereiche hinreichend berücksichtigt haben.  
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Dabei ist darauf hinzuweisen, dass Sondierungsbereiche für BSAB noch keine Abgrabungsbereiche sind. Ebenso ist auf die Parzellenunschärfe des Regional-
plans und den Darstellungsmaßstab der Erläuterungskarte Rohstoffe sowie die Regelungsmöglichkeiten auf ggf. nachfolgenden Verfahrensstufen hinzuweisen. 
 
Bitte schicken Sie uns - falls erforderlich - ggf. Ihre ergänzende Stellungnahme bis zum 30. Juli 2008 per Mail zu. 
 
Evtl. könnten Sie vorher auch mit dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege Kontakt aufnehmen. 
 
(...)  
 
die wirkliche Lage der Kapelle in Niederkrüchten in Relation zur Lage der im 1. und 2. Planentwurf vorgesehenen Sondierungsbereichsabgrenzung und die ent-
sprechenden Hintergründe kann ich Ihnen im Übrigen gerne am Telefon erläutern. Die Angaben in der Presse waren nicht korrekt.“ 
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Anlage E16 - Schreiben des Rhein-Kreises Neuss (Beteiligter 150.) vom 23.07.2008 
 
„Aufgrund Ihrer Emails vom 08.07.2008 zur eventuellen Abbildung der Tagebauerweiterung Kleinenbroich als Sondierungsbereich/Darstellung als BSAB auf der 
Grundlage des modifizierten Konzeptes der Firma CEMEX vom 02.07.2008 nehme ich wie folgt Stellung:  
 
Landespflege/Landschaftsplanung  
 
Für die östlichen Flächenteile des vorgelegten Abgrabungskonzeptes stellt der Landschaftsplan gem. § 18 Landschaftsgesetz NW das Entwicklungsziel 7 „Ent-
wicklung der Landschaft für den Biotop und Artenschutz“ dar (s. Anlage). 
 
Das vorgesehene Abgrabungskonzept widerspricht diesem Entwicklungsziel, die östlich an das Naturschutzgebiet „Pferdsbroich“ angrenzenden Flächen natur-
schutzgerecht zu entwickeln. Statt dessen würde durch das Vorhaben die angestrebte Ruhigstellung und Entwicklung des Gebietes langfristig beeinträchtigt.  
 
Die geplanten Erweiterungsflächen befinden sich in den festgesetzten Landschaftsschutzgebieten 6.2.2.8 „Jüchener Bachaue“ und 6.2.2.9 „Trietba-
chaue/Raderbroicher Busch/Hoppbruch“ gem. Landschaftsplan III des Rhein-Kreises Neuss. Der Schutzzweck der Landschaftsschutzgebiete ist neben der Er-
haltung und Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts insbesondere auch die Schönheit des Landschaftsbildes und die Bedeutung der Gebie-
te für die Erholung. 
 
Sofern die regionalplanerische Abwägung zu dem Ergebnis kommt, weitere Abgrabungsflächen im Bereich Tagebau Kleinenbroich als Sondierungsbe-
reich/BSAB auszuweisen, sollten diese aus landespflegerischer Sicht auf die westlichen - außerhalb des Entwicklungszieles 7 des Landschaftsplanes gelegenen 
- Flächen begrenzt werden. Voraussetzung für eine weitere Abgrabungstätigkeit ist dabei eine Verlagerung des bisherigen Anlagenstandortes.  
 
Bodenschutz  
 
Aus bodenschutzrechtlicher Sicht ist darauf hinzuweisen, dass durch das Vorhaben in erheblichem Umfang besonders fruchtbarer, landwirtschaftlich genutzter 
Boden unwiderruflich vernichtet wird. 
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“ 
 

 
 
 
Beschlussvorschlag der Bezirksplanungsbehörde: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Ein Teil der betreffenden Flächen in Korschenbroich wird als Sondierungsbereich vorgesehen (siehe Be-
schlussvorschlag zu Kor 415/1 und zur Anlage E09). Darüber hinausgehend wird jedoch an den aktuellen Ausschlussgründen gemäß der durch die Beschluss-
vorschläge zur Synopse Korschenbroich (inkl. Verweisen auf die AGVs) aktualisierten Gesamtbereichstabelle festgehalten. 
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Die Belange des Bodenschutzes müssen in den als Sondierungsbereich vorgesehenen Flächen in der Gesamtabwägung zurücktreten (siehe Kor/415/1). Hierzu 
ist insbesondere auf die guten Lagerstätteneigenschaften und den Status als Erweiterung hinzuweisen. Es handelt sich zudem nicht um besonders schützens-
werten Boden. 
Die weitergehenden Vorbehalte des Kreises betreffen ggf. nachfolgende Verfahrensstufen, auf denen hinreichende Realisierungsmöglichkeiten dafür bestehen. 
Darüber hinausgehend wird auf die Beschlussvorschläge zu den Anregungsnummern Kor/415/1, I-W01, II-W15 und I-W53 (jeweils inkl. Bezugnahmen auf den 
AGV bzw. die regionalplanerischen Bewertungen) und der Anlage E9 verwiesen. Ferner wird auf die sonstigen im Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer 
Kor/415/1 genannten Anlagen und die zugehörigen Beschlussvorschläge hingewiesen. 
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Anlage E17 – Schreiben von Heuking Kühn Lüer Wojtek vom 29.07.2008 
 
„Interessensbereich der Fa. XXX, Schwalmtal (Nr. 2406-02) 
 
Unter Bezugnahme auf das Schreiben Ihres Hauses vom 18.07.2008 und die dort angesprochene Möglichkeit, das Vorbringen zu dem oben genannten Interes-
sensbereich unserer Mandantin auch nach dem Erörterungstermin nochmals zu vertiefen, nehmen wir in der gebotenen Kürze wie folgt Stellung: 
 
1. Unsere Mandantin gewinnt seit 1957 am Standort Lüttelforst nicht nur Kies, Sand, sondern insbesondere auch Ton. 
 

Der Ton wurde - allerdings mit produktionsabhängigen Unterbrechungen — auch an die tonverarbeitende keramische Industrie geliefert. Derzeit wird der 
Ton von unserer Mandantin hauptsächlich zur Herstellung mineralischer Dichtungen zur Altlastensanierung und Sicherung von Abfalldeponien genutzt. 
(vgl. hierzu das beiliegende Schreiben der Fa. WMT vom 25.07.2008). Es handelt sich hierbei um Baumaßnahmen in der Region, mit denen unsere 
Mandantin als ortsansässiges Tiefbauunternehmen mit langjähriger Erfahrung auf diesem Tätigkeitsgebiet beauftragt wird. Im aktuellen Abgrabungsbe-
reich Papelter Hof hat unsere Mandantin alleine seit März 2007 für derartige Maßnahmen 50.388 Tonnen Ton gefördert. 

 
2. Der Erhalt des Unternehmenssitzes unserer Mandantin in Schwalmtal ist maßgeblich davon abhängig, dass auch nach der in weniger als acht Jahren 

anstehenden Erschöpfung der aktuellen Abgrabung Papelter Hof noch Kies, Sand und Ton aus eigener Förderung in unmittelbarer räumlicher Nähe 
zum Unternehmenssitz für die Ausführung von Bauaufträgen zur Verfügung stehen. Die Bauvorhaben, mit denen unsere Mandantin beauftragt wird, lie-
gen in aller Regel westlich bzw. südwestlich von Schwalmtal. Bei Wegfall der eigenen Rohstoffgewinnung am Standort Lüttelforst wäre es nicht mehr 
wirtschaftlich, die entsprechenden Baustellen vom Unternehmenssitz in Schwalmtal aus anzufahren. Eine Verlegung der Betriebsstätte in Schwalmtal 
wäre unausweichlich. 

 
3. Ein Abgrabungsvorhaben an dem vorgeschlagenen Standort hätte wegen der hiermit verbundenen — und von unserer Mandantin bereits im Detail aus-

gearbeiteten und den zuständigen Gremien vorgestellten Möglichkeit einer Minderung der schwerwiegenden Erosionsproblematik in der Ortslage Lüttel-
forst einen zusätzlichen gesellschaftlichen Mehrwert. Hierauf hatte der Vertreter der Landwirtschaftskammer in dem Erörterungstermin ausdrücklich hin-
gewiesen. Die Stellungnahme des Vertreters der Landwirtschaftskammer zu diesem Punkt wurde in dem Termin zu Protokoll genommen. Wir bitten Sie, 
die entsprechende Passage des Protokolls des Erörterungstermins im Rahmen des weiteren Verfahrensverlaufs beizuziehen. 

 
4. In dem Erörterungstermin wurde mehrfach das „neue” Ausschlusskriterium der Lage von Interessensbereichen innerhalb eines Umkreises von 300 m 

zur Wohnbebauung diskutiert. Es ist ohne weiteres möglich, den seitens unserer Mandantin in Lüttelforst angemeldeten lnteressensbereich so zu gestal-
ten, dass er an jeder Stelle einen Abstand von mehr als 300m zur nächstgelegenen Wohnbebauung einhält. Hierzu reichen wir mit diesem Schreiben 
eine geänderte Abgrenzung des Interessensbereichs entsprechend der beiliegenden Darstellung der Planungsgruppe Scheller ein. Der Übersichtsplan 
der Planungsgruppe Scheller lässt deutlich erkennen, dass ein Konflikt mit dem „neuen” Ausschlusskriterium bei der angepassten Darstellung des Inter-
essensbereichs mit einer Fläche von 23,5 ha nicht gegeben wird. Wir bitten dies bei der weiteren Entscheidung zu berücksichtigen. 

 
Sollten Sie weitere Unterlagen oder Informationen benötigen, reichen wir diese gerne nach. Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen angesichts der wirt-
schaftlich existentiellen Bedeutung der Angelegenheit für unsere Mandantin jederzeit kurzfristig zur Verfügung. 
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Schreiben der Fa. WMT vom 25.07.2008 – Geotechnische Stellungnahme zu Ton aus der Grube Lüttelforst 
 
INHALTSVERZEICHNIS 
 

1 Veranlassung    
2 Geologie     
3 Bodenphysikalische Kennwerte 
4 Schlussfolgerungen    

 
 
VERWENDETE UNTERLAGEN 
 
[1] Ingenieurbüro Herbst, Herzogenrath: Bericht über die hydrogeologische Erkundung im Hinblick auf eine geplante Abgrabung von mineralischen Rohstof-

fen im Bereich des Papelter Hofes in Schwalmtal-Lüttefforst, Stand: 12.08.1997 
 
[2] RWE Umwelt Engineering & Service GmbH (Deponiebau I Geotechnik), Mönchengladbach (jetzt: WMT Waste Management Technology &  Service 

GmbH (Deponiebau/ Geotechnik), Viersen) : Lüttelforster Ton - Eignungsnachweis für die Verwendung als Dichtungsmaterial im Deponiebau bet der 
Herstellung von Obertlächenabdichtungssystemen (040824_Gra_G_E1_Eignungsnachweïs 153-15036 1 48,0340), Stand: 24.08.2004 

 
[3] Landesamt für Wasser und Abfall I Landesumweltamt NRW: Mineralische Deponieabdichtungen, LWA Schriftenreihe Abfallwirtschaft NRW Nr. 18 

(Stand: August 1993 mit Hinweisen aus dem Jahr 2006) 
 
[4] Verordnung Ober Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung - DepV) vom 24.07.2002, zuletzt geändert durch die Verordnung zur Umsetzung der 

Ratsentscheidung vom 19. Dezember 2002 zur Festlegung von Kriterien und Verfahren für die-Annahme von Abfällen auf Abfalldeponien vom 13. De-
zember 2006 

 
1 Veranlassung 
 
Durch die Sanders Tiefbau GmbH & Co. KG wird im Bereich der östlich der Ortschaft Lüttelforst liegenden Abgrabung am Papelter Hof Ton gewonnen, der durch 
unsere Gesellschaft bereits über einen längeren Zeitraum im Zusammenhang mit diversen Baumaßnahmen zur Herstellung von Abdichtungssystemen auf De-
ponien bodenphysikalischen Untersuchungen zur Eignungsfeststellung als mineralisches Dichtungsmaterial unterzogen worden ist. Nachfolgend werden die 
hierbei ermittelten Ergebnisse kurz zusammengefasst dargestellt und erläutert. 
 
 
2 Geologie 
 
Die Abgrabung Lüttelforst / Papelter Hof liegt - großräumig betrachtet - im Bereich der Venloer Scholle, wobei der Venloer Graben im Nordosten durch den 
Rheindahiener Sprung und im Südwesten durch den Wegberger Sprung begrenzt wird. Am Standort finden sich unter einer ca. 0,5 m mächtigen Mutterbodenauf-
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lage die quartären Ablagerungen der Sedimente der Jüngeren Hauptterrasse von Rhein und Maas, in deren Liegendem die tertiären Schichten der Reuver-Serie 
angetroffen werden. Der im Deponiebau eingesetzte Ton wird hier aus dem obersten Horizont gewonnen, der dem Reuverton C zuzuordnen ist [01]. 
 
3 Eignungsnachweise 
 
Entsprechend der im Deponiebau üblichen Vorgaben wurde der Lüttelforster Ton im Vorfeld seiner Verwendung als Dichtungsmaterial unter Berücksichtigung 
der entsprechenden Regelwerke (vgl. hierzu [03] und [04]) einer umfangreichen Eignungsprüfung [02] unterzogen. Sowohl anhand der hierbei ermittelten Kenn-
werte als auch der im Zuge von baubegleitend durchgeführten Qualitätskontrollen festgestellten Ergebnisse kann die Eignung des Lüttelforster Tons zur Herstel-
lung mineralischer Dichtungsschichten sowohl in Basis- als auch in Oberflächenabdichtungssystemen bescheinigt werden. 
 
4 Schlussfolgerungen 
 
Die in der Vergangenheit durch unsere Gesellschaft durchgeführten Untersuchungen bestätigen, dass der in der Grube Lüttelforst gewonnene Ton ohne Ein-
schränkung geeignet ist zum Aufbau von hochwertigen Abdichtungsschichten im Deponiebau oder bei vergleichbaren Maßnahmen. Weiterhin ist - wie in der 
Vergangenheit bereits erfolgt - auch die Verwendung als Rohstoff in der Ton verarbeitenden Industrie denkbar, so z. B. zur Herstellung von Ziegeleierzeugnis-
sen. 
 
Unter Berücksichtigung noch ausstehender erforderlicher Baumaßnahmen unter der Verwendung des Rohstoffes "Ton" wie z. B. Oberflächenabdichtungen auf 
diversen Deponien ist somit aus geotechnischer Sicht eine weitere Nutzung der Abgrabungsstelle "Grube Lüttelforst" anzustreben.  
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Beschlussvorschlag der Bezirksplanungsbehörde: 
Es wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer Sch/166/1 (inkl. Bezugnahme auf den AGV) verwiesen.  
Ergänzend wird Folgendes festgestellt: 
Die Ausführungen zum Unternehmen werden zur Kenntnis genommen. Hierzu wird jedoch auf den Beschlussvorschlag (inkl. Bezugnahme auf den AGV) zur 
Anregungsnummer A/413/1 verwiesen.  
Eine weiträumigere Abbildung eines Sondierungsbereiches im Nordwesten (23,5 statt 15 ha) soll im Rahmen der 51. Änderung des Regionalplans nicht erfolgen. 
Hier öffnet sich der Bereich aufgrund der aktuellen Nutzungs- und Grünstruktur weiträumig, so dass die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes ungleich grö-
ßer sind als bei den 15 ha. Die entsprechende Beeinträchtigung des Landschaftsschutzgebietes soll vermieden werden. 
Inwieweit die Situation im Zuge eventueller späterer Fortschreibungen der Erläuterungskarte angesichts der dann gegebenen Alternativensituation und Be-
wuchstruktur anders zu beurteilen ist, kann an dieser Stelle offen bleiben. 
Die Lagerstättenaspekte – insb. bezüglich Ton – wurden dort bereits sachgerecht berücksichtigt.  
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Anlage E18 – Schreiben der Bezirksregierung Arnsberg vom 28.07.2008 
 
„Wie besprochen, erhalten Sie aus dem Planfeststellungsverfahren für den Tagebau Kleinenbroich der CEMEX GmbH die Einwendung der Flughafengesellschaft 
MöchengIadbach vom 29.10.2007 sowie eine Stellungnahme der Antragstellerin vom 25.02.2008 zur Kenntnis. Ich gehe bisher davon aus, dass die von der 
Flughafenbetreiberin im Hinblick auf die Gefahr des Vogelschlages vorgetragenen Punkte im weiteren Planfeststellungsverfahren gelöst werden können. Da sich 
die vorgesehenen Ausgleichsflächen für eine beabsichtigte Erweiterung des Flughafens überwiegend im Besitz der Flughafenbeteiberin befinden, ist vor einer 
bergbaulichen Inanspruchnahme dieser Flächen ohnehin eine (privatrechtliche) Einigung mit der Antragstellerin erforderlich. 
 
  
Schreiben der Flughafengesellschaft Mönchengladbach vom 29.10.2007 
 
Als Betreiberin des Verkehrslandeplatzes Mönchengladbach haben wir die uns übersandten Unterlagen / Karten eingesehen und geben hierzu folgende Stel-
lungnahme ab:  
 
Auf die Ihnen zur 2005 durchgeführten Beteiligung zum Planungsvorhaben „Tagebau Kleinenbroich in Korschenbroich der Readymix AG“ bereits in unserem 
Schreiben vom 13.04.2005 dargelegten Sicherheitsbedenken hinsichtlich Vogelschlagge-fährdung und der Unvereinbarkeit großflächiger Gewässer im unmittel-
baren Nahbereich eines Flugplatzes - hier noch dazu im direkten Ab-/Anflugbereich mit entspre-chend niedrigen Flughöhen - möchten wir noch einmal ausdrück-
lich hinweisen. Bei Realisierung des Vorhabens sehen wir diese Sicherheitsbedenken unverändert als gegeben. 
  
Auch im Scoping-Termin am 19.05.2005 in Korschenbroich haben wir darauf hingewiesen, dass sich durch die Erweiterung der bestehenden 44 ha Wasserflä-
che um 73 ha auf insgesamt 117 ha Wasserfläche (+ 66%) im Nahbereich eines Flugplatzes die Gefahr des Vogelschlages erhöht. Wir regten damals an, dass 
auch ein Gutachten zur Frage der Erhöhung der Gefahr durch Vogelschlag eingeholt und die Bezirksregierung Düsseldorf als Luftfahrtbehörde um eine Stel-
lungnahme gebeten wird.  
 
Dies führte letztlich dazu, dass am 31.01.2006 ein gemeinsamer Termin mit der A-tragstellerin, der Flughafengesellschaft und der Bezirksregierung Düsseldorf - 
Luftfahrtdezernat - stattfand, in dem der Untersuchungsrahmen und die Durchführung eines beizubringenden Vogelschlaggutachtens durch die Antragstellerin 
abgestimmt wurde.  
 
Eine in den Antragsunterlagen erwähnte und offensichtlich am 11.07.2005 zu dieser Thematik seitens der Bezirksregierung Düsseldorf als Luftfahrtbehörde ab-
gegebene Stellungnahme ist uns inhaltlich nicht bekannt.  
 
Das in den uns übersandten Antragsunterlagen unter Anlage II.7 aufgeführte Vogelschlaggutachten „Bewertung der ornithologischen Flugsicherheitsrelevanz 
durch die Erweiterung des Tagebau Kleinenbroich“, erstellt vom Planungsbüro STERNA, enthält allerdings aus unserer Sicht einige, im wesentlichen flugsicher-
heitsrelevante, Fehleinschätzungen bzw. Fehlangaben, auf die wir folgend im einzelnen besonders hinweisen:  
 
- Seite 4 , 1.2 Fragestellung  

Hier wird festgehalten, dass sich der Kiestagebau knapp 3 km östlich der Schwelle 31 befindet.  
 
Diese Aussage ist unzutreffend. Der Abstand beträgt im Bestand Wasserfläche Kiestagebau zum Bestand Landeschwelle 31 Luftlinie 2.400 m (2.170 m vor 
Schwelle, querab zur Anfluggrundlinie).  
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Anmerkung: Der bestehende Kiestagebau wird derzeit (und auch bei Ausbau des Platzes) durch die VFR-Platzrundenführung-Nord direkt überflogen. Dar-
aus ergeben sich dort Überflughöhen von ca. 100 m GND (bei Anflügen) und bis max. zulässigen 420 m GND (1.500 ft. MSL) bei Abflügen.  
 

- Seite 54 , 5.4.2 Vogelschlagrisiko in Abhängigkeit von der Flughöhe  
Besonders vor dem Hintergrund, dass insbesondere die Durchquerung des Luftraums in einer Höhe bis 150 m über Grund das größte Vogelschlagrisiko be-
inhaltet, ist auf eine korrekte Umrechnung von Fuß (ft) in Meter (m) hinzuweisen.  
 
Die besonders in diesem Kapitel gemachten Höhenangaben bzgl. ft. und m sind trotz Rundung zu ungenau und weichen bis zu 14,75 % von den tatsächli-
chen Werten ab (korrekte Maßeinheiten: 1 ft. = 0,305 m / 1 m = 3,28 ft.).  
 

- Seite 55 , 5.4.3 Situation Verkehrslandeplatz  
„Beim momentanen Anflug haben die Flugzeuge in Höhe der Erweiterung Ost beim Instrumentenlandesystem (ILS) eine Flughöhe von ca. 150 m über 
Grund (nach HILD 1995), befinden sich also noch über der besonders kritischen Höhe“  
 
Diese Aussage ist a) bemerkenswert und b) unzutreffend.  

  
 a) Hier wird wohl Bezug genommen auf das Gutachten Hild, Anlage 08.02 zum Planfeststellungsverfahren für den Ausbau des Verkehrslandeplatzes Mön-

chengladbach. Erstaunlicherweise ist aber im gesamten Gutachten (HILD 1995) kein einziger Wert „150 m“ enthalten! Natürlich auch keine Angabe „von 
ca. 150 m über Grund“.  

  
b) Zur Erweiterung OST ist festzustellen, dass der der Anfluggrundlinie nächstgelegene (südlichste) Punkt exakt 2.400 m vor der Schwelle 31 liegt. Aus die- 
ser Distanz 2.400 ergibt sich unter Berücksichtigung eines 3° -Anfluges (5,2%), eine Überflughöhe von ca. 125 m über Grund.  
 

Die im nächsten Absatz zu 5.4.3 (Ausbau zum Flughafen) gemachten Angaben bezüglich „Verschiebung der Schwelle von 260 m in Richtung der Erweiterung 
Ost“ sind für uns nicht nachvollziehbar. Ausweislich der Planunterlagen zum Aus-bau beträgt die „Verschiebung“ der Schwelle 31 in Richtung SO (Tagebauge-
biet) 670 m.  
 
- Seite 56 , 5.4.4 Situation Verkehrslandeplatz  

Die hier angegebene Flughöhe über Grund für anfliegende Flugzeuge liegt nicht bei 100 m über Grund, sondern allenfalls bei ca. 85 m über Grund.  
 
Wir möchten dem Verfasser dieses Gutachtens nicht zu nahe treten, aber es ist schon auffällig, wie hier „zu Gunsten“ der Antragstellerin hinsichtlich Entfernun-
gen / Flughöhen gerechnet wurde. Wir behalten uns deshalb vor, ggf. ein entsprechendes Fachgutachten hinsichtlich der Vogelschlaggefährdung, erstellt vom 
DAVVL (Deutscher Ausschuss zur Verhütung von Vogelschlägen im Luftverkehr e.V.) einzufordern - gerne auch auf Basis der im hier vorliegenden Gutachten 
ermittelten Kartierungsergebnisse des Planungsbüros STERNA.  
 
Wie auch aus den Antragsunterlagen hervorgeht, ist die Flughafengesellschaft Mönchengladbach GmbH Grundstückseigentümerin der Grundstücke Gemar-
kung Kleinenbroich Flur 26, Flurstück Nr. 17 und Flur 27, Flurstück Nr. 3. Beide Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 43.677 qm im hier beantragten Erwei-
terungsgebiet Tagebau West sind als Ausgleichsflächen für eigene Ausbaumaßnahmen fest eingeplant. Darüber hinaus ist auch nahezu der gesamte Bereich 
des hier beantragten Erweiterungsgebietes Tagebau Ost im Rahmen unseres Planfeststellungsverfahrens zum Ausbau des Flugplatzes als Ausgleichsfläche 
ausgewiesen worden.  
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Da wir gerade mit dieser Problematik hinsichtlich überplanter Ausgleichsflächen bereits seit Anfang 2005 bis Anfang März 2007 mit der Antragstellerin in Kontakt 
standen, um nach geeigneten (gemeinsamen) Lösungen einer einvernehmlichen Ausgleichsflächenregelung zu suchen, ist letztlich ohne unsere Beteiligung das 
aus der Anlage II.9 ersichtliche „Gesamtkonzept mit Verlegung Ausgleichsflächen Flughafen Mönchengladbach“ (Plandatum Juli 2007) von der Antragstellerin 
entwickelt worden. 
  
Von diesem Konzept haben wir erst nach Erhalt der Antragsunterlagen Kenntnis nehmen können, was uns bezüglich der bis März 2007 erfolgten Gespräche mit 
der Antragstellerin schon sehr überrascht hat.  
 
Unser letzter Kontakt mit der Antragstellerin resultiert vom 8.März 2007 per E-Mail, welche wir diesem Schreiben informationshalber als Anlage beifügen. Ob-
wohl hier bereits abgestimmte Übersendungen von Unterlagen konkret angekündigt wurden, man aber offenbar zum Termin „vor den Osterferien“ leider nicht 
das Jahr erwähnt hatte, haben wir diesbezüglich natürlich mehrfach nachgefragt, um in der Sache weiter zu kommen. Konkret ging es dabei auch um das Vo-
gelschlaggutachten. Um es kurz zu machen, es konnte kein Kontakt mehr hergestellt werden und es wurden auch keine (zugesagten) Unterlagen an die Flugha-
fengesellschaft weitergeleitet.  
 
Unsere oben gemachten Anmerkungen zum „Vogelschlaggutachten“ lassen da sicher auch Schlüsse zu, warum der Kontakt seitens der Antragstellerin offenbar 
gar nicht gewollt war.  
 
Zum von der Antragstellerin eingereichten Ausgleichsflächenkonzept, dem wir uns grundsätzlich anschließen könnten, fehlt uns ebenfalls jede weitere konkrete 
Information, ob eine Verlagerung unserer Ausgleichsflächen außerhalb der (unverändert) überplanten Tagebauflächen im Rahmen unserer Ausbauplanung ü-
berhaupt möglich und letztlich natürlich auch genehmigungsfähig sind.  
 
Aussagen der Antragstellerin, wie „Bedenken (des Umweltamtes) gegen das gemeinsame Rekultivierungskonzept wurden nicht vorgetragen“, „scheint möglich“, 
oder „möchten wir nochmals mit der Bezirksregierung erörtern“ helfen da nicht wirklich weiter und gefährden unseren Bestandschutz.  
 
Aus vorgenannten Gründen muss das Planungsvorhaben der CEMEX Kies & Splitt GmbH für den Tagebau Kleinenbroich in Korschenbroich durch die Flugha-
fengesellschaft Mönchengladbach GmbH abgelehnt werden.  
 
Die Abgabe ergänzender Stellungnahmen, ggf. auch beim Erörterungstermin, behalten wir uns vor.  
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Beschlussvorschlag der Bezirksplanungsbehörde: 
Es wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer Kor/415/1 verwiesen. 
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Anlage E19 – E-Mail der Flughafengesellschaft Mönchengladbach vom 29.07.2008 
 
„Als Betreiberin des Verkehrslandeplatzes Mönchengladbach haben wir die uns am 25.7.08 per Mail übersandte Kartendarstellung eingesehen und geben hierzu 
folgende Stellungnahme ab: 
 
Die Flughafengesellschaft Mönchengladbach GmbH, als Betreiberin des Verkehrslandeplatzes Mönchengladbach, sieht in dem Planvorhaben eine erhebliche 
Gefährdung des hier stattfindenden Luftverkehrs und verweist in diesem Zusammenhang auf die hierzu ergangenen einschlägigen Richtlinien des Bundesminis-
ters für Verkehr zur Verhütung von Vogelschlägen im Luftverkehr. 
 
Die erwogene Abbildung der in der übermittelten Karte dargestellten Flächen 2305-01-A (48 ha) und 2305-02-A (6 ha) als Sondierungsbereiche für künftige 
BSAB (Abgrabungsbereiche) wird somit seitens der Flughafengesellschaft Mönchengladbach GmbH abgelehnt. 
 
Auf die auch der Bezirksregierung Arnsberg - Abteilung 8 Bergbau und Energie in NRW - bereits mit Schreiben vom 13.4.2005 und vom 29.10.2007 dargelegten 
Sicherheitsbedenken hinsichtlich Vogelschlaggefährdung und der Unvereinbarkeit großflächiger Gewässer im unmittelbaren Nahbereich eines Flugplatzes - hier 
noch dazu im direkten Ab-/Anflugbereich mit entsprechend niedrigen Flughöhen - möchten wir noch einmal ausdrücklich hinweisen. 
 
Bei Realisierung von Abgrabungsvorhaben im unmittelbaren Nahbereich des Verkehrslandeplatzes Mönchengladbach sehen wir diese Sicherheitsbedenken 
unverändert als gegeben. 
 
Wir regen in diesem Zusammenhang an, auch eine Beteiligung der zuständigen Luftfahrtbehörde sowie ggf. auch der DFS (Deutsche Flugsicherung GmbH), 
bzw. hier die TTC -"The Tower Company GmbH" als zuständigen Flugsicherungsprovider für Mönchengladbach und evtl. auch den DAVVL (Deutscher Aus-
schuss zur Verhütung von Vogelschlägen im Luftverkehr e.V.) vorzunehmen, um auch evtl. technische Lösungsvorschläge zu ermitteln oder anhand ggf. vorhan-
dener technischer Möglichkeiten eine von uns nicht tolerierbare Vogelschlaggefährdung auszuschließen - zumindest aber zu minimieren. 
 
Obwohl Sie, sehr geehrter Herr von Seht, in dem heute stattgefundenen Telefonat, dem Unterzeichner gegenüber die Kenntnisnahme des Inhalts unseres An-
schreibens an die Bezirksregierung Arnsberg vom 29.10.2007 bestätigen konnten, fügen wir dieses Anschreiben nochmals als Anlage bei. 
 
Die Abgabe ergänzender Stellungnahmen behalten wir uns vor.“ 
 
 
Beschlussvorschlag der Bezirksplanungsbehörde: 
Die im Schreiben gennante Anlage ist identisch mit der von der Bezirksregierung Arnsberg übermittelten Anlage (siehe Anlage E18).  
Es wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer Kor/415/1 verwiesen. Es wurden im Nachgang der Mail noch hinreichende Prüfungen durchgeführt. 
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Anlage E20 – Stellungnahme des Kreises Viersen (Beteiligter 160.) vom 30.07.2008 
 
Hinweis der Bezirksplanungsbehörde: Die Stellungnahme des Kreises Viersen vom 15.07.2008 wurde bereits bei den Anregungsnummern Schw/166/1 und 
Brü/161/1 aufgenommen, da sie eindeutig komplett auftrennbar und sinnvoll bei den Anregungsnummern zuzuordnen war, während dies aufgrund des allgemei-
nen Charakters des letzten Absatzes dieser Stellungnahme hier nicht möglich oder sinnvoll war. 
 
„Stellungnahme des Kreises vom 30.07.2008: 
Per E-Mail vom 21.07.2008 hat die Bezirksregierung dem Kreis Viersen Darstellungen weiterer Interessensbereiche in Brüggen mit der Bitte um Stellungnahme 
bis zum 28.07.2008 übersandt. Es handelt sich hierbei um folgende Bereiche: 
 
2401-04 (5) Brüggen, nördlich des Depots 
Der etwa 5 ha große Bereich befindet sich innerhalb des Vogelschutzgebietes "Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg" und innerhalb des Land-
schaftsschutzgebietes "Grenzwald". Bekanntlich stehen in der südlich angrenzenden Abgrabung außerordentlich große Tonmächtigkeiten von besonderer Quali-
tät an, die sich vermutlich nach Norden hin fortsetzen. 
Aufgrund der im Landschaftsplan verankerten Ausnahmeregelung für den Tonabbau bestehen gegen eine Darstellung dieses Bereichs als Sondierungsbereich 
keine Bedenken, sofern eine Verträglichkeit des Vorhabens entsprechend der Vogelschutz-RL nachgewiesen wird. 
Bezüglich der Lage dieses Bereichs innerhalb der niederländischen Wassergewinnung Reuver wird eine Beurteilung durch die höhere Wasserbehörde erbeten. 
 
2401-06 (25) Brüggen, Diergardtscher Wald 
Bei diesem Bereich handelt es sich um einen Neuansatz innerhalb eines geschlossenen Waldgebietes im Landschaftsschutzgebiet "Grenzwald" und des Vogel-
schutzgebietes "Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg". Es wird darauf hingewiesen, dass bei einer Inanspruchnahme der Fläche der Abtransport 
der abgebauten Tone in südliche Richtung zur L 373 durch das FFH-Gebiet "Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht" verlaufen würde. 
Der Bedarf an weiteren Abgrabungsflächen sollte sich auch bei der Gewinnung von Ton aufgrund des Ziels einer räumlichen Konzentration des Abgrabungsge-
schehens auf die Erweiterung bestehender Abgrabungen konzentrieren und dabei weniger konfliktträchtige Bereiche erfassen. 
Insofern bestehen Bedenken gegen die Darstellung als Sondierungsbereich. 
 
2401-05 (131) Brüggen, ehem. Munitionsdepot 
Die Bezirksregierung regt an, als Alternative zum Bereich 2401-06 einen ca. 25 ha großen Bereich im Norden des Interessenbereichs 2401-05 als Sondierungs-
bereich darzustellen. 
Dieser Bereich würde sich westlich angrenzend an den im Regionalplan dargestellten, ca. 60 ha großen Bereich für die Sicherung und den Abbau oberflächen-
naher Bodenschätzen (BSAB) anschließen. Diesem BSAB wurde seitens des Kreises Viersen im Rahmen der Aufstellung des Regionalplans (GEP 99) aus-
nahmsweise aufgrund der Standortgebundenheit der heimischen Tonindustrie zugestimmt. Das Abgrabungsverbot im Landschaftsplan wurde durch eine ent-
sprechende Ausnahmeregelung für den Tonabbau gelockert. Für die Hälfte dieses BSAB sind bereits Abgrabungsgenehmigungen erteilt worden. 
Das ehemalige Munitionsdepot Brüggen-Bracht ist vollständig als Naturschutzgebiet, FFH- und Vogelschutzgebiet ausgewiesen. Die Schutzausweisung als Na-
turschutzgebiet dient u. a. der Erhaltung und Entwicklung eines landesweiten Biotopkomplexes, der Erhaltung und nachhaltigen Sicherung der Binnendünen und 
der Erhaltung naturnaher Waldflächen. 
In dem zur Diskussion stehenden Bereich befinden sich neben einer besonders geschützten Binnendüne noch fünf Flächen, die im Landschaftsplan als "erhal-
tenswerte Laubwaldbestände" festgesetzt sind. Weitere Abgrabungsbereiche würden dieses Schutzgebiet von europäischer Bedeutung zusätzlich beeinträchti-
gen und das Schutzziel gefährden. Dies gilt insbesondere für den nördlichen Teil des Interessenbereichs 2401-05. 
Aus diesen Gründen bestehen Bedenken gegen die Ausweisung als Sondierungsbereich. 
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Abschließend wird noch Folgendes zu den Sondierungsbereichen für den Tonabbau angemerkt:  
Im Rahmen der 51. Änderung des Regionalplans hat der Kreis Viersen neben dem o. a. Interessensbereich 2401-04 (5 ha) in Brüggen, bereits zu dem Bereich 
2401-07 (18 ha) in Brüggen-Genholt positiv Stellung genommen. Im Verfahren wurde außerdem die Möglichkeit eines ca. 20 ha großen Sondierungsbereichs 
innerhalb des Interessenbereichs 2406-02 nördlich von Schwalmtal - Lüttelforst eröffnet. Diese Sondierungsbereiche entsprechen insgesamt einem Potential von 
rd. 43 ha. 
Abbauwürdige Tonvorkommen befinden sich im Kreis Viersen ausschließlich im Bereich des Grenzwaldes im Raum Brüggen sowie nördlich von Schwalmtal-
Lüttelforst, wobei es sich i. d. R. um Schutzgebiete handelt. Grundsätzlich sind Abgrabungen innerhalb von Natur- und Landschaftsschutzgebieten im Kreis Vier-
sen verboten. Aufgrund der räumlich begrenzten Verfügbarkeit von Tonen und zur Bestandssicherung der heimischen Tonindustrie gilt dieses generelle Abgra-
bungsverbot für Tonabgrabungen nicht uneingeschränkt, so dass nach entsprechenden Verträglichkeitsprüfungen hier noch Handlungsspielraum gesehen wird. 
 
Ich gehe davon aus, dass auch nach Abschluss des 51. Regionalplan-Änderungsverfahrens die Möglichkeit besteht, Tonabgrabungsflächen durch ein entspre-
chendes Änderungsverfahren im Regionalplan auszuweisen. Eine Vorabstimmung weiterer Flächen für die Gewinnung von Ton könnte dann ohne Zeitdruck und 
unter Berücksichtigung aller Belange mit dem Kreis Viersen erfolgen.“ 
 
 
Beschlussvorschlag der Bezirksplanungsbehörde: 
Es wird festgestellt, dass seitens der Bezirksregierung nicht angerget wurde, einen ca. 25 ha großen Bereich im Norden des Interessenbereichs 2401-05 als 
Sondierungsbereich abzubilden, sondern nur seitens der betreffenden Unternehmen den Bereich näher zu untersuchen bzw. untersuchen zu lassen.  
 
Die Stellungnahme wird ansonsten zur Kenntnis genommen. Darüber hinaus wird auf die Beschlussvorschläge zu den Anregungsnummern Schw/166/1, 
Brü/161/1 und A/412/1 verwiesen (inkl. Bezugnahmen auf AGVs). 
 
Ebenso wird auf die bei Schw/166/1 und Brü/161/1 in der Spalte „Ergebnisse der Erörterung“ enthaltene weitere Stellungnahme des Kreises Viersen (Beteilig-
ter 160.) vom 15.07.2008 hingewiesen. 
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Anlage E21 – Ergänzendes Schreiben von Heuking Kühn Lüer Wojtek vom 29.07.2008 
 
„Im Nachgang zu unserem Schreiben vom gestrigen Tag reichen wir noch die heute bei uns eingegangene Bestätigung der Fa. XXX über die Eignung des in 
Lüttelforst gewonnenen Tons für die keramische Industrie nach. Die Fa. XXX stellt für die keramische Industrie individuell nach Kundenwunsch zugeschnittene 
Tonmischungen her. Die in den Jahren 2003 bis 2005 durch unsere Mandantin gelieferten Tonmengen wurden seitens der Fa. XXX für einen Kunden im Regie-
rungsbezirk Düsseldorf (Kreis Viersen) verwendet.  
 
Bitte nehmen Sie die beiliegende Bestätigung der Fa. XXX zu unseren Ihnen bereits vorliegenden Stellungnahmen und berücksichtigen diese im weiteren Ver-
fahren zur 51. Änderung des GEP. Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen weiterhin gerne zur Verfügung.“ 
 
Beiliegende Bestätigung der Fa XXX: 
 

“ 
 
 
Beschlussvorschlag der Bezirksplanungsbehörde: 
Es wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer Schw/166/1 verwiesen. 
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Anlage E22 – E-Mail der Stadt Mönchengladbach (Beteiligte 104.) vom 31.07.2008 
 
„In Beantwortung Ihrer Nachricht vom 25.07.08 möchte die Stadt Mönchengladbach wie folgt Stellung nehmen: 
 
Die Flächen 2305-01-A (48 ha) und evtl. auch 2305-02-A (6 ha) als Sondierungsbereiche für künftige BSAB ergeben bei Realisierung eine erheblich größere 
Wasserfläche als die jetzt vorhandene. Eine solche große zusammenhängende Wasserfläche läßt ein vermehrtes Aufkommen von Wasservögeln erwarten, das 
die Flugsicherung erheblich beeinträchtigen kann. Da der An- und Abflugsektor des Flughafens Mönchengladbach in unmittelbare Nähe verläuft (600 - 700 m 
Zone), ist im Hinblick auf die Flugsicherheit mit erhöhtem Vogelschlag zu rechnen. Die Sicherheit der heutigen Flugverkehre am Flughafen Mönchengladbach 
sind mit den Folgen einer geplanten Abgrabung nicht in Einklang zu bringen. Im Hinblick auf die Flugsicherheit wäre der Standort Flughafen Mönchengladbach in 
seiner Funktion erheblich beeinträchtigt.  
 
Daher kann die Stadt Mönchengladbach der Abbildung der o.g. Flächen als Sondierungsbereiche für künftige Abgrabungen nicht zustimmen.“ 
 
 
Beschlussvorschlag der Bezirksplanungsbehörde: 
Es wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer Kor/415/1 verwiesen. 
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Anlage E23 – Schreiben der Gemeinde Niederkrüchten (Beteiligte 165) vom 29.07.2008 
 
„51. Änderung des Regionalplanes für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99) Änderung der Vorgaben zur Rohstoffsicherung und -gewinnung 
Stellungnahme der Gemeinde Niederkrüchten im Nachgang zum 2. Erörterungstermin Tonvorkommen im Sondierungsbereich 2405-12 A 2 „Laar” 
 
Im Rahmen des Erörterungstermins vom 23.06.2008 bis 27.06.2008 wurde bekannt, dass der Sondierungsbereich 2405-12 A 2 „Laar” seinerzeit vom Beteiligten 
Nr. 415 Wirtschaftsverband – Naturstein e. V. zum Abbau von Tonvorkommen angemeldet worden ist. 
Der Vertreter der tonverarbeitenden Unternehmen Röben und Gebr. Laumanns, beide ansässig in Brüggen, Trienekens & Partner Management Consultants, 
teilte mir mit Schreiben vom 17.07.2008 mit, dass seitens der beiden Unternehmen kein Interesse am Abbau der Tonvorkommen im Sondierungsbereich 2405-12 
A 2 „Laar” bestehe, da die Tonmächtigkeit dieser Flächen äußerst gering sei und ein betriebswirtschaftlich vertretbarer Tonabbau somit nicht in Frage käme. 
Auch habe der Wirtschaftsverband Naturstein e.V. seine Meldung der Fläche zwischenzeitlich zurückgezogen. 
 

In meinen Stellungnahmen vom 21.02.2008 und 25.02.2008 hatte ich bereits meine Bedenken gegen den geplanten Sondierungsbereich 2405-12 A 2 „Laar” zum 
Ausdruck gebracht. Nach den nun vorliegenden Informationen fehlt es im Sondierungsbereich „Laar” sowohl an einer ausreichenden Mächtigkeit an Tonvorkom-
men als auch an einem Abbauinteresse potentieller Unternehmen. Ich bitte Sie daher, auf die Darstellung des Sondierungsbereichs 2405-12 A 2 „Laar” zu ver-
zichten, da es an einem Bedarf für dessen Darstellung fehlt. 
 

Als Anlage habe ich eine Kopie des Schreibens von Trienekens & Partner Management Consultants vom 17.07.2008 beigefügt. Nach meinem Kenntnisstand 
liegen den Unternehmen Röben und Gebr. Laumanns bzw. dessen Vertreter Trienekens & Partner aktuelle Bohrergebnisse aus dem geplanten Sondierungsbe-
reich vor, die die geringe Tonmächtigkeit bestätigen. Ich gehe davon aus, dass Ihnen diese Ergebnisse im Rahmen des Beteiligungsverfahrens bereits vorgelegt 
wurden und meine Aussage bestätigen. 

Anhang zum Schreiben der Gemeinde Niederkrüchten (Schreiben von Fa. Trienekens vom 17.07.2008) 
„51. Änderung des Regionalplanes (GEP 99) — Änderung der Vorgaben für die Rohstoffsicherung und —gewinnung; hier: 2. Offenlage 
 
Sehr geehrter Herr Steinbicker, 
wir vertreten die Interessen der Firmen Roeben — BAG und Gebr. Laumans, beide ansässig in Brüggen. 
 

Bezug nehmend auf die im Rahmen des Erörterungstermins zur 51. Änderung des Regionalplanes geführten Gespräche und auf unser Telefonat am 15.07. 2008 
dürfen wir Ihnen im Auftrag der o. a. von uns vertretenen Firmen mitteilen, dass beide Firmen kein Interesse an einer Tonabgrabung in der Sondierungsfläche 
2405-12 A 2 haben, da die Tonmächtigkeit in dieser Fläche äußerst gering ist und ein betriebswirtschaftlich vertretbarer Tonabbau somit nicht infrage kommt. 
Beide Firmen haben auch in der Vergangenheit diese Fläche nicht als Sondierungsfläche bei der Bezirksregierung angemeldet. 
 

Nach uns vorliegenden Informationen hat der Wirtschaftsverband, der diese Fläche im Rahmen der 51. Änderung als Sondierungsfiäche angemeldet hat. aus 
den vorstehend genannten Gründen die Meldung der Fläche 2405-12-A 2 zwischenzeitlich zurück gezogen. Wir empfehlen Ihnen, diese Information durch eine 
Nachfrage bei der Bezirksregierung abzusichern.“ 

 
Beschlussvorschlag der Bezirksplanungsbehörde: 
Es wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer Nie/165/1 verwiesen. 
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Anlage E24 – E-Mail der Firma CEMEX vom 30.07.2008 
 
„Auf Ihren Hinweis hin habe ich soeben ein Telefonat mit Herrn Kames (GF Flughafen MG) geführt. Das Gespräch war offen und konstruktiv. Herr Kames be-
mängelt zu Recht, daß eine neuerliche Abstimmung nicht erfolgt ist. Im Ergebnis haben wir vereinbart, daß ich die Ihm noch nicht vorliegende ergänzende Stel-
lungnahme von Herrn Sudmann (STEMA) vom Februar 2008 am heutigen Tage zufaxen werde. 
 
Seine Aussage ist eindeutig, eine zusätzliche Gefahr durch Vogelschlag lehnt er ab. Ich habe Ihm versichert, daß wir im Rahmen der Umsetzung unseres Vorha-
bens uns in der Verantwortung sehen dieses zu prüfen und wenn notwendig durch entsprechende Maßnahmen zu verhindern. Aus Sicht unserer Gutachter ist 
dies möglich, auch die Stellungnahme der Landesluftfahrtbehörde (Dezernat 68) kommt zu dieser Beurteilung. Das Gutachten stellt auf die Flughafenerweiterung 
ab und damit auf eine umfassende Betrachtung, die in Bezug auf den Bestandsschutz des Flughafens Mönchengladbach eine nicht unerhebliche Sicherheitsre-
serve beinhalten sollte. Aber hier sind sicherlich die Fachleute gefragt. 
 
Ich habe heute mit Herrn Kames vereinbart die Situation nochmals auf Fachebene abzustimmen. Hierzu wird Herr Kames seinen Gutachter vom "Deutschen 
Ausschuß für Vogelschlaggefährdung" ansprechen. Ziel wäre eine kurzfristige Terminierung, um das Ergebnis der Abstimmung noch in die Vorlage für die im 
September stattfindende Regionalratssitzung einbringen zu können. 
 
Wir nehmen die Bedenken des Flughafenbetreibers sehr ernst, leider sind wir aufgrund der aktuellen Entwicklung in Sachen 51. GEP Änderung sowie unserem 
Spezialthema Kleinenbroich unter dem aufgetretenen Zeitdruck noch nicht zu der direkten Abstimmung der fachlichen Details mit dem Flughafenbetreiber ge-
kommen. Dies werden wir kurzfristig nachholen. 
 
Sobald sich hier weitere Entwicklungen ergeben werden wir Sie auf dem Laufenden halten.“ 
 
 
Beschlussvorschlag der Bezirksplanungsbehörde: 
Es wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer Kor/415/1 verwiesen. 
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Anlage E25 – Mail des Planungsbüros NEULANDplanquadrat vom 01.08.2008  
 
„Betreff: Tonabbau-Sondierungsflächen Brüggen 
 
Anbei übersenden wir Ihnen die zugesagte FFH-VP-Studie zu o.a. Vorhabensflächen. 
 
Die Studie besteht aus folgenden Teilen: 
- Text 
- Anhang I (Bilder) 
- Anhang II (Biotopkatasterflächen) 
- Anlage Karten (farbige Ausfertigung) 
- Anlage Karten (schwarz-weiß Ausfertigung) 
 
Ich hoffe, Sie erhalten die Unterlagen noch rechtzeitig für die weitere Berücksichtigung im anhängigen Regionalplan-Änderungsverfahren.“ 
 
 
Beschlussvorschlag der Bezirksplanungsbehörde: 
Die umfangreiche Studie kann vom Regionalrat bei der Bezirksplanungsbehörde eingesehen werden - auch in den Sitzungen des Planungsausschusses vom 10. 
September 2008 und des Regionalrates vom 18. September 2008. Die Unterlagen wurden auch den Umweltverbänden (Bet. 205), dem Kreis Viersen und der 
Gemeinde Brüggen verbunden mit der Möglichkeit einer ergänzenden Stellungnahme zugesendet. 
 
Am 04.08.2008 ging der Bezirksregierung ferner eine weitere ergänzende Stellungnahme des Planungsbüros NEULANDplanquadrat zu den Flächen in Brüggen 
zu. Auch diese kann vom Regionalrat wie vorstehend dargelegt eingesehen werden und wurde ebenfalls den Umweltverbänden (Bet. 205), dem Kreis Viersen 
und der Gemeinde Brüggen vor Ablauf der Frist für eine ergänzende Stellungnahme zugesendet. 
 
Zu der Bewertung wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer Brü/161/1 verwiesen. Die gutachterlichen Stellungnahmen wurden dabei berücksich-
tigt. 
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Anlage E26 – Schreiben der SWK AQUA GmbH vom 04.08.2008 
 
„Von Seiten der SWK AQUA GmbH Abteilung Wasserproduktion bestehen gegen die beabsichtigten Sondierungsbereiche 2305-01-A und 2305-02-A keine 
grundsätzlichen Bedenken.“ 
 
Beschlussvorschlag der Bezirksplanungsbehörde: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Siehe ergänzend auch Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer Kor/415/1. 
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Anlage E27 – Mail des Planungsbüros Lange vom 06.08.2008 im Auftrag der Firma CEMEX 
 
„Anbei erhalten Sie im Auftrag von Herrn Tarter wie besprochen die aktuelle Fassung des Vogelschlaggutachtens bezogen auf den Teil West als word- und pdf-
Datei sowie die Antragsfassung des Vogelschlaggutachtens (Mai 2007) und die zugehörige Ergänzung (Februar 2008).“ 
  
Beschlussvorschlag der Bezirksplanungsbehörde: 
Die umfangreichen Anlagen können vom Regionalrat bei der Bezirksplanungsbehörde eingesehen werden - auch in den Sitzungen des Planungsausschusses 
vom 10. September 2008 und des Regionalrates vom 18. September 2008. Die Unterlagen wurden auch dem Flughafen Mönchengladbach verbunden mit der 
Möglichkeit einer ergänzenden Stellungnahme zugesendet. 
 
Ferner wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer Kor/415/1 verwiesen, der auch auf den Anlagen zu dieser Mail fußt. 
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Anlage E28 – Schreiben des Wasserwerkes Willich GmbH (Beteiligter 291a.) vom 06.08.2008 
 
„Wir wurden per E-Mail mit Darum vom 04.08.2008 von Ihnen aufgefordert, zu den Sondierungsbereichen 2305-01-A und 2305-02-A bis zum 07.0808 Stellung zu 
nehmen.  
 
Nach unserem Kenntnisstand können die von Ihnen genannten Flächen nicht mehr als Sondierungsflächen ausgewiesen werden, da die dort ansässige Fa. CE-
MEX Kies & Splitt GmbH bereits einen Rahmenbetriebsplan zur Erweiterung des Tagebaues Kleinenbroich für exakt diese Flächen eingereicht hat.  
 
Neben den von Ihnen erwähnten Flächen 2305-01-A und 2305-02-A sind unserer Kenntnis nach auch die ebenfalls im Anhang zu Ihrer E-Mail dargestellten Flä-
chen 2305-01-B und 2305-02-B in dem erwähnten Rahmenbetriebsplan enthalten. 
  
Wir haben unsere grundsätzlichen Einwendungen zu diesem Abbauvorhaben bereits mit Schreiben vorn 06. November 2007 der Bez. Reg. Arnsberg, Abt, 8, 
Bergbau und Energie in 44025 Dortmund, als für diesen Bergbaubetrieb zuständige Behörde für den Abbau von Quarzsand- /kies, mitgeteilt. Dieses Schreiben 
fügen  wir als Anhang bei.  
 
Wir bitten Sie das beigefügt Schreiben an die Bez. Reg- Arnsberg somit als unsere Stellungnahme zu Ihrer Anfrage zu betrachten.  
 
Anlage – Schreiben des Wasserwerkes Willich GmbH an die Bezirksregierung Arnsberg vom 06.11.2007 
 
Mit Schreiben vom 29. August 2007 erhielten wir aus Ihrem Hause Unterlagen zum Abbauvorhaben des Tagebaus Kleinenbroich für Quarzkies und Quarzsand 
der Fa. CEMEX Kies & Splitt GmbH. Da das Einzugsgebiet unserer Wassergewinnung Anrath-Darderhöfe (im Gutachten Darderhöfe Viersen III genannt) direkt 
von der Tagebauerweiterung betroffen ist., nehmen wir als öffentlicher Wasserversorger wie folgt Stellung: 
  
Im März 2007 wurde ein gemeinsamer Standpunkt zu Sand und Kiesabgrabungen in Trinkwassergewinnungsgebieten durch Nassabbau von Verbänden der 
Wasserwirtschaft und der Kies- und Sandindustrie sowie dem Bundesverband Mineralische Rohstoffe e.V. veröffentlicht. Hiernach ist für jede geplante Abbauflä-
che in Trinkwassergewinnungsgebieten das Vorhaben nach gemeinsam festgelegten Kriterien zu überprüfen. Als Ergebnis der Prüfung muss sich ergeben, dass 
die Belange der Wasserwirtschaft nicht beeinträchtigt werden und keine Schädigung des Wasserhaushalts entsteht. 
  
Die in dieser gemeinsamen Erklärung festgehaltenen Prüfkriterien sind in den vorgelegten Antragsunterlagen nicht im erforderlichen Umfang abgearbeitet wor-
den. Es fehlen z.B. Untersuchungen zu folgenden Punkten: 
 
- Hydrogeologische Beurteilung zu Abstandgeschwindigkeit, bis zu Fassungsanlagen, Grundwasserüberdeckung. Tiefe der Grundwasserentnahme 
- Hydrogeologische Prognose, unterstützt durch numerische Modellierung zur Prüfung, ob Veränderungen von Einzugsgebieten und Einzugsgebietsgrenzen 

mit Auswirkungen auf Güte und Menge der Grundwassernutzung vorliegen 
- Konsequenzen aus der Veränderung eines Wassereinzugsgebietes für benachbarte Wassergewinnungen  
- Kontrolluntersuchungen von See- und Grundwasser im Zuge der Abbautätigkeit  
- Einrichtung eines geeigneten Grundwassermessstellennetzes sowie von Messpunkten im zukünftigen See 
- Regelmäßige Datenerfassung und Auswertung (Grundwasserstände, Hydrochemie, mikro- und makrobiologische Parameter) und Verfassung von Monito-

ringberichten, inklusive Grundwassergleichenplänen zur Überprüfung der Auswirkungen 
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Aus diesen Gründen erheben wir grundsätzliche Einwendungen gegen den Rahmenbetriebsplan der CEMEX Kies & Splitt GmbH zur geplanten Erweiterung 
des Tagebaues Kleinenbroich. 
  
Im Rahmen der fachlichen Prüfung sind uns weiterhin folgende Punkte aufgefallen: 
  
Wir beziehen uns hierbei im Wesentlichen auf die Ausführungen der Gutachter der Dr. Tillmanns & Partner GmbH und zwar insbesondere auf die beiden hydro-
geologischen Gutachten (Teile lI. 5 und II.6) zur beantragten Tagebauerweiterung Kleinenbroich (für beide Teilbereiche, Ost und West) sowie auf die Umweltver-
träglichkeitsstudie (Teil II) des Ingenieur- und Planungsbüros Lange GbR. 
  
In der letztgenannten Umweltverträglichkeitsstudie wurde fälschlicherweise auf Seite 15 sowie Seite 75 behauptet, dass nur der Teil West der Tagebauerweite-
rung Einzugsgebiete von Wassergewinnungen berührt. In dem hydrogeologischen Gutachten wurde jedoch offenbar nicht hinreichend berücksichtigt, dass es im 
Raum südlich Krefeld und im Bereich des Nordkanals infolge schwankender Grundwasserspiegelhöhen regelmäßig zu lokalen. Veränderungen der Grundwas-
serfließrichtungen kommt. So wird bei niedrigen Grundwasserständen der Nordkanal unterströmt; dadurch kommt es u. a. zum Verschwenken des Einzugsgebie-
tes von unserer WG Anrath-Darderhöfe wie auch des Einzugsgebietes der WG Forstwald der SWK AQUA GmbH in südliche Richtung. Die Lage der Einzugsge-
biete ist somit nicht so ortsfest, wie dies im hydrogeologischen Gutachten dargestellt wird. 
  
Aufgrund dieses zeitweiligen Verschwenkens des Einzugsgebietes variiert auch die Fläche, mit der es von der Tagebauerweiterung betroffen ist. Infolge dessen 
ist auch eine Beeinflussung unseres Einzugsgebietes durch beide Tagebauerweiterungen  - West und Ost - möglich. Gleichfalls sind auch im Hinblick auf diese 
Verhältnisse unsere Dargebotsverluste nicht so konstant, wie dies im hydrogeologischen Gutachten dargestellt wird. 
  
Durch das Verschwenken kann es zudem dazu kommen, das die Altablagerung KO 18 zeitweilig in unserem Einzugsgebiet liegt. 
 
Nachfolgend nehmen wir zu weiteren Punkten, die in dem hydrogeologischen Gutachten angerissen werden Stellung: 
 

1. Beeinflussung der Grundwasserscheide Rhein-Niers: 
 
Die Lage der Grundwasserscheide wird zeichnerisch nicht dargestellt. Daher kann eine Auswirkung des zukünftigen Sees nur erahnt werden. 
  
Es werden nur sehr alte und zudem ungenaue Grundwassergleichenpläne (Oktober 1963. Oktober 1973, April 1988, Oktober 1992) zur Darstellung der 
Auswirkungen auf die regionale hydraulische Situation und auf benachbarte Wassereinzugsgebiete verwendet. Dies erscheint aus unserer Kenntnis der 
lokalen Verhältnisse heraus sowie aufgrund der Tatsache, dass die alten Grundwasswergleichenpläne meist auf einem wesentlich dünneren Grundwas-
sermessstellennetz beruhen, eine zu eingeschränkte Betrachtungsweise. Die Tatsache, dass unter anderem die Einzugsgebiete Anrath-Darderhöfe und 
Forstwald bei wechselnden Grundwasserständen erheblich verschwenken wird daher nicht einmal ansatzweise erwähnt, geschweige die Auswirkungen 
beschrieben. 
  

2. Schaffung der Seen erzeugt größeres „Porenvolumen“ als der Grundwasserleiter. Dies führt zu einer Dämpfung der Grundwasserspie-
geIschwankungen (S. 25 der Anlage II.2) 
 
Dieser im Gutachten beschriebene Umstand kann zur folge haben, dass im Umfeld der Tagebaue weniger niedrige und weniger hohe Grundwasserstän-
de herrschen. Dies wiederum kann auf das oben erwähnte Verschwenkunen der Einzugsgebiete Anrath-Darderhöfe wie auch Forstwald und somit auf 
deren Lage eine erhebliche Auswirkung haben. 
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3. Aktuelle Analysendaten zur Hydrochemie sowohl des Grundwassers als auch des Seewassers lagen nicht vor. Zur Beurteilung der Hydrochemie des 
Grundwassers im Umfeld der Baggerseen wurden alte Analysen ans 1990 - 1996 herangezogen. Diese wurden mit Seewasseruntersuchungen von 2000 
- 2004 verglichen. Ein solcher Vergleich erscheint uns insbesondere im Hinblick auf die daraus abgeleiteten Prognosen für die Zukunft nicht statthaft. Ei-
ne Prognose für die Zukunft wird zudem einzig aufgrund von Erfahrungswerten des Gutachters postuliert. 

  
Aufgrund der Tatsache, dass unser Einzugsgebiet von dem Tagebau direkt betroffen ist sowie der vorgenannten Punkte 1 und 2 und der aus unserer Sicht 
unzureichenden Erfüllung zahlreicher Punkte der gemeinsamen Erklärung zwischen der Kies- Sandindustrie und der Wasserwirtschaft fordern wir eine detail-
lierte Betrachtungsweise der hydrogeologischen und hydrochemischen Situation. Dabei sollten unterschiedliche Grundwasserstände (mittel, niedrig, hoch) in 
einem größeren Untersuchungsraum betrachtet werden und zur Prognose der Auswirkungen ein (Grundwassermodell verwendet werden. Weiterhin fordern 
wir aufgrund des Punktes 3 - wie auch aufgrund der hydraulischen Situation die Schaffung eines geeigneten Grundwassermessstellennetzes im Umfeld des 
geplanten Tagebaues und ein geeignetes Konzept für ein Monitoring der Grundwasserstände sowie der Hydrochemie im Grundwasseran- und /-abstrom. 
sowie in den Seen unter besonderer Berücksichtigung der Wechselwirkung zwischen Grund und Seewasser.“ 

 
 
Beschlussvorschlag der Bezirksplanungsbehörde: 
Eine Abbildung von 2305-01-A (48 ha) als Sondierungsbereich kann unabhängig von bereits eingeleiteten Zulassungs- oder Rahmenbetriebsplanverfahren erfol-
gen. In solchen Verfahren sind im Übrigen bindende Ziele der Raumordnung zu beachten. 
 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass die nun als Sondierungsbereich vorgesehene Fläche deutlich kleiner ist, als die im bergrechtlichen Verfahren beantragte 
Fläche und dass es sich bei dem fraglichen Teil des Wassereinzugsgebietes ohnehin um einen sehr weit vom Fassungsbereich entfernten Bereich handelt. Im 
Zulassungsverfahren bestehen bei Bedarf zudem weitergehende Regelungsmöglichkeiten (Abstandsregelungen, Tiefenvorgaben, Beobachtungsbrunnen etc.). 
 
Vor diesem Hintergrund wird davon ausgegangen, dass - auch unter Berücksichtigung der Parzellenunschärfe des Regionalplans und des Maßstabes der Erläu-
terungskarte Rohstoffe - auf nachfolgenden Verfahrensstufen eine Vereinbarkeit mit wasserwirtschaftlichen Belangen erreicht werden kann. Angesichts der be-
reits im Kontext der Thematik Landschaftsschutz (Bschlussvorschlag zur Anregungsnummer Kor/415/1) dargelegten besonderen Lagerstättensituation soll der 
Bereich daher als Sondierungsbereich vorgesehen werden. 
 
Ergänzend wird auf den Beschlussvorschlag zur Anregungsnummer Kor/415/1 verwiesen. 


